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Adolf Siefert 5. 
Der Treueſten einer mußte von uns ſcheiden — Adolf Siefert 

weilt nicht mehr unter den Lebenden! 
Es war am 8. Wai 1910, als im Sitzungsſaal des Rathauſes 

zu Offenburg die konſtituierende Verſammlung des Hiſtoriſchen Ver— 
eines für Mittelbaden zuſammentrat und den Vorſtand erwählte. 
Über das Wahlergebnis berichtet uns die Chronik („Ortenau“, 
Heft 3, S. IV ſchlicht und einfach: „Rechner: Herr Adolf Siefert, 
Offenburg.“ Dieſe wenigen Worte bedeuteten für den jungen Verein 
mehr als ein Programm, ſie verhießen eine gedeihliche Entwichlung. 
Wer war Adolf Siefert? Was war er dem Hiſtoriſchen Verein? 

Als Sohn der Ortenau war Siefert am 4. Auguſt 1876 zu 
Offenburg geboren. Nach der Schulzeit wandte er ſich dem Kauf— 
mannsberufe zu und vollendete ſeine Lehrzeit bei der Ortenauer 
Kreditbank. Die Wanderjahre führten den klugen und ſtrebſamen 
jungen Mann in auswärtige Stellungen; in die Heimat zurück⸗ 
gekehrt, übernahm er die vom Vater ererbte Gaſtwirtſchaft zum 
„Grünen Baum“. Die altbekannte und beliebte Gaſtſtätte brachte 
Adolf Siefert zu neuer, ſchöner Blüte. Als ihn ſeine angegriffene 
Geſundheit zwang, den Beruf als Gaſtwirt aufzugeben, verkaufte 
er den „Grünen Baum“, ohne ſich jedoch fürderhin mit einem un—  
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tätigen Leben zu begnügen. Im Stadtrat Offenburg, im Aufſichtsrat der Spar— 
kaſſe und der Vereinsbank hat er lange Jahre hindurch ſeine gediegenen 
Kenntniſſe und ſeinen ſcharfen Verſtand uneigennützig der Allgemeinheit zur 
Verfügung geſtellt, ſchließlich hat er das alte Unternehmen der Firma Hof— 
ſtetter KEKunſt in Offenburg in muſtergültiger Weiſe fortgeführt. 

Dieſe vielſeitige Betätigung konnte das Leben Sieferts nicht ausfüllen. 

Seine große Liebe galt der Heimat. Als der Hiſtoriſche Verein ins Leben trat, 
eröffnete ſich für ihn ein weiteres Arbeitsfeld, das ſo recht ſeinen Heimat— 
gefühlen entſprach, ihm gleichzeitig aber auch die Wöglichkeit eröffnete, ſeine 
kaufmänniſchen Kenntniſſe ſeinen Idealen nutzbar zu machen. So wurde des 
neuen Vereines „Rechner: Herr Adolf Siefert“ und er iſt es geblieben durch 
ſechsundzwanzig oftmals ſchwere Jahre, bis der Tod ihn mitten aus ſeinem 

Wirkungskreiſe abberufen hat. 
Der treue, ſchlichte deutſche Mann, welcher in der öffentlichkeit nicht 

hervortreten, ſondern ſtill und unbemerkt ſeinen freiwillig übernommenen Auf- 
gaben leben wollte, hat dem Verein vieles gegeben. Siefert war ein genauer 
Kenner ſeiner geliebten Ortenau, der auf allen Eebieten der Heimatgeſchichte 

unterrichtet war. 
Beſondere Beachtung verdient ſeine wertvolle Sammlung an Kupfer- und 

Stahlſtichen, Lithographien und Münzen, die er mit emſigem Fleiße und er— 
heblichem Koſtenaufwand im Laufe der Jahrzehnte zuſammenbrachte. Unter 

dem Titel „Die Ortenau im Bilde“ hat Siefert ein umfangreiches Verzeichnis 
der auf den Heimatgau bezüglichen Bildwerke in Heft 6/7 (S. 24ff.), 8 (S. 9ff.) 

und 12 (S. 102 ff.) der „Ortenau“ veröffenklicht. Bei der großen Ausſtellung 
„Grimmelshauſen und die Ortenau“, welche 1924 in den Räumen der Ober— 
realſchule zu Offenburg veranſtaltet wurde, hat er wertvolle Mitarbeit geleiſtet. 

Das Amt eines Rechners unſeres Vereines hat Adolf Siefert mit größter 
Pünktlichkeit und Gewiſſenhaftigkeit verwaltet. In ſchweren Jahren hat er 
den Verein wacker durchgehalten. Die Kriegs- und Inflationszeit ließ das 
Vereinsvermögen ſchwinden, doch immer wußte Adolf Siefert Rat. Seine 
finanzielle Begabung verſtand es, die größten Schwierigkeiten zu meiſtern. 
Wenn der Hiſtoriſche Verein heute noch ſeinen Aufgaben gerecht zu werden 
vermag, ſo iſt dies großenteils unſerem getreuen Siefert zu danken. Freudig 
hat er auch die nationale Erhebung begrüßt. Die aufrichtige Sympathie des 
Heimatfreundes galt dem Dritten Reiche, welches die Pflege der Heimat— 
geſchichte in den Vordergrund ſeiner Aufgaben geſtellt hat. 

Nun hat der Tod Adolf Siefert von uns genommen. War Siefert auch 
ſchon einige Zeit erkrankt, ſo dachte doch niemand an ein ſo raſches Ableben. 
Unerwartet ſchnell, kurz vor Vollendung ſeines 60. Lebensjahres, wurde er am 
24. Juni 1936 aus ſeiner Arbeit abberufen. Bis in ſeine letzten Stunden galten 
ſeine Sorgen unſerem Verein. Möge der Getreue ſanft ruhen auf dem idylliſchen 
Friedhof Offenburgs, inmitten der Ortenau, die er über alles liebte! Dankbar 
werden wir ſtets ſein Andenken in Ehren halten. 

„Sie haben einen guten Mann begraben, 
uns war er mehr.“ 

Freiherr von Glaubitz.



Chronik 1933-36. 
Durch unſer 25jähriges Jubiläum, durch unſer großes Feſtbuch „Burgen und 

Schlöſſer Mittelbadens“ (1934) und durch den Rückblick auf die verfloſſenen 25 Jahre 
ſind wir mit der Chronik etwas ins Hintertreffen geraten. Wir müſſen deswegen 
drei Jahre nachholen. Da der Bericht von unſerem ſilbernen Feſte ziemlich groß iſt, 
müſſen wir leider auf den Bericht der Ortsgruppen verzichten; wir holen dieſen 
nächſtes Jahr nach, ſo daß wir hoffen, von 1937 an unſere Chronik wieder jährlich 

mitteilen zu können. 
* 

1933/34. 

Nach einer vorbereitenden Beſprechung im Ausſchuß (Offenburg, Bahnhof,-Hotel 
„Ketterer“, 29. April 1933) wurde die Hauptverſammlung am 9. Juli 1933 in Raſtatt 
abgehalten. Die örtlichen Vorbereitungen lagen in den Händen des Obmanns der 
dortigen Ortsgruppe, Herrn Profeſſor Krämer, der ſie ſorgfältig durchführte. 
Beſonderen Dank ſchulden wir auch der lokalen Preſſe, die die Tagung mit großem 
Intereſſe durch eine Sondernummer einleitete und von ihr wärmſtens berichtete. 

Daß der hiſtoriſche Boden der Stadt Raſtatt zu der Tagung gewählt worden 
war, hatke ſeine Bedeutung darin, daß ſich der Todestag der Markgräfin Auguſta 
Sibylla, der Vollenderin der Barockſchöpfungen ihres Gemahls, des Türkenlouis, zum 
200. Wale jährte. Die 18. ordentliche Hauptverſammlung wurde im Rathausſaale von 
dem IJ. Vorſitzenden, Freiherrn von Glaubitz, mit Begrüßungsworten eingeleitek, 
insbeſondere an die Vertreter der Behörden. Mit dem Gedächtnis der verſtorbenen 
Witglieder im vergangenen Jahre, zu deren Gedenken ſich die Tagungsteilnehmer 
von ihren Sitzen erhoben, und der Erinnerung an die freudigen Ereigniſſe des Jahres, 
deren ſtärkſtes der Triumph der nationalen Bewegung im Siege der nationalſoziali— 
ſtiſchen Macht war, begann die Tagung. Freudigen Herzens bekenne ſich der Hiſtoriſche 
Verein für Mittelbaden zur neuen Regierung und ihrem ſtarken Aufbauwillen, zur 
Erneuerung des Volksbegriffs und der Volksverantwortung. Auf der Pflege der 
Heimakliebe wolle die Regierung aufbauen, dies ſei auch der Wittelpunkt der Be— 
ſtrebungen des Vereins. Deshalb ſei er berufen, poſitive Mitarbeit zu leiſten, und aus 
dieſem Grunde habe ſich der Vorſtand mit dem Kultusminiſter Dr Wacker in Ver⸗ 
bindung geſetzt, um Anregungen über dieſe Mitarbeit zu geben und einzuholen. Der 
Winiſter habe ſich mit großer Freude dieſer aufbauenden Witarbeit verſichert. Sie 
ſoll darin beſtehen, daß volkskundliche Vorträge in Schulen veranſtaltet und eben⸗ 
ſolche Beiträge in der Preſſe veröffentlicht werden. In einem ſehr lebhaften Ge— 
dankenaustauſch über eine nützliche Arbeitsgeſtaltung wurden zahlreiche Wege auf⸗ 
gezeigt, vor allem über die Schule durch Erfaſſung der Lehrerſchaft, denn die Pflege 
der Heimatliebe in der Jugend iſt die grundlegende Kraft für die Erſchließung aller 
übrigen ſeeliſchen Kräfte und Werte des Menſchen. Beſonders wurde auch der pla— 
ſtiſchen Unterrichtserfaſſung durch das Lichtbild das Wort geredet. Der Ausſchuß des 
Vereins ſolle in einer ſpäteren Sitzung die Anregungen prüfen. 

Der Rechner des Vereins, Herr Siefert, berichtet über Ein- und Ausgaben 
des Jahres 1932 und erhielt mit Dank Enklaſtung. Dann begründete er den Vor— 
anſchlag für 1934.
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In der Wahl wurden die Ausſchußmitglieder, die nach den Beſtimmungen der 
Satzungen ihr Amt niederlegen mußten, wiedergewählt; dazu kamen noch die Herren: 
Vernhard Falk, Fortbildungsſchulhauptlehrer, Kappelwindeck; Oberbürgermeiſter 
Dr Fees, Raſtatt, und Direktor Dr Gutmann, Raſtatk. Als Tagungsort für 1934 

wurde Offenburg gewählt, da die Feſt-Hauptverſammlung anläßlich unſeres 25jährigen 
Jubiläums am Sitze des Vereins ſtattfinden ſolle. 

Ein ſchriftlicher Antrag des Herrn Vermeſſungsrats Scholze, der von Herrn 
Hauptlehrer Stolzer, Offenburg, noch weiter mündlich begründet wurde, fand An— 
nahme: Das Winiſterium ſoll erſucht werden, die alten Steinkreuze (ſog. Sühne- und 
Achterkreuze) unter Denkmalſchutz zu nehmen; außerdem ſollen Schrikte zur Erhal— 
tung der Neuweierer Schloßkapelle unternommen werden. Anſchließend ſprach im 
Muſeumsſaal Herr Profeſſor Krämer, Raſtatt, über: „Raſtatt einſt und jetzt“. 
Während dieſer Vortrag ein Geſamtbild von Raſtatts Geſchichte vermittelte, behan— 

delte der Vortrag, den Fräulein Dr Renner am Nachmittag in der Schloßkirche 
hielt, das Leben und Wirken der Markgräfin Sibylla. In ſelten ſchöner und gehalt— 

voller Darſtellung wußte die Rednerin ihrer Aufgabe gerecht zu werden. Man muß 
es gehört haben, mit welcher Sachkenntnis und Geſtaltungskraft Fräulein Renner 
ihr eigenſtes Forſchungsgebiet, das Leben dieſer intereſſanten Frau, zu meiſtern ver— 

ſtand. (Veröffentlicht in der „Pyramide“ [1933, 2. Aug.].) 
Ein Rundgang durch das teilweiſe erneuerte Schloß folgte dieſer weihevollen 

Stunde. Die Führung durch das Raſtatter Heimatmuſeum, das in den unteren Räumen 

des Schloſſes unkergebracht iſt, erfolgte durch Herrn Profeſſor Krämer. 
Zwiſchen den beiden Vorträgen wurde das gemeinſchaftliche Mittageſſen im 

„Schloßhotel“ eingenommen. Hier begrüßte Herr Dr Müller, Lehramtsaſſeſſor in 
Bühl, im Auftrag des Vorſtandes in einer friſchfrohen Anſprache die Anweſenden 
und ſchloß mit einem Proſik auf Raſtatt und die Raſtatter. In einem Nebenraum des 
Hotels hatte Herr Baumeiſter Rudolf von Harzburg, Raſtatt, eine Sammlung ſeiner 
mit einer neuartigen, ſorgfältigen Manier ausgeführten Radierungen ausgeſtellt. 
Den wohlgelungenen Tag beſchloß ein gemükliches Zuſammenſein im „Brauſtüble“. 

1934/35. 

Unſer Feſt zum 25jährigen Beſtehen des Vereins, 1934, bedurfte größerer Vor- 
bereitungen und Beſprechungen. Der Ausſchuß, der am 29. Auguſt im „Offenburger 
Hof“ zuſammenkam, gab den Beſchlüſſen der Ortsleitung ſeine Zuſtimmung, ſo daß am 
28. Oktober 1934 die Jubiläumstagung ſtattfinden konnte. 

Vormittags 9 Uhr begannen im Rathausſaal die geſchäftlichen Verhandlungen. 
Der J. Vorſitzende, Amtsgerichtsrat Frhr. von Glaubitz, Bühl, eröffnete ſie mil 
der Begrüßung der erſchienenen Mitglieder. Dann brachte er der Verſammlung zur 
Kennknis, daß Herr Miniſter Dr Wacker dienſtlich am Erſcheinen verhindert ſei und 
mit ſeiner Verkretung Herrn Miniſterialrat Dr Aſal beauftragt habe; er verlas die 
eingegangenen Glückwunſchſchreiben des Badiſchen Landesmuſeums, der verſchiedenen 
Heimatvereine und des Oberbürgermeiſters a. D. Herrmann — der bei der erſten Ver— 
ſammlung, der Gründungsverſammlung, im gleichen Saale anweſend geweſen war. 

Der Vorſitzende gedachte, rückblichend auf die 25 Jahre Vereinstätigkeit, der 
ſchmerzlichen Verluſte, die der Verein in dieſer Zeit erlitten hat, die Verſammlung 
widmete ihnen ein ſtilles Gedenken; alle hatten dem Verein treu gedient. 

Herr Kaufmann Siefert, Offenburg, gab den Rechnungsabſchluß 1933 be⸗ 
kannt. Nach demſelben waren es an Einnahmen 6317,04 RM., ein Kaſſenbeſtand 
bleibt noch in Höhe von 35,84 RM. Weiterhin berichtete Herr Sieferkt über den 
Voranſchlag 1934. Die Einnahmen und Ausgaben waren mit 5500 RM. eingeſetzt. 
Der Voranſchlag fand einſtimmige Annahme.
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Dann ergriff Herr Dekan Stengel, Kehl, das Wort, um in dieſer feſt⸗ 
lichen Stunde in knappen Zügen ein Bild von der 25jährigen Geſchichte und Tätigkeit 
des Vereins zu entwerfen, und ſtellte die Frage: Hat der Vereine ſeine ideellen 
Aufgaben erfüllt? Iſt er der Zielſtrebung und dem Zweck treu geblieben und nach⸗ 
gekommen? Als Antwort darauf erläuterte er die Ziele des Vereins: Er pflege die 
Geſchichte ſowie die Kunſt- und Altertumsdenkmäler Mittelbadens; die Unterſuchungen 
würden in der „Ortenau“, dem Organ des Vereins, veröffentlicht. Doch ſei damit 
der Kreis der Verpflichtungen noch nicht ganz erfüllt; auch Ausgrabungen würden 
finanziert und ausgeführt, ſowie Vorträge, Beſichtigungen und Ausflüge nach kultur⸗ 
hiſtoriſch bedeutenden Orten veranſtaltet. Das alles wecke und fördere die Heimat— 
liebe, und dadurch würde der Verein ſeinen ſelbſtgeſtellten Pflichten gewiſſenhaft 
nachkommen. 

Wir ſollten uns freuen, daß der Staat ſo großes Intereſſe am Verein habe— 
Alles Wirken und Schaffen ſei zuletzt Dienſt an unſerer heißgeliebten Heimat und unſerm 
großen deutſchen Vakerland. Krieg und Nachkriegszeit, Inflation, die Feindſchaft 
früherer Gegner hälten viel Leid und Schaden zugefügt, dennoch ſolle uns aber nichts 
abhalten, in die Zukunft vertrauensvoll zu blicken, dunkle Mächte könnten uns nicht 
niederzwingen, ſolange Mut und Kraft in der deutſchen Seele flammen, ſolange 
Einigkeit, Recht und Freiheit für unſer Volk beſtehen. Wenn wir auf vergangene 
Zeiten zurückblichen würden, ſo müßten wir in Dankbarkeit anerkennen, was der 
Verein für Staat und Reich gekan hat. Wöge der Verein, wenn der goldene Kranz 
blinkt, das 50jährige Jubiläum in Frieden und im Glück der Heimat und des Vater⸗ 
landes feiern. 

Herr Direktor Stemmler, Ettenheim-Freiburg, ſtellte das Amt des zweilen 
Vorſitzenden zur Verfügung. Frhr. v. Glaubitz dankte ihm für die geleiſtete Arbeit 
und teilte dann mit, daß der Ausſchuß vorläufig als Nachfolger Herrn Direktor 
Dr Steurer, Lahr, berufen habe. Die Hauptverſammlung beſtätigte dieſen Beſchluß des 
Ausſchuſſes einſtimmig. Herr Direktor Dr Steurer nahm die Wahl an und gab 
der Hoffnung Ausdruck, das Vertrauen zu rechtfertigen. Die aus dem Ausſchuſſe 
diesmal ausſcheidenden Mitglieder wurden wiedergewählt. Es waren die Herren: 
Buchbindermeiſter W. Engelberg, Haslach i. K., Pfarrer Ludwig, Sulz bei Lahr, 

Ruprecht Frhr. Boecklin von Boecklinsau, Ruſt, Oberlehrer Schäffner, Zell⸗Weierbach, 
Rechtsanwalt Zimmermann, Offenburg, Anſtaltsapotheker Zimmermann, Achern, 
Fabrikant Köhler, Oberkirch, Albert Freiherr Röder von Diersburg, Prof. Ungerer, 
Ettenheim, Profeſſor Eckert, Lahr, Direktor Dr. Gerke, Hub, Vermeſſungsrat Scholze, 
Offenburg. Neu dazu wurden gewählt: Fortbildungsſchulhauptlehrer Fautz, Schiltach, 
Bürgermeiſter Ewald, Bühl, Oberbürgermeiſter Dr Rombach, Offenburg, und Rektor 
Röſch, Hornberg. 

Wit der Wahl zu Ehrenmitgliedern war der Verein bis jetzt ſehr 
ſparſam; auf Vorſchlag des Ausſchuſſes wurden die Herren Miniſter Dr. Wacker, 
Miniſterialrat Dr Aſal, Direktor Dr Baier vom Landesarchiv und Direktor Dr. Rott 
vom Landesmuſeum einſtimmig zu Ehrenmitkgliedern ernannt. 

Als Ort für die nächſte Hauptverſammlung wurde die Stadt Bühl, die 
ihr 100jähriges Stadtjubiläum 1935 feiert, beſtimmt. 

Da Anträge nicht vorlagen und auch keine Wünſche geäußert wurden, war die 
Tagesordnung erledigt. Frhr. v. Glaubitz dankte allen und beſonders den Orts— 
gruppenleitern wie auch den beiden Schriftleitern der „Ortenau“ und bat, auch in 
Zukunft treu zur Sache der Heimat und der Ortenau zu ſtehen. Er ſchloß mit den 
Worten, daß der Verein nicht für ſich, ſondern für das Volk arbeite und ſich ein 
beſcheidenes Verdienſt am Aufbau des Vaterlandes ſichere. 

Recht zahlreich hatten ſich die Mitglieder und Freunde des Hiſtoriſchen Vereins 
für Wittelbaden im ſchöngeſchmücklen Saale der „Neuen Pfalz“ zur Feſtſitzung 
eingefunden. Eröffnet wurde ſie durch ein Gedicht von Herrn Direktor Stemmler, 
vorgetragen von Frl. Hildegard Fellhauer:
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Jubiläumsgruß. 

Der Jahre 25 ſind verflogen, 
Da hier die „Ortenau“ ins Leben trat. 
Nicht wurd' der Hoffnung Hochgefühl betrogen 
Durch zukunftfreudig ausgeſtreute Saat. 

Der Edelſtein, auf ſtrengſter Waag' gewogen, 
Entbehrt zum Vollgewicht nicht ein Karat. 
Was ſo gedieh, ſo friſch ſich konnt' entfalken, 
Das darf mit frohem Stolz heut Rückſchau halten. 

Und unſ're Stadt darf ſtolz bekennen, 
Daß ſie ſo ſchönem Werke Pate ſtand, 
Darf ſich mit Fug heut glücklich nennen, 
Daß man in ihr zum edlen Tun ſich fand. 

Und neidlos wird man ihr die Ehre gönnen, 

Daß ſie auch da war „offne Burg“ dem Land. 

Drum wenn ſich feſtlich ſchließen heut die Reihen, 
Laßt uns der Gaſtlichen ein Glas auch weihen! 

Gar vieles iſt ſeit jenen Vorkriegstagen 
Im Zeitenſturm geſtürzt — auf Nimmerauferſteh'n; 
Doch was ſo tiefe Wurzeln hat geſchlagen, 
Wie unſre „Ortenau“, beſtand und wird beſteh'n, 

Wird unentwegt auch in die Zukunft Fackeln tragen 
Und Lichter bringen für vergangenes Geſchehen. 
Drum Heil und Gruß zur frohgemuten Feier 
Und neuen Zuwachs zu der alten Schar Getreuer! 

Darnach begrüßte Herr v. Glaubitz als erſten den Herrn Oberbürgermeiſter 
Dr. Nombach und dankte für ſein Erſcheinen und die liebevolle Aufnahme, weiter 
den Herrn Miniſterialrat Dr. Aſal als Vertreter des Herrn Unterrichtsminiſters 
Dr. Wacker, Herrn Dr. Baier vom Landesarchiv, die Vertreter der ſtaatlichen und 
ſtädtiſchen Behörden und der Preſſe und beſonders Herrn Oberregierungsrat Walter, 
der die Feſtrede übernommen hatte. In dem Rückblick auf die Geſchichte und die 
Entwicklung des Hiſtoriſchen Vereins gedachte er der vielen verdienſtvollen Förderer 
und behandelte die Aufgabe des Vereins und ſeine Tätigkeit, die gerade durch die 
nationale Erhebung neuen, kräftigen Auftrieb erhalten hat. Er verſprach für den 
Verein Weiterarbeit im Sinne und im Geiſte unſeres Führers Adolf Hitler. 

Herr Oberbürgermeiſter Dr. Rombach dankte in herzlichen Worten für die 
freundliche Begrüßung. Grenzlandnot lehre Geſchichte kreiben und Geſchichte be⸗ 
trachten. Seit Urzeiten ſei die Ortenau Grenzland geweſen und im Laufe der Zeiten 
Schauplatz großer geſchichtlicher Entſcheidungen. In der richtigen Geſchichtsbetrachlung 
ſei die Volksgemeinſchaft nicht Theorie, ſondern Wirklichkeit. Denn durch Kennknis 
der Heimalgeſchichte als der Heimat unſerer Ahnen werde das Verantwortungs— 
gefühl geſtärkt und die Liebe zur Heimat und damit zum Vaterland geweckt und ge— 
fördert. Daher ſei die Arbeit des Vereins zu begrüßen, und er danke im Namen 
der Stadt für das ſegensreiche Wirken in den verfloſſenen 25 Jahren und wünſche 
von Herzen weiterhin Blühen und noch größere Ausdehnung. 

Herr Winiſterialrat Dr. Aſal übermittelte den Dank und die Grüße des 
Herrn Unterrichtsminiſters als des Vorſitzenden des Verbandes Bad. Heimatvereine. 
Er würdigte die Arbeit des Vereins als Dienſt am Volke im echteſten Sinne, er-
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ſchließe die Arbeit doch dem Volke die Schönheit der Heimat. Und dieſe Arbeit 
verdiene alle Achtung und Beachtung. Er würdigte weiter die verdienſtvolle Wit⸗ 

arbeit am Schrifttum des Vereins, das ſich ebenfalls größter Achtung in allen 
Kreiſen nicht nur der engeren Heimat, ſondern weit darüber hinaus erfreue und 
dieſe Achtung auch mit Recht verdiene. 

Herr Landrat Dr Sander überbrachte die Grüße der bad. Regierung und 
des Bezirksamks und wünſchte dem Verein weitere ſegensreiche Arbeit. Er betonte 

beſonders, daß ſich der Verein mit ſeinem Jubiläumswerk ein bleibendes Denkmal 

geſetzt habe und ſchloß mit den beſten Wünſchen auf eine gedeihliche Weiterarbeit. 
Nach einem Muſikſtück, vorgetragen durch die Ddamen Spraul und Wendt und 

die Herren Dietrich und Wittſchiebe, ſprach Herr Oberregierungsrat Michael Walter, 

Karlsruhe, ein langerprobter, ſchaffensfreudiger Forſcher, als Feſtredner über „Heimat⸗ 
kunde und Heimatforſchung“. Seine Ausführungen ſchöpfte er aus der reichen Er— 
fahrung und Praris einer langen, der Heimatforſchung gewidmeten Arbeitstätigkeit; 
er zeigte, wie gerade im heutigen Staat die Arbeit der Heimatvereine ein lohnendes 
Arbeitsfeld und fördernde Unkerſtützung finden. Es würde zu weit führen, all das 
Geſagte, das wertvoll nicht nur für jedes Mitglied des Vereins, ſondern für jeden 
Freund der Heimat und der Heimatkunde iſt, hier anzuführen. Für jeden, der Sinn 
für die Heimat und die Geſchichte hat, waren ſeine Worte lehrreich und auch An- 
ſporn. Anſporn beſonders für die vielen ſtillen Mitarbeiter, die durch dieſe Aus- 
führungen nun erſt recht mit Eifer und neuer Freude an die Arbeit herangehen werden. 
Er ſchloß mit einem „Sieg⸗Heil“ auf den Verein und unſern Führer Adolf Hitler, 
welcher der Heimat- und Familienforſchung neuen Antrieb gegeben habe. 

Das Mittageſſen wurde im Hokel „Sonne“ eingenommen. Während desſelben 
gedachte Herr Direktor Dr. Steurer auch der Damen des Vereins. Den Teilnehmern 
am Wittageſſen wurde von der Stadt Offenburg ein „Kurzer Wegweiſer durch die 
Städtiſchen Sammlungen Offenburg“ überreicht und durch die Ortsgruppe ein Aſchen⸗ 
becher. Die Winzergenoſſenſchaft Zell⸗Weierbach ſtiftete für jeden ein Fläſchchen 
Rotwein. Herr Direktor Stemmler dankte namens der Bedachten. 

Am Nachmiktag wurden von den Witgliedern des Hiſtoriſchen Vereins die 
Offenburger Sehenswürdigkeiten beſichtigt. Zunächſt wurde dem Städt. Muſeum ein 
Beſuch abgeſtattet; hier übernahm Herr Prof. Dr Batzer die Führung;: in der natur— 
wiſſenſchaftlichen Abteilung hatte Herr Prof. Barleon die Freundlichkeit, die Er— 

klärung zu übernehmen. 
Auf dem Weg zur Heilig-Kreuz-Kirche galt ein kurzer Beſuch dem Leſezimmer des 

Hiſtoriſchen Vereins im Gartenhäuschen des ehem. v. Franckenſteinſchen Anweſens. 
Unter Führung von Herrn Geiſtl. Rat Lipp wurden dann die Kunſtdenkmäler der 
Kirche beſichtigt, Grabdenkmale, Kruzifixe, Slberg und dann die Kirche ſelbſt, und 
anſchließend wurden in der Sakriſtei die alten und wertvollen kirchlichen Geräte, 
Kelche, Monſtranzen, Kirchenbücher uſw. vorgezeigt. Mit großem Intereſſe verfolgten 
die Teilnehmer des Rundgangs die Erläuterungen zu den einzelnen Sehenswürdig— 
keiten. 

Der Hiſtoriſche Verein ſchloß ſeine Jubiläumsfeier mit einem Heimakabend 
im Dreikönigſaale ab. Herr Prof. Dr. Müller, Obmann der Ortsgruppe Offenburg, 
begrüßte die Anweſenden, er ſagte: Die zahlreichen Gäſte ſollen uns ein Anſporn ſein 
für unſere weitere Arbeit. Wir fühlen uns als Zelle eines blutvollen Körpers, in 
unſeren Reihen arbeiten nicht nur zünftige Gelehrte, bei uns iſt jeder, der mit Liebe 
zur Heimat im Herzen zu uns kommt, herzlich willkommen. Die Liebe zur Sache 
und der Wille zur Tat iſt oftmals beſſer, als kotes Wiſſen allein. Wir wollen auf⸗ 
ſpüren die Wurzeln unſeres Volkes in der Vergangenheit, wir wollen die alten 
Kräfte nutzbar machen für die Gegenwart und wollen ſie nützlich machen für die 
Zukunft. Zu dieſer Arbeit, wenn ſie richtig ausgeführt werden ſoll, ſind viele Kräfte 
notwendig. Es iſt uns deshalb jeder willkommen. Unſere Arbeit iſt nicht volksfremd,
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im Gegenteil, wir arbeiten im Zuſammenhang mit dem Volk und für das Volk. Wir 
arbeiten für unſere engere Heimat, wenn wir das aber intenſiv tun, arbeiten wir 
auch für die Geſamtheit. 

Nun folgte als Mittelpunkt des Abends der eigens zu unſerem Feſte von Herrn 
Lehramtsaſſeſſor Sprauer aufgenommene Film: „Tauſend Jahre Kunſt in der 
Ortenau“. Er brachte prächtige, klare und wohlausgedachte Bilder aus dem Kultur— 
ſchaffen unſerer Heimat. 

Immer wieder mußte man ſagen und fragen: Gibt es wirklich, trotz der Kriegs⸗ 
wirten, krotz der Grenznähe, ſolch prachtvolle Kunſtdenkmäler in unſerer Heimat? 

Manchem kam zum Bewußtſein, daß er ſeine Ortenauer Heimat noch nicht ganz kennt. 
Aus romaniſcher Zeit ſahen wir außer dem Heidenkirchlein von Freiſtett unſer 

ehrwürdig ſchönes Burgheimer Kirchlein, die Kloſterbauten von Schwarzach mit ihren 
wuchtigen Säulen und Portalen ſowie das Kloſter Gengenbach. Es folgte die Diers— 
burg und die Lahrer Tiefburg (Storchenturm). Aus gotiſcher Zeit ſah man u. a. 
Kloſter Allerheiligen im Schwarzwald, das Wunder von Lautenbach mit ſeinen un⸗ 
beſchreiblich ſchönen Bildwerken, das Kruzifirx von Baden-Baden (Lukas von Leyden). 
Aus der Zeit der Renaiſſance wurden u. a. gezeigt das neue Schloß von Baden— 
Baden, das alte Rathaus von Lahr, das Gernsbacher Rathaus. Durch den Dreißig— 
jährigen Krieg wurde Deutſchland zu einer franzöſiſchen und italieniſchen Kunſt⸗ 
provinz. (Ein Italiener [Roſſi] iſt der Schöpfer des frühbarocken Raſtatter Schloſſes.) 
Trotzdem können wir uns dem Zauber des Barock und des Rokoko (Favorite, Offen— 
burger Königshof uſw.) nicht entziehen. Ein klaſſiſches Beiſpiel des Weinbrenner— 
ſchen Klaſſizismus wurde uns im neuen Lahrer Rathaus, dem ehemals Lotzbeckſchen 
Schlößchen, gezeigt. Auch Beiſpiele aus dem wenig erquicklichen ſpäkeren 19. Jahr— 
hundert, das nichts zu tun wußte, als alte Stilformen nachzuahmen, wurden vor Augen 
geführt. Den Abſchluß bildeten gute Bauten der neueſten Zeit. Belebt und ergänzt 
wurde der Film durch charakteriſtiſche Landſchaftsbilder vom Rheinſtrom, von Rhein— 
wäldern, von Bildern der Ebene und des Schwarzwaldes. Man ſah herrliche Schwarz— 
waldhöfe aus dem Kinzigtal, alte ſchöne Schwarzwaldſtädtchen, wie Schiltach und 
Gengenbach. 

Dann ſah man auf der Bühne hiſtoriſche Tänze unker der Leikung von Herrn 
K. O. Schimpf. Die graziöſen Vorführungen brachten den Mikwirkenden (Fräulein 
Geck, Thonhauſen, Boos, Friedmann, Schorr, Zeller und Bährle) und dem um die 
Einſtudierung der Tänze verdienten Frl. Dora Fiſcheſſer reichen Beifall. Die Klavier⸗ 
begleitung lag bei Frl. Wagner. Den Schluß des Programms bildete eine feine 
kammermuſikaliſche Aufführung Glavierquintett von Schumann), ausgeführt von 
Frl. Spraul, Wendt und Kreuſch, Herren Dietrich und Wittſchiebe— 

Mit dem Dank an alle Mitwirkenden und einem dreifachen „Sieg-Heil“ auf den 
Führer und Reichskanzler beſchloß Herr Prof. Dr. Müller den Heimakabend und 
damit auch das in allen Teilen ſchön verlaufene Jubiläum des Hiſtoriſchen Vereins. 

* 

Am 1. Dezember 1934 feierte unſer Ausſchußmitglied, Herr Hofapotheker 
Dr. Rößler, Baden-Baden, ſeinen 75. Geburtstag. Aus dieſem Anlaß ver— 
anſtaltete die Ortsgruppe Baden-Baden unter Führung ihres Obmanns, Herrn Prof. 
Stärk, eine Feier, in der der hochverdiente Hiſtoriker Baden-Badens geehrt wurde. 
Der Unterzeichnete ſchickhte im Auftrage des Vorſtandes des Hauptvereins ein Be⸗ 
grüßungstelegramm. 

1934 hat der Tod in unſern Reihen eine reiche Ernte gehalken. 
Am 12. Wärz 1934 verſchied in ſeinem geliebten Haslach Dr. Joh. Karl 

Kempf, Oberpoſtkaſſenrendant, im Alter von 81 Jahren. Sein Leben und ſein 
Wirken hat unſer J. Vorſitzender, Herr Amtsgerichtsrat Freiherr von Glaubitz, in
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unſerer „Ortenau 1933“ aus Anlaß ſeines 80. Geburtstages geſchildert. Der Wunſch, 
daß unſer hochverdienter Neſtor uns noch lange Jahre erhalten bleibe, iſt leider nicht 
erfüllt worden. Der Hauptverein ließ durch die Ortsgruppe Haslach einen Kranz 
am Grabe niederlegen. 

In Altdorf verſchied nach ſchwerem Leiden in ſeinem elterlichen Hauſe Friedrich 
Freiherr von Türkheim zu Altdorf. Er liebte ſeine badiſche Heimat und 
hat ſie nie vergeſſen, obwohl ſeine Stellung als Offizier ihn von ihr entfernte. Die 
Veröffentlichung der Geſchichte ſeines väterlichen Schloſſes, die er mit viel Liebe für 
uns ſchrieb, hat er nicht mehr erlebt. Er ſtarb am 8. September. 

Am erſten Weihnachtstag ging von uns Herr Prof. Dr Andreas Hund. 
In ihm verliert die zünftige Geſchichtswiſſenſchaft einen ihrer beſten Jünger, wir 
einen liebevollen Freund und Mitarbeiter. Er wurde unter dem Geleit vieler Ver— 
ehrer ſeiner Wiſſenſchaft und ſeines Humors in Offenburg zu Grabe getragen. 

1935/36. 

Durch Verſetzung und Umzug kraten verſchiedene Mitglieder aus dem Ausſchuß 
aus. Es ſind das folgende Herren: Bürgermeiſter Dr. Grüninger, Bühl; Bürgermeiſter 
Schechter, Achern; Landrat Billmaier, Bühl; Landrat Roth, Offenburg; Hauptlehrer 
Hetzel, Heſſelshurſt; Baron Dr. von Harder, Sasbach. Wir danken ihnen für ihre 
Mühewaltung und hoffen, daß ihr Intereſſe an unſern Beſtrebungen in der neuen 
Heimat nicht verloren geht. 

Herr Geheimrakt Dr K. Obſer, früher Direktor des Generallandesarchivs in 
Karlsruhe, feierte am 16. Januar 1935 ſeinen 75. Geburtstag. Der Unterzeichnete 
geſtattete ſich im Auftrag des Vorſtandes, dem hochverdienten Forſcher, den wir auch 
zu unſern Witarbeitern rechnen dürfen, die herzlichſten Glückwünſche auszuſprechen. 

Am 17. Juli 1935 fand die jährliche Ausſchußſitzung ſtatt im Hotel „Ketterer“. 

Das Haupkthema war die Hauptverſammlung und das Ergänzungsheft für unſere 
Jubiläumsſchrift „Burgen und Schlöſſer Mittelbadens“. 

Die 20. ordentliche Hauptverſammlung wurde am 21. September in Bühl ab— 
gehalten, zunächſt der geſchäftliche Teil im Rathausſaal, in dem unſer Verein ſchon 
einmal, 1926, getagt hatte. Aber jetzt kannte man den Saal nicht mehr: er war 
ganz neu hergerichtekt, und aus dem großen Sitzungsſaal des Bürgerausſchuſſes war 
ein kleines, warmes Beſprechungszimmer geworden, das in den Fenſterbildern die 
Geſchichte ſeiner Stadt zeigt. Der J. Vorſitzende, Herr von Glaubitz, eröffnete 
die Verſammlung und hieß die Anweſenden herzlich willkommen. Er gab einen Be— 
richt über die Tätigkeit des Hauptvereins, die ſich im weſentlichen auf die Aus— 
führung der Beſchlüſſe der Hauptverſammlung von 1934 bezog. Um eine Verbindung 
zwiſchen der Partei und der Arbeit des Vereins zu ermöglichen, brachte Herr von 
Glaubitz die Anregung ein, die Kreiskulturwarte der mittelbadiſchen Orte in den 
Ausſchuß aufzunehmen. Folgende Satzungsänderung wurde einſtimmig angenommen: 
„Zu 8 14 nach: .... gewählt werden' iſt folgender Satz zu ergänzen: außerdem ge— 
hören dem Ausſchuß die Kreiskulturwarte der politiſchen Kreiſe der NSDAP. von 
Naſtatt bis Lahr und Wolfach an; ſie erhalten die Rechte, nicht aber die Pflichten 
der Mitglieder.“ 

Dann wurden noch Erklärungen über die ſatzungsgemäße „Ortenau“ von 1936 
und das Ergänzungsheft zu dem Jahresbuch von 1934 abgegeben. Herr Dekan 
Stengel, Freiburg, wünſchte, daß jedes der Hefte in einem beſonderen Umſchlag 
herauskommen ſoll. Der Rechenſchaftsbericht des Herrn Kaufmann Siefert wurde 
gutgeheißen und ihm Entlaſtung gewährt. Der Vorſitzende dankte bei dieſer Ge— 
legenheit der mühevollen Arbeit des Rechners. Der Voranſchlag von 1935/36 wurde 
angenommen. 

In den Wahlen wurden wieder in den Ausſchuß gewählt: die Herren Hofapotheker 
Dr. Rößler, Baden-Baden; Pfarrer Romer, Diersburg und Landgerichtsrat Hüpp—
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Offenburg. Dazu wurden noch neu gewählt die Herren: Landrat Baer, Bühl; Pfarrer 
Schleicher, Oberweier, und Ratſchreiber Jockerſt, Heſſelshurſt. Die Feſtſetzung des 
Ortes für die Hauptverſammlung 1936 wurde dem Vorſtand überlaſſen. 

Nach Bekanntgabe, daß die notwendige Wiederherſtellung der Schloßkapelle 
in Neuweier nach einer Eingabe an das Kultusminiſterium und an den Konſervator 
der kirchlichen Kunſtdenkmäler, Herrn Profeſſor Dr. Sauer, Freiburg, ſichergeſtellt 
ſei, und dem Wunſche des zweiten Vorſitzenden, Herrn Direktor Dr Steurer, 
Lahr, daß im kommenden Jahre in die „Ortenau“ wenn möglich eine größere Schrift 
über die romaniſche Kirche Burgheim-Lahr aus Anlaß des 900jährigen Beſtehens 
aufgenommen werden ſolle, wurde der geſchäftliche Teil geſchloſſen mit einem drei— 
fachen „Sieg-Heil“ auf den Führer und Reichskanzler. 

Die öffentliche Verſammlung fand im „Friedrichsbau“ ſtatt. Sie wurde eingeleitet 
durch die Ouverküre „Peter Schmoll“ von Weber und den Warſch „Sternenbanner“, 
vorgetragen durch den Inſtrumentalverein Bühl, der durch ſein gutes Spiel 
großen Beifall fand. Dann begrüßte der I. Vorſitzende unſeres Vereins, Herr 
Amtsgerichtsrat Freiherr von Glaubitz, die Vertreter der politiſchen Organiſation, 
der Staatstegierung, des Gemeinderates, die anweſenden Landräte und alle übrigen 
Anweſenden, die ſich zahlreich eingefunden hatten. Daß die Hauptverſammlung des 
Hiſtoriſchen Vereins in Bühl abgehalten werde, ſei eine große Freude und Ehre, 
da man ſo das Feſt der Stadt Bühl mitfeiern dürfe. Zur Hundertjahrfeier entbiete 
der Hiſtoriſche Verein für Mittelbaden der Stadt Bühl die herzlichſten Glückwünſche. 
Herzlicher Dank gebühre an dieſem Tage auch der Ortsgruppe Bühl unter ihrem 
tatkräftigen Obmann, Herrn Peter, und Herrn Hauptlehrer Huber, dem Schriftführer 
der Ortsgruppe, der ſich auch um die Feſtnummer der Preſſe ſehr verdient gemacht hat, 
ſowie dem Herrn Bürgermeiſter Ewald für die vortreffliche Vorbereitung des Feſtes. 
Mit einem von allen Anweſenden begeiſtert aufgenommenen dreifachen „Sieg-Heil“ 
auf den Führer ſchloß der Redner ſeine Anſprache. 

Herr Bürgermeiſter Ewald wandte ſich an die Verſammlung mit folgen⸗ 
den Worten: Deutſche Volksgenoſſen und Volksgenoſſinnen! Ich begrüße Sie herzlich 
im Namen der Stadt Bühl zu unſerm heutigen gemeinſamen Feſte. Es hat mich be— 
ſonders gefreut, daß Sie für ihre diesjährige Hauptverſammlung unſere Stadt gewählt 
haben und dadurch Ihre Verbundenheit mit uns und der hieſigen Ortsgruppe des 
Hiſtoriſchen Vereins ausdrücken, die ja eine der älteſten und zeitweiſe auch der tätig— 
ſten und rührigſten des Geſamtvereines iſt. Beide Veranſtaltungen, unſere 100-Jahr— 
feier und die Tagung des Hiſtoriſchen Vereins, gehören innerlich zuſammen und 
dienen dem gleichen Zweck. Wenn die Stadt Bühl heute dieſen hiſtoriſchen Tag 
feiert und Sie ſelbſt bei ihrer Tagung Heimatgeſchichte treiben, ſo gehen wir in beiden 
Fällen auf die gleichen Grundgedanken zurück. Wir wollen bei allem, was wir hier 
reden und ſchreiben, der gleichen Idee Ausdruck geben, wir wollen betonen, daß die 
Heimat der Wurzelboden unſeres Weſens iſt, mit dem wir blutsmäßig auf Gedeih 
und Verderben verbunden ſind. 

Wir treiben Heimatgeſchichte, um die Heimatkultur zu fördern, um uns die Heimat zu 
erſchließen und ſie zu erkennen. Auch ich möchte der Auffaſſung jener Leute entgegentreten, 
die da die Pflege der Ortsgeſchichte für überflüſſig halten und meinen, man müßte ſich nur 
um die geſchichtliche Entwicklung des Geſamtvolkes oder Skaates kümmern. Die national⸗ 
ſozialiſtiſche Führung hat die Heimatkultur und Heimatgeſchichte in jeder Beziehung 
gefördert, weil Blut und Boden ein Ganzes bilden. Wir wiſſen, daß der deutſche 
Raum in verſchiedene, einzelne Kulturlandſchaften zerfällt, deren Bedeutung mit 
ihrem bodengebundenen Stammestum trotz Übereinſtimmung im großen doch im ein— 
zelnen manche eigene Züge verſchiedener echt volkstümlicher Art aufweiſt. Es handelt 
ſich um Brauchtum und Sitten, die trotz der Einheit der deutſchen Seele jeder Land— 
ſchaft und ihren Menſchen ein unverkennbares Merkmal aufprägen. In dieſen Viel— 
fältigkeiten und Beſonderheiten ſteckt aber ſoviel wertvolles Kulturgut, das in heimat—
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treuer Geſinnung im Dienſte des ganzen deutſchen Volkstums gepflegt werden muß. 
Aus der Liebe zur heimatlichen Kleinwelt quillt die Liebe zum Vaterland und zum 
ganzen Volk. Wer mit offenen Augen den engeren Raum ſeiner Landſchaft ſehen, 
erfaſſen und lieben gelernt hat, bei dem wird auch die Heimatliebe zur Vaterlands- 
liebe, die aus der Verbundenheit mit der Heimat und ihrem Schickſal herauswächſt. 

Dieſen Idealen und dieſen heimattreuen Beſtrebungen möge ſich der Hiſtoriſche 
Verein auch weiterhin mit dem gleichen Eifer und Erfolg wie bisher widmen, und ich 
möchte nur wünſchen, daß ſich recht viele Volksgenoſſen finden, die an dieſer Kultur- 
aufgabe mitarbeiten, um ein ſtarkes, geſundes, heimatgebundenes Volkstum zu ſchaf⸗ 
fen. Gerade hier in unſerer Grenzmark iſt dieſe Arbeit doppelt nötig, um unſer 

deutſches Volkstum vor weſtlicher überfremdung zu bewahren, und die Geſchichte 
lehrt uns, daß wir im Grenzland unſer Deutſchbewußtſein beſonders wachhalten 
müſſen. Bei dieſer Wiſſion ſoll die Pflege der Heimatgeſchichte uns ein wertvoller 
Helfer ſein, ſie ſoll dazu beitragen, den deutſchen Menſchen zu ſchaffen, der, zurück⸗ 
geführt zu Scholle und Volk, ſeine Heimat liebt und ſie deshalb verteidigt. Der 
Neuaufbau des Reiches ſtützt ſich auf alte, bewährte Quellen deutſchen Volkstums, 
die es zu erſchließen und dem Volk zu künden gilt. Dieſer Aufgabe möge ſich der 
Hiſtoriſche Verein auch weiterhin in ſeinem Schaffen wie bisher mit dem gleichen 
Verſtändnis unterziehen, um durch dieſes Schauen, Sehen und Forſchen der Ver— 
gangenheit auch das Verſtehen und den offenen Blick für die Gegenwart und Zukunft 
zu erwecken. Für dieſe Tätigkeit wird dem Hiſtoriſchen Verein allezeit der Dank, 
das Intereſſe und die Anerkennung der Allgemeinheit verdient und ſicher ſein, und 
gerade die Führer der Städte und Gemeinden werden hier ihre Unterſtützung zur 
Verfügung ſtellen. 

Herr Landrak Baer übermittelte die Grüße des Herrn Miniſters des In— 

nern, Pflaumer. Hier in Bühl ſtehe man auf einem hiſtoriſchen Boden. Man ſehe 
das Straßburger Münſter herüberragen, man wiſſe, daß der Türkenlouis lange Jahre 
die angreifenden Feinde abgehalten hat, man ſtehe alſo auf einem blutgetränkten 
Boden, wo deutſches Heldenblut gefloſſen iſt. In ſeiner Rede auf dem Parteitag 
habe der Führer in Betrachtung der kulturellen Dinge darauf aufmerkſam gemacht, 
daß es gelte, die hiſtoriſchen Dinge zu beachten. Darum ſtehe die Staatsverwaltung, 
durchdrungen von der Notwendigkeit des Hiſtoriſchen Vereins, ſeinen Beſtrebungen 
wohlwollend gegenüber. Der Staat danke allen für ihre bisherigen Leiſtungen und werde 
den Hiſtoriſchen Verein in jeder Weiſe fördern. Man brauche die Unterſtützung und 
Witarbeit aller Volkskreiſe. Der Feier wünſche er das Beſte, dem Hiſtoriſchen Verein 
für Mittelbaden ein weiteres Wachſen, Blühen und Gedeihen! 

Herr Karl Peter, der Obmann der Ortsgruppe Bühl des Hiſtoriſchen 
Vereins, ſchilderte die Eindrücke eines einſamen Spazierganges auf den Schartenberg 
während der Beſatzungszeit. Vom Straßburger Münſter bis zum Raſtatter Schloß, 
von Iburg und Windeck bis Maria Linden und zur Kloſterkirche in Schwarzach 
redeken Steine und Baudenkmäler eine gewaltige Sprache von der großen geſchicht- 
lichen und kulturellen Vergangenheit und Bedeutung unſerer Gegend. Der heiße 
Wunſch, der an jenem Abend in ſeiner Seele aufgeſtiegen ſei: Herr, mach' uns freil, 
ſei gottlob in Erfüllung gegangen. Um ſo freudiger entbiete er darum dem Hiſtoriſchen 
Verein in der Feſtſtadt Bühl einen herzlichen Willkommensgruß. 

Herr Kreisobermedizinalrat Dr Otto Gerke hielt hierauf den angekündig⸗ 
ten, mit großer Spannung erwarteten Vortrag über „100 Jahre Stadt Bühl“. 
Er zeichnete in großen Strichen ein äußerſt lebendiges, farbenreiches Bild aus ver⸗ 
gangenen Tagen, das kulturelle, geſellſchaftliche, ſoziale, wirtſchaftliche und geiſtige 
Leben der Bühler von ehedem wurde auf Grund eingehender Studien der im Ge— 
meindearchiv ruhenden Archivalien ins Blickfeld der heutigen Generation geſtellt, 
die 100 Jahre Bühler Stadtgeſchichte rollten gleich einem vortrefflichen Film 
vor dem geiſtigen Auge der gebannt lauſchenden Hörer ab. Wir veröffentlichen die
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wertvolle Arbeit in dieſem Heft. Der in edles Sprachgewand gekleidete Vortrag 
fand ſtürmiſchen Beifall. 

Zum gemeinſamen Mittageſſen in der „Krone“ fanden ſich etwa 80 Herren und 
Damen zuſammen. Hier hielt der zweite Vorſitzende des Vereins, Herr Direktor 
Dr Steurer, Lahr, die Tiſchrede. In feinſinniger Form feierte er die Geſelligkeit, 
die die durch gemeinſame geiſtige Intereſſen Verbundenen hier zuſammengeführt habe, 
und die Damen, die Anmut und Würde in den ernſten Kreis der Männer bringen. 
Herr Prof. Dr. Biehler, Mosbach, regte an, dem hochverdienten Sohne der 
Stadt Bühl, Profeſſor Dr Aloys Schreiber, ein ſeiner Bedeutung würdiges Denkmal 
in ſeiner Heimatſtadt zu errichten. 

Am Nachmittag fand die Feier, die die Stadt aus Anlaß ihres Jubiläums gab, 
ſtatt. Unſer Verein war dankenswerterweiſe dazu eingeladen. Eingeleiket wurde ſie 
durch ein Konzert unter Leitung des 1. Kapellmeiſters von Baden-Baden, Herbert 
Albert; nach Anſprachen der Herren Bürgermeiſter Ewald, Landrat Baer, Dr Jäckle 
(im Auftrag des Deutſchen Gemeindetages) und des Kreisvorſitzenden Stier erfolgte 
die Aufführung der vieraktigen Komödie Towariſch durch die Städt. Schauſpiele 
Baden-Baden. Am Abend wurden in der Markthalle von der Baden-Badener Ballett— 
gruppe noch verſchiedene Tänze dargeboten; den ganzen Tag beſchloß ein großes 
Feuerwerk. Herrn Bürgermeiſter Ewald und dem Kreiskulturwart Ohlmann ſei auch 
hier herzlicher Dank ausgeſprochen. 

Am 5. Sepkember 1935 ſtarb unſer bewährter Obmann der Ortsgruppe Baden— 
Vaden, Herr Regierungsrat Dr Otto Schmitz. Ein Fremder, hat er durch das. 
Studium der Geſchichte Baden-Badens, — er war Kuſtos der Städt. Sammlungen — 
ſeine neue Heimat liebgewonnen, ohne die alte zu vergeſſen; er wurde in aller Stille 
in Bonn beigeſetzt. So konnten wir ihm nur ein Geleit in Gedanken geben. Herr 
Prof. Stärk hat im Auftrag der Ortsgruppe und des Hauptvereins das Beileid aus- 
gedrückt und einen Kranz am Sarg niedergelegt. 

In dieſem Jahr trat neu mit uns in Schriftenaustauſch der Sülchgauer Alter— 
tumsverein in Rottenburg. 

Herr Dr Krupp von Bohlen und Halbach ſchenkte unſerem Verein das Werk: 
„1336. 600 Jahre Stadt Obergrombach. 1936.“ Wir ſprechen ihm auch hier den ge— 

ziemenden Dank aus. 
Am 24. Juni 1936 ſtarb das hochverdiente Vorſtandsmitglied, unſer Rechner 

Adolf Siefert. Wohl hat unſer l. Vorſitzender am Eingang dieſes Jahrbuches ſchon 
geſagt, was Siefert für unſeren Verein war, doch drängt es den Unterzeichneten, auch 
hier ſeiner Trauer über den ſchweren Verluſt Ausdruck zu geben und die unermüd⸗ 
liche Mitarbeit des Verſtorbenen hervorzuheben; er war ihm über 25 Jahre lang ein 
treuer Weggenoſſe und Helfer. 

Offenburg, Ende Juli 1936. 
Der Schriftführer: Batzer. 
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Rechnungsabſchluß für 1935 (21. Vereinsjahr) 
  

Einnahmen: 
Kaſſenbeſtand von 1934. „ ‚ Rm. 1.— 
Mitgliederbeiträge vom Hauptverein „ 998,40 
Beitragsanteile von Ortsgruppen..„ 1747,45 
Stiftungen .. „ 75 485,.— 
Erlös aus verkauften Zeiuchriſten 2 141,03 
Film-Verleihgebühren .. ο οσ 149 40,.— 

RM. 3 412,88 
Ausgaben: 

„Die Ortenau“, Heft Nr. 22 RM. 2444,10 
Druck und Abbildungen RM. 2039, 8² 
Honorare 5 404,28 

Verwalkungstofken 456,77 
Druckſachen .. „RMR. 7583 
Inſerate und Pottis 55 380,92 

Bücherei, Ebikas 200,09 
Wobilien ... „„„ 0,90 

2 1010 
Sollbeſtandd. M. 311,02 

Iſtbe ſtand: Blt RM. 6,80 
PoſtſchecrI 304,22 

RM. 311.02 

Flüſſige Miktel per 31. 12. 1935: 
Kaſſe und Poſtſcheckkk..2M. 311,02 
Bezirksſparkaſſe Nr. 100 „ 893,36 
Vereinsbank Nr. 341ohʒ́Ucrr 1853,69 

RM. 3058,07 

Protokoll der Übernahme: 
Kaſſenbeſtand per 1. 1. 1935.2M. 311,02 
Einnahmen bis 27. 5. 193s3) 2 166,60 

RWM. 477,62 

Ausgaben bis 25. 5. 19ꝙ3qqbbll 2 279,50 
Sollbeſtandz.. M. 198,12 

Iſtbe ſtand: 
Bar „„„„M. 6,80 

Poſtſcheck pet 27. 5. 193 5 41,32 
Einlage Vereinsbank...„. 150.— 

RM. 198,12 

Bezirksſparkaſſe Nr. 10.. RM. 893,36 
Vereinsbank Nr. 3410᷑r)0h...„1955,69 

RM. 2849,05 

Within flüſſige Mittel zuſammen M. 3047,17 

Offenburg GBaden), Walther Heinrich, 

den 31. Auguſt 1936. Rechner des Hiſt. Vereins für Mittelbaden.      





Oswald von Glaubiß. 
Ein Soldakenleben aus dem Dreißigjährigen Krieg. 

Von Theodor von Glaubißz. 

Die Feuerwaffen hatten dem Ritterheer in ſeiner bisherigen Form 
und Fechtweiſe ein Ende bereitet. Die dadurch bedingte grundlegende 

Umwälzung in der Kriegskunſt ſchuf einen neuen Typus des Kriegers, 
der ſich in ſeinem Weſen ebenſoſehr vom fränkiſchen und ſächſiſchen 
Heerbann mit ſeiner Gebundenheit an Stammesgemeinſchaft und Heimat— 

ſcholle wie von dem Ritter unterſchied, dem der Krieg eine edle Kunſt, 
oftmals auch ein Mittel zur Verwirklichung religiöſer Ideale geweſen 
war. Der neue Soldatentyp fand ſeine deutlichſte Ausdrucksform im 

Landsknecht des 15. und 16. Jahrhunderts, dem der Krieg ein Handwerk 

war, für das er bald von dieſem, bald von jenem Herrn beſoldet wurde. 
Dieſer neue Kriegerſtand beherrſchte auch nach dem Verſchwinden der 

Landsknechtheere noch das 17. Jahrhundert bis zur Einführung der 

ſtehenden Heere. Deutſchland lernte ihn beſonders noch in jener 

Schreckenszeit kennen, da die Kriegsfurie 30 Jahre lang ihre Geißel 
über die vaterländiſchen Gaue ſchwang. Auch unter den veränderten 

Verhältniſſen im Kriegsweſen zeigte der Adel, welcher früher den 

Wittelpunkt der Ritterheere gebildet hatte, ſeine Vorliebe für eine 
militäriſche Betätigung, ihm fielen nunmehr die meiſten höheren Offiziers- 
ſtellen zu, gleichwohl fand ſich manchmal ein gewöhnlicher Soldat „von 
Fortun“, der zu wichtigen Befehlshaberpoſten aufzurücken verſtand. Der 

Dialog zwiſchen Adelhold und dem Feldweibel in Buch J, Kapitel 17 des 
„Simpliziſſimus“ beleuchtet dieſe Verhältniſſe in der Grimmelshauſen 
eigenen originellen Art. Es gab aber auch junge Edelleute, welche die 

Abenteuerluſt einer unruhigen Zeit in die Reihe der Soldaten „von 
Fortun“ trieb, die ſich von der Pike auf durch perſönliche Tüchtigkeit 
und Glück erfolgreich, wenn auch mühſam emporarbeiteten. Zu den 
Letztgenannten gehört Oswald von Glaubitz, über deſſen abenteuerliche 
Schickſale eine kürzlich aufgefundene, in militäriſcher Kürze verfaßte 

Selbſtbiographie Aufſchluß gibt. 

Die Ortenau. 1



Oswald von Glaubitz wurde am 21. Oktober 1607 im Schloſſe 

Klein-Wangen (Fürſtentum Wohlau, Schleſien) geboren. Er entſtammte 
einer reichbegüterten Familie des altſächſiſchen freien Herrenſtandes, 

welche gegen 1300 in Verfolg der Germaniſierungsbeſtrebungen der 

ſchleſiſchen Herzöge aus der Markgrafſchaft Meißen in Schleſien ein- 

gewandert war. In den Kämpfen gegen Wenden und Polen, Tſchechen 

und Türken war das Blut der mannhaften Vorfahren gefloſſen. Von 

ihnen hakte Oswald ein Gutteil abenteuerlicher Kampfesfreudigkeit er— 

erbt. Es behagte dem damals Vierzehnjährigen daher wenig, als ihn 
ſein Vater zum Hofdienſt beſtimmte und als Pagen nach Jägerndorf, 
der Reſidenz des Markgrafen Johann Georg von Brandenburg, ver— 

brachte. Die Zeitverhältniſſe erwieſen ſich jedoch den Wünſchen des 
jungen Pagen günſtig: zu dem ihm unerwünſchten ruhigen Hofleben 
bot ſich in der dreijährigen Pagenzeit nicht viel Gelegenheit, dafür 
ſorgte der Fürſt ſelbſt. Markgraf Johann Georg war ein unruhiger 

Kopf, ein echtes Kind ſeiner Zeit. In jungen Jahren vom lutheriſchen 

Teil des Domkapitels zum Fürſtbiſchof von Straßburg erwählt, hatte 

er ſich gegen die katholiſche Partei nicht durchzuſetzen vermocht; ſpäter 

zum Kalvinismus übergetreten, war er ein eifriger Parteigänger des 

Winterkönigs geworden. Nach der Schlacht am Weißen Berge wurde 

der Markgraf von Kaiſer Ferdinand II. geächtet und des Herzogtums 

Jägerndorf entſetzt, er fügte ſich jedoch nicht, ſondern ſetzte in Ver— 
bindung mit dem Siebenbürger Bethlen Gabor den Kampf gegen den 
Kaiſer ohne viel Erfolg fort. Oswald von Glaubitz begleitete als 
Kammerpage den Herzog ins Feld und fand immer mehr Geſchmack am 
Kriegsleben. Der Hohenzoller hatte dafür Verſtändnis. Oswald ſchreibt 

in ſeinem Lebenslauf: „dieweilen ich aber allezeit mehr Luſt in den Krieg 

als bey Hoff zu ſeyn gehabt, habe ich vor ermelter ihro Fürſtlichen 
Durchlaucht unterthänigſt ausſprechen laſſen, mir die hohe Gnade zu er— 

weiſſen und mich Wehrhafftig zu machen, ſodann nach meinem unter— 
ſchiedlich mahligen anhalten mir die hohe Gnade widerfahren.“ So 

kam der junge Page vom verhaßten Hofdienſt frei (1624). 

„Und weil ſich's nun einmal ſo gemacht, 

Daß das Glück dem Soldaten lacht, 

Laßt's uns mit beiden Händen faſſen.“ 

(Schiller, Wallenſteins Lager.) 

Oswald ſchienen ſich günſtige Ausſichten für die militäriſche Lauf— 

bahn zu eröffnen. Der Dänenkönig Chriſtian IV. rüſtete gegen den Kaiſer;
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ſein von Frankreich und England unterſtütztes Unternehmen zog die 
Aufmerkſamkeit Europas auf ſich, und von allen Seiten ſtrömten kriegs⸗ 
luſtige Elemente dem Dannebrog zu. Glaubitz ließ ſich in das Regiment 
zu Pferd Pfalzgraf Friedrich einſtellen und „vor einen gemeinen Reut— 
ter unterhalten“. Letzteres erſcheint auffallend: Es war in jener Zeit 
üblich, daß die jungen Edelleute, welche als Anwärter für Offiziers- 
ſtellen eintraten, zu den Gefreiten eingeſchrieben wurden. Da dies hier 
nicht der Fall war, darf angenommen werden, daß Oswald wohl ohne 

Wiſſen und Willen ſeines Vaters die Laufbahn des Soldaten von 
Fortun ergriffen hat. Den günſtigen Ausſichten im däniſchen Heere 
machte die Schlacht bei Lutter am Barenberge (1626) ein raſches Ende. 
Hier wurde König Chriſtian IV. von Tilly vernichtend geſchlagen. 
Glaubitz wurde „mit zweyen Schüſſen tödtlich verwundet und gefangen“. 

Die Ligiſten führten den ſchwer Verwundeten nach Goslar, wo er 
22 Wochen krank lag, dann ſiegte die kräftige Natur, Oswald genas, 

wurde freigelaſſen und begab ſich nach Hamburg, „andere Kondition 

zu ſuchen“. 
Die überlegenheit der bayeriſchen Kriegführung hatte auf den jungen 

Soldaten großen Eindruck gemacht; dies beſtimmte ihn, ſich nunmehr 
zum kurbayeriſchen Regiment zu Fuß Graf Gronsfeld anwerben und 
„vor einen gemeinen Soldaten unterhalten“ zu laſſen. Sein proteſtan- 

tiſches Bekenntnis war ihm dabei nicht hinderlich. Im Heere des Kai— 

ſers und der Liga dienten Bekenner der verſchiedenſten Religionen, 
auch hatte der Krieg den Charakter des Religionskrieges mehr und mehr 

verloren. 1631 machte Oswald unter Tilly den Feldzug in Mecklenburg 
mit, dann wurde das in dieſem Frühjahr von 3000 auf 600 Mann zu— 

ſammengeſchmolzene Regiment Gronsfeld der Armee zugeteilt, welche 
das feſte Magdeburg belagerte. Hier war das Glück dem jungen Krieger 

gnädig: Durch ſeine Tapferkeit und Geſchicklichkeit bei Handſtreichen 
wurde die Aufmerkſamkeit des Feldmarſchalls Grafen Pappenheim er— 

regt. Bei dem entſcheidenden Sturmangriff focht Oswald unter dem 

unmittelbaren Kommando dieſes berühmten Feldherrn, der mit ſeiner 

Abteilung gegen das große neue Werk „zwiſchen dem Kröckentor und 
der hohen Pforte“ vorſtieß. Ein Pförtlein im Unterwall wurde über— 

rumpelt und gebrochen, die falkenbergſchen Knechte bei der Morgen— 
andacht überraſcht und zuſammengehauen, der Wall erſtürmt und der 
Zutritt zur „Lackenmachergaſſe“ freigemacht. Bei dieſer „Okkaſion“ 

zeichnete ſich Glaubitz ſo ſehr aus, daß Pappenheim perſönlich ſeine 

Beförderung zum Fähnrich in der Kompagnie des Hauptmanns Hans 
Georg von Greyß vom Gronsfeldſchen Regiment veranlaßte. Fünf Jahre 
hindurch hat er dieſe Fähnrichſtelle „bedient“. Während dieſer Zeit
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nahm ſein Regiment an den wechſelnden, nichtsentſcheidenden Kämpfen 
gegen die Schweden und ihre Verbündeten im Weſergebiet teil, 1634 
ſteht es vor Heidelberg, die Stadt wird genommen, dagegen hält ſich 
das Schloß unter dem ſchwediſchen Kommandanten Abel Moda, bis Her— 

zog Bernhard von Sach- 

ſen-Weimar mit einem 
ſchwediſch-franzöſiſchen 
Entſatzheer herannahtund 

die Belagerer einſchließt. 

Die Feinde ließen es je— 
doch nicht zum Außerſten 
kommen, ſondern gewähr— 

ten den Bayern freien 

Abzug. 
Der Dreißigjährige 

Krieg trat nunmehr in ein 

Stadium der beginnen— 
den Erſchöpfung, allen 
Beteiligten fehlten die 
Kräfte zu entſcheidenden 
Erfolgen über die Gegner. 
Frankreich war an der 

Seite Schwedens offen 
in den Krieg eingetreten, 
das Kriegstheater bildete 

vornehmlich der Ober— 
rhein. Auf ſchwediſcher Wappen der Freiherrn von Glaubih. 

Seite ſtrahlte glänzend Im blauen Schild ein weiher Karpfen. 

und raſch verlöſchend wie 
ein Meteor die Heldengeſtalt Bernhards von Weimar auf, des letzten 

wahrhaft großen Feldherrn deutſchen Stammes in dem dreißigjährigen 
Ringen. Die franzöſiſche Armee erlebte die Anfänge des genialen Turenne. 

Unter den Bayern überragte alle die gewaltige Reitergeſtalt Hans von 

Werths, von dem ein franzöſiſches Kinderlied aus jenen Tagen ſagte: 

  

„Jean de Vert étant un brutal 
Qui fait pleurer le roi de France; 

jean de Vert étant général 
A fait trembler le cardinal.“ 

Dagegen konnte der geſchickte General Graf Götz in der Führung 

ſich gegenüber dem öſterreichiſchen General Herzog von Savelli nicht
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durchſetzen, deſſen Unfähigkeit ſprichwörtlich geworden war, ſeitdem 
König Guſtav Adolf, der ihn einmal gefangen nahm, mit feinem Spokt 
geäußert hatte, er hoffe den Duca di Savelli noch oft ſich gegenüber 

zu ſehen, rate ihm aber doch, dem Kaiſer künftig eher bei Hofe als bei 

der Armee zu dienen. Der alte Tilly, welcher nach Fürſtengunſt nicht 

fragte, hatte den ebenſo feigen wie geizigen Italiener abgeſetzt, einfluß— 
reiche Gönner am Wiener Hof wußten es aber zu erreichen, daß Savelli 

zum Unglück der kaiſerlichen Armee immer wieder führende Kommando— 
ſtellen erhielt. — Der ſtrategiſche Mittelpunkt der kaiſerlichen Stellung 
am Oberrhein war die ſtarke Feſtung Breiſach, welche man hochtönend 

„das Kapitol der oberdeulſchen Katholiken“ nannte. Franzoſen und 

Schweden ſahen in ihrer Eroberung das nächſte Kriegsziel, doch war der 

Verteidiger Freiherr von Reinach ein eiſerner Soldat, der den Feinden 

ihre Aufgabe nicht leicht machte. 

Graf Götz war am 11. Juli 1636 zum Oberſtinhaber des Infanterie— 
regiments Gronsfeld ernannt worden. Von dem neuen Regimentschef 
wurde der bewährte Fähnrich Oswald von Glaubitz „vor einen Lieutenant 
vorgeſtellt“. Derſelbe diente jetzt zehn Jahre in der kurbayeriſchen Armee; 

man ſieht daraus, daß die Beförderung zum Offizier für einen Soldaten 
von Fortun gute Weile hatte. Immerhin war Oswald erſt 29 Jahre alt, 

ſomit noch kein „alter Krachwadel“, wie ſich Grimmelshauſen ausdrückt, 
und nachdem er es einmal zum Offizier gebracht hatte, iſt er in der 
Folge raſch aufgerüchkt. 

Die Truppen des Feldmarſchalls Grafen Götz ſtanden in Weſtfalen, 
als der Kurfürſt Maximilian von Bayern am 9. März 1638 ſie mit 
„präziſer Ordonnanz“ an den Oberrhein rief. Hier ſtanden die Dinge 
für die Kaiſerlichen äußerſt ſchlecht: Savelli hatte durch ſeine Unvor— 
ſichtigkeit die Schlacht bei Rheinfelden (2. März 1638) verloren und war 

ſelbſt in Gefangenſchaft geraten; ſchwerer wog, daß der gewaltige Hans 

von Werth ebenfalls in die Hände Bernhards von Weimar gefallen 

war. Die Kaiſerlichen waren ihres beſten Führers beraubt, „Schwed 

und Franzmann lag vor Breiſach“, das nahezu ausgehungert war. Götz, 

der ſeine Befähigung bei Nördlingen erwieſen hatte, ſollte das Schickſal 

wenden. Über die nun folgenden Kämpfe gewähren mehrere Meldungen 

des Feldmarſchalls an den Kaiſer und den Kurfürſten von Bayern, 
welche noch erhalten ſind, ein anſchauliches Bild. Das erſte Beſtreben 

der Entſatzarmee war die Beſchaffung der für die Verproviantierung 

Breiſachs erforderlichen Lebensmittel, was in dem ausgeſogenen Land 

ſehr ſchwierig war. Am 28. Mai meldete Götz aus Offenburg, daß er 

es als das Nötigſte erachte, der Feſtung Breiſach Luft zu machen. Er 
habe ſich mit Reinach ins Benehmen geſetzt, worauf ihm dieſer er—
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widerte, daß er noch bis zu Ende des Juni, aber nicht länger zu leben 
habe. Er bitte, Proviant für vier bis fünf Monate an den Rhein ver— 
bringen zu laſſen, „außer deſſen könne er nicht an den Feind gehen“. 
Götz rückte unterdeſſen bis Kenzingen vor. Bernhard von Weimar zog 
ſich nach Neuenburg zurück. Der bayeriſchen Armee gelang es nun, bis 

Breiſach zu gelangen und 400 Säcke Korn in die Feſtung zu bringen. 
Es war dies jedoch nur ein Tropfen auf einen heißen Stein, und die 
Entſatzarmee ſelbſt konnte ſich aus Mangel an Proviant nicht bei 
Breiſach halten, wollte ſie nicht die eben erſt herbeigeführten Vorräte 
ſelbſt aufzehren. Infolge des Genuſſes ſchlechter Nahrung brachen 
Krankheiten in der Armee aus. 3500 Pferde waren tot „und der meiſte 
Teil von der Soldateska aufgegeſſen worden, ſo daß auch Hauptleut', 
Rittmeiſter und Lieutenants keine Pferde mehr hatten. Alte kapfere 

Soldaten, die unzeitiges Obſt, aus den Hülſen ausgeriebenes unzeitiges 
Korn in dem VMund hatten, fand man verhungert tot liegen“. (Götz an 

den Kaiſer, Kenzingen, 26. Juni 1638.) Götz ſuchte der Not durch einen 
Zug ins Elſaß abzuhelfen, ging dann bei Druſenheim auf einer Schiff— 
brücke wieder auf das rechte Rheinufer zurück und fand endlich im 
Württembergiſchen die Wöglichkeit, ſeine ſtark gelichtete Armee wieder 

einigermaßen mit Lebensmitteln zu verſorgen. 
Herzog Bernhard nützte die Not des Gegners aus, er rückte auf 

Offenburg vor, das er vergebens zu „eskaladieren“ (mit Sturmleitern 

einzunehmen) verſuchte, nahm das Schloß Mahlberg und vernichkete bei 

Stollhofen eine kaiſerliche Reiterabteilung von 300 Mann. Dann zog 
ſich der Weimarer auf Freiburg zurück. Sein Gegenſpieler Götz kam 
am 7. Auguſt mit etwa 12000 Mann in Schuttern an. Er beabſichtigte, 

2600 Walter Frucht von der Inſel Rheinau aus nach Breiſach führen 

zu laſſen. Als die Götzſche Armee am 8. Auguſt über die Schutter ging, 
ſtand Herzog Bernhard bei Frieſenheim. Die Bayern nahmen die 
Schlacht an, welche lediglich von der Infanterie ausgefochten wurde, 

ſchließlich wich der Herzog von Weimar auf Mahlberg zurück „aus 

Urſachen, weil er immer die Höhe zu ſeinem Vorteil bis Mahlberg ge— 
habt, dahin von Schuktern 1½ Stunden“. 

Unterdeſſen war Savelli mit etwa 4000 Wann eingetroffen und 
hatte ſich mit Götz vereinigt. Den Italiener hatten die Franzoſen in 
Wönchskutte und Kapuze entfliehen laſſen, er nützte ihnen mehr an 

der Spitze des kaiſerlichen Heeres als in Gefangenſchaft, wie ſchon 
Guſtav Adolf richtig erkannt hatte. Geſtützt auf einflußreiche Gönner 
am Kaiſerhof, verlangte der Herzog den Oberbefehl für ſich; über den 

Operationsplan aber konnte er ſich mit dem ihm geiſtig überlegenen Götz 
nicht einigen. Letzterer wollte die weichenden Schweden zur Schlacht
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zwingen und fuhr, als Savelli dafür nicht zu haben war, mit ſeinem 
„Hofſtaat“ — er führte nach damaligem Brauch ſeine Frau mit ſich — 
verärgert ins Kloſter Schuttern zurück, während Savelli in einer Kutſche 
zwiſchen Schuttern und Frieſenheim übernachtete. 

Am Worgen des 9. Auguſt ſetzte Bernhard von Weimar ſeine 
Armee in Bewegung, um die Wittagsſtunde ſtand er bei Wittenweier. 
Götz war gegen Kappel aufgebrochen. Die Marſchordnung beſtand aus 
einer „avanguardi“ (Vorhut) und einer „retroguardi“ (Nachhuth). 
Erſtere führte Savelli, letztere Götz. Bei der Nachhut befand ſich 

Oswald von Glaubitz mit dem Fußregiment Götz (dem Leibregiment des 
Feldmarſchalls). Unbekümmert um Fußvolk, Geſchütz und Gepäck, un⸗ 
bekümmert um die Nachhut, war Savelli mit der Reiterei bis über 

Wittenweier hinaus vorgegangen, als ihn der Herzog von Weimar, der 

die Fehler des Italieners wohl auszunützen verſtand, in der Flanke 
angriff, „daß, ehe die retroguardi heran kommen können, die bei ihm 
gehabten Völker geſchlagen geweſen“ (Götz an Kurfürſt Maximilian 
d. d. Oberkirch, 11. Auguſt 1638). Um die Reſte der Vorhut zu retten, 
mußten die Bayern den Kampf aufnehmen und ausfechten. Mutig 
warfen ſich die bayeriſchen Infanterieregimenter auf den rechten feind⸗ 
lichen Flügel und ſchlugen dieſen aus dem Feld, dann wandten ſie ſich 
gegen den linken Flügel, „dem die Stücke, außer den von Savelli ver— 

lorenen halben Karthaunen abgenommen und daraus geſpielt“. Während 

des Kampfes nahm Reißaus, „was noch von Savelli übrig“, nur die 

fünf Fußregimenter, darunter das Götzſche, und vier Küraſſierregimenter, 
„ſo allbereits ziemlich eingebüßt“, hielten unerſchüttert ſtand. Wit die⸗ 
ſen Tapfern behauptete Götz die Walſtatt bis zum Einbruch der Nacht, 
während die Flüchtlinge das Gepäck der eigenen Armee plünderten. 
Schließlich hatte Götz kaum noch 500 Küraſſiere und 1600 Mann vom 
Fußvolk um ſich, er löſte ſich vom Feind und ging unverfolgt auf Offen- 
burg zurück. Die Niederlage war eine vollſtändige. Die Entſatzarmee 
verlor 11 Geſchütze, 88 Fahnen, 1300 Gefangene, das geſamte Gepäck 
mit den Kanzleien von Savelli und Götz neben 1500 Toten. Der Ent-⸗ 
ſatzverſuch Breiſachs war geſcheitert, die Feſtung verloren, die geſamten 

für die Verproviantierung beſtimmten Vorräte fielen in die Hände der 
ſchwediſch-franzöſiſchen Armee. Gleichwohl hatten die Truppen, welche 

treu bei ihrem Feldmarſchall aushielten, Wunder der Tapferkeit ver— 

richtet. Als die Wunition verſchoſſen war, griffen die Musketiere zu 

Kolben und ODegen, ſie verteidigten ſich bis zur Erſchöpfung und er— 
beuteten 40 feindliche Fahnen und Standarten, die ſie aber erſt abliefer- 
ten, als ihnen eine Belohnung hierfür verſprochen worden war. „In 

Summa“, ſagt Götz in ſeinem Bericht an den Kurfürſten von Bayern,
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„alle Regimenter zu Roß und Fuß, ſo bei mir in der retroguardi ge- 

weſen, haben ſo wohl getan, als Menſchen nicht beſſer fechten können, 
geſtalt nicht ein Regiment aus denen von der retroguardi, ſo nicht in 

die ſechs-, ſieben-, acht- und neunmal zur Charge kommen“. Die Trüm- 

mer des Entſatzheeres gingen über 
Oberkirch und den Kniebis ins Würt⸗ 

tembergiſche zurück „und das aus 
den Urſachen, weil alle Offiziere 
vom höchſten bis auf den niedrigſten 
die Pferde verloren und kein Stück 

Brot von andern Orten zuführen, 
hier aber auch keines haben können“. 

Grenzenlos war die Erbitterung der 
bayeriſchen Offiziere über Savelli, die— 
ſelben — auch Oswald von Glaubitz — 
hatten ihre geſamte Habe eingebüßt. 
Gleichwohl wußte der ränkeſüchtige 

Herzog, Götz die Schuld an der Nieder— 
lage zuzuſchieben. Seine Gönner in 
Wien erreichten es, daß der Feld— 
marſchall verhaftet und wegen angeb. In G5570 Waldbses 
lichen Einverſtändniſſes mit den Schwe⸗ Helmzier: Auf ſchwarzem Kiſſen 25 ähnliches 

den und Franzoſen zu Ingolſtadt in 3 
Arreſt gehalten wurde, bis ihn 1641 

der Reichstag für unſchuldig erklärte und in Freiheit ſetzte. Das 
Regiment Götz erhielt am 7. Dezember 1638 den Freiherrn Franz 
von MWercy als Oberſtinhaber, der Oswald in Anerkennung der von ihm 

bewieſenen Tapferkeit „vor einen Hauptmann vorgeſtellt“ hat. Der 
neuernannte Hauptmann wurde mit ſeiner Kompagnie dem Regiment zu 

Fuß von der Horſt zugeteilt, der Regimentsinhaber Johann von der Horſt 
am 23. Mai 1639 zum Gouverneur von Heidelberg ernannt. 

Am Oberrhein hatte ſich unterdeſſen die Lage der Kaiſerlichen mehr 

und mehr verſchlechtert: Breiſach war, durch Hunger bezwungen, gefallen, 

Bernhard von Weimar 1639 unerwartet raſch aus ſeiner Siegeslauf— 

bahn abberufen worden. Die Fama wollte wiſſen, er ſei einem Tränk⸗ 
lein erlegen, das ihm der Kardinal Richelieu hatte miſchen laſſen. 

Jedenfalls war der Franzoſe der lachende Erbe der Erfolge des Deut— 

ſchen, welcher ſeinen ſtolzen Nacken vor dem König von Frankreich 
nicht hatte beugen wollen. Die kriegskundige, trefflich ausgerüſtete 
Weimarer Armee, deren hervorragendſte Führer jetzt die Brüder 

Reinhold und Johann von Roſen waren, trat in franzöſiſchen Sold. In 
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den Händen der Kaiſerlichen befand ſich der Kehler Paß, Offenburg, 
behütet von dem wackeren Hans Reinhard von Schauenburg, Oberkirch 

und das feſte Stollhofen. Im Februar 1641 machte die franzöſiſch- 
weimarſche Armee einen Vorſtoß in die Ortenau. Oberſtleutnant Johann 

von Roſen, wegen eines Knieſchuſſes der „lahme Roſen“ genannt, der 

trotzdem ein ſchneidiger Reiterführer war, beſetzte nach der Einnahme 
von Willſtätt Lichtenau, ſchloß Stollhofen ein und nahm am 19. Februar 
nach kurzer Beſchießung Oberkirch. Zum Entſatz rückte im Wärz 1641 
der kurbayeriſche Generalwachtmeiſter Gil (Wilhelm) de Haſi heran. 
Den Kern des verhältnismäßig ſchwachen Heeres bildete das Infanterie— 
regiment von der Horſt, in dem Oswald von Glaubitz als Hauptmann 
ſtand. Roſen eilte von Oberkirch herbei, um die Bayern zurückzuwerfen; 
am 3. April entwickelte ſich zwiſchen Steinbach und Bühl ein bedeuten— 

des Treffen, in dem die Franzoſen völlig geſchlagen wurden, 300 Mann 
blieben am Platze. Der lahme Roſen wich bis Ottersweier, hier aber 

umzingelten ihn die Verfolger und nahmen ihn mit 600 Mann gefangen, 

nur ſpärliche Reſte entkamen nach dem franzöſiſchen Hauptquartier 

Willſtätt; Stollhofen wurde befreit, Lichtenau beſetzt. Am 10. April fiel 

auch das feſte Willſtätt. Gil de Haſi, dem ſeine Erfolge den Ehren— 
namen „Franzoſenſchreck“ verſchafften, hatte das Übergewicht der kaiſer— 

lichen Partei in der Ortenau wiederhergeſtellt. Oswald von Glaubitz lag 
am 4. April 1641 mit ſeiner Kompagnie in dem befreiten Stollhofen. 
Hier erſcheint er in dem Taufbuch der Gemeinde als „geneèrosus 
capitaneus oschwaldus claubitzen Obrist Horsten regiminis“ zu— 
gleich mit der Gattin des Feſtungskommandanten Obriſtwachtmeiſter 
Wirtz in der Eigenſchaft eines Taufpaten des ſoeben geborenen Söhn— 
leins des Ochſenwirts Weber, dem die Vornamen Oſchwaldus Philippus 

beigelegt wurden. Offenbar wollte der patriotiſche Gaſtgeber in der 

Freude über die Befreiung die wohl bei ihm einquartierten Offiziere 
des Regimentes, welches ſeine Heimatſtadt gerettet hatte, durch dieſe 

Patenſchaft beſonders ehren. 

Zur Zeit der Einquartierung in der Stkollhofener Gegend ſcheinen 

ſich engere Bande zwiſchen Oswald und der Ortenau angeknüpft zu 

haben. Damals wurde er mit der Familie des im benachbarten Lichtenau 
begüterten hanau-lichtenbergiſchen Oberforſtmeiſters Emmerich Gott— 

fried von Hornberg (aus dem Schwarzwälder Dynaſtengeſchlecht) be— 

kannt. Dieſer hatte eine Tochter Anna Katharina, die junge Witwe des 

Claudius von Betteville, mit welcher Oswald ſich am 24. Juni 1642 
vermählte. Die Eheſchließung fand zu Heidelberg ſtatt, wohin das 

Regiment von der Horſt verlegt worden war. Das Leben einer Soldaten- 
frau im Dreißigjährigen Krieg war nicht leicht, folgte doch die Frau
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nach damaliger, aus altgermaniſchen Bräuchen überkommener Sitte dem 

Mann in den Krieg und teilte ſeine Gefahren und Mühen vor dem 

Feind und im Feldlager. Anna Katharina ſollte ein Opfer des Krieges 

werden. Das Regiment von der Horſt wurde damals in der rechts— 

rheiniſchen Pfalz gegen die Franzoſen eingeſetzt. 1644 erſtürmte der 
kurbayeriſche Generalfeldzeugmeiſter Freiherr von Rauſchenberg Mann— 
heim (7. Oktober). Das Regiment beſetzte die Stadt, ferner Heidelberg, 
Weinheim und Bensheim. In Heidelberg und Mannheim wurden auch 

die vier Kinder Oswalds aus der Ehe mit Anna Katharina von Hornberg 

geboren. Unter den Taufpaten erſcheinen die Namen von der Horſt, 
Mercy und Rauſchenberg, ein Zeichen der guten Beziehungen Oswalds 
zu den Heerführern. Bei den wechſelvollen Kämpfen um Mannheim 

im Juni 1644 widerfuhr der kapferen Soldatenfrau das Mißgeſchick, daß 

drei Tage nach der Geburt ihres Töchterchens Maria Magdalena (nach— 

malige verehelichte Gremp von Freudenſtein) die bayeriſche Armee zu— 
rückgedrängt wurde und bei der Verfolgung durch die Franzoſen in 
ſchwere Waſſersnot geriet. Die Wöchnerin, welche dem Heere folgte, 

war auf dieſem Rückzug gezwungen, durch die Waſſerfluten zu fahren, 
welche ihr bis an den Gürtel reichten, ſie konnte das neugeborene Kind 

kaum am Leben erhalten. Anna Katharina zog ſich dabei ein unheil⸗ 
bares Siechtum zu, das ihren frühen Tod herbeiführte. — 1645 wurde 

Oswald von Glaubitz zum Obriſtwachtmeiſter befördert und ſchon zwei 

Monate darauf von dem Feldzeugmeiſter Freiherrn von Rauſchenberg 
zum Oberſtleutnant des Infanterieregiments Cobb „vorgeſtellt“. Der 
Oberſtleutnant war der eigentliche Regimentskommandeur, da die 

Oberſtinhaber der Regimenter vielfach Generalsſtellen innehatten. 

Wit ſeinem Regiment kämpfte Oswald am 3. Auguſt 1645 in der un— 

glücklichen Schlacht bei Allerheim gegen Condé, wo der begabte 

bayeriſche Feldherr Mercy, von einer ſchlechtgezielten Kugel ſeiner 
eigenen Soldaten getroffen, fiel. Die bayeriſche Armee, deren Waffen— 
ruhm Europa erfüllt hatte, war bis ins Mark getroffen, und der König 

von Frankreich ſagte nicht zu viel, wenn er am 19. Auguſt an die Land— 
gräfin von Heſſen ſchrieb: L'armée terrible et glorieuse de Bavière 
ait esté deffaite.“ Kurfürſt Maximilian von Bayern ſuchte von da 
an die Verſtändigung mit Frankreich zu erreichen und ſchloß am 
16. März 1647 zu Waſſerburg am Inn einen Waffenſtillſtand, den der 

Kaiſer nicht anerkannte. Hans von Werth, der bayeriſche Reiterführer, 
welcher am 24. März 1642 zu Dinglingen im Austauſch gegen den bei 

Nördlingen gefangenen ſchwediſchen Feldmarſchall Horn aus der fran— 
zöſiſchen Gefangenſchaft entlaſſen worden war, betrachtete ſich als kaiſer—
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lichen Offizier und ſuchte, die bayeriſche Armee ihrem Kurfürſten zu 

entziehen und mit der öſterreichiſchen in Böhmen zu vereinigen. Der 
Anſchlag mißglückte, da die Regimenkskommandeure dem Kurfürſten die 
Treue hielten. Oswald und ſein Gönner Rauſchenberg, dem das Ober— 
kommando über das bayeriſche Fußvolk übertragen worden war, ſandten 

den Befehl Werths, ſich mit der kaiſerlichen Armee in Böhmen zu 

vereinigen, an den Kurfürſten als ihren Kriegsherrn. Werth, von den 

Truppen verlaſſen, mußte fliehen. Sein Anſchlag enthüllte mit er— 

ſchreckender Deutlichkeit die unmöglichen ſtaatsrechtlichen und obrig— 

keitlichen Verhältniſſe im Heiligen Römiſchen Reiche Deutſcher Nation, 

welche es mit ſich brachten, daß die Treue gegen den einen Herrn den 

Verrat am andern bedingen konnte. Schließlich hat ſich der Waffen— 

ſtillſtand der Bayern doch als unhaltbar erwieſen, er wurde am 

13. September 1647 gekündigt. Die letzte Kriegstat, bei welcher Oswald 

ſein Regiment kommandierte, war die Belagerung und Eroberung von 

Memmingen am 23. November 1647. Im Feldlager vor Memmingen 
ſtarb Oswalds Söhnchen Oswald Chriſtof. Das Jahr 1648 bot keine 

beſondere Gelegenheit zu bemerkenswerten Taten des Regiments Cobb. 

Die allgemeine Erſchöpfung führte endlich zum Frieden. Oswalds Regi— 

ment, das zu Amberg vereinigt wurde, zählte damals 628 Mann. 
Die nun folgende Ruhezeit bis zur Abdankung des Regiments ſoll 

zu einem Rückblick auf die perſönlichen Verhältniſſe Oswalds in 
bayeriſchen Dienſten benützt werden. In manchen Urkunden wird 

Glaubitz als „Kurpfälziſcher Oberſt“ bezeichnet. Dieſe Angabe iſt nicht 
zutreffend. Der Oberſtentitel wurde in der zweiten Hälfte des Dreißig— 
jährigen Krieges nur mehr ſelten vergeben, und Kurfürſt Maximilian 

wollte nur Oberſten haben, welche der katholiſchen Kirche angehörten. 

Als Oberſtleutnant bezog Oswald monatlich 160 fl., davon zwei Teile 
in Geld, einen Teil in Wein, Brot und Fleiſch (1 h Brot zu 2 kr., 

1t Fleiſch zu 3 kr., 1 Maß Wein zu 6 kr., und wo kein Wein vor— 
handen war, ſtatt deſſen zwei Maß Bier). Die Infanterieoffiziere führ- 

ten Partiſanen und Degen. Als Schutzwaffe trugen ſie gewöhnlich ein 
eiſernes Bruſtſtück. Das Wams war von weißem, hellgelbem oder 

braunem Leder. Ein Spitzenkragen hatte die ſteife Halskrauſe ver— 

drängt, auf dem weichen Filzhut war eine wallende Feder angebracht. 
Hohe Stiefel galten auch beim Infanterieoffizier als charakteriſtiſches 

Zeichen der Kriegstracht. Die rote Feldbinde der kaiſerlichen Partei 

wurde über die Schulter getragen. — 

Am 5. Juli 1649 erging der Befehl des Kurfürſten, das Regiment 
Cobb auf vier Kompagnien zu reduzieren und den Stab ſowie alle über—
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flüſſigen Offiziere bis auf den Korporal einſchließlich abzudanken. Oswald 
hatte dies vorausgeſehen und ſich daher alsbald nach Friedensſchluß um 

Regelung ſeiner Güterverhältniſſe bemüht. Unterm 12. März 1649 hatte 

er von Amberg in der Oberpfalz aus ſeine Anſprüche auf das ange— 
ſtammte Lehensgut Klein-Wangen im 

Fürſtentum Wohlau beim ſchleſiſchen 

Lehensamt angemeldet. Das Gut wurde 

ihm zwar zugeſprochen, es war jedoch 
durch die Kriegsverheerungen völlig 
„devaſtiert“ und konnte erſt 1651 wie⸗ 
der einigermaßen bebaut werden. Der 
verwahrloſte Zuſtand des Familienbe— 

ſitzes verbot dem abgedankten Offizier 
die Rückkehr nach Schleſien, für ihn trat 

nun die Frage auf: wohin ſich wenden? 
Der Kurfürſt von Bayern machte zwar 
ſeinen ehemaligen Offizieren günſtige 
Anerbietungen, wenn ſie ſich in ſeinem 
Lande anſiedeln wollten. Die wenigſten 
aber lockte es, ſich in dem ausgeſogenen, 

verwüſteten Gebiete, wo die Kriegs- 

furie ſchrecklich gehauſt hatte, nieder- 
zulaſſen. Oswald wandte ſich nach der 

Heimat ſeiner Gattin, nach Lichtenau 

in der Grafſchaft Hanau-Lichtenberg. 
Hier beſaß Anna Katharina von Horn— 

  

berg eine „freiadelige Behauſung“, das Freiherr von 
heutige Gaſthaus „zum Ochſen“, nebſt Boecklin von Boecklinsau. 

ausgedehntem Beſitz an Ackern und Im roten Schild ein fberner Bock. 

Watten. Dieſe Güter waren reichs- 

unmittelbar und gehörten zum Territorium des Reichsritterkantons 

Ortenau. Oswald vergrößerte den Beſitz durch beträchtliche Ankäufe im 
Ulm-Hundener Bann. In ihrer Heimat Lichtenau iſt Anna Katharina 

ihrem langjährigen Siechtum erlegen. Oswald ſchreibt darüber in ſeiner 
Selbſtbiographie: „nachgehends hat ſie der liebe Gott 1650 den 28ten 

Auguſti mit einem Schlagfluß gerührt, worauff ſie gleich den Pfarrer hat 
zu ihr kommen laſſen und das heilige Abendmahl empfangen, daß ihr 

auch die Sprach in wenig Stunden gantz entfallen, und ſo gelegen biß den 
anderen Morgen zwiſchen 7 und 8 Uhr alſo den 29ten Auguſti iſt Sie in 

dem Herrn ſeelig verſchieden, der Allerhöchſte wolle Ihrer Seel gnädig 
ſeyn.“ Anna Katharina hatte ein Alter von nur 38 Jahren erreicht.
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Eine zweite Ehe ſchloß Oswald von Glaubitz zu Straßburg am 

9. Juli 1655 mit Maria Sibylla Boecklin von Boecklinsau. Die Ehe 

wurde von dem Pfarrer von Lichtenau Andreas Flugel „aus Ver— 

willigung des Winiſterii“ in Straßburg eingeſegnet. Durch dieſe Heirat 

eröffnete Oswald ſeinen Nachkommen den Zutritt zum Straßburger 

Patriziat und den einflußreichen MWagiſtratsſtellen dieſer freien Stadt. 

In die Ortenauer Reichsritterſchaft wurde er am 13. Juli 1660 auf— 

genommen. 
Dem alten Kriegsmann behagte das ruhige Leben nicht. War er 

auch ein fürſorglicher Hausvater und wird ihm in den Nachlaßakten das 

Zeugnis ausgeſtellt, „daß derſelbe mit prächtig geführtem ſtand, leben 
undt weſen nichts verthan“, ſo drängte es ihn doch wieder zu militäriſcher 
Betätigung. Wiederum, wie in ſeiner Jugend, ſuchte er „Condition“ und 

fand ſie bei dem regierenden Grafen Friedrich Kaſimir von Hanau— 
Lichtenberg, der ihn am 3. September 1655 zum Geheimen Rat, Ober— 
ſten und Kommandanten der Reſidenzſtadt Hanau ernannte. Damit 
beginnt die letzte, wenig glückliche Lebensperiode des alten „Soldaten 

von Fortun“. Der nicht unbegabte Graf Johann Kaſimir entwickelte 
ſich mehr und mehr zu einem Verſchwender, ſeine koſtſpieligen Feſtlich— 

keiten überſtiegen bald die Einnahmen des Landes. Die vertrauteſten 

Natgeber des kleinen Deſpoten waren Schwindler und Abenteuerer, 

welche ihn in immer größere Schulden ſtürzten. Um ſich Geld zu ver— 

ſchaffen, verfiel der Graf ſchließlich auf den ſonderbaren Plan, ein 

Königreich „hanauiſch Indien“ in Südamerika am Orinoco zu gründen. 
Zu dieſem Zweche kaufte er bedeutende Ländereien von der nieder— 
ländiſch-weſtindiſchen Kompagnie, mit welcher er einen förmlichen 

Staatsvertrag über die Rechksverhältniſſe ſeines Kolonialreiches abſchloß. 
Das abenteuerliche Unternehmen vergrößerte nur die Geldnot des 

Hanauers. Er ſuchte ſich nun damit zu helfen, daß er beträchtliche Teile 

ſeines Landes an fremde Fürſten verpfändete. Oswald, der mit den 

wenigen redlichen Beamten eindringliche Vorſtellungen gegen die herr— 
ſchende Wißwirtſchaft erhob, vermochte auf den unter dem Einfluß 

verbrecheriſcher Ratgeber ſtehenden Landesherrn keinen Eindruck zu 

machen. Anwandlungen tyranniſcher Laune, die ſich in ſtrengen Be— 
ſtrafungen und Beamtenentlaſſungen äußerten, erbitterten die Unter— 
tanen aufs höchſte. Dabei trat die troſtloſe Finanzlage des Landes im— 
mer klarer zutage. Als der Graf die ganze Herrſchaft Lichtenberg an 
den Herzog von Lothringen zu verpfänden ſuchte, legten ſich die Agnaten 

des Hauſes Hanau ins Wittel. Zunächſt ſetzten ſie ſich in den Beſitz 

des Schloſſes Lichtenberg und bemächtigten ſich der rechts- und links-
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rheiniſchen Herrſchaft Lichtenberg. Dann unternahmen ſie im Einver— 

ſtändnis mit der Gemahlin Friedrich Kaſimirs, der Prinzeſſin Sibylla 

Chriſtine von Anhalt-Deſſau, einen Handſtreich auf die Reſidenzſtadt 
Hanau ſelbſt. Als Witte November 1669 der Landesherr ſich nach 

Frankfurt begeben hatte, überrumpelte ſein Bruder Graf Johann 

Philipp die Stadt Hanau, bemächtigte ſich der Regierungsgewalt und 

verweigerte Friedrich Kaſimir, als dieſer ahnungslos von ſeinem Aus— 

flug zurückkehrte, den Einkritt in ſeine Reſidenz. Welche Rolle der 
Stadtkommandant Oswald von Glaubitz bei dieſem Handſtreich ſpielte, 

iſt nicht völlig aufgeklärt. In der Klagſchrift der Hanauſchen Agnaten 

an den Kaiſer wird ausgeführt, daß „Herr Obriſter Oßwald von Glaubitz, 
ein hiebevor lange Jahr in Kayſerlichen Kriegsdienſten wohl meritierter 
Cavallier von dießem Hanauiſchen Statu mitleidentliche discurſus ge⸗ 

pflogen, auch daß er von offt hochermeldten Herrn Graf Johann 
Philippſen die Erinnerung, dem geſambten Hauß Hanau getreu zu ver— 

bleiben, bloß angehört“. So harmlos dürfte das Verhalten des Stadt— 
kommandanten, ohne deſſen Zuſtimmung der Handſtreich kaum möglich 

geweſen wäre, wohl nicht geweſen ſein. Die Gegenſeite behauptete, 
Oswald habe durch eine in der Ringmauer der Altſtadt gebrochene 

Pforte im Schlenkergäßchen dem Grafen Johann Philipp den Zugang 

in die Stadt verſchafft. Offenſichtlich handelte es ſich hier wieder um 

einen in den damaligen ſchwierigen Rechtsverhältniſſen begründeten 
Gewiſſenskonflikt. Der Oberſt war zugleich Lehensmann des Geſamt— 
hauſes Hanau, er hatte geſchworen, das Beſte dieſes Hauſes zu fördern. 

Daß Friedrich Kaſimir die Intereſſen ſeines Hauſes gröblich ſchädigte, 

ſtand feſt. Auf der anderen Seite band der Soldateneid den Kom— 
mandanten an den regierenden Herrn. Neutralität war bei der pro— 

minenten Stellung Oswalds unmöglich, er mußte Farbe bekennen, was 

die Verletzung eines Eides bedingte. Das natürliche Recht ſtand auf 
ſeiten der Agnaten, dies anerkannte ſogar die in der Stadt verbliebene 

Gattin Friedrich Kaſimirs. Wenn daher Oswald dem Lehenseid den 
Vorzug gab, ſo war dies immerhin verzeihlich. Trotzdem nahm die Sache 

für den Kommandanten einen ſchlimmen Ausgang. Schon am 2. De— 
zember 1669 bemächtigte ſich Friedrich Kaſimir wiederum Hanaus. Die 
erſte und vollſte Schale ſeines Zornes ergoß ſich nun über Oswald von 

Glaubitz. Er wurde feſtgenommen, Wachen mit gezogenen Degen ver— 
brachten den Gefangenen in das Schloß, wo man ihm ſein Verbrechen, 
daß er Eid und Treue gebrochen und den Anſchlag Johann Philipps 
begünſtigt habe, vorhielt. Dann wurde ihm ſein bereits verhängtes 
Todesurteil vorgeleſen, hierauf führte man den Verurteilten in den
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großen Saal des Schloſſes, wo ſchon das ſchwarze Tuch ausgebreitet 

war, auf dem die Enthauptung alsbald vollzogen werden ſollte. In der 

Denkſchrift der Agnaten an den Kaiſer wird ausgeführt, daß er dem 

Tode „aus Bewußt ſeiner Ohnſchuld und reinem Gewiſſen ohnerſchrocken 

entgegengegangen“. Der Graf ließ es jedoch nicht zum Außerſten kom- 

men, er wußte, daß ein Einſchreiten des Kaiſers zu erwarten war und 

der Vollzug des Bluturteils ſeine eigene Lage nur verſchlimmern werde, 
andererſeits aber wollte er ſich die Gelegenheit nicht entgehen laſſen, 

ſeiner ewigen Geldnot zu ſteuern, ſo begnadigte er Oswald „durch Fuß— 

fall ſeines Eheweibs und Kinder“ zu einer Geldſtrafe von 1000 Reichs— 

talern, die alsbald erlegt wurden. Dann wurde der Oberſt freigelaſſen, 

er reiſte auf ſeine Güter nach Lichtenau. Der Graf Friedrich Kaſimir 

konnte ſich ſeines Sieges jedoch nicht lange freuen. Kaiſerliche Exekutions- 

truppen kamen auf die Beſchwerden der Agnaten hin in das Land, und 

eine kaiſerliche Kommiſſion ſtellte den fürſtlichen Verſchwender unter 

Kuratel, der ſich demütigenden, aber gerechten Bedingungen unter— 

werfen mußte. 

Oswald von Glaubitz kehrte nicht mehr nach Hanau zurück. Er 

wird zuletzt als Vogt der hanau-lichtenbergſchen Kuratelverwaltung er— 

wähnt. Ob er tatſächlich noch ein Staatsamt bekleidet hat, ſteht nicht 
feſt. Die Agnaten des Hauſes Hanau haben zu ihm und ſeinen Nach- 

kommen ſtets freundſchaftliche Beziehungen bewahrt. Die Glaubitz 

waren auch bis zur großen franzöſiſchen Revolution im Beſitze von 

hanau-lichtenbergiſchen Lehen. Oswald beſchloß ſein an Abenteuern 

und Wechſelfällen reiches Leben am 31. Januar 1671 zu Straßburg. Er 

hat die Familie von Glaubitz nach Süddeutſchland verpflanzt. Ein Sohn 

zweiter Ehe, Leopold Oswald von Glaubitz, erlangte 1716 die Würde 

eines Stättmeiſters von Straßburg (Oberhaupt der Stadtrepublik). Die 

heute noch lebenden Abkömmlinge Oswalds entſtammen der erſten Ehe 
des Oberſten mit Anna Katharina von Hornberg. 

Quellen: Bad. Generallandesarchiv UA 28/42 und Regeſten der Rittertage. Ar- 
chives départementales, Straßburg E 911. Bayeriſches Kriegsarchiv, München, 
Handſchriftenſammlung, VI, 14, Nr. 4, von Glaubitzſches Familienarchiv Rittersbach. 

Heilmann, Kriegsgeſchichte in Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben, München, 1868. 
Kaſt, Mittelbadiſche Chronik, Bühl, 1934. Wille, Die letzten Grafen von Hanau⸗ 

Lichtenberg, Hanau, 1886. Ortenau, Heft 3, S. 29 und Heft 16, S. 165. Freundliche 

Mitteilungen des Herrn Landgerichtsrats Hüpp, Offenburg, und des Herrn Haupt-⸗ 
lehrers Lauppe, Raſtatt. Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, Neue Folge, 

Bd. 46, Heft 4. — Miniatur des Oswald von Glaubitz iſt wahrſcheinlich von Friedrich 
Brentel, Straßburg. Die Abbildung iſt etwas größer als das Original.



Bauernhäuſer der Ortenau. 
Von Hermann Schilli. 

Die Häuſer der Ortenau ſind in ihrem gegenwärtigen Befund das 
Ergebnis einer jahrhundertalten Auseinanderſetung von Blut und 
Boden, um eine jetztzeitige Formulierung, hier aber im buchſtäblichen 
Sinne, zu gebrauchen. Nichlgermanen, Kelten, Römer, von den Ger— 
manen Alemannen und Franken, die unſer Gebiet beſiedelten und noch 

Holzverbindungen. 

  

      

  

  

Abb. 3. Blakt mit Schwalbenſchwanz. Abb. 4. Zapfen. 

beſiedeln, beeinflußten mit ihrem Charakter, ihrem Temperament, ihren 

Bedürfniſſen, ihrer künſtleriſchen und handwerklichen Geſtaltungskraft 
den Hausbau. Aber alles, was von der Blutſeite her an völkiſchen 

Eigenwerten in unſern Raum getragen wurde, mußte ſich der Eigenart 
der Landſchaft mit ihrer vielgeſtalteten Bodenform und der dadurch be— 

dingten Wirtſchaftsformen einfügen. Es iſt ohne weiteres einleuchtend, 

Die Ortenau. 2
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Abb. 5. 

Erläuterung einiger Fachausdrücke: 

— Sparten, das ſind die Holzer, die 
die Ziegel tragen. 

Pfette odet Längsbolz. 
Aufſchiebling. 
Spartenfuß oder Fußofette. 

Stander. 
Riegel. 
Strebe. 

Schwelle. 
Bug. 
Vorkragung. 

Rähm — Pfette, welche die obere 
Begrenzung des Fachwerks bildet. 

daß der Bauer der Rheinebene mit ſeinem 

vielſeitigen Feldfrüchtebau ganz andere 
Räumlichkeiten benötigt als der Winzer 

an den Rebhängen unſerer Berge; in den 
ſchmalen Tälern mit ihrem Wieſenreich— 
tum drängt ſich wieder mehr die Vieh- 

zucht in den Vordergrund, hier rücken 

Wohnteil und Stallungen von ſelbſt zu— 
ſammen. Auch die Bodenform ſpielt bei 

der Grundrißgeſtaltung eine große Rolle. 
Enge und Abfall des Talgehänges ver⸗ 
langen gebieteriſch eine Beſchränkung des 
überbauten Raumes, reichlichere Schnee— 

fälle und damit größere Kälte beſſeren 

Witterungsſchutzund Wärmehaltung. Fer— 
ner wirken die ſozialen Verhältniſſe ge⸗ 
ſtaltend auf den Hausbau. Der Klein- 

bauer, der Handwerker, Waldarbeiter, 
Bergmann uſw. bevorzugen den weniger 

koſtſpieligen Einbau. Im waldreichen Ge— 
birge wird man als Bauſtoff das Holz 
verarbeiten, während in der Rheinebene 

die Ausriegelung mit Lehm und Stroh 

erfolgen wird. 

So mußten ſich in der Ortenau ver— 
ſchiedene Gehöft- und Hausformen her— 

ausbilden, die allen äußeren Verſchieden- 
heiten zum Trotz im weſentlichen auf die 

gleichen Wurzeln zurückgehen. 
1632 gingen die Dörfer der Orkenau in Flammen auf. In den näch— 

ſten 80 Jahren wird nun unſere Heimat zum Tummelplatz und Auf— 

marſchgebiet der franzöſiſchen Heere, ſo daß die furchtbar duldenden 

Bewohner an einen Wiederaufbau nicht denken durften. So ſtammen 
die älteſten Häuſer aus der Zeit der Jahrhundertwende vom 17. zum 
18. Jahrhundert, ja manche Dörfer der ſchwer geprüften Ortenau ſind 

überhaupt nicht mehr aufgebaut worden, wieder andere erſt in der Mitte 

des 18. Jahrhunderts. Nur ganz vereinzelt treffen wir Häuſer, die den 

großen Brand überſtanden haben. Leider ſind dieſe wenigen Häuſer in 

ſpäteren Jahren bei notwendigen Erneuerungen meiſtens entſcheidend 

verändert worden.
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Abb. 6. Knie ſtockhaus aus dem Jahre 1696 Abb. 7. Haus mil Nußbühne aus Einbach 
Schukterwald, Haupkſtraße Nr. 55. bei Hauſach. 

Bei dieſem geſchichtlichen Befund erſcheint die Frage nach dem 

Woher der Bauformen in unſerm Gebiet überflüſſig, wenn nicht eben 
dieſer Raum zwei Bauernhäuſer von ſolcher Eigenart und Schönheit 

hervorgebracht häkte, die ſchon vor dem Dreißigjährigen Krieg verkreken 

geweſen ſein müſſen, die ob dieſer Eigenart und Schönheit als Wunſch- 

bild in den Sehnſüchten der leidenden Bevölkerung weiter gelebt haben, 

ſo daß dieſes Wunſchbild bei dem im 18. Jahrhundert einſetzenden 
Wiederaufbau zum Leitbild werden konnte. Es ſind das: das eineinhalb⸗ 
ſtöckige Haus mit Knieſtock in dem Gebiet der Rheinebene vom Kaiſer— 
ſtuhl bis in die Gegend von Bühl-Raſtatt (Abb. 6) und das Schwarz— 
waldhaus mit Nußbühne des Kinzigtales und ſeiner vorwiegend nörd— 

lichen Seitenkäler (Abb. 7). Die Kinzig in ihrem Unterlauf bildet hier 
merkwürdigerweiſe die Grenze. 

Für die Herleitung des Aufbaues und der Bauweiſe unſerer Häuſer 
kommen drei Quellen in Betracht: das germaniſche Haus, das römiſche 
Haus und als dritte Quelle ein aller Wahrſcheinlichkeit nach vielleicht 

nichtgermaniſches, vielleicht keltiſches, zum mindeſten aber ſtark keltiſch 
beeinflußtes Haus. 

Das germaniſche Haus war einräumig, deſſen oberer Abſchluß das 

ſteile Dach bildete, wie wir aus den Geſetzesſammlungen der Alemannen 
und der Franken)), von den mittelalterlichen Kirchen- und Profanbauten 

) In der Lex Alamannorum, die wie die angezogene Lex Salica ſich im 
weſentlichen auf die Verhältniſſe im 5. und 6. Jahrhundert bezieht, galt das junge 
Kind erſt dann als lebend und erbberechtigt, wenn es die „vier Wände und den Firſt 

2*
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Abb. 8. Abb. 9. Römiſcher Dachſtuhl, 

Norwegiſcher Schopf. —bog. Dinder, der alle 4—5 mn zur Aufnabme det beiden Pfetten, P. erſteltt 
wird. Im übrigen Teil des Dachwerks ſieht man nur die Sparren und 

die ſie kragenden Pfetten. 

ſowie den norwegiſchen Speicherbauten wiſſen und uns die vorgeſchicht— 
lichen Ausgrabungen bezeugen. Es beſtand aus Block- und Bohlen— 
wänden, auf denen das ſelbſtändig ausgebildete und paarweiſe ange— 
ordnete Dachgeſpärre aufſaß. Der hierdurch von den Sparren auf die 
Außenwände ausgeübte Seitenſchub wurde durch die Seitenwände und 

Ankerbalken aufgenommen. Das 
germaniſche Dach war binderlos, 

d. h. es enkbehrte jeder Tragkon⸗ 
ſtruktion (Abb. 8). 

Im Gegenſatz hierzu war das 
römiſche Dach flach und hatte von 

vornherein zur Aufnahme des grö— 

ßeren Horizontalſchubs Dachbalken 
und bildete ſo einen unverſchieb- 
lichen Dreiecksverband. Bei größe— 
ren Spannweiten erfolgte Unter— 

e e ſtützung durch Pfetten, wodurch der 

Abb. 10. Pfettendachſtuhl entwickelt wurde 

Schwarzbauernhof im Katzenſleig (1580). (Abb. 9). Bei dieſer Bauweiſe bil- 
werinlece Ouerſcnull, Has machuge Doc deten die Dachbalken den natür— 

e un ,klalt,en, lichen Abſchluß nach oben, an die 
dann auch die Decke genageltwurde. 

Das aller Wahrſcheinlichkeit nach nichtgermaniſche Haus, welches 

noch als Quelle in Frage kommt, iſt eine Primitivkonſtruktion, die ſo— 
wohl im Handwerklichen wie im Aufbau — ſie zeigt eine Pfetten- 
konſtruktion, d. h. die willkürlich aufgelegten Dachſparren werden von 

des Hauſes“ ſehen konnte. In der Lex Salica kann ein auf das Dach geworfener 
Stein den Inſaſſen gefährlich werden. 

 



einem Längsholz, Firſtbaum genannt, 
und Pfoſten, Firſtſäulen, getra-— 

gen — ganz anders angelegt iſt als 
die bisher beſchriebenen Häuſer. Am 
eheſten kann man dieſen Aufbau 

aus der nach allen vier Seiten ab— 

gewalmten Hütte ableiten (Abb. 10, 

11, 12). Der Wohnteil dieſer Häu⸗ 

ſer iſt im Gegenſatz zu den übrigen 
Schwarzwaldhäuſern in den Hinter— 

teil des Hauſes an den Berg gelegt, 
ſo daß man, beim Betreten des Haus- 

grundſtückes von der Talſeite her, 
zunächſt zu den Stallungen kommt. 
Vielleicht hilft dieſer Umſtand dazu, 

mal Licht in das Dunkel der Her— 

kunft dieſes Hauſes zu bringen. Da— 
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Abb. 11. Schwarzbauernhof im Katkenfleig 
bei Furkwangen. 

Von der Straße aus ſind die Stallungen ſichtbar, 
det Wobnteil iſt in den Berg dineingebaut. Auf 
einen Blick auf die Straße bat man dei dieſet 
Art von Häuſern anſcheinend keinen Wert gelegt. 

bei ſei bemerkt, daß ſich die rückwärtige Wohnanlage auch beim urger— 
maniſchen Niederſachſenhaus findet. Dieſe Hausgattung iſt leider aus 

  

Abb. 12. Schwarzbauernhof Kahenſteig, 
Furkwangen. 

1Küche, 2 Wohnſtube,3 Kammet, 4Stube, 5 Schweine⸗ 
ſtall, 6 Gang, 7 Stall, 8 Futtergang, 9 Stall. 

    

        

          
  

Abb. 14. Halbe fränkiſche Gehöfktanlage. 
Zwei derartiger Anlagen zuſammen umſchließen 

einen rechteckigen Hof. 
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Abb. 13. Grundriß eines Gehöftes in 
Heſſelhurſt, Nr. 56. Halbe fränkiſche 

Gehöftanlage. 
1 Hausgang, 2 Küche, 3 Stube, 4 Stube, 5 Stube, 
6 Stube, 7 Schopf, 8 Kleintierſtälle, 9 Kubſtall, 
10 Kuhſtall, 11 Barn oder Barmen, 12 Schopf, 

13 Pferdeſtau, 14 Scheuer. Der Grundiiß des Wohn⸗ 
teiles iſt gegenübet dem einfachen fränkiſchen 

Grundriß (Abd. 15) um die Räume 5 und 6erweitett. 

  

  

        

Abb. 15. Einfacher fränkiſcher Grundriß. 

1 Hausgang oder Ern, 2 Küche, 3 Wohnzimmet, 
4 Schlafzimmet.



  

Abb. 16. Gehöft aus Appenweier. Halbe fränkiſche Gehöftanlage. 

Entnommen aus Gruber, Deutſche Bauern- und Ackerbürgerbäuſer, Verlag von G. Braun, Karlsruhe. 

unſerer Gegend verſchwunden und ſie taucht erſt wieder vereinzelt in 
der Haslacher, häufiger in der Triberger Gegend als „Heidenhof“ oder 

„Heidenhus“, womit wohl das hohe Alter, vielleicht auch die Anders- 
artigkeit bezeichnet werden ſoll, auf. Doch iſt erſt wenige Jahre vor 
dem Weltkrieg in Ohlsbach, wie mir von dem dortigen Zimmermann 

verſichert wurde, ein derartiges Haus wegen Baufälligkeit abgeriſſen 
worden. Die Bezeichnung „Heidenhof“ finden wir heute noch da und 
dort im ganzen Kinzigtal. 

Dieſer allgemeine baugeſchichtliche Überblick geſtattet erſt bei der 
nun folgenden näheren Betrachtung der Hausarten unſerer Ortenau ein 

Verſtändnis der ſo eigenartigen Bauweiſe und zugleich einen Einblick 
in die konſervative völkiſche Eigenart der Alemannen. 

Das eineinhalbſtöckige Haus mit Knieſtoch. 

Es bildet mit ſeinen im rechten Winkel angeordneten Nebenbauten 
die älteſten Gehöftanlagen der Rheinebene. Wohnteil, angebauter 

Schopf auf der einen Seite, Stallungen und Scheuer winkelrecht dazu 
bilden mit dem ebenſo angelegten Nachbargehöft einen rechteckigen, von 
drei Seiten umlagerten Hof, während die vierte Seite mit einem Zaun 
und der Einfahrt denſelben gegen die Straße abgrenzt, ſo die ſogenannte 
„reduzierte fränkiſche Hofanlage“ bildend (Abb. 13, 14, 16). 

Die Franken, die ja in ſtändiger Berührung mit den Römern 
und ſpäter mit den Reſten römiſcher Kultur waren, haben vielleicht unter 

dieſen Einflüſſen als erſter germaniſcher Stamm die wahlloſe Aneinander— 

fügung der Bauteile, wie wir ſie noch bei den Burgen in unſerer Gegend
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Abb. 17. Knieſlockhaus, 
Bühl, Nr. 2. 

  

beobachten können, verlaſſen und die Grundrißgeſtaltung einer gewiſſen 

„Ordnung“ unterworfen. In ihren Stammlanden kamen die Franken 
ſo zur geſchloſſenen, alſo von vier Seiten umbauten Hofanlage. Im 
alemanniſchen Siedlungsgebiet konnte ſich jedoch dieſe Bauweiſe nicht 

reſtlos durchſetzen, es bildete ſich die halbe oder „reduzierte“ fränkiſche 

Hofanlage heraus (Abb. 13, 14, 16). Doch reicht die Verbreitung dieſer 

Hofanlage weit über das Stammesgebiet der Franken hinaus, ſo daß es 
ſehr fraglich erſcheint, ob es gerade die Franken waren, die zuerſt dieſe 

Gruppierung der Bauten wählten. Dieſes „fränkiſche Gehöft“ kannten 

bereits die Kelten, wie Ausgrabungen aus der Bronze- und Eiſenzeit in 

keltiſchen Siedlungsgebieten beweiſen. 

Das Wohnhaus bildet ein ſelbſtändiges Ganzes, das oft von einem 
Dorf in das andere verkauft wurde (Abb. 17, vgl. S. 30). Auch dort, wo 

die ärmeren Verhältniſſe zum Zuſammenziehen von Wohnteil, Stall und 

Scheuer unter ein Dach zwangen, bildet das Wohnhaus einen für ſich 

abgezimmerten Teil. Wir haben es alſo hier nicht mit einem wirklichen 
Einhauſe zu tun, immer dringt der urſprüngliche Baugedanke durch, der 
auf eine Trennung von Wohn- und Wirtſchaftsteilen hinzielt; in Ab⸗ 
bildung 16 deutlich an den ſchwächeren Hölzern und dem ſchlechteren 

Fachwerk des angebauten Stalles zu ſehen. Als Grundriß finden wir
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Abb. 18. Schukterwald, Knieſtockhaus aus dem Jahre 1681. 

Schnitte. Die Balkenlage iſt bei dieſem Haus in die Fachwerkſchwellen eingeblattet, ſo daß keine Balken⸗ 

köpfe ſichtbat ſind. Die Deckenbalkenlage war urſprünglich vorgekragt, ſtrichpunktiert gezeichnet. Die Dach⸗ 
pfetten ſind, wie Abb. 30, mit den Giebelbölzern verbunden. 

den „fränkiſchen“ mit dem Hausgang, Huſeren oder Ern, der Küche und 
gegen die Straße zwei Stuben, bei größeren Anlagen auf der gegen— 
überliegenden Seite noch zwei weitere Kammern, darunter das Stüble 
(Abb. 16, 13). Der Knieſtock ſelbſt war nie ausgebaut und diente zu 
allen Zeiten zum Aufbewahren von Vorräten und Hausrat. 

Der Aufbau ſelbſt erinnert bei näherem Betrachten, wie wir gleich 
ſehen werden, — man darf ſich nur nicht durch den Giebel täuſchen 

laſſen — an das oben beſchriebene alte, einräumige germaniſche Haus. 
Die Dachhaut wird gebildet durch die Sparren, die auf der einen 

Seite in eine Längsſchwelle eingezapft ſind, auf der anderen Seite, im- 

mer der Eingangsſeite des Hauſes, aber in Stiche; dieſe Stiche ſind in 
einen zwiſchen Giebelſchwelle und Zwiſchenwandbalken liegenden Wechſel 
(Längsbalken) eingezapft. So wird ein größerer Dachvorſprung und damit 

Schutz des Hauseinganges gegen Schlagregen gewonnen (Abb. 18, 20). 
Dieſes ſo gebildete Dach wird getragen durch vier Eckhpfoſten, die oben 
mit den Fachwerkrähmen, unten mit den Schwellen auf verſchiedene 

Weiſen verbunden ſind (Abb. 25, 28, 35, 38, 51). Meiſtens gehen 
Schwellenkranz und Rähmkranz um das ganze Haus herum. Die 
Schwellen und Rähme werden dabei gegenſeitig überblattet oder auf 
Gehrung zuſammengeſchnitten und die Eckpfoſten eingezapft (Abb. 25, 28). 
Oft aber auch hängen die Eckpfoſten in den Schwellen und Rähmen



(Abb. 51). Der durch das Dach aus- 

geübte Seitenſchub wird von den Knie- 
ſtockbalken aufgenommen. 

Vergegenwärtigen wir uns das 
eingangs über das germaniſche Haus 

Geſagte, ſo kann es keinem Zweifel 

unterliegen, daß wir in dieſem eigen— 

artigen Aufbau das urtümliche ger— 

maniſche Haus vor uns haben, das 

durch die Einführung der Decke im 
6. und 7. Jahrhundert nur geringfügig 

verändert wurde. 
Dieſe Decke wurde vielleicht un— 

ter römiſchem, wahrſcheinlich aber 

  

Abb. 19. Schukterwald, Haus Nr. 5l, 
Anſicht. 

unter keltiſchem Einfluß eingefügt. Vor den Alemannen ſaßen in 

unſerm Gebiet keltiſche Siedler, deren Häuſer bereits unterteilt und 

zwei Feuerſtellen hatten, und die damit den urgermaniſchen einräumigen 

      

  

Abb. 20. 
Schukkerwald, Haus Nr. 51, 

Sparrenfuß. 
  

D 
   

  

     
Häuſern mit nur einer Feuerſtelle überlegen waren. Man darf wohl 
annehmen, daß die Alemannen, wie ſie mit den Reſten der keltiſchen 

Kultur in Berührung kamen, die Vorteile des vorgefundenen Haus— 

baues ſofort erkannten und ſich zu Nutze zu machen verſuchten. Hierbei 

könnte ja das Heidenhaus als Übermittler von Reſten der keltiſchen 

Bauart gedient haben. Dieſe Heidenhäuſer beſitzen einen „Rauchgaden“
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Abb. 21. 
Schullerwald, 
Haus Nr. 51. 

Grundrih. 1 Wohnſtube, 

2 Kammer, 3 Kammer, 
1Küche, 5 Küchenkammet, 

6Hausgang oder Ern, 

7 bintete Stube. Dieſet 
Grundriß iſt gegenüber 
dem einfachen fränkiſchen 
Grundriß um die Küchen⸗ 
kammer und hintere Stu⸗ 

be erweitert. 

  

(Abb. 10), der wie ein Schornſtein wirkt und dafür ſorgt, daß die Küche 

und der Hausgang nicht verrußt werden, ſie zeigen alſo heute noch eine 

kleine Überlegenheit feuertechniſcher Art gegenüber dem ſchlot- und 

ſchornſteinloſen ortenauer Schwarzwaldhaus. 
Im Verlauf der Übernahme des vielleicht keltiſchen Baugedankens 

bauten die Alemannen in ihr einräumiges Haus vorn am Giebel einen 

kleinen Raum mit der zweiten Feuerſtelle, die Stube, ein. Am nächſten 
dürfte dieſen erſten Einbauten heute noch die ſpäter beſchriebene Stube 
mit Nußbühne unſeres ortenauer Schwarzwaldhauſes kommen. 

Bei den Fachwerkhäuſern erfolgt der Einbau des leichter heizbaren 

Raumes einfach dadurch, daß zwiſchen zwei Ankerbalken die Decke ein- 

geſpannt und eine ſenkrechte Wand geſtellt wurde. Der Raum über der 
erſten Feuerſtelle, der heutigen Küche, die erſt ſpäter abgetrennt wurde, 
iſt noch lange frei geblieben. Im Haus Nr. 93 in Elgersweier aus dem 
Jahre 1576 iſt die Decke über der Küche jünger als die Stubendecke. 
Die Küchendeckenbalken ſind aus Tannenholz und anders bearbeitet als 

die Eichenbalken über der Stube. Auch zeigen die Geſpärre der älteſten 

Häuſer dieſer Art ſtarke Rauchſpuren. 
Die im weiteren Verlauf dieſer Entwicklung durchgeführte Tren— 

nung von Erd- und Obergeſchoß machte lediglich die Einzapfung zweier 
Querriegel in die Eckpfoſten notwendig, die, geſtützt durch die Pfoſten 

und Streben des Fachwerks, die Deckenbalken und eine Schwelle für 
das Knieſtockfachwerk aufnehmen. Am Giebel erſcheinen dadurch mei— 
ſtens drei Balken aufeinanderliegend (Abb. 19), wenn nicht die in 
Abb. 39 und Abb. 26 gezeigten Bauarken gewählt wurden. Sehr oft 
wurden die Deckenbalken auf der Eingangsſeite des Hauſes, alſo auf der 
Seite des größeren Dachvorſprunges, mit den erſten Balken hinter dem 
Eckpfoſten, manchmal auch mit dem vorderſten Balken, wobei allerdings
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der Eckpfoſten unterbrochen 

wurde, beginnend, ungefähr 

50 em vorgezogen zur Auf- 

nahme von Bienenlörben, 

Erntevorräten u. dgl. (Abbil- 

dung 39a). Die Deckenbalken 

ſind auf die Fachwerkrähme 

aufgedollt, d. h. ſie ſind durch 

ſtarke Holznägel miteinander 
verbunden oder nach Art der 

Abb. 29 überkämmt und wir— 

ken ſo dem immerhin erheb— 
lichen Seitenſchub entgegen. 

Es iſt anzunehmen, daßbeim 

Wiederaufbau im 18. Jahr- 

hundert an manchen Orten die 

alte Überlieferung abgeriſſen 5 

und damit die konſtruktive Her⸗ 
kunft der Eckpfoſten in Ver⸗ Heſſelhurſt, Haus Nr. 49. 

geſſenheit geraten war. Aus 
handwerklichen Gründen ſetzt an dieſen Orten eine Verſelbſtändigung 
der Dechenquerriegel und Knieſtockſchwellen ein, in die nun die jetzt ge⸗ 
teilten Eckpfoſten eingezapft werden (Abb. 22). Die wenigen vor dem 
großen Brande gebauten Häuſer (Abb. 23) haben alle durchgehende Eck— 
pfoſten. Eine Ausnahme bildet lediglich ein Haus in Niederſchopfheim, 
deſſen Kellertürumrahmung die Jahreszahl 1621 zeigt (Abb. 24). Am 
Holzwerk ſelbſt iſt keine Jahreszahl zu finden. Doch ſoll dieſes Haus, 
der örtlichen Überlieferung zufolge, als einziges den Schwedenkrieg über— 
ſtanden haben. Wenn dies zutrifft — der Zuſtand des Holzes und die 
reiche Anlage ſprechen dafür — ſo hätte die Verſelbſtändigung des Knie-⸗ 
ſtockes der Bauernhäuſer ſchon früher eingeſetzt. In dieſem Hauſe ſoll ein 
Vogt gewohnt haben, jedenfalls wird es durch das Wappen über dem 

Kellertürſturz als früheres Eigentum der Herren von Binzburg ausge— 
wieſen. Man lönnte ſich nun die Entwicklung wie folgt vorſtellen: Der 
Zimmermann, der für ſeine Herrſchaft ſchon mehrfach unter Voranſtellung 
des Wohnzweckes und der Repräſentation zweiſtöckige Bauten gefertigt 

hat (ſ. Fußnote S. 31), wie ſie ſich aus den Knieſtockbauten in der Stadt 

ſchon früher entwickelt hatten, habe den dabei üblichen Zuſammenbau 
bei dieſem ohne Zweifel auch auf äußere Wirkung berechneten Hauſe 

angewandt. Dabei mögen, wie bereits erwähnt, handwerkliche Er— 

  

      

  

    

  

  

 



28 

    
   

Abb. 23. Elgersweier, Haus Nr. 93, aus 
dem Jahre 1576. Wohl das älteſte Haus 
unſerer Orkenau, das den urſprünglichen 

Zuſtand noch zeigt. 

wägungen maßgebend geweſen ſein, zumal wenn mit der neuen Bauart 
Holz geſpart werden konnte, wie dies ja auch bei dieſem Haus in Nieder⸗ 

ſchopfheim der Fall war (Abb. 25). Dieſes eigenartige Zuſammenarbeiten 

der Hölzer hat dann auch in dieſem und in den benachbarten Orten 

mehrfach als Vorbild gedient. Den verarmten Zeitläuften entſprechend 

wurde dabei auf die reiche Fachwerksausriegelung ſowie die Profilierung 

des Giebeldeckenbalkens des Hauſes von 1621 verzichtet (Abb. 26). 
Den gleichen Zuſammenbau der Hölzer wie bei den Knieſtockhäuſern 

mit geteilten Eckpfoſten finden wir auch bei den zweiſtöckigen Häuſern. 

Vielleicht iſt dieſe Art des Zuſammenbaues hierbei entſtanden und von 
den ohne Überlieferung aufgewachſenen Handwerkern der damaligen 
Zeit für die Knieſtockneubauten übernommen worden (Abb. 48, 49). 

Vielfach wurde das durch die Verſelbſtändigung und Vergrößerung des 
Knieſtockes nach der Höhe gewonnene zweite Stockwerk gegen das Erd— 
geſchoß zur beſſeren Querverſteifung wenige Zentimeter vorgekragt. 
Den übergang vermittelte hierbei ein geſtäbtes Brett (Abb. 27). 

Der Eckpfoſten beim Hofeingang, der ſogenannte Herrgottspfoſten, 
erfährt manchesmal innen und außen eine bevorzugte Behandlung 

(Abb. 28). Sehr oft iſt er der Träger des Familienſtammbaums. 

Die beiden Giebelwände und die inneren Scheidewände werden 

durch Längshölzer, Pfetten genannt, verſteift. Auf dieſe Pfetten wer—



  

Abb. 23a. Müllen, Haus Nr. 7. Abb. 24. Niederſchopfheim, Nr. 105. 

Erbaut 1623. Bemerkenswert ſind noch die wie in Erbaut 1621. Reiche Anlage mit erweitertem 

Abb. 52 durchlochten Querſchwellen. fränkiſchen Grundtiß. 

den meiſt rohbehauene, oft auch noch runde Hölzer, Kehlbalken, auf⸗ 
gelegt. Dadurch wird der Dachraum nochmals geteilt, und es wird für 

wirtſchaftliche Zwecke Platz gewonnen. Die Pfetten mit den loſe auf— 

gelegten Kehlbalken käuſchen ſo eine Dachſtuhlbauart vor, die wir noch 

bei dem zweiten eigentümlichen Haus unſerer Ortenau als deutſchen 
Kehlbalkendachſtuhl finden werden. Bei den älteſten Häuſern gehen 

hierbei die Pfetten durch die Giebelwände hindurch, ſo daß dadurch die 

Pfettenenden, Köpfe genannt, ſichtbar werden (Abb. 29). Die Ver— 

wendung der Überkämmung zeigt dabei deutlich den damit urſprünglich 

verfolgten Zweck, den der Längsverſteifung und der Teilung des Dach— 

raumes. Bei den Häuſern des 17. und 18. Jahrhunderts werden die 

Pfetten in die Giebelquerriegel mit Schwalbenſchwanz eingeblattet oder 

eingezäpft (Abb. 30), ſo daß am Giebel keine Pfettenköpfe ſichtbar wer- 

den. Die Giebelwand zeigt alſo nicht die Bauart des Dachſtuhles an 
(ſiehe Abb. 19), ſondern der Dreiecksverband, der den alleinigen kon- 

ſtruktiven Aufbau bildet, wird überwuchert von einem Netz von Linien 

von überwiegend ſchmückender Bedeutung. Es iſt, als wollte man dabei 
die Herkunft des Daches aus dem binderloſen germaniſchen Dachgeſpärre 

betonen. Gegen die Pfetten lehnen ſich die Sparren, ſo an die im 

Lothringiſchen, dem Grenzgebiet zwiſchen römiſcher und germaniſcher 

Kultur, in Anlehnung an die römiſche Bauweiſe (Abb. 9) entſtandenen 

Pfettendachſtühle erinnernd. Aber erſt die Häuſer des 19. Jahrhunderts 

zeigen am Giebel wieder Pfettenköpfe und ausgeſprochene Pfettendach— 

ſtühle mit aufgekervten Sparren, ſo daß hier die tragende Tätigkeit der
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Abb. 26. Niederſchopfheim, Haus Nr. 108, 
Eckpfoſten. 

  

  

Abb. 25. Abb. 27. 
Niederſchopfheim, Haus Nr. 105, Vorkragung aus 

Eckpfoſten. Heſſelhurſt. 

  

Pfette erſtmalig klar zum Ausdruck kommt. Selbſtverſtändlich ſind in 
früheren Zeiten unſere Zimmerer auch im benachbarten Elſaß und 
Lothringen, die ja beide vom ſpäten Wittelalter ab ſtark unter weſt— 
lichem Einfluß ſtanden, gewandert und ſie werden dabei wohl von ihrer 

Wanderſchaft den wirtſchaftlich vorteilhafteren Pfettendachſtuhl mitge— 
bracht haben, zumal die neue Bauart der eigenen in der Form ſehr ent— 
gegenkam. Ja, ganze Häuſer wurden von jenſeits des Rheines und um- 
gekehrt verſetzt und konnten ſo hüben und drüben als Vorbild dienen. 
So ziert heute noch Mietersheim ein Haus, das einſt in Straßburg ſtand'). 

Einen beſonderen Reiz verleihen die Wetterdächchen, Welſchkorn⸗ 

oder Tabakdächle genannt, unſern Bauernhäuſern. Wit ihren dunklen 
Flächen und kräftigen Schattenwirkungen, die in vielen Fällen noch 

durch geſtäbte Deckbretter verſtärkt werden, den Krüppelwalmen, glie⸗ 

dern ſie die Giebel auf das prächtigſte und erhöhen ſo den körperlichen 
Eindruck der Häuſer und damit des ganzen Straßenzuges. Sie dienten 
urſprünglich ſicherlich nur zum Schutze der darunterliegenden Hölzer und 

zur Sicherung der Giebelluken gegen Schlagregen. In ihrer urſprüng⸗ 

) Dieſes leider verputzte und zugeriegelte, zweiſtöckige, leicht vorgekragte Lauben⸗ 
haus iſt wegen des an dieſem Beiſpiel gezeigten engen Zuſammenhanges von Dorf— 
und Stadthaus bemerkenswert.



  

Abb. 29. Pfettenkopf vom 
Hauſe Niederſchopfheim 

Nr. 105. 

ASpfette, B = Giebelriegelbolz. 

—————j— 
   0   

  

              

  

  

  

Abb. 28. Nie derſchopfheim, Abb. 30. Pfektenkopf vom Hauſe 
Haus Nr. 196, Eckpfoſten. Schukterwald Nr. 51. 

lichſten Form ſind ihre Sparren ſtumpf an die Wand geſchlagen und 
durch ſogenannte „Köpfer“ unterſtützt. Erſt bei den jüngeren Bauten 

werden die Dachpfetten oder Fachwerkrähme vorgezogen, und eine 
Pfette wird aufgelegt, die dann die Sparren aufnimmt, oder gar eine 
beſondere Konſole angehängt (Abb. 32). 

Eine ähnliche ſchmückende Wirkung rufen die Giebellauben, die in 

den mannigfaltigſten Weiſen durchgebildet werden, hervor (Abb. 23,33, 34). 
Sie ſcheinen früher weitaus häufiger geweſen zu ſein, ſind aber der 

Ungunſt der klimatiſchen Lage ſowie der Verſtändnis- und Geſchmack— 
loſigkeit zum Opfer gefallen, ſo daß man in den alten Häuſern unſerer 
Dörfer — von wenigen Ausnahmen abgeſehen, darunter die älteſten 
Häuſer der Orkenau), die noch ihre urſprüngliche Form behalten haben, 

) Das bereits von Heitz im Jahrgang 1931 der „Ortenau“ erwähnte älteſte Haus 
der Ortenau iſt eine zweiſtöckige Anlage, bei der der zweite Stock vorgekragt iſt, der 
Giebel aber zurückſpringt, mit Pfettendachwerk mit verkanteten Pfetten in der Art, 
wie wir ſie bei den zweiſtöckigen Anlagen des Hanauerlandes finden. Der reiche,
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Haus Nr. 93 in Elgersweier aus 

dem Jahre 1576 (Abb. 23), Haus 

Nr. 5 in Müllen aus dem Jahre 1623 

(Abb. 23a) und Haus Nr. 31 in 

Nonnenweier aus dem Jahre 1626— 

nur noch den Spuren der heraus— 

geriſſenen Lauben begegnet (Abb. 6). 

Nur in der Gengenbacher Gegend 

(Abb. 33) und in den Vorkragungen 

der Häuſer in den Nebentälern des 

vorderen Kinzig- und Renchtales 

(Abb. 62) hat ſich dieſe Bauweiſe 

erhalten. Beim Anblick dieſer male- 

  

riſchen Giebelausbauten iſt man 

verſucht, an das nordiſche Haus zu 

denken (Abb. 40, 41, 42). Wer weiß, 

Abb. 31. Niederſchopfheim, Haus Nr. 196. 

Dieſes Haus batte urſprünglich auch eine Laube, 

und die Fenſter waten nach der Art der Fenſter 

unſetet Häuſet im Kinzigtal angelegt. 

vielleicht ſind dieſe Giebellauben 
ein Überbleibſel der Vorlauben der alten 
nordiſchen Häuſer. Die Oſtgermanen 

haben aus dieſem Haus ihr Vorlaubenhaus 

entwickelt. Es erſcheint daher nicht ausge— 

ſchloſſen, bei der urſprünglichen Nachbarſchaft 
von Oſtgermanen und Alemannen, daß dieſe 
das Vorhallenhaus kannten und bei ihrer 

Wanderung in unſern Raum dieſes Vor— 
hallenhaus mitbrachten. Wir haben ja das 

zähe Feſthalten der Alemannen an der her— 

gebrachten Bauweiſe bereits kennengelernt. 
Sicher dürfen wir in dem Elgersweierer 

Haus (Abb. 23) eine dem urſprünglichen Haus 
am nächſten ſtehende Hausart ſehen. Im 

Gebirge konnte ſich die vorgekragte Laube 

halten, in der Rheinebene mit ihren regen— 

reichen Südweſtwinden verſchwand zuerſt die 

  

Vortragung und ſchließlich die Laude, die j Abb. 32. Vordachbauwelſen. 
prächtig verzierte, umgeänderte Bau aus dem Jahre 1576 läßt einen Schluß auf 
einen früher beſtandenen Zuſammenhang mit dem ehemaligen Rheinbiſchofsheimer 
Schloß zu. Jedenfalls hat man ſofort den Eindruck, daß es ſich hier nicht um ein 
urſprünglich gewöhnliches Bauernhaus handelt, ſondern daß Wohnzweck und Be⸗ 
haglichkeit und beſondere wirtſchaftliche Bedürfniſſe bei dem Bau Pate geſtanden 

  

haben. Vgl. Seite 27.



33 

Abb. 33. Ohlsbach, 
Haus Nr. 125. 

  

  

  

      

  

Abb. 34. Feſſenbach, 
Haus Nr. 70.   Die Ortenau. 3
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Abb. 35. Ohlsbach, Haus Nr. 125, 
Eckpfoſten. 

Balkenlage und Knieſtockſchwellen ſind durch 
geſtäbte Bretter verdeckt, die mit Holznägeln 

ſchräg genagelt ſind. 

  

in unſerer Gegend zur ſteten Verluſt⸗ 
quelle wurde. Schon dieſe Tatſache 
weiſt darauf hin, daß die Laube nicht 
in unſerer Gegend entſtanden, noch 
ſpäter eingebürgert worden iſt, ſondern 
daß ſie von den Alemannen bei der 
Beſitzergreifung mitgebracht wurde. 
Daß ſich dieſe urtümliche Bauart ge— 
rade hier am Einfallstor in den mitt— 
leren Schwarzwald, in dem die vorge⸗ 

kragte Giebellaube faſt überall das 
Haus zierte, erhalten hat, darf uns 
nicht wundern, wenn wir bedenken, 
welch reger Verkehr gerade hier durch 

das Holzgewerbe herrſchte. Immer und 
immer wieder wird der alte Bauge- 
danke, der ja im Bewußtſein unſerer 
Bauern in der Ebene noch lange leben⸗ 

dig geblieben ſein wird, aufgefriſcht 
durch die hier in lebhaftem Austauſch 

ſtehenden Holzbauern, Flößer und 
Zimmerer. 

Noch ein Wort zum Fachwerk 
unſerer Häuſer. In der Regel wird es 

Sals „fränkiſch“ bezeichnet. Doch glaube 

ich zu Unrecht. Seine Stellung erklärt 

ſich wohl bei dem bei den Deutſchen 

herrſchenden Drang, die Maſſen durch 
Einzelkräfte abzulöſen und damit gei- 
ſtige Energien zum Ausdruck zu brin⸗ 
gen, dem konſtruktiven ſpäteren goti- 
ſchen Formwillen, aus der Herkunft 
und der Nachwirkung des alten ale⸗ 

manniſchen Ständerbohlenbaues, der 
erſt im Wittelalter vom fränkiſchen 
Ständerbau, dem Fachwerkbau, zum 
Teil verdrängt wurde (Abb. 46). Dar- 
aus ergibt ſich die ſofort in die Augen 
ſpringende weite Stellung der Ständer 
in unſerer, der alemanniſchen, Gegend 

gegenüber der engen Stellung der



    

       

  

Abb. 37. Feſſenbach, Haus Nr. 70, Hausecke. 
Die Fachwerkſchwellen ſind gegenſeitig überblattet und 
ſpringen mit Vorköpfen über die Hausflucht bhinaus. 

  
        

Abb. 38. 
Abb. 36. Ohlsbach, Haus Nr. 125, Feſſenbach, Haus Nr. 70, unkere Hausecke. 

Fenſtereinzelheiten. pfoſten, S — Schwelle, E — Blindboden, auf 
Das Profil det Fenſterpfoſten finden wir mit dem im Innern der Stubendoden liegt, 3 Balken⸗ 

geringen Abweichungen auch dei den Holz- lage, M Mauerlatkte. 

bäuſern des Kinzigtales. 

  
Abb. 39. Schuklerwald, Haus Nr. 67, Abb. 39a. Hausecke mil vorſpringender 

vordere Hausecke. Valkenlage aus Schukterwald. 

3*
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Fachwerke der rein fränkiſchen An- 
lagen (Abb. 44, 45). Des weiteren 
ſind die Fachwerke der fränkiſchen 

Dörfer ornamental viel lebendiger 
und vielſeitiger. Bei uns geht die 
Muſterung über Rauten und An- 
dreaskreuze, letztere manchmal ge— 
ſchweift, nicht hinaus, während der 

leichtere und beweglichere Franke 

ſchier unerſchöpflich in der ſchmücken- 
den Aufteilung der Ständer, Stre— 
ben und Riegelhölzer zu ſein ſcheint. 

Abb. 40. Nordiſches Haus um 2500 v. Chr. Hierbei wird immer das Fachwerk 

  

Fachwerkſtänderbau. waggrecht geteilt, die Streben wer— 

Oeſertigt von Zimmerer Alfted Zoller, den nur bis an die waagrecht lau— 

ieee fenden Riegel geführt, ſo daß die 
K-Verſtrebungen oder „Männer“ 

entſtehen (Abb. 44). In unſeren Städten findet man dieſe „fränkiſchen“ 

Fachwerke des öfteren, auf dem Lande nur vereinzelt und nur dann, 
wenn eine beſondere Wirkung angeſtrebt wurde, ſo z. B. beim Gaſthaus 

„Adler“ (Abb. 47) in Steinach, der aber bezeichnenderweiſe nicht von 

einem Einheimiſchen, ſondern einem Manne aus der Rheinebene, dem 

Verzahnungsland von fränkiſchem und alemanniſchem Stammestum, 
1716 erbaut wurde. 

Das Schwarzwaldhaus mit Nußbühne. 

Im Kinzigtale und ſeinen nördlichen Nebentälern entſtand unker 
den eingangs erwähnten Bedingungen das zweite, für den ganzen 
deutſchen Volksboden eigenkümliche Haus, ja ſicher eines der ſchön— 

Abb. 41. Abb. 42. Nordiſches Haus um einen 
Grundriß des nordiſchen Hauſes um Küchenraum erweikerk. Bauzeit um 

2500 v. Chr. aus Taubried in Württbg. 2200 v. Chr. Taubried.



ſten Häuſer Deutſch⸗ 

lands überhaupt, das 
Schwarzwaldhaus mit 

Nußbühne (Abbildung 
50, 51, 52). 

Die Notwendigkeit, 

Wohnteil, Stallungen 

und Wirtſchaftsräume 
unter einem Dache zu 

vereinen, ließ dasſelbe 

mächtig wachſen. So 

entſtand erſt hier im 
Gebirge das aleman— 
niſche Einhaus, wobei 

das bereits vorhandene, 

wahrſcheinlich vorger— 
maniſche Haus, das Abb. 43. Hinterohlsbach, Haus Nr. 47, Eckpfoſten. 

Heidenhaus, als Vor— 

bild diente. Denn urſprünglich bedienten ſich die Alemannen der Gehöft— 
anlage, wie wir im vorigen Abſchnitt ſahen, und wie uns überdies 

die bereits angezogene Geſetzesſammlung der Alemannen bezeugt. Das 

große Dach, das meiſtens als Wetterſchutz und in Anlehnung an 
das beiderſeits abgewalmte Heidenhaus abgewalmt iſt, verleiht dieſen 

Häuſern ihr charakteriſtiſches und zugleich maleriſches Gepräge. Die 
Häuſer des vorderen Kinzigtales und ſeiner Nebentäler haben ihre 

Walme und Krüppelwalme vielfach erſt zu Beginn des letzten Jahr— 
hunderts erhalten. Der durch das mächtige Dach und die erſt bei der 

Entwicklung vom Gehöft zum Einhaus nur über dem Wohnteil verlegten 

Balkenlage gewonnene große Dachraum iſt als Wirtſchaftsraum und 

Wagenſchopf, als Speicher für Stroh und Heu äußerſt willkommen. Die 

Einfahrt geſtaltet ſich ja, da die Häuſer faſt immer mit dem hinteren 

Giebel an den Bergabfall gelehnt ſtehen, ſehr einfach (Abb. 54). Hierbei 

finden wir den alten Baugedanken der Vereinzelung der Bauten, wie 

wir ihn bereits beim Gehöft in der Ebene beobachten konnten, ange— 

deutet. Im Gegenſatz zum Heidenhaus wird der Hof, wo es nur angeht, 

hinten immer frei geſtellt, ſo daß man über eine Bohlenbrücke in die 

Tenne gelangt. Künſtlich aufgeführte Rampen führen bei den Heiden— 

höfen immer bis zur Tenneneinfahrt, bei den orkenauer Schwarzwald— 

häuſern etwa 2 bis 3 m vor den hinteren Gebäudeabſchluß, ſo daß 
immer eine kleine Brücke notwendig wird. 

      

  

 



  
  

    

  

Abb. 44. Fränkiſches Fachwerk. Abb. 45. Alemanniſches Fachwerk. 

Die ſo erheblich geſteigerte Dachlaſt, die damit noch größere Be⸗ 

anſpruchung durch das Wetter im Verein mit der Notwendigkeit, Holz 

zu verarbeiten, bedingten ein Einfühlen in die wirkenden Kräfte, einen 
ſtärkeren und ſorgfältigeren Zu- 
ſammenbau, Aufgaben, an denen 
das bodenſtändige Zimmererge- 

werbe bis zur meiſterhaften und 

werkgerechten Beherrſchung des 
Stoffes von ſelbſt wuchs. 

Hält man ſich alle dieſe Be⸗ 
dingtheiten, den Aufbau, das Kon⸗ 
ſtruktionsprinzip ſowie Konſtruk⸗ 
tionseinzelheiten vor Augen und 

vergleicht ſie mit dem oben be— 

ſchriebenen germaniſchen Haus und 

ſeinem Abkömmling, dem Knie- 

ſtockbau, ſo wird man unſchwer 

Abb. 46. Haus aus Immenſtaad. die nahe Verwandtſchaft dieſer bei⸗ 
Unteter Teil ausgeriegelt, oberer Teil ausgebohlt. den Häuſer überſehen können. 

Man beachte die weite Stellung der Ständer. Am Berghange ſtehend, 1995 

Firſt parallel mit der Fallinie des Hanges, muß es geſtelzt werden 

(Abb. 50, 51). Der ſo gewonnene Raum wird als Keller oder aber 

 



auch als Stall, je nach den Be⸗ 

dürfniſſen, d. h. nach dem vor⸗ 

handenenPlatz, verwendet. Ur- 
ſprünglich blieb dieſer durch die 

Stelzung gewonnene Raum 
frei, wie wir das heute noch 

vereinzelt beobachten können 

(Abb. 50). Im Laufe des wei⸗ 
teren Ausbaues des Hauſes 

wurden zunächſt die Pfoſten 

ummauert und ſpäter ganz 
weggelaſſen und durch das 
ſteinerne Untergeſchoß erſetzt. 

Leider hat der ſteinerne Sockel, 

der beſtimmt der römiſchen 

Bauweiſe entlehnt wurde, nur 

zögernd und ſpät, zu alledem 

noch meiſt in recht dürftiger 

Ausführung, bei allen unſern 

Häuſern Eingang gefunden, 
manches Haus wäre uns ſonſt 
bis auf den heutigen Tag er- 
halten geblieben. Auf dem 
gemauerten Keller oder Stall 
liegt auf zwei MWauerlatten, Abb. 47. Gaſthaus Adler, Steinach, a. d. 16. Jahrh. 

einem rein germaniſchen Bau- Nach einer Zeichnung von Kunſtmaler Schilling, Freiburg. 

element, die Balkenlage mit 
Blindboden (ogl. Abb. 38, 51). Die Balkenlage wird immer nach der 

kürzeſten Länge verlegt. Sie liegt daher meiſt gleichlaufend mit dem 

Giebel und iſt hier mit Stichen verſehen, damit Balkenköpfe ſicht⸗ 
bar werden (Abb. 51). Dieſes Vortäuſchen von Balkenköpfen an 

der Giebelſeite können wir auch bei Knieſtockbauten in der Rhein— 

ebene beobachten. Auf der Balkenlage liegt dann der Schwellenroſt, 

der die Ständer aufnimmt. Bei den kleinen Häuſern geſchieht dies 

meiſtens in der Form, daß die beiden Längsſchweller Vorköpfe erhalten 
(Abb. 38), durch die dann die Querſchweller durchgelocht und mit Holz— 

nägeln feſtgehalten werden (Abb. 52). Bei größeren Häuſern gehen die 
Eckpfoſten bis zum Blindboden durch, und die Schwellen werden in die 
Pfoſten eingezapft. Die Ständer tragen den oberen Pfettenkranz, wel⸗ 
cher in die Eckpfoſten eingeblattet und eingezapft iſt und der ſeinerſeits 
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Abb. 48 und 49. 
Heſſelhurſt, Haus Nr. 56. 

Abb. 48 Giebelanſicht. 
Abb. 40 Seitenanſicht. 

  

  

die Dachbalken aufnimmt (Abb. 51, 54). Die Fortſetzungen der oberen 

Längspfetten tragen vorn einen ſtehenden Stuhl, der die Vorderwand 

der Galerie, Trippel genannt, die wir ja ſchon bei den Knieſtockhäuſern 

in der Giebellaube kennen gelernt haben, bildet (Abb. 55). 
Gegen ſeitliche Verſchiebung erhalten die Pfoſten und Schwellen 

Büge und Zangen, deren reichverzierte und geſchwungene Umriſſe eine 
alemanniſche Eigenart bilden (Abb. 56, 57). Die Eckpfoſten ſind ſtärker 
gehalten und innen abgeſchrägt. 

Im Wohnteil ſind die Ständer ausgenutet, um die Bohlen aufzu— 

nehmen, welche die Hauswände bilden. Die letzte obere Bohle iſt ſtärker 

gehalten und genutet zur Aufnahme der Dielen der Stubendecke. Die 
Dielen werden in der MWitte durch eine Keildiele, die meiſtens in den 

Hausgang, ſeltener zur Giebelfläche hinausragt, angetrieben (Abb. 58, 55). 

Zwiſchen der Stubendecke und der die Dachlaſt aufnehmenden Balken— 

decke entſteht ſo ein Raum, der oft zur Aufbewahrung der Nüſſe benutzt 

wird und daher „Nußbühne“, ſehr oft aber auch „Rauchbühne“ genannt 

wird, weil dieſer Raum bei geſchloſſener Haustüre das Entweichen des 
Rauches aus der Küche über den Hausgang ermöglicht. Oft wird dieſe 
Rauchbühne ob der ſchlechten Wärmehaltung verſchalt und nur mit 

kleinen Löchern nach außen offen gehalten, ſo daß ſie nicht gleich er— 

kennbar iſt. Dieſe Decke, die ſich doch im Grunde genommen unorganiſch 

in den Aufbau einfügt und daher auch bei den jüngeren Bauten weg— 

gelaſſen, beziehungsweiſe an die wirkliche Balkenlage genagelt wurde, 

verweiſt ebenſo wie die verwandte, auch ſpäter eingefügte Knieſtockdecke



    

  

  
  

auf die gemeinſame Herkunft aus dem urgermaniſchen Einhaus. Ja in 
dieſer Bauweiſe dürfen wir ſicher die Reſte des erſten Verſuches ſehen, 
das einräumige germaniſche Haus durch Einbau der kaſtenartigen Stube 
abzuteilen. Wieweit hierbei unſer „Heidenhaus“ vielleicht als Übermitt— 

ler keltiſcher Bauweiſe, alſo des Teilens des Einraumes und der Anlage 

von zwei Feuerſtellen, die, wie bereits erwähnt, gerade unſere ſüd— 

deutſchen Häuſer auszeichnen, mitwirkte, iſt fraglich. 

Die Wände der Stallungen ſind unten im Blockbau, wohl aus 

Gründen der Sicherung gegen Beſchädigungen, hergeſtellt, oben aus 
Rahmen mit Füllungen, den ſogenannten ſpaniſchen Wänden, alſo ein 
Erſetzen der vollen Balkenwand durch ein holzſparendes Traggerippe 

und billigere Füllſtoffe (Abb. 52). 
Hier wie überall, ſei es bei der ſchmückenden Ausgeſtaltung der 

Büge, Zangen, Ständer, Türſtürze, Fenſterumrahmungen u dͤgl., dem 
Aufbau, immer finden wir ein liebevolles und werkſtoffgerechtes Ein— 
gehen in die Eigenart der behandelten Bauglieder. 

Über dem Wohnteil finden wir den Kehlbalkendachſtuhl (Abb. 51, 53), 

den einzigen Gegenſatz im Aufbau zu unſerem Knieſtockhaus, das, wie 
beſchrieben, unter römiſchem bzw. franzöſiſchem Einfluß eine Art Pfetten- 
dachkonſtruktion erhielt. Aber hier im Gebirge förderte das durch die 

beſonderen Verhältniſſe bedingte rieſige Dach mit ſeinen geſteigerten An- 
ſprüchen an die Steifigkeit, die Holzſtärken und den Zuſammenbau die 
Entwicklung aus dem germaniſchen Dachgeſpärre (Abb. 8) zum Kehl— 

balkenbinder. Beim Eindringen der Pfettendachkonſtruktion von Weſten
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her war dieſe Entwicklung bereits abgeſchloſſen, ſo daß eine Beein— 

fluſſung nicht mehr möglich war und wir in dem Dachſtuhl unſeres 
Schwarzwaldhauſes mit Nußbühne einen rein deutſchen Dachaufbau vor 

uns haben. Der in Oberharmersbach-Dorf 1541 errichtete Heinrichshof, 

wohl einer der älteſten erhaltengebliebenen Höfe unſerer Ortenau, hat 

bereits einen Kehlbalkendachſtuhl. Die hierbei zur Verwendung kom— 

Abb. 50. Bauernhaus aus Einbach. 

  

mende fünfſeitige Fußpfette iſt ohne Zweifel ein Überbleibſel des 

Sparrenfußes des alten germaniſchen Einhauſes, den wir auch ſchon 
beim Knieſtockhaus kennengelernt haben (Abb. 51, 53). Ebenſo erinnern 

die Anblattungen der Sparren an die Balken, ein Zuſammenbau, bei 
dem alſo die Sparren zuſammengehalken werden, an die Herkunft aus 

dem alten germaniſchen Geſpärre. Über den Stallungen und Wirtſchafts- 
räumen wird der Dachſtuhl als ſtehender Kehlbalkenſtuhl (Abb. 53) aus- 

gebildet und zur Bildung der Tenne beigezogen (Abb. 53, 54). Die 
Balkenlage kommt hierbei in Wegfall. Die Stalldecke liegt auf gleicher 
Höhe wie die Stubendecke, alſo 40 bis 100 em tiefer als die Tennen— 

ebene. Hierbei entſtehen zu beiden Seiten der Tenne kieferliegende 

Dachräume, Walmen genannt, die entfernt an den Baugedanken des 

Niederſachſenhauſes mit ſeinen Kübbungen erinnern. Die Konſtruktion 
der älteſten Häuſer iſt alſo anders als in Abb. 54 gezeigt. Die Sparren 

werden hierbei nur durch die angeblatteten Kehlbalken gehalten. Unten 

liegen ſie ſtumpf auf der Fußpfette. Vereinzelt aber ſtützen ſie ſich mit 
kurzen angeblatteten Hölzern, Köpfer, auf die Fußpfekte auf. 

Die Gratſparren ſind ſehr oft mit Erlenzweigen, die im Backofen 
im eigenen Saft gedämpft wurden, aufgebunden. Das Eiſen war dem—
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    Abb. 51. Oberharmersbach, Ecke vom Heinrichshof aus dem Jahre 1541, 

wohl eines der älteſten Häuſer unſeret Octenau.
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Abb. 52. Hof des S. Brucher, Hippersbach, aus dem Jahre 1607. 
Bei dieſem Hof liegen die Balken ausnahmsweiſe parallel mit den Längsſchwellen. Vergleiche Abb. 51. 

  

Abb. 53. Alter Siemishanſenhof, Kirnbach. 

Längsſchnitt. Rechts Einfahrt, dann Tenne. Längsoerſteifung verſtärkt durch Andreaskreuze. 

Abb. 54. Siemishanſenhof, Kirnbach. 

Tennenſchnitt. Dieſer Teil iſt wohl neueten 
Datums. Über die Bauart der alten Häuſer 

ſiebe Tert. Die dritte Längspfette, der ſo⸗ 
genannte Katzenlauf, iſt eine alemanniſche 
Eigentümlichkeit. Was dei den Abb. 53 und 54 
wohl dem Laien auffällt, iſt die ungeheute 
Holzmenge, die in einem derartigen Schwarz⸗ 
waldhauſe ſteckt. Für einen derartigen Hof 

wurden rund 80 cbhm Holz verarbeitet. 
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Abb. 55. Hof an der Molz, Kirnbach. 

Bei dieſem Hof ſtecken die Keilboblen der Nußbübne mit ihter Breitſeite in der Giebelwand, 
ſo daß ſie bier noch vorſtehen. 

nach ſehr keuer, und man darf ſich daher nicht wundern, immer und 

immer wieder in unſerem Gebiet auf verlaſſene Eiſengruben zu ſtoßen, 

in denen nur 5 bis 10 em ſtarke Brauneiſengänge abgebaut wurden. 

Wie konſervativ die völkiſche Eigenart der Alemannen iſt, ſoll die 
Schrägnagelung der in Abb. 59 dargeſtellten Türe zeigen. Die Zapfen 

ſind in der Zeichnung zur Verdeutlichung etwas größer und ſchräger 
gezeichnet. Dieſe Schrägnagelung haben unſere Hausforſcher bereits bei 

den Germanen der jüngeren Steinzeit gefunden. Die Tür ſelbſt bewegt 

ſich mit Holzzapfen in hölzernen Angeln. 

Der Grundriß iſt derſelbe wie beim anderthalbſtöckigen Haus der 
Rheinebene, alſo der „fränkiſche“. Nur in einigen Häuſern ſpukt der 
Grundriß mit durchgehendem Gang des „Heidenhauſes“. Bei den 
Speicherbauten dieſer Höfe führt die Treppe auf eine Bühne, die um
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Abb. 56. Oberharmersbach, 
Stkefenshof, von 1695. 

  

Abb. 57. Oberharmersbach, 
Schwarzbauerhof. 
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Abb. 58. Schnikk durch ein Wohnzimmer 
mit Nußbühne. 
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Abb. 59. Tür zum Hof aus Hippersbach (Abb. 52). 
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Abb. 60. Zell⸗Weierbach, 
Haus Nr. 61. 

  

Abb. 61. Zell-Weierbach, 
Haus Nr. 93, aus dem 

Jahre 1763. 

  

das ganze Haus herumläuft und von der aus man auch auf den Dach— 
boden kommt. Vielleicht haben wir in dieſen Speichern Reſte eines 

älteren Grundriſſes vor uns. Dieſe Nebenbauten waren ja dem Zeit— 
geſchmack nicht ſo unterworfen wie die Hauptgebäude, die baulich und 
repräſentativ eine größere Beachtung fanden. 

Übergangsformen. 

Im Rebgebirge ſowie vereinzelt in den Dörfern längs des Gebirgs- 
ſaumes in der Rheinebene finden wir neben dem anderthalbſtöckigen
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Haus mit Knieſtock (Abb. 60) eine Rückbildung, bei der der Knieſtock in 
Wegfall kommt. Aber auch hier zeigt der Giebel die Herkunft aus dem 
germaniſchen Dachgeſpärre, alſo den unverſchiebbaren Dreiecksverband, 
überzogen von dem ſchmückenden Fachwerk mit Wetterdächchen, mit 
oder ohne Krüppelwalm, jedoch ohne ſichtbare Pfettenköpfe. Bemerkens— 

wert iſt lediglich die Bereicherung des fränkiſchen Grundriſſes um das 

Altenteil an der Giebelſeite, den ſogenannten Erker (Abb. 61). Sehr oft 

enthalten dieſe Häuſer geſchmacklich ſehr beachtenswerte Kaſſettendecken. 

Im Gebiete der Schutter werden bei dem dort ſich vorfindenden 

Reichtum an Sandſteinen die Ständerbohlenbauten und die Fachwerk— 

häuſer durch den Maſſivbau unter Beibehaltung des fränkiſchen Grund— 

riſſes und des Kehlbalkendachſtuhles verdrängt. 

Die Häuſer des Rench- des vorderen Kinzigtales und ſeiner Neben— 
täler ſowie des Raumes zwiſchen der Kinzig und der Rheinebene zeigen 
ein geſtelztes, ſorgfältig abgezimmertes Fachwerkeinhaus, das mehr in 

die Breite geht und gerne verſchindelt wird. Das Dach mit Kehlbalken— 
dachſtuhl wird an der Giebelwand vorgezogen und gewährt ſo dem Hauſe 
einen beſſeren Schutz gegen Schlagregen und bildet ſehr häufig die uns 

von den beiden bisher beſchriebenen Häuſern wohlbekannte Galerie. 

Wanchmal werden dieſe Häuſer nach der Art des oben beſchriebenen 

Schwarzwaldhauſes abgewalmt und bilden ſo mit ihrer Erſcheinung 
(Abb. 62) den Übergang der Häuſer der milderen Rheinebene zu denen 

des klimatiſch rauheren Gebirges. 

  

Abb. 62. Ohlsbach, Haus Nr. 73, aus dem Jahre 1755. 

Anmerkung: Die Arbeit iſt eine Vorarbeit; der Verfaſſer hat die Abſicht, noch 

eine Reihe von Spezialfragen geſonderk erſcheinen zu laſſen. (Die Schriftleitung.)



Verwaltung 

der Reichsſtadt Gengenbach. 
Von Max Kuner. 

2. Das Bolenweſen. 

Wie in anderen Städten können wir auch in Gengenbach zwei 

verſchiedene Klaſſen von Boten unterſcheiden, von denen die eine vor— 
nehmlich für die Bedienung der ſtädtiſchen Oberbehörde und daneben 

auch für kleinere Botengänge innerhalb der Stadt und der näheren 

Umgebung Verwendung fand, während die andere meiſtens die Ver— 
mittlung der auswärtigen Korreſpondenz zu beſorgen hatte). 

Bei den erſteren handelt es ſich um die Ratsboten, auch Rats- 

knechte oder geſchworene Boten genannt'), die wir ſchon beim Wilitär- 

weſen kennen gelernt haben. Abgeſehen von den Ratsherren waren nur 

ſie zum Betreten der Befeſtigungsanlagen befugt, jedenfalls um den 
Wachtmannſchaften die Weiſungen ihrer vorgeſetzten Behörde zu über— 

bringen') oder auch, wie wir ſahen, ſelbſtändige Rundgänge zur Kontrolle 
auf den Mauern zu unternehmen, wenn die Stättmeiſter und die übrigen 

Ratsherren durch anderweitige Geſchäfte daran verhindert waren. Vor 

allem dienten jedoch die Stadtboten zur Ausübung der Polizei; ſie konn⸗ 
ten Klagen vor die Fleiſchſchaukommiſſion bringen), ſie wurden der 
Feuerſchau auf ihren Rundgängen durch die Stadt und die Vorſtädte 
beigeordnet und hatten den Hausbeſitzern, die ſich nicht an die beſtehen⸗ 

den Vorſchriften hielten, Pfänder abzufordern'); ſie waren ferner mit 
der Beaufſichtigung der Fiſcher betraut'). Ob die Boten, die innerhalb 
des Wetzgerhandwerks mit der Ladung der MWitglieder zu einer Ver— 
ſammlung beauftragt wurden, mit den Ratsboten identiſch ſind, läßt ſich 
nicht genau entſcheiden“); immerhin könnte es ſich hier auch um Ange— 

hörige der Wetzgervereinigung oder um Bedienſtete der Handwerks— 
meiſter handeln. Eine beſondere Rolle ſpielten ſodann die geſchworenen 
Boten bei der Beſorgung der Ratsſtube, wenn die ſtädtiſchen Behörden 
daſelbſt ihre Mahlzeiten hielten; ſie hatten darauf zu ſehen, daß die 
Sitze der Ratsherren nicht von Fremden eingenommen wurden; ſie muß— 

) Vgl. Lau, Entwicklung der kommunalen Verfaſſung und Verwaltung der 
Stadt Köln, 268 f. ) Walter, Weist., 6, 10 u. 83. ) Ebenda, 43, 44 u. 46. ) Eben⸗ 
da, 88. ) Ebenda, 69. ) Ebenda, 58. ) Ebenda, 55, § 316. 
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ten für Ruhe ſorgen, beim Ausbruch von Streitigkeiten, ſo gut ſie konn- 

ten, vermitteln und jedes ungehörige Betragen dem Unzuchtmeiſter zur 

Kenntnis bringen. Über die Verteilung der Boten zur Bedienung der 

Ratsherren bei ihren Mahlzeiten haben wir oben berichtet'). 

Wie der Stadtſchreiber, der zunächſt für die Ratsverſammlungen 

beſtimmt war, auch als Gerichtsſchreiber zu dienen pflegte, ſo handelte 

es ſich in den meiſten Fällen bei den Rats- und Gerichtsboten um die— 
ſelben Beamten'). Als beſondere Gerichts- oder Fronboten ſind in 

Gengenbach der Ober- und Unterbote erwähnt. Die Ernennung des 

erſteren ſtand dem Abte zu; er genoß Steuerfreiheit und hatte wie der 

Schultheiß und Mesner beim Abt den Ehrendienſt zu verſehen, wenn in 
der Kloſterkirche ein feierliches Hochamt gehalten wurde“). Zur Be— 

kleidung der Stelle des Oberboten war der Beſitz des ſtädtiſchen Bürger— 
rechts und ein unbeſcholtener Leumund erforderlich. Nach ſeinem Dienſt— 

eid war der Oberbote in erſter Linie den Gerichtsbehörden, Schultheiß 

und Rat, zu Gehorſam verpflichtet; ſeine Aufgabe beſtand in der Vor- 

nahme von gerichtlichen Ladungen und Pfändungen; er hatte die Be— 

ſchlagnahmungen rechtzeitig bekanntzugeben und beſtimmte Tage dafür 

feſtzuſetzen. Bei der Veräußerung der gepfändeten Güter war er dem 

Unterkäufer als Gehilfe beigegeben, wobei ihm unterſagt war, von den 
anverktrauten Stücken etwas durch Kauf oder auf eine andere Weiſe 

ohne Wiſſen und Willen der Obrigkeit in ſeinen Beſitz zu bringen. Über 

die Einnahmen hatte er Buch zu führen und mit dem Unterkäufer vor 
einer beſonderen Ratskommiſſion Rechnung zu legen“). Geld oder an— 

dere Werkgegenſtände, die bei dem Gericht hinterlegt waren, wurden 

dem Oberboten zur Verwahrung übergeben, der ſie nach dem Beſchluß 

des Zwölferkollegiums zu gegebener Zeit wieder zurückerſtatten mußte. 

Weiterhin hatte er Verhaftungen vorzunehmen, die Gefangenen unter— 

zubringen, ſie zu bewachen, für ſie Sorge zu tragen und, wenn es nötig 
war, auf Befehl des Rats ſie zu vernehmen. Um jederzeit zur Ver— 
fügung der Gerichtsbehörden ſtehen zu können, war dem Oberboten die 

Entfernung aus der Stadt ohne zuvor eingeholte Erlaubnis unterſagt'). 
Der Oberbote hatte die Befugnis, alljährlich in der Weihnachtszeit, 

entweder am Stephans- oder Johannistag (26. bzw. 27. Dezember), von 

Haus zu Haus zu gehen und den Weihnachtspfennig einzufordern, oder 

wenn ihm dies nicht gelegen war, ſo konnte er denſelben auch öffentlich 

ausrufen, um ihn am Schwörtag der Gemeinde, anfangs Januar, ent— 

gegenzunehmen. Wer ihm die Gebühr bis zum 20. Tag, d. h. wohl inner— 

) Vgl. Die Ortenau, 14, 89. ) Schröder, Rechtsgeſchichte, 655. ) Vgl. Gothein, 
Wirtſchaftsgeſchichte, 224.) Walter, Weist., 28 u. 100 f. ) Ebenda, 27 u. 100.
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halb drei Wochen, entrichtete, dem hatte er dafür während des ganzen 

folgenden Jahres ohne jede weitere Vergütung, ſo oft das Anſuchen an 
ihn geſtellt wurde, die Ladungen vorzunehmen und alle Aufträge in ge— 
richtlichen Angelegenheiten auszuführen; für Leute, die dieſen Weih— 

nachtspfennig nicht bezahlten, betrug die Gebühr für jede Landung 1 3). 
Nach einem Beſchluß des Rats aus dem Jahre 1446, der aus dem 

alten Stadtbuch übernommen iſt, waren die Zwölferherren von der Ent— 
richtung des Weihnachtspfennigs befreit; Ladungen in ihrem Auftrage 
und an ihre Adreſſe mußten ohne beſondere Vergütung vorgenommen 
werden). Um ſeine Geſchäfte beſorgen zu können, — die Vorladungen 

beſchränkten ſich natürlich nicht nur auf das Stadtinnere, ſondern muß— 

ten auf jedermanns Anſuchen im ganzen Gengenbacher Gebiet vorge— 
nommen werden — hatte der Oberbote, wenn der Rat damit einver— 

ſtanden war, ein Reitpferd zu halten, zu deſſen Unterhalt jeder Bürger, 

der einen ganzen Pflugé) Land beſaß, jährlich einen Seſter Hafer liefern 
mußte. Wurde das Pferd zur Ausführung von amtlichen Beſtellungen 
benötigt, ſo war dem Oberboten das Pferdegeld zu entrichten). Außer— 
dem bezog der Bote für ſolche Reiſen noch ſeine Zehrgebühren und eine 
Vergütung von 4565). Im Jahre 1614 wurde vom Rat beſtimmt, daß 
dem Oberboten für ſeine mannigfachen Dienſtpflichten, insbeſondere 

auch für die Beſorgung des Zwölfertiſches bei den Ratsmahlzeiten, 
weiterhin jährlich ein Viertel Mulzer zu verabreichen ſei'). 

Die Berufspflichten des Unterboten, in dem wir wohl einen Ge— 

hilfen des Oberboten erblicken dürfen, deckten ſich im weſentlichen 

mit denen ſeines Amtskollegen“). Seine Beſtellung war Sache des 

Schultheißen, der ihn zu ernennen und dann dem Rat vorzuſtellen hatte. 

Wurde er einſtimmig angenommen, ſo erfolgte die Eidesleiſtung. Die 
Beſoldung von ſeiten des Rats betrug halbjährlich 5 6 § und ein Jahres- 

kleid, wie es auch anderen ſtädtiſchen Beamten und Dienern verabfolgt 
wurde; geſchah jedoch die Beſtellung ohne Einwilligung des Rats, ſo 
erhielt der Unterbote von dieſem keinerlei Vergütung; in dieſem Falle 

mußte der Schultheiß ſelbſt ihn entlohnen. Der Unterbote hatte in erſter 

Linie dem Schultheißen die Gefälle einzutreiben; dafür wurde er an 

Gerichtstagen bei ihm als Gaſt zum Mahle eingeladen). 

Zur Beſorgung von Botengängen im Auftrage des Rats, beſonders 
zur Vermittlung der auswärtigen Korreſpondenz, gab es dann die ſoge⸗ 

nannten „Leuferbotten“. Dieſe Briefboten hatten ebenfalls ihre be— 

) Ebenda, 28 u. 128. ) Ebenda, 28 u. 101. ) Pgl. Grimm, Deutſches Wörter— 
buch, 7, 1778. Pflug als Ackermaß (darauf man einen Pflug halten oder das man mit 
einem Pflug beſtellen kann). ) Walter, Weist., 28. ) Ebenda, 28. ) Ebenda, 28 u. 101. 

) Ebenda, 28 u. 101. ) Ebenda, 22. 
4⸗*
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ſondere Inſtruͤktion und ihren Dienſteid'). Für die Benkleidung dieſer 

Stellen war, wenigſtens in ſpäterer Zeit, der Beſitz des Bürgerrechts 
Bedingung. Die Briefboten mußten jederzeit zur Verfügung ſtehen und 
durften deshalb ohne beſondere Erlaubnis Stadt und Kanzlei nicht ver— 

laſſen. In dem Dienſteid war vor allem die Schweigepflicht über An— 
gelegenheiten, die für die Sffentlichkeit nicht beſtimmt waren, hervor— 

gehoben. Daneben waren Zuverläſſigkeit und Ehrlichkeit bei dieſen Be— 

amten, die oft zu den wichtigſten Verhandlungen gebraucht wurden, ein 
Haupterfordernis ihrer Dienſtführung; deshalb war ihnen die Beteiligung 
an jeglichem Spiel unterſagt, da ſie durch Verluſte leicht in Verſuchung 

geführt werden konnten, ſich an fremdem Eigentum, das ihnen anver— 

traut war, zu vergreifen. Wurde ihnen Geld ausgehändigt, ſo mußten 
ſie es verſiegeln laſſen und dasſelbe mit unverletzten Siegeln an dem 
Beſtimmungsort abliefern)). 

Über die Lohnſätze der Läuferboten ſind uns ziemlich ausführliche 
Angaben überliefert. Wie andere ſtädtiſche Boten und Diener erhielten 
ſie von der Stadt jährlich ein Kleid, an deſſen Stelle ſpäter auch eine 
Vergütung von 15 ÿ treten konnte. Waren ſie im Dienſte der Stadt 
tätig, ſo erhielten ſie von jeder Meile Weges, die ſie zurücklegten, 
urſprünglich 6 J, die ſich allmählich auf 16 4 3 ſteigerten; wenn ein 
Briefbote „yber wald gat“, ſo ſtanden ihm für die Meile in früherer 

Zeit 10 6 zu; auch dieſe Taxe wurde dann auf 15 45 erhöht. Bei 

längerer Abweſenheit von der Stadt bezogen die Läuferboten eine ktäg— 
liche Vergütung von 2 6 39). 

Neben der Beſtellung der amtlichen Aufträge durften durch dieſe 

Boten mit Einwilligung des Rates auch private Schreiben befördert 

werden; wir können darin im kleinen den Anfang unſeres modernen 
Poſtweſens ſehen. Allerdings waren die Lohnſätze, wenigſtens in der 
früheren Zeit, für die Erledigung von ſolchen rein privaten Aufträgen 
weſentlich höher als bei amtlichen Beſtellungen. Das Meilengeld betrug 

für einen Gengenbacher Bürger 8 5, für Beſorgungen von Fremden 

15 J, und bei Gängen „yber wald“ ebenfalls 1ÿ6 6; in ſpäterer Zeit 

trat dann ein Ausgleich ein, wobei in beiden Fällen eine einheitliche 

Gebühr von 15.4 § feſtgeſetzt wurde. Das tägliche Wartegeld wurde 
mit 1)/ J in Rechnung geſtellt, wozu noch die Ausgaben für die Zehrung 
kamen'). Bei der Neufaſſung des Stadtbuches im Jahre 1618 wurden 
die Unterſchiede beſeitigt; von jetzt an betrug das Meilengeld für amt— 
liche und private Beſtellungen jeder Art und nach allen Orten 16 8 37). 

) Vgl. Mone, „Zur praktiſchen Diplomatik“, in Zeitſchrift für die Geſchichte des 
Oberrheins, 20, 68. Über das Brieftragen weiter Grimm, Weistümer, 2, 10 u. 14. 

) Walter, Weist., 47 u. 113. ) Ebenda, 47 u. 113. ) Ebenda, 47. 9 Ebenda, 113. 
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Zum Botenweſen im weiteren Sinne dürfen wir ſchließlich auch 

noch die Reiſen rechnen, die von Ratsmitgliedern oder von anderen 

Beamten im Auftrage der ſtädtiſchen Obrigkeit unternommen wurden)). 

Bei Erledigung ſolcher Geſchäfte im Inkereſſe der Stadt wurde für den 

Beauftragten eine kägliche Vergütung von 35 4 § feſtgeſetzt; daneben 

hatte er Anſpruch auf die Erſetzung der Zehrkoſten und eine Gebühr 

für „nagel und eiſen“, wenn er zu Fuß ging, oder auf das Pferdegeld'). 

Die Gebühren in früherer Zeit waren weſentlich niedriger; ein Be— 

amter, der zur Erledigung von ſtädtiſchen Angelegenheiten ein eigenes 

Pferd benützte, hatte Anſpruch auf das Pferdegeld, Erſetzung der Zehr— 
koſten und einen Betrag von 15; dieſe Tagesgebühr erhöhte ſich bei 

einem nächtlichen Auftrag auf 168 §; benützte er jedoch für ſeine Reiſe 

ein fremdes Pferd, ſo erhielt er nur die Tagesvergütung und das Zehr— 
geld, während die Pferdegebühr an den Beſitzer des Tieres entrichtet 
wurde!). 

3. Die Stkadtſchreiber und das ſtädtiſche Kanzleiweſen. 

Zur Beſorgung der mannigfachen ſchriftlichen Arbeiten, welche die 

Verwaltung einer Stadt mit ſich brachte, wurden beſondere Beamte, die 

meiſtens eine höhere Bildung genoſſen hatten, verwendet; es ſind dies 
die Stadtſchreiber, die wir auch in Gengenbach vorfinden. Der Stadt— 

ſchreiber wurde vom Rat beſtellt und hatte bei ſeinem Dienſtantritt 
einen Eid zu leiſten, in dem die allgemeinen und beſonderen Berufs— 
pflichten feſtgeſetzt waren. Die Art des Amtes brachte es mit ſich, daß 
vor allem die vollſtändige und dauernde Schweigepflicht über alle Ver— 

handlungen und Vorkommniſſe innerhalb des Ratskollegiums und eben— 
ſo über das, was der Schreiber aus Briefen und Büchern der Stadt 
entnahm, gefordert wurde'). Da die Gefahr beſtand, daß der Stadt— 

ſchreiber bei ſeinen vielfältigen Kenntniſſen in der Verwaltung und 
ſeinem genauen Einblick in die geſamten Verhältniſſe der Stadt von 
ſeinem Wiſſen einen für das Gemeinweſen nachteiligen Gebrauch 
machen könnte, war, wie dies auch in Köln der Fall war“, in ſeinem 

Dienſteid eine Beſtimmung aufgenommen, die ihm unterſagte, ohne 
Wiſſen und Willen des Rats ein Dienſtverhältnis irgendwelcher Art 
mit einem fremden Herrn oder einer anderen Stadt einzugehen“). Nach 

Aufgabe ſeines Dienſtes war es dem Stadtſchreiber geſtattet, eine Stelle 
bei einem andern Herrn zu übernehmen; ein beſonderes Licht auf das 

Verhältnis zwiſchen Stadt und Kloſter wirft es, daß davon nur der Abt 

) Ebenda, 14. ) Ebenda, 80 u. 84. ) Ebenda, 8. ) Ebenda, 85. ) Pgl. Lau, 
Verfaſſung von Köln, 274. ) Walter, Weist., 14 u. 85.



54 

ausgenommen war; nur bei ganz beſonders wichtigen Gründen konnte 
der Übertritt in klöſterliche Dienſte mit Erlaubnis der Stadtbehörde ge— 
ſchehen). Bei Streitigkeiten, die während ſeiner Amtszeit mit Rat 
oder Bürgerſchaft entſtanden, durfte ſich der Schreiber, wie alle in 
ſtädtiſchen Dienſten ſtehenden Leute, nur an das Stadtgericht als die 
berufene Inſtanz zur Schlichtung ſolcher Rechtsfälle wenden; mit dem 
hier gefällten Urteil mußte er ſich zufrieden geben; jede Berufung an 

ein anderes auswärtiges Gericht war unſtatthaft). Wie lange die 

Amtszeit des Stadtſchreibers währte, iſt nicht genau feſtzuſtellen; als 
wahrſcheinlich darf man annehmen, daß bei den beſonderen Fähigkeiten 

und Kenntniſſen, die zur Bekleidung dieſer Stelle nötig waren, von dem 
ſonſt im allgemeinen üblichen Amterwechſel hier Abſtand genommen 
wurde; der Amtsaufgabe, die auf Wunſch des Schreibers oder der vor— 

geſetzten Behörde erfolgen konnte, mußte eine halbjährliche Kündigung 
vorausgehen'). Als Stadtſchreiber kennen wir den öfters erwähnten 
Dionyſius Reuchlin aus den Verhandlungen zwiſchen dem Grafen 

Friedrich von Fürſtenberg und der Stadt Gengenbach über die Unter— 
haltungskoſten für die Söldner'); im Jahre 1607 war ein gewiſſer Jakob 
Kron, der in Freiburg das Haus Grünwälderſtraße 11 beſaß, Stadt— 
ſchreiber in Gengenbach'); 1650 iſt der Magiſter Kaſpar Dornbluth als 

Sekretär der Stadt bezeugt, ebenſo 1681 der Notar Georg Friedrich 
Dornblüth der Altere“); wahrſcheinlich ſind beide als Stadtſchreiber an— 

zuſehen; die geänderten Bezeichnungen dürften in der Weiſe zu erklären 
ſein, daß in ſpäteren Zeiten, ſeit der Rezeption des römiſchen Rechtes, 

die Städte, zumal die Reichsſtädte, einen juriſtiſchen Beirat halten 
mußten und die Stadtſchreiber, die von jeher eine höhere Bildung ge— 

noſſen, als juriſtiſche Beigeordnete der Stadträte fungierten und dieſe 
neuen Amtsbezeichnungen erhielten“). Die Vermutung, daß es ſich bei 
dem Sekretär um einen Kanzleibeamten oder Stadtſchreiber handelt, 

erhält eine kleine Stütze in einer Bemerkung aus dem Jahre 1705, 
worin es heißt: „Schultheißenambt und Canzley gehören nicht zuſammen, 

doch dem alten Dornbluth').“ Wie in den meiſten übrigen Städten ver— 
ſah der Stadt- oder Ratſchreiber zugleich auch die Funktionen eines 
Gerichtsſchreibers; als ſolchem oblag ihm neben der Führung der Ver— 
handlungsprotokolle beſonders auch die Ausfertigung der Haupt- und 
Endurteile, wobei ihm ſtrengſte Unparteilichkeit gegen jedermann zur 
Pflicht gemacht war'). Der Stadtſchreiber mußte jederzeit zur Verfügung 

9 Ebenda, 86. ) Ebenda, 14 u. 86. ) Ebenda, 14. ) Mitteilungen aus dem 
Fürſtenberg. Archiv, 1, 317, Reg. 449. ) Flamm, Geſchichtl. Ortsbeſchreibung der Stadt 
Freiburg i. Br., 90. ) Flamm, 2, 239 und Zeitſchrift für die Geſchichte des Ober⸗ 
rheins, N. F., 8, 690. ) Vgl. Schröder, Rechtsgeſchichte, 808, 885. ) Walter, Weis- 

tümer, 144. ) Ebenda. 14. 
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der Behörden ſtehen, die laufenden Schreibarbeiten beſorgen, die ein— 
gehenden Korreſpondenzen verleſen und die notwendigen Bücher be— 

ſchaffen; er durfte ſich deshalb ohne Erlaubnis, die vom Schultheißen 
oder regierenden Stättmeiſter einzuholen war, beſonders über Nacht 
nicht aus der Stadt entfernen. War eine längere Abweſenheit im 
Auftrage der Stadt oder aus perſönlichen Gründen erforderlich, ſo 

mußte ein Vertreter zur Erledigung der Geſchäfte beſtellt werden). 
Neben ſeinen eigentlichen Berufsarbeiten konnte der Stadtſchreiber 

auch zu anderweitigen Aufträgen herangezogen werden; ſo iſt aus dem 

Jahre 1544 eine Nachricht überliefert, daß der ſchon erwähnte Dionyſius 

Reuchlin in die Kommiſſion der Schulherren gewählt wurde, die ein ge— 

wiſſes Aufſichtsrecht in Fragen der Jugenderziehung ausübten“). 
Zur Beihilfe war dem Stadtſchreiber ein Unterſchreiber oder Sub— 

ſtitut beigegeben, der nach Inhalt des Stadtbuches im weſentlichen die 

gleichen Amtspflichten wie ſein Vorgeſetzter hatte; er war auch der be⸗ 

rufene Vertreter des Stadtſchreibers, wenn dieſer aus irgendwelchen 

Gründen ſeinen Dienſt nicht verſehen konnte'). Wie beim Amtsantritt 

war der Unterſchreiber auch bei Aufgabe ſeiner Stellung zur Leiſtung 
eines Eides verpflichtet, worin er auf die abſolute Schweigepflicht hin⸗ 
gewieſen wurde; darunter fiel auch die Auslieferung von ſämtlichen 

etwa noch in ſeinem Beſitz befindlichen Schriftſtücken; wenn ſich in 
dieſer Hinſicht nachträglich Unregelmäßigkeiten herausſtellten, ſo konnte 
der Subſtitut auch nach Aufgabe ſeines Amtes jederzeit zur Verant⸗ 
wortung gezogen werden“). Es iſt wahrſcheinlich, daß die Stadtſchreiber 
einen gewiſſen Einfluß bei der Beſetzung der Hilfsſchreiberſtelle beſaßen 

und denſelben manchmal zugunſten ihrer Verwandten und Angehörigen 
in die Waagſchale warfen; im Jahre 1610 bekleidet ein Giesbert Beckh, 

der Schwiegerſohn des Stadtſchreibers Jörg Mayer, dieſen Poſten. Auf 

der anderen Seite mag erwähnt werden, daß die Stelle des Unter— 
ſchreibers öfters nicht mit eingeſeſſenen Gengenbachern, ſondern mit 
Fremden beſetzt wurde; ſo finden wir Leute aus Wolfach, Straßburg, 

Morßmünſter und Achern als Subſtituten im Dienſte der Stadt'). 

Neben der Unparteilichkeit, die man in vielen Fällen von Fremden eher 

erwarten konnte, mag auch noch der Umſtand mitgewirkt haben, daß in 
der Stadt ſelbſt nicht immer Leute zu finden waren, welche die nötigen 
Kenntniſſe und Eigenſchaften für dieſen arbeitsreichen Poſten aufweiſen 

konnten. Die Schreibergeſchäfte erforderten viel Erfahrung und Ge— 
ſchäftsgewandtheit und nahmen faſt die ganze Zeit dieſer Beamten in 
Anſpruch; die Stadtſchreiber bezogen deshalb auch das höchſte Gehalt 

) Ebenda, 14. ) Ebenda, 63.) Ebenda, 14 u. 86.) Ebenda, 15 u. 86. ) Ebenda, 14.
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von allen ſtädtiſchen Beamten'); es betrug in Gengenbach in früherer 

Zeit alle Fronfaſten, alſo vierteljährlich, 2 fr 5 6 5, dazu kamen 1 Gulden 

für Holz, auf Johannis Baptiſtae (24. Juni) 1 Gulden für Papier, Tinte 
und Wachs zur Verſiegelung der Schriftſtücke und ſchließlich 1 Gulden 
zu Weihnachten für ein gutes Jahr). Später wurde das Gehalt auf 

5 J erhöht, wobei ſich indeſſen der Rat vorbehielt, bei entſprechenden 
Leiſtungen den Stadtſchreiber noch beſſer zu dotieren; die beſonderen 

Zuwendungen wurden dann in der Weiſe verteilt, daß dem Schreiber 
auf Pfingſten ein Goldgulden für Wachs, ferner 3 Ries Papier, zu 

Weihnachten ein Goldgulden zum guten Jahr und jährlich 20 Klafter 

Holz verabfolgt wurden. Im Jahre 1605 wurden dann die Bezüge des 
Stadtſchreibers nochmals beträchtlich aufgebeſſert, und zwar von 20 auf 
30 r jährlich; außerdem erhielt er 6 Vierkel Frucht und ein halbes 

Fuder Wein für jedes Jahr, das er im Dienſte der Stadt zubrachte“). 
Über die Bezüge des Unterſchreibers werden wir aus den Quellen nicht 

näher unterrichtet. Eine ausführliche Überſicht über die einzelnen Dienſt— 
leiſtungen, die von den Schreibern verlangt wurden, läßt ſich aus der 

Gebührenordnung gewinnen, die in die Neufaſſung des Stadtbuches vom 
Jahre 1618 aufgenommen wurde'). Das Protokollieren von Kontrak— 

ten u. dͤgl. koſtete 1; die doppelte Gebühr (2 6) wurde gefordert für 
die Ausſtellung von Sendſchreiben (Miſſiven), Quittungen, Schuld— 
zeugniſſen, gewöhnlichen kleinen Kaufbriefen und für die Niederſchrift 
von Zeugenangaben. Für die urkundliche Ausſkellung ſolcher Zeugenaus— 
ſagen und die Vernehmung von nicht ortseingeſeſſenen Zeugen ſollte 
dem Schreiber je nach dem Umfang der Arbeit und der Lage der Dinge 
eine beſondere Entlohnung zuſtehen, wobei natürlich Übervorteilungen 
nicht ſtatkthaft waren, wie den Schreibern überhaupt gegen jedermann 

freundliches und entgegenkommendes Benehmen zur Pflicht gemacht 
war'). Gebühren bis zu 3 6 wurden berechnet für die Ausfertigung von 
Teſtamenten, Geleitbriefen und ähnlichen Schriftſtücken. Eine genaue 

Abſtufung der Taxen galt für die Abfaſſung von pergamentnen Zins- 
oder Kaufbriefen; die Gebühren richteten ſich nach der Höhe der Summe, 

auf welche die Briefe ausgeſtellt wurden; bei Beträgen bis zu 50 oder 

60 Gulden wurde eine Grundgebühr von 5 berechnet, die ſich bis zu 

100 bzw. 200 Gulden auf 10 bzw. 15 5 ſteigerte; bei noch höheren Sum⸗ 
men fand für je 100 Gulden ein Zuſchlag von 3 5 ſtatt, ſo daß alſo 
beiſpielsweiſe die Ausfertigung eines Kaufbriefes über 500 Gulden auf 
24 / zu ſtehen kam. Daß das Heiraten auch in jener guten alten Zeit 

) Vgl. Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, 20, 14. ) Walter, Weist., 
14 u. 85. ) Vgl. Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, 20, 23, Anm. 29. 
) Walter, Weist., 85. ) Ebenda, 84.
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ſchon eine recht koſtſpielige Sache war, erſieht man daraus, daß das 

Aufſtellen eines einfachen Ehekontraktes 9 ß5 koſtete. Für andere 
Kanzleiarbeiten wurden wieder weſentlich geringere Gebühren berechnet, 
ſo für die Niederſchrift eines Gerichtsurteils oder das Vorleſen eines 

Schriftſtückes jeweils 2 §; allerdings konnte dieſer Betrag je nach dem 
Umfang der Arbeit und der dafür aufgewendeten Zeit auch erhöht wer— 

den. Eine beſondere Einnahme ergab ſodann das Siegelgeld. Alle wich— 
tigen Schriftſtücke mußten mit dieſem obrigkeitlichen 
Beglaubigungszeichen verſehen ſein, wofür je nach dem 
angewandten Siegel eine verſchiedene Gebühr berechnet 

wurde, die dem Schultheißen zukam; der Zwölferrat 
konnte indeſſen die Entrichtung des Siegelgeldes auf 
beſondere Bitten auch erlaſſen, wenn die betreffenden 

Perſonen nicht von vornherein von dieſer Abgabe be— 

freit waren)). Zur Verſiegelung der Schriftſtücke ſtan— 
den den Schreibern zwei Siegel, ein großes und ein 

kleineres, zur Verfügung). Außerdem gab es noch ein 
geheimes Stadtſiegel, das dem regierenden Stättmeiſter 
zur Verwahrung übergeben war, der es jedoch auch nur 
auf einen Ratsbeſchluß hin anwenden durfte. Zum Ge— 
brauch in Rats- und Gerichtsangelegenheiten hatte der 
Stättmeiſter das Geheimſiegel jeweils dem Zwölfer— 
kollegium auszuhändigen und es nach der Benützung 
wieder an ſich zu nehmen). Falls der regierende Stätt- 

Welergelchen meiſter in dringenden Geſchäften die Stadt verlaſſen 
mußte, übernahm ſein Kollege das Siegel, da dasſelbe 

Stadibuches. nicht aus dem Burgbann gebracht werden durfte'). Die 
amtlichen Schriftſtücke mußten, bevor ſie verſchloſſen 

wurden, dem Schultheißen oder Stättmeiſter vorgeleſen und von dem- 
ſelben genehmigt werden. 

Schließlich hatte der Stadtſchreiber noch die Verwaltung des 

Archivs'), in dem die z. T. ſehr wichtigen Briefe, Bücher und Regiſter 

der Stadt niedergelegt waren. Von dieſen Stücken mußte jedes ſorg— 

fältig verzeichnet und aufbewahrt werden. Der Schreiber war dafür 

verantwortlich, daß ohne Erlaubnis des Rats ſich niemand einen Ein— 

) Ebenda, 11 u. 22. ) Ebenda, 14 u. 80. — Das Siegelbild zeigte einen nach 
(herald.) rechts gekrümmten Fiſch, den Gang- oder Gengfiſch; es handelt ſich um 
einen ſpringenden Salm. Vgl. Siegel badiſcher Städte, 38 f., wo 14 Siegel auf⸗ 
gezählt und beſchrieben ſind aus der Zeit von 1291 bis zum Ende der ſtädt. Reichs- 
freiheit. Vgl. auch das oben Angeführte über den Namen und das Wappen der Stadt 
Gengenbach in „Die Ortenau“, 9, 15 f. u. 19, Anm. 70. ) Walter, Weist., 9 u. 82. 
) Ebenda, 9 und 83. ) Ebenda, 9f. u. 83. 
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Portal der ehemaligen ſtädtiſchen Kanzlei. 

blick in dieſe Dokumenke verſchaffte'); beſonders war die Weggabe von 

Originalen ſtreng unterſagt. Um Unbefugten den Eintritt zu verwehren, 

mußte die ſtädtiſche Schreibſtube ſtets verſchloſſen gehalten werden. 
Neben den Stadtſchreibern hatten auch noch andere Beamte ihre 

Dienſträume in der ſtädtiſchen Kanzlei; insbeſondere wurde ſie von den 
  

) Ebenda, 14 u. 85.
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Finanzbehörden zur Abwicklung ihrer Geſchäfte in Anſpruch genommen; 
hier mußte das Ungeld für den Ausſchank von Wein, das in früherer 
Zeit auf dem Torhäuslein oder Zollſtüblein abgeliefert worden war, ent— 
richtet werden. In der Kanzlei wurden die Zölle und ſonſtigen Abgaben 
aus dem Verkauf von Tuchwaren u. a. in regelmäßigen Friſten bezahlt, 
desgleichen die fälligen Zinſen. Auch die Abhörung der Vogteirechnungen 
in Armenſachen durch die Obervögte fand hier ſtatt. Die ſtädtiſche 
Kanzlei war der Ort, wo die Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit er— 

ledigt wurden, ſo der Verkauf von Gütern, Höfen u. dgl., die genau an— 

gegeben und beſchrieben werden mußten; bei Nichtbefolgung dieſer Vor— 
ſchrift galt ein Kauf als verdächtig, weshalb er nicht in Kraft treten 

durfte. Auch alle anderen ähnlichen Schriftſtücke wie Vogteirechnungen, 
Quittungen und Schuldzeugniſſe mußten in der Kanzlei ausgefertigt 
werden; wer ſie anderwärts herſtellen ließ, wurde beſtraft; Stadtſchreiber 

und Heimburgen war mit der Überwachung dieſer Vorſchrift beauftragt. 
Die Kanzlei war für die Läuferboten der gewöhnliche Aufenthaltsort, 

von dem ſie ſich nicht entfernen durften, um jederzeit raſch zur Ver⸗ 
fügung der Behörden ſtehen zu können. Schließlich diente die Kanzlei 
noch zur Vereidigung ſämtlicher ſtädtiſchen Beamten und Diener. 

Wo das alte Kanzleigebäude war, läßt ſich nicht mehr ermitteln; 
ſeit dem Wiederaufbau der Stadkt nach der großen Kakaſtrophe im 
Jahre 1689 ſtand die Ratskanzlei am Marktplatz; es iſt das künſtleriſch 

reichgeſchmückte Haus des Herrn Joſef Pfaff, das im Jahre 1699 er— 
ſtellt wurde). 

4. Die Sikten- und Geſundheitspolizei. 

Wie heute war es auch in früheren Zeiten notwendig, der Freiheit 
des einzelnen mit Rückſicht auf die Geſamtheit und im Hinblick auf den 

guten Ruf eines Gemeinweſens gewiſſe Schranken aufzuerlegen. In 
der Aufrechterhaltung der guten Sitte und Ordnung gingen oft geiſtliche 

und weltliche Obrigkeit miteinander Hand in Hand, wobei eine die 

andere mit ihren Geboten und Strafen unterſtützte. Der Rat ordnete 

an, daß alljährlich mindeſtens einmal durch eine beſondere Verkündigung 

auf fleißigen Kirchenbeſuch hingewieſen werden ſolltes); Verſäumnis des 

Kirchgangs ſowie Arbeiten und Fahren an Sonn- und Feiertagen waren 

von den Heimburgen zur Beſtrafung an den Rat zu melden'). Eine 
weltliche Unterſtützung der Kirche bildeten auch die vielfachen Verbote 
des Fluchens, wie es häufig beim Spielen vorkam, der Gottes- und 
Heiligenläſterung, des Sakramentierens und der Leiſtung unziemlicher 

) Vgl. die Zeichnungen in den Kunſtdenkmälern Badens, 7, 430 ff. ) Walter, 
Weist., 75. ) Ebenda, 142.



61 

Eide; mit der Feſtſtellung der Übeltäter und der Anzeige bei dem Un— 

zuchtmeiſter oder Rat waren neben den gewöhnlichen Wächtern') auch 

die Gerichtsboten“), die Förſter'), ſowie in den zu Gengenbach gehörigen 

Ortſchaften die Heimburgen') beauftragt. Wer bei den Gliedern Chriſti 

fluchte oder unter Anrufung von Heiligennamen einen leichtſinnigen 
Schwur leiſtete, hatte eine Buße von 1 5 zu erlegen'); ſchwerere Fälle 

ſollten nach dem beſonderen Beſchluß des Rats geahndet werden)). Das 

Verſchweigen ſolcher Delikte brachte dem betreffenden Beamten ſelbſt 
Strafe ein'). Der Rat ging bei dieſen Verboten von der Erwägung aus, 

daß es, wiewohl die göttliche Gerechtigkeit ſelbſt diejenigen, die Heiligen- 
namen mißbrauchen, zu finden wiſſen werde, doch auch eine Pflicht der 

weltlichen Obrigkeit ſei, gegen ſolche Miſſetäter mit gebührenden Stra— 
fen einzuſchreiten. Daß es dem Rat mit ſeinen Drohungen ernſt war, 
kann man aus der Höhe der Strafen erſehen. Diejenigen Leute, die 
nicht in der Lage waren, die Geldbußen zu bezahlen, ſollten im Turm 
bei Waſſer und Brot geſtraft werden'). Für gegenſeitiges Verwünſchen 
oder der Unwahrheit und Lüge Beſchuldigen war eine Strafe von 5 3 
feſtgeſetzt; außerdem blieb es dem Beleidigten unbenommen, ſeinen 
Gegner gerichtlich zur Rechenſchaft zu ziehen'). Auch Schelt- und 
Schimpfworte ſowie Beleidigungen wurden geahndet; ſo ſtand auf dem 
Gebrauch des „ſchantlichen unzüchtigen worts hundtsfx“ (ſo) eine 
Strafe von 3 ut J, die jedesmal unnachſichtig zu bezahlen waren. Da 

die Unſitte, gegen andere Leute Schmähreden zu führen, immer mehr 

einriß, mußte zu ernſteren Maßregeln geſchritten werden; um ſeinen 
Geboten mehr Nachdruck zu verleihen, beſchloß der Rat, in Zukunft 

derartige Schmähſachen nicht mehr polizeilich zu beſtrafen, ſondern ſie 
vor das öffentliche Gericht zu ziehen“). 

Scharfes Einſchreiten der Obrigkeit wurde ferner notwendig gegen 
die zunehmenden Verfehlungen wider die öffentliche Sittlichkeit und die 
Anläſſe, die zur Gefährdung derſelben führten. Eine Zeitlang hatte 
die Unzucht und das ungebührliche uneheliche Zuſammenwohnen von 
Wanns.- und Weibsperſonen in Gengenbach einen ſolchen Umfang an— 
genommen, daß der Rat mit Rückſicht auf das allgemeine Empfinden 

der Bevölkerung und in der Beſorgnis, der Himmel könnte der ganzen 
Stadt zur Strafe ernſtliche Übel ſchicken, ſich veranlaßt ſah, gegen dieſe 
Vorkommniſſe ernſtlich einzuſchreiten. Die Obrigkeit wies darauf hin, 
daß bei neuerlichen Anzeigen die Schuldigen, mochten ſie ledig oder im 
Witwenſtande leben, „im öffentlichen Schandſpektakel“ und auch ſonſt 

) Ebenda, 45 u. 112. ) Ebenda, 28 u. 101. ) Ebenda, 30, 102 u. 143. ) Eben⸗ 
da, 101, 142 u. 29. ) Ebenda, 26 u. 99. ) Ebenda, 26 u. 99. ) Ebenda, 142. 
) Ebenda, 72. ) Ebenda, 26 u. 99. 0) Ebenda, 72.
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am Leibe geſtraft würden; je nach der Lage der Umſtände und in Hin- 
blick auf die Perſönlichkeit der Täter konnte auch auf ſchwere Geld— 

ſtrafen oder auf Verweiſung aus dem Gengenbacher Stadtgebiet erkannt 
werden'). Ein häufiger Anlaß zu ſolchen Verſtößen gegen die Sittlich- 

keit boten die Schmauſereien und das Schwelgen bei Feſtlichkeiten; es 
war deshalb ein Gebot der Klugheit, dieſe Wurzel des Übels zu be— 

ſeitigen. Der Rat erließ Verbote gegen die allzugroße Beteiligung und 
den Aufwand bei ſolchen Anläſſen. Diejenigen Manns- und Weibs— 
perſonen, vor allem ledigen Standes, die entweder nicht zur Hochzeit 

geladen waren oder ſich nicht an der Mahlzeit beteiligten, durften auch 

nicht am Schappelhirſen) und am Tanze teilnehmen, weil die Gefahr 
beſtand, daß ſie, wenn ſie bis in die tiefe Nacht hinein gezecht und ge— 

tanzt hatten, ſich in irgendeinen Winkel verkrochen und dann unſittliche 

Handlungen verübten. Wer das Gebot des Rates übertrat, ſollte mit 
Spott abgeführt und mit Geld bis zu 25 oder mit Gefängnis beſtraft 

werden'). Die Zahl der zuläſſigen Hochzeitsgäſte wurde feſtgeſetzt; es 
durften nicht mehr als acht Perſonen, nämlich je vier aus der Ver— 
wandtſchaft des Bräutigams und der Braut, zum Schappelhirſen und 

zur Morgenſuppe am Hochzeitstage geladen werden, widrigenfalls der 

Schuldige in eine Strafe von 1t genommen wurde“) auch die Zahl der 

Tiſche und der Hochzeitsgäſte beim Feſtmahl ſelbſt unterlag obrigkeit— 
licher Genehmigung; Übertretungen wurden mit einer Geldbuße von 2 K. 
geahndet; wer zur Hochzeit ging, jedoch ſeine Zeche nicht ordentlich be— 
zahlen wollte, hatte auf eine Anzeige hin Turmſtrafe bei Waſſer und 
Brot zu gewärtigen“). Ferner war unterſagt, daß das Geſinde, wie es 
des öfteren vorgekommen war, ſich haufenweiſe zu den Mahlzeiten auf 
der Ratsſtube herbeidrängte, um ſich nach dem Abtragen der Speiſen 
an den Reſten gütlich zu tun“). Auch ſonſt bot ſich vielfach Gelegenheit, 
gegen den übermäßigen Aufwand an Speiſe und Trank einzuſchreiten. 

Ofters konnte man die Beobachtung machen, daß gerade die unver— 
mögenden Bürger und Einwohner, das Hausgeſinde und die Knechte 
innerhalb und außerhalb der Stadt ſich unverantwortlicherweiſe dem 
Schlemmen und Zechen ſowie dem Spiele hingaben und auf dieſe Weiſe 

ihren kleinen Verdienſt verpraßten. Die Folge davon war dann natür— 
lich Mangel am Nötigſten in der Kleidung und Haushaltung und das 
Darben von Weib und Kind, die der Armenunterſtützung der Stadt ver— 

) Ebenda, 73. ) Schappel, Schäppele, Kranz, reifenartiger Kopfſchmuck als Ab- 
zeichen der Jungfrau. Schappelhirſe, Schappelhirz, Schappelhirſch, am Tage vor der 
Hochzeit bei der Braut abgehaltene Schmauſerei (Polterabend), wobei früher Hirſebrei 

aufgetragen wurde (zum Abſchied vom Schappel), Walter, Weist., 73, Anm. 1. 
) Walter, Weist., 73. ) Ebenda, 73. ) Ebenda, 72. 9) Ebenda, 73.
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fallen mußten. Auf dieſe leichtſinnigen Elemenke ſollte deshalb ein 

ſtrenges Augenmernk gerichtet und ſie zum warnenden Beiſpiele für an- 
dere ernſtlich beſtraft werden, falls ſie durch ihren Lebenswandel Grund 
dazu boten). An die Kriegsverhältniſſe mit ihren Beſtimmungen über 
die Polizeiſtunde werden wir erinnert, wenn wir hören, daß in Gengen— 
bach in jener früheren Zeit nach 9 Uhr abends kein Wein mehr weder 
in den Gaſthäuſern noch über die Straße ausgeſchenkt werden durfte, 
widrigenfalls die betreffenden Wirte und Weinliebhaber jeweils in eine 
Strafe von 2 ß genommen wurden). 

Beim Verkauf des Weines durch die Bürger war mit der Zeit ein 
WMißbrauch aufgekommen; Leute, die beim Verladen behilflich waren, 
hatten ſich in ungebührlicher Weiſe betrunken, weshalb ſich die geſamte 
Bürgerſchaft beſchwerdeführend an die Obrigkeit wandte. Der Rat ſah 
ſich daher veranlaßt, gegen dieſes Argernis einzuſchreiten und beſchloß 
zur Abſtellung derartiger Vorkommniſſe, daß die geſchworenen Wein— 
makler gemäß ihrem Eide beim Verkauf von Wein in der Stadt und 

innerhalb des Kirchſpiels zuvor an Käufer und Verkäufer das Anſuchen 
richten ſollten, von jeder Laſt') Wein je 1½ und ſpäter 1, im ganzen 
alſo 3 bzw. 2 Maß') Wein den Leuten, die beim Laden behilflich waren, 

als Trinkgeld zu verabfolgen. Weitere Verpflichtungen beſtanden weder 

für Käufer noch für Verkäufer; wenn ſie trotzdem dazu gedrängt wurden 
oder die Lader mit Lohnſteigerungen drohten, ſo verfiel der Schuldige 
auf eine Anzeige beim Rat hin in eine Buße von 556. Der als Trink— 
geld erhaltene Wein durfte nur an dem Orte, wo geladen wurde, ge— 
trunken und nicht mehr, wie dies öfters der Fall geweſen war, nach 

Hauſe mitgenommen werden'). Überſchreitungen dieſer Vorſchriften 
hatten Verluſt des Dienſtes zur Folge. 

Eine Reihe von Verfügungen handelten ſodann über das Spielen. 
Die Wirte waren gehalten, in ihren Kneipen heimliche und verbotene 
Spiele jeder Art zu verhindern. Kam es dem Rat zur Kenntnis, daß 
derartige Spiele in den Wirtshäuſern getrieben wurden, ohne daß der 
betreffende Wirt dagegen eingeſchritten war, ſo verfiel derſelbe jedes— 
mal in eine Strafe von 55, auch in Fällen, in denen er von Spielen 
nichts bemerkt hatte; denn es war ſeine Pflicht, durch ſtrenge Aufmerk— 
ſamkeit ſich darüber zu verläſſigen, daß den obrigkeitlichen Geboten auch 
Folge geleiſtet wurde; nur ſo konnte er ſich vor Strafe ſchützen'). Wenn 

) Ebenda, 72. ) Ebenda, 31. ) Bodmann, Rheingau Altert., S. 411: „Zulaſt“ 
(Zuglaſt) — 4 Ohmen oder 80 Viertel. H. Mulſon, Maß und Gewicht der Stadt 
Baſel bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Diſſ., Freiburg i. Br., 1910. S. 22: 
1 Maß = 1,4219979 J. S. 23: Wagenlaſt — Fuder, kein genau definierbares Maß 
— zirka 20 Ohmen. ) Pgl. Heuſchmid, Die Lebensmittelpolitik der Stadt Überlingen. 
Diſſ., Freiburg i. Br., 1909, S. 19. ) Walter, Weist., 41 u. 114.
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die verbotenen Spiele mit Wiſſen und Willen des Wirts geſchahen, ſo 

traf ihn eine Strafe von wenigſtens 1u; frei von Strafe blieb er nur 
in dem Falle, wenn ſeine Gäſte mit eigenem Spielgerät gegen ſeinen 
ausgeſprochenen Willen ſpielten, was indeſſen ſofort zur Anzeige ge— 

bracht werden mußte). Wit der Kontrolle über die Einhaltung des 

Spielverbots waren wieder, wie bei anderen Polizeivorſchriften, Wäch⸗ 
ter, Gerichtsboten, Forſtbeamte und in den Nebengemeinden die Heim— 
burgen beauftragt. Das Spielen auf der Ratsſtube war unter gewiſſen 

Bedingungen und mit Einſchränkungen erlaubt; heimliches Spielen 
wurde natürlich auch hier nicht zugelaſſen; es mußte vielmehr zuvor die 

Erlaubnis des Schultheißen oder, wenn dieſer nicht zugegen war, des 
Stättmeiſters eingeholt werden-). Als Spielgeräte waren Karten, Wür— 
fel und Brett zugelaſſen; auch der Platz, wo geſpielt werden durfte, 

wurde genau begrenzt; die obere Tiſchplatte und die Hälfte der beiden 

anſtoßenden Tiſche waren für die Mahlzeiten der Ratsherren und ihrer 
Gäſte beſtimmt; nur der untere Teil der erwähnten ſowie die übrigen 

Tiſche ſtanden den Spielern zur Verfügung'); Übertretungen dieſer 
Regeln unterlagen einer Strafe von 1 6). Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit 
und ordentliches Verhalten galten als Grundbedingung beim Spielen; 

es durfte nicht vorͤkommen, daß jemand die Karten zerriß, die Würfel 
hinwarf oder aus Zorn auf das Brett einſchlug, widrigenfalls er mit 
6 5 büßen mußte“). Spielſchulden wurden nicht geſtundet, ſondern 
mußten alsbald beglichen werden; den Säumigen traf Ausſchluß von 
der Ratsſtube und der Geſellſchaft bis zur Regelung ſeiner Verpflich- 
tungen'); wer ſich nicht daran kehrte, wurde für jedesmal mit einer 

Buße von 5 6 § belegt'). Ferner beſtand noch die Verordnung, daß 
nach dem Anrichten der Speiſen durch den Hauptkann und die Be— 
dienſteten niemand des Spiels wegen auf ſich warten laſſen ſollte. An- 
gefangene Spiele durften wohl zu Ende geführt, jedoch keine neuen 
mehr begonnen werden'). Alle Verfehlungen gegen dieſe Gebote ſowie 

jeder andere Unfug waren zur Beſtrafung an den Unzuchtmeiſter zu 
melden. Manchen Beamten war während ihrer Dienſtzeit das Spiel 
gänzlich unterſagt, oder ſie unterlagen dabei weſentlichen Beſchränkun— 
gen, ſo z. B. der Läuferbote und die Gerichtsboten, die nur auf der 

Ratsſtube, wo ſie gewiſſermaßen unter Aufſicht ſtanden, das Brettſpiel 
pflegen durften; jedoch war ihnen nur der Einſatz von 1 Mahlzeit oder 
1 ç erlaubt'). Man griff zu dieſer Maßregel, um ſolche Beamte nicht 
in Verſuchung zu führen, ſich an dem ihnen anvertrauten Geld zu Spiel— 

) Ebenda, 41 u. 114. ) Ebenda, 22, Zuſatz aus d. J. 1593. ) Ebenda, 25. 
) Ebenda, 26 u. 99. ) Ebenda, 26 u. 99. ) Ebenda, 26 u. 100. ) Ebenda, 26 u. 100. 
) Ebenda, 26 u. 100. ) Ebenda, 28, ſpät. Zuſatz.
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zwecken zu vergreifen). Auch der Flurſchütz oder Bannwart hatte ſich 
während ſeines Dienſtes von jedem Spiel fernzuhalten“. 

Von Einſchränkungsvorſchriften gegen den Kleiderluxus, wie er in 

manchen Städten als Folge des geſteigerten Wohlſtandes ſich breit 

machte, hören wir in Gengenbach wenig; es mochte dies mit den mehr 
ländlichen Verhältniſſen der kleinen Stadt zuſammenhängen, wo die 

Bauern ihrer Beſchäftigung nachgingen und ſich keine reichen Handels⸗ 

herren fanden, die ſich einen ſolchen Aufwand leiſten konnten. Es 

wurde in Gengenbach im Gegenteil notwendig, verſchiedene Wale ſei— 
tens der Obrigkeit darauf hinzuweiſen, daß die Bürger, die in den alten 

oder neuen Rat gerufen wurden, ſich ehrbar kleideten und es nicht an⸗ 

gängig ſei, in den Schurzfellen der Handwerker oder im bloßen Wams 

ſich bei Sitzungen einzufinden'). Die gleiche Ermahnung zu ordentlicher 
und ehrbarer Kleidung erging beſonders auch an die Stättmeiſter, damit 

die Ehre und der gute Ruf der Gemeinde gewahrt blieben; mit Rück⸗ 

ſicht auf ihre Stellung als oberſte Vertreter der Stadt ſollten ſie auch 
nur in guter Geſellſchaft verkehren). Dagegen mußte die Vergnügungs- 

ſucht zu manchen Zeiten etwas eingedämmt werden. Mit Rückſicht auf 

die Gebote Gottes und der Kirche ſollten diejenigen Leute, die am 

Aſchermittwoch, an dem — wie die Aufzeichnung fromm hinzufügt — 

ſich jeder Menſch zu bußfertigem Leben bekehren ſoll, noch in Faſt⸗ 

nachtskleidern angetroffen wurden, in eben dieſen Koſtümen in den 

Turm geführt, daſelbſt eine Zeitlang mit Waſſer und Brot geſpeiſt oder 

mit anſehnlichen Geldſtrafen belegt werden. Unter den gleichen Strafen 
war auch das Scheibenſchlagen am Aſchermittwoch und in der folgenden 

Faſtenzeit unterſagt, weil, wie der Rat hinzufügt, dieſe Kurzweil ge⸗ 
nügend vor und während der Faſtnachtszeit ausgeübt werden konnte, ſo 

daß man ſie nicht mehr in den Ernſt und die Trauer der Paſſionszeit 

hineinzuverlegen brauche. Gewiſſe Faſtnachtsgebräuche waren über⸗ 

haupt unterſagt; eine Verfügung aus dem Jahre 1620 beſagt: „des 

männlins und des weiblins umbführen in der Faßnacht ſolle hiemit bei 

ernſtlicher Straff verbotten ſein').“ Schließlich erging auch ein Verbot 
gegen das ſogenannte „Knöpflengeſäng“ an Weihnachten, Dreikönigs⸗ 

tag und anderen kirchlichen Feſttagen“). 
Im Zuſammenhang mit der Siktenpolizei ſtanden die Verfügungen 

über die Geſundheitspolizei. In ihren weſentlichen Zügen mit den vielen 

Vorſchriften der ſtaatlichen und kommunalen Behörden iſt dieſe erſt eine 

) Ebenda, 47, ſpät. Zuſatz — 113. ) Ebenda, 32. ) Ebenda, 79. ) Ebenda, 
9 u. 82. ) Gengenbacher Ratsprotokoll v. 21. 2. 1620. Vgl. Zeitſchr. für die Geſch. 

d. Oberrheins, Bd. 20, 75 (Mone, Volksſitten und Gebräuche). ) Walter, Weist., 75. 

Die Ortenau. 5
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Errungenſchaft der neueren Zeit. Die mediziniſche Wiſſenſchaft und die 

allgemeine Bildung waren in früheren Jahrhunderten noch nicht auf 

dem Punkte angelangt, um ſich ein zutreffendes Urteil über den außer⸗ 

ordentlichen Wert der Reinlichkeit und einer ſachgemäßen ſanitären 
Behandlung zu bilden. So ſind denn auch die obrigkeitlichen Vorſchriften 

in dieſer Beziehung wie in anderen Städten ſo auch in Gengenbach 

ziemlich dürftig. Ob die Behauptung von Karl Baas), daß das Kloſter 
Gengenbach wie die anderen Schwarzwaldklöſter von der Gründung an 

ein Mittelpunkt in der Ausübung der Heilkunſt in Verbindung mit dem 
ſonſtigen caritativen Wirken der Wönche geweſen iſt, auf Richtigkeit 
beruht, vermag ich nicht zu entſcheiden. Bis gegen Ende des 12. Jahr- 

hunderts läßt ſich, wie Baas ausführt, urkundlich darüber nichts nach- 

weiſen. Immerhin dürfte die Stadt doch einen gewiſſen Nutzen aus der 
Beſchäftigung der Kloſterinſaſſen mit der Medizin gehabt haben. Über 

das Vorhandenſein eines beſonderen Stadtarztes erfahren wir wenig; 
wiſſenſchaftlich gebildete Arzte waren in den kleineren Orten bis in die 
Neuzeit ſelten und teuer, ſo daß z. B. Gengenbach und Biberach gemein⸗ 
ſam einen Stadtarzt anzuſtellen genötigt waren). Im Jahre 1606 wer⸗ 
den bei einer gerichtlichen Unterſuchung zwei „Maiſter Balbierer Handt⸗ 
werckhs und erfahrne Wundarzet“ erwähnt'); es kann ſich hier um 

Kurpfuſcher gehandelt haben; andererſeits iſt auch nicht erwieſen, ob die 
beiden Wundärzte nicht von auswärts zur Begutachtung verſchrieben 

worden waren. Dagegen finden wir in Gengenbach ſchon ziemlich früh 
eine behördlich angeſtellte Hebamme, die, wie die ſtädtiſchen Beamten, 
ihren beſonderen Dienſteid zu leiſten hatte. Es war ihr vor allem auf⸗ 
getragen, ſich jederzeit zur Verfügung zu halten, um im Bedarfsfalle 
raſch zur Stelle ſein zu können. Deshalb war es ihr auch unterſagt, 
ohne beſondere Erlaubnis, die beim Stättmeiſter oder Lohnherrn einzu⸗ 

holen war, die Stadt zu verlaſſen. Mußte die Hebamme ſich zur Aus- 
übung des Dienſtes aus ihrem Hauſe wegbegeben, ſo hatte ſie zu hinter⸗ 
laſſen, wo ſie zu finden war. Ihren Beiſtand mußte ſie armen wie 
reichen Wöchnerinnen in gleicher Weiſe und um angemeſſenen Lohn 
angedeihen laſſen. Die Taxe, die ſie beanſpruchen durfte, betrug 
urſprünglich 1 6, wurde dann auf 2 und ſchließlich auf 5 6 geſteigert; 

eine willkürliche Erhöhung dieſer behördlich feſtgeſezten Sätze war un⸗ 

zuläſſig. Daneben bezog die Hebamme von der Stadt ein feſtes Gehalt, 
das alle Fronfaſten d. h. vierteljährlich ausbezahlt wurde und 7, ſpäter 
15 6 betrug; dazu kamen vier Wagen Holz und an Weihnachten eine 

) Karl Baas, Wittelalterl. Geſundheitspflege im heutigen Baden, Neujahrs- 
blätter der bad. hiſt. Kommiſſion. NF. 12, 13. ) Ebenda, 58. ) Archiv für Straf⸗ 
recht, 59, 89 f.
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beſondere Gratifikation von 25 zu einem guten Jahre; außerdem war 
ihr die ſtädtiſche Steuer erlaſſen). Im Jahre 1502 wurde die bisherige 
Hebamme der Stadt Rottweil nach Gengenbach verpflichtet, ebenfalls 
mit einem vierteljährlichen Gehalt von 15ß5; bei der Anſtellung erhielt 
ſie ein Fuder Holz, und gleichzeitig erging ein Ratsbeſchluß, daß die gleiche 
Menge Holz der Hebamme in Zukunft als Jahreslieferung zuſtehen ſollte). 

In das Gebiet der Geſundheitspolizei gehört in gewiſſem Sinne 
auch der ſogenannte Schinder oder Waſenmeiſter, der gleichzeitig die 
Stelle des ſtädtiſchen Nachrichters innehatte. Ihm oblag es, die ab⸗ 

gehenden oder verendeten Tiere, ſobald ihm Mitteilung gemacht wurde, 

aus der Stadt auf den ſogenannten Waſen d. h. ſtädtiſche Weide — 
welcher Platz gemeint iſt, wird nicht näher angeführt — zu verbringen 
und daſelbſt zu vergraben. Für das Wegſchaffen und Enthäuten der 
Tiere waren beſtimmte Tanen feſtgeſetzt, z. B. für ein Pferd 14 6, ſpä⸗- 
ter 2 bzw. 4 6, für einen Ochſen 1½ 6, für eine Kuh 10 J, ſpäter 2 65). 
Bei größeren Tieren, die aus der Stadt geführt werden mußten, kam 

ein Fuhrlohn von 15 dazu; außerdem erhielt der Waſenmeiſter noch 
eine beſondere Vergütung von 26, wenn er die Haut des Tieres dem 

Gerber zur Bearbeitung brachte'). Die Kadaver durften nur an einem 

beſonderen, zu dieſem Zweck beſtimmten Ort abgezogen werden. Wenn 
das verendete Tier an einer Stelle lag, von der es wegen der Transport- 
ſchwierigkeiten nicht ohne beſondere Umſtände weggeſchafft werden 
konnte, durfte die Ablöſung der Haut auch an Ort und Stelle vor— 

genommen werden; der Waſenmeiſter war jedoch dafür verantwortlich, 

daß das Tier in gehöriger Tiefe begraben wurde, damit die Bevölkerung 
durch die Verweſungsgerüche nicht beläſtigt würde. Wenn der Waſen⸗ 
meiſter ein Tier außerhalb der Gengenbacher Weide häuten mußte, ſo 
ſollte der Preis bis zu einer Viertelmeile der übliche bleiben; war da- 
gegen die Entfernung größer, ſo kamen zu den erwähnten Taxen noch 
beſondere Zuſchläge hinzu'). Die Eigentümer der verendeten Tiere, die 

die Häute nicht für ſich beanſpruchten, ſondern ſie dem Waſenmeiſter 
überließen, ſollten von dieſem in angemeſſener Weiſe dafür entſchädigt 
werden. Die Gebeine der Tiere, die auf dem Waſen da und dort ver— 

ſtreut umherlagen, mußten durch den Waſenmeiſter jeden Monat zu⸗ 
ſammengeleſen und entfernt werden“). In den Satzungen für die ſtädti⸗ 
ſchen Beamten findet ſich ein längerer Paſſus über Dienſtpflichten in 
der Stadt Lahr; man wird wohl in der Annahme nicht fehlgehen, daß 
der Waſenmeiſter nicht allein für die Stadt Gengenbach beſtimmt war; 
ſeine dienſtliche Tätigkeit war jedenfalls nicht ſo ausgedehnt, daß ſie 

) Walter, Weist., 46 u. 116. ) Ebenda, 47 u. 117. ) Ebenda, 48. ) Ebenda, 
48, ſpät. Zuſatz. ) Ebenda, 48. 0) Ebenda, 125. 

5⸗
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ihn voll beſchäftigte, und ſo können wir vermuten — Sparſamlkeits- 

rückſichten des Gengenbacher Magiſtrats mögen dabei noch mitgeſpielt 

haben — daß er zugleich im Dienſte der Stadt Lahr ſtand und von hier 

aus ſein Amt in faſt allen Ortſchaften des platten Landes bis an den 
Rhein ausübte. Für die einzelnen Dörfer waren verſchiedene Taxen 
feſtgeſetzt, die je nach der Entfernung höher oder niedriger waren und 
ſich zwiſchen 9g §8 und 158 § bewegten'). Zu dem eigentlichen Lohn 

für das Wegſchaffen und die Häutung der Tiere kam dann immer noch 
eine beſondere Gebühr von 2 § für den Transport der Haut nach Lahr, 
wo ſie dem Gerber zur Bearbeitung übergeben wurde. Es war dem 
Waſenmeiſter bei Strafe unterſagt, ſolche Häute über Nacht in ſeinem 
Hauſe zu behalten; ſie mußten vielmehr ſogleich an den beſtimmten Ort 
gebracht werden; dieſe Verfügung ſollte jedenfalls eventuellen Unter— 

ſchlagungen vorbeugen; nur bei vorhergehendem Angebot durfte der 
Waſenmeiſter Häute für ſich käuflich erwerben). Neben der Verſehung 
der ſtädtiſchen Abdeckerei — wie wir die oben geſchilderte Beſchäftigung 
mit einem modernen Ausdruck bezeichnen können — oblag es ferner 
dem Waſenmeiſter, die Straßen der Stadt von Unrat zu ſäubern; ein 

beſonderer Lohn ſtand ihm dafür nicht zu'). Ebenſo war er damit be— 
auftragt, ſchlecht und unbrauchbar gewordene Lebensmittel aus der 

Stadt zu entfernen; für das Vergraben einer Tonne Heringe oder 
Rheinfiſche erhielt er 16 3). Der Waſenmeiſter war auch verpflichtet, 
auf Anfordern und gegen angemeſſene Bezahlung „ſecreta und heimliche 
Gemach zu ſeubern“), ebenſo hatte er von Zeit zu Zeit die Gefängnis— 

räume zu reinigen und ähnliche Arbeiten zu verrichten, die zu ſeinem 
Dienſt gehörten“). Verbrecher, die am Hochgericht der Stadt vom Leben 
zum Tode befördert worden waren und deren Leichname dann herab— 

fielen, wurden von ihm begraben; dafür ſtand ihm ein Entgelt von 2 und 
ſpäter 5½ zu'). Die Selbſtmörder, die nach kirchlicher Vorſchrift nicht 
in geweihter Erde auf dem Friedhofe begraben werden durften, mußten 
vom Waſenmeiſter in ein Faß eingeſchlagen und zur Verſenkung in den 
Rhein geführt werden; dafür ſtellte der Rat die dazu notwendigen 
Pferde zur Verfügung und bewilligte dem Waſenmeiſter für jeden Fall 
eine beſondere Vergütung von ebenfalls 5 6). Außer dieſen Ent⸗ 
ſchädigungen für die einzelnen Dienſtleiſtungen bezog der Waſenmeiſter 
von der Stadt ein feſtes Gehalt, das ſich urſprünglich auf 156 1 5 und 
ſpäter auf 16 § wöchentlich belief; ferner war ihm Haus und Her— 

berge zugewieſen, und alle Vierteljahr erhielt er 359 J, in ſpäterer 

) Ebenda, 125. ) Ebenda, 125. ) Ebenda, 48. ) Ebenda, 48. ) Ebenda, 125; 
ogl. „Die Ortenau“, 1/2, 130. ) Walter, Weist., 124. ) Ebenda, 48 u. 124.) Eben- 
da, 48 und 124.
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Zeit 5 / für Holz'). Über die Straßenpolizei in Gengenbach erfahren wir 
nur ſehr wenig. Die Beſitzer von Vieh, vor allem die Schweinezüchter, 
wurden wiederholt darauf hingewieſen, daß es nicht angängig ſei, die 
Tiere ohne Aufſicht auf der Straße herumlaufen zu laſſen; für jedes 
Schwein, das ohne Hüter auf der Straße angetroffen würde, ſollte der 

Eigentümer in eine Buße von 6 nSgenommen werden. 10 

5. Die Feuerwehr, Feuer- und Baupolizei. 

Die leichte Bauart der mittelalterlichen Städte brachte es mit ſich, 
daß dieſelben von häufigen und oft verheerenden Feuersbrünſten heim- 
geſucht wurden. Über einen Brand im Jahre 1395 findet ſich folgende 
Nachricht: „daz die ſtatt zü Gengenbach von des Krieges wegen, alſe 
die von Stroßburg vor Gengenbach lagent und die Vorſtette brantent, 
in ſemelichen großen koſten, gebreſten und ſchulden gevallen ſint“); da— 
bei war auch die Leutkirche St. Martin, die extra muros oppidi 
Gengenbach“ lag, in Witleidenſchaft gezogen worden. Dieſe Heim— 
ſuchung der Stadt wird im Laufe der Zeit wohl nicht die einzige ge— 
blieben ſein, wenn auch für die früheren Jahrhunderte Witteilungen 
darüber nicht vorliegen). Es mußte deshalb die Aufgabe einer vor— 

ſorgenden Stadtobrigkeit ſein, nach und nach Vorkehrungen zur Ver— 
hütung oder wenigſtens Abſchwächung dieſer Gefahr zu treffen. So 
finden wir in Gengenbach eine Reihe von Vorſchriften, die die Ein— 
wohner zur raſchen Hilfe und gegenſeitigen tatkräftigen Unterſtützung 
verpflichteten. Jeder Bürger hatte ſich nach beſtem Können und Ver— 
mögen in den Dienſt der Allgemeinheit zu ſtellen und zu retten, was 
bei dem oft raſch um ſich greifenden Feuer überhaupt noch zu retten 
war; beſonders wird dieſe Pflicht der Hilfeleiſtung den Hausnachbarn 

gegenüber betont'). Bei ausbrechenden Bränden in der Stadt oder den 
Vorſtädten hatten die Bläſer und Wärter auf den verſchiedenen Stadt— 

türmen ſofort Sturm zu läuten oder durch lautes Rufen auf die Gefahr 
aufmerkſam zu machen. Die Gaſſen- oder Scharwächter mußten die 

in der Nähe wohnenden Leute wecken und ungeſäumt dem Lohnherrn 
und Stättmeiſter Witteilung machen'). Die Bürger wurden vor die 
Ratsſtube enkboten, um dort die Befehle entgegenzunehmen; die Ein— 

wohner der Nebengemeinden mußten bei Bränden ebenfalls zur Hilfe 
herbeieilen und verſammelten ſich zur Nachtzeit vor den Toren; um- 

) Ebenda, 48, ſpät. Zuſatz. ) Krieger, Topographiſches Wörterbuch?, 1, 690. 
) Der Schreiber ſetzt im neuen Stadtrecht, 110, Fol. 306, bei Angabe der Ver— 
ordnungen bei Feuersbrünſten ein „da Gott vor ſeye“ hinzu, was auf die Kenntnis 

von der Tragweite eines ſolchen Unglücks ſchließen läßt, ebenſo, 109, Fol. 304a u. 70. 
) Walter, Weist., 3 u. 77. ) Ebenda, 45 u. 112, ſpät. Beſtimmung.
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gekehrt waren auch die Stadtinſaſſen zur Unterſtützung der benachbarten 
Dörfer verpflichtet. Neben den Bürgern beſtand für die in Gengenbach 
im Dienſt befindlichen Knechte die Vorſchrift, in Sturm- und Feuers— 
nöten ſich einzuſtellen und nach Kräften mitzuhelfen“), ſo daß man von 
einer allgemeinen Pflicht, ſich an dem Rettungswerk zu beteiligen, 
ſprechen darf. Beim Ausbruch von Bränden während der Nacht ſollten 
zur Beleuchtung am Kinzigtor, am Leutkirchtor, am Marktbrunnen „bei 

Herrn Pleichers ſelig Haus“ und bei der Kanzlei Schwefelpfannen an— 
gezündet und ſorgfältig unterhalten werden, ſolange die Notwendigkeit 

dies erforderte). Damit für ſolche Fälle genügend Beleuchtungsmaterial 
vorrätig war, mußten die ſtädtiſchen Weinmakler jährlich einen Vier— 
ling d. i. 25 Stück und ſpäter ein Dutzend gedörrter Fackeln ſtellen. Da 
die meiſten indeſſen mit der Lieferung ſehr ſäumig waren, befahl der 

Rat, die geforderte Anzahl nachzuliefern und dem Hauptkann auf der 
Ratsſtube zu übergeben, widrigenfalls die Nachläſſigen Verluſt ihres 
Amtes treffen ſollte). Die Zimmerleute und Maurer mit ihren Geſellen 
hatten ſich, mit Axten verſehen, ſofort zur Brandſtätte zu begeben; ſie 

dienten wohl als Steiger nach unſern heutigen Begriffen, da ſie dazu 

vermöge ihres Handwerks am beſten geeignet erſchienen. Die übrigen 

Bürger und Einwohner begaben ſich zuerſt zum Rathaus, in deſſen Nähe 
wohl auch die Löſchgeräte untergebracht waren, um dort die Anweiſungen 

des Schultheißen und der beiden Stättmeiſter über die Verwendung der 
Leitern und Feuerhaͤken entgegenzunehmen, damit durch Unordnung 
und Überſtürzung das Feuer nicht einen größeren Umfang annehmen 
könnte. Inzwiſchen mußte ein Teil der Männer ſowie auch die Frauen 
und Dienſtboten vom Stadtbach, der zur Beſchaffung des nötigen Waſ— 

ſers bei einem Brande ſofort ganz in die Stadt geleitet wurde, mit den 
Feuereimern eine Gaſſe (Kette) bis zum Brandplatz bilden und ſich 
gegenſeitig die Eimer reichen. Die beiden Stättmeiſter') gaben in ihrer 
Eigenſchaft als Feuerherren hierzu die Anweiſung und mußten ſtändig 

die Strecke vom Brandplatz bis zum Bache auf- und abgehen, die Leute 
ermuntern und ihnen zuſprechen, damit ſo die Waſſergaſſe dauernd in 

Tätigkeit blieb'). Brach in der Nachbarſchaft der Stadt Feuer aus, ſo 
hatten die Wetzger ſich mit ihren Pferden bereitzuhalten, um nötigen⸗ 
falls auf den Befehl des regierenden Stättmeiſters raſch zur Hilfe eilen 
zu können“). 
    

) Ebenda, 4 u. 78. ) Bei der Erneuerung des Stadtbuches im Jahre 1618 
waren damit beauftragt: Jakob Ziegler, ſpäter Peter Hueber, dann Ferdinand Spinner, 
Jakob Hummel, ſpäter Mathiß Rauch, dann Wäuchlin Jona Kayſer, Hans Gering, 
dann Hans Jakob Saalen. ) Walter, Weist., 39. ) Ebenda, 70. 1618 Michel 
Scheurer, Phil. Hauſerbach. ) Ebenda, 70. ) Ebenda, 70.
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Zur Verhinderung von ſolchen Feuersbrünſten, die immer eine 

ſchwere Heimſuchung der Einwohnerſchaft bildeten und das Budget 
der Stadt ſchwer belaſteten, ergingen eine Reihe von Vorſchriften, 

mit deren Darlegung wir zum Kapitel der Feuerpolizei kommen. 

Die Feuerpolizei war vor allem den Beamten, die auch ſonſt für 
die Sicherheit der Stadt verantwortlich waren, übertragen. Be— 
ſonders hatten die Gaſſen- oder Scharwächter auf ihren Patrouillen- 

gängen durch die Stadt ſich zu vergewiſſern, ob alle Vorſichtsmaßregeln 

zur Verhütung von Bränden getroffen waren. An den vier Orten, an 
denen ſie die Stunden ausriefen, hatten ſie auch jedesmal daran zu 

erinnern, Feuer und Licht in guter Obhut zu halten. Im Winter wurden 

bei der Metzig und den Verkaufsſtänden der Bäcker Glutpfannen auf⸗ 
geſtellt, damit die Leute ſich etwas vor der Kälte ſchützen konnten. Beim 

Abräumen der Bänke mußten die Gluten immer ſorgfältig gelöſcht 
werden; wer das unterließ, wurde zur Beſtrafung dem Unzuchtmeiſter 
gemeldet'); die gleiche Anzeigepflicht oblag den Scharwächtern, wenn die 

Bäcker ſich gegen die beſtehende Verordnung, erſt nach Witternacht 
das Feuer in ihren Ofen anzuzünden, vergingen). Weiter war ſodann 

in Gengenbach eine eigene Feuerſchau eingerichtet. Jährlich am Mon⸗ 

tag nach dem Dreikönigsfeſt wurde zu dieſem Zweck aus dem Rat eine 

Dreierkommiſſion gewählt. Gemäß ihren Eiden mußten dieſe Feuer⸗ 
ſchauer jährlich etwa dreimal, um Pfingſten, Maria Geburt und Weih⸗ 
nachten, in Begleitung von Ratsboten in ſämtlichen Häuſern der Stadt 

und der Vorſtädte ihren Rundgang halten und daran erinnern, daß die 

Kamine zu ſäubern ſeien und die Herd- und Feuerſtätten ſowie die Bad⸗ 
ſtuben und alle ſonſtigen örtlichkeiten, wo man mit Feuer umging, ſich 
in gutem baulichen Zuſtande, vor allem auch hinſichtlich des Daches, 

befinden müßten, ſo daß eine Gefahr nicht zu befürchten war; Be⸗— 

ſchädigungen jeder Art mußten ſo raſch als möglich abgeſtellt werden. 
Die Feuerſchauer hatten die Befugnis, für die Vornahme der Aus- 
beſſerungen eine angemeſſene Friſt feſtzuſetzen, nach deren Ablauf gegen 
die Säumigen mit Strafen vorgegangen wurde. Wer ſich nicht an die 

Vorſchriften hielt, dem wurden bis zur Ausbeſſerung des Schadens und 
der Bezahlung der verhängten Buße Pfänder abgenommen. Von den 
Strafgeldern ſtand dem Rat als ſolchem die eine und der aus dem Rat 
entnommenen Feuerſchauͤkommiſſion die andere Hälfte wohl als eine 
kleine Entſchädigung für ihre Mühewaltung zu. Wenn den Feuer⸗ 
ſchauern ein beſonders gefährlicher Schaden gemeldet wurde, hatten ſie 

auch außer den gewöhnlichen Terminen der ordentlichen Schau ſich ſo— 

) Ebenda, 45, ſpät. Beſtimmung u. 111. ) Ebenda, 45, ſpät. Beſtimmung u. 111. 
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fort über die Sachlage zu unterrichten und mit allem Nachdruck und 
allen Witteln auf raſche Ausbeſſerung zu dringen). Die ſtete Gefahr 
der ſo verheerenden Feuersbrünſte nötigte die Behörden, immer wie— 

der in eindringlichen Worten zur Vorſicht zu mahnen. Beſonders wurde 
noch darauf hingewieſen, daß eine Unterbringung des Brennholzes in 

den oberen Teilen der Gebäude, d. h. wohl auf den Speichern, nicht 
ſtattfinden dürfe); dazu waren die Anbauten an den Häuſern beſtimmt. 

Ein Erlaß im neueren Stadtrecht gibt bekannt, daß in Zukunft eine 

ſtrengere Überwachung der Feuerherde, Back- und ſonſtigen Sfen durch— 
geführt werden müßte, als es bis dahin der Fall geweſen ſei; vor allem 

wurde zur ſtrengen Vorſicht beim Dörren von Holz, Spänen, Hanf und 

anderen Dingen gemahnt und dem Unachtſamen mit empfindlichen 
Strafen gedroht'). Dem ſtädtiſchen Mauchenknecht war es ſtreng unter— 

ſagt, mit einem offenen Licht die Stadtſcheuer zu betreten“). 
In enger Verbindung mit der Feuerpolizei ſteht die Aufſicht über 

das Bauweſen, mit der in Gengenbach zeitweilig ein oder auch zwei 

Baumeiſter betraut waren. Ihnen oblag die Baupolizei, die ſich ſowohl 
auf die ſtädtiſchen Gebäude, Brücken und Teiche als auch auf alle pri— 
vaten Bauten der Stadt erſtreckte. Die oberſte Inſtanz war wie in allen 

Verwaltungszweigen auch hier der Rat, dem von allen Mängeln, Feh— 

lern und Beſchädigungen alsbald Witteilung zu machen war, damit 
durch rechtzeitige Abhilfe größere Gefahr und umfangreicherer Schaden 

verhütet werden konnte'). Neben den Baumeiſtern waren indeſſen noch 

eine ganze Reihe von ſtädtiſchen Beamten mit ähnlichen Funktionen 
betraut; ſie hatten jedoch je nach ihrem Berufskreis mehr eine ſpezielle 

Überwachung einzelner Gebäudearten auszuüben; ſo ſtand die Aufſicht 
über die Mühlenbauten den Feuer- oder Mühlenſchauern“), dem 

Mühlenmeiſter und z. T. dem Waldmeiſter zu“); in ähnlicher Weiſe übte 

der Säger und der Waldmeiſter die Polizei über die ſtädtiſchen Waſſer— 
anlagen, den Teich und die ſonſtigen Werke aus“) bei eintretenden Be— 
ſchädigungen war der Lohnherr davon zu verſtändigen. Der Mauchen— 

knecht hatte für die Inſtandhaltung der Scheuer, in der das Futter für 

die Stadtmauchen untergebracht war, zu ſorgen'). Auch der Zöllner 
wurde zur Ausübung der Baupolizei herangezogen; er hatte ſeine Auf— 

merkſamkeit im allgemeinen auf die ſtädtiſchen Gebäude, Werke und 
Geräte zu richten; im beſonderen untkerſtanden ſeiner Fürſorge die 
Kinzigbrücke, an der er ſeinen Dienſt ausübte, und der Stadtbach; 

) Ebenda, 69. ) Ebenda, 88. ) Ebenda, 70. ) Ebenda, 113. ) Ebenda, 58 u. 
126. ) Ebenda, 88. ) Ebenda, 23, 97 u. 17. ) Ebenda, 17, ſpät. Zuſ. u. 93. 
) Ebenda, 113. 
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kleinere Schäden ſollte er hier ſelbſt ausbeſſern und bei größeren Wit— 

teilung an die vorgeſetzten Behörden machen)). 

Wit der Baupolizei in den zu Gengenbach gehörenden Neben— 
gemeinden waren die Heimburgen betraut; ſie hatten darauf zu ſehen, 

daß die Gebäude vor allem mit ordentlichen Dächern verſehen waren 

und auch ſonſt ſich in gutem Zuſtande befanden. Bemerkten ſie irgend⸗ 

welche Nachläſſigkeiten von ſeiten der Eigentümer, ſo oblag ihnen die 
Pflicht, die Säumigen vor den Gengenbacher Rat zu zitieren und da— 

ſelbſt Anzeige von den Mißſtänden zu machen. Es wurde dann den 

Beſitzern der Anweſen die Auflage gemacht, binnen einer geſtellten 

Friſt den Schaden auszubeſſern, widrigenfalls ſie in Strafe genommen 
und die Baulichkeiten auf ihre Koſten von den Behörden inſtand geſetzt 

wurden). Nach dem Ohlsbacher Herkommen hatte ſich bei der Er— 

ſtellung eines Baues der Unternehmer an die Gemeinde mit der Bitte 
um berlaſſung des notwendigen Holzes zu wenden; ſämtliches Holz, das 
ihm bewilligt wurde, mußte jedoch dann an dem betreffenden Bau Ver— 

wendung finden; eine anderweitige Benützung oder gar Veräußerung 
des Vaterials war ſtreng unterſagt; für jedes zu anderen Zwecken ge— 
brauchte Stück Holz hatte der Unternehmer des Baues eine „einung““) 

von 5 6 6 zu erlegen. Jeder Bau war ſpäteſtens binnen Jahresfriſt 

trocken zu ſtellen). 

6. Die öffenklichen Gebäude der Skadt. 

Wie alle anderen Städte hatte auch Gengenbach eine Anzahl im 
Beſitze der Stadt befindlicher Gebäude, die zu öffentlichen Zwecken 
Verwendung fanden. Wit einer Art Oberaufſicht über dieſe Bauten 
waren die Lohnherren betraut, die indeſſen beſonders bei der Neu— 
erſtellung von größeren, koſtſpieligen') Anweſen zuvor die Zuſtimmung 
des Rats einholen mußten). Die Stadt beſchäftigte zwei Bau- oder 
Werkmeiſter, einen Zimmermann und einen Maurer, die als Beamte 
den gewöhnlichen Eid zu leiſten hatten. Wie wir oben ſahen, waren 
ihre Funktionen z. T. baupolizeilicher Art und erſtreckten ſich in dieſer 
Hinſicht auch auf die privaten Gebäude. Daneben oblag den Bau— 

meiſtern natürlich die Erſtellung von neuen und die Ausbeſſerung von 

älteren Bauten im Auftrag der Stadt; ob ſie in dieſer Weiſe auch für 
Privatperſonen arbeiteten, läßt ſich nicht genau feſtſtellen, dürfte aber 

) Ebenda, 34 u. 105. ) Ebenda, 29 u. 102. ) — angeſetzte Buße, Geldbuße, 
Strafe; Lexer, Mhd. Taſchenwörterbuch, 41. ) Walter, Weist., 147. ) Über den 
damaligen Werk der Bauten vgl. Mone, Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, 
Bd. 20, 384 ff. „Häuſerpreiſe vom 13. bis 18. Jahrhundert“. Ein Haus zu Gengen- 
bach wurde im Jahre 1627 um 125 U 3 verkauft (S. 394). ) Walter, Weist., 13 u. 84.
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immerhin anzunehmen ſein, da die Bautätigkeit der Stadt zu gewöhn⸗ 
lichen Zeiten wohl kaum einen ſolchen Umfang annahm, daß ſie den 
Baumeiſtern ihren dauernden Unterhalt verbürgte. Zur Verfügung der 
beiden Meiſter ſtanden Geſellen und „Jungen“, für die ſie die Ver— 
antwortung trugen. Sie hatten darauf zu achten, daß zu jeder Jahres- 
zeit die Arbeitsſtunden in ordentlicher Weiſe eingehalten wurden)). 
Intereſſant iſt der Lohntarif, der durch den Rat am 24. Januar 1604 
anläßlich der Beſtellung des Zimmermanns Wichel Bey zum ſtädtiſchen 
Werkmeiſter erlaſſen wurde; der Wochenlohn betrug für den Weiſter 
im Sommer 356, für einen Geſellen 4 Batzen, für einen „Jungen“ 2 6, 
während die entſprechenden Sätze für den Winter wohl im Hinblick auf 
die herabgeſetzte Arbeitszeit 268 5, 256 4 5 und 158 J betrugen). 
Außerdem erhielt der Meiſter alle Fronfaſten 3 Seſter Mulzer und 
eine beſondere Gratifikation in Geld in Höhe von 5 6 J. Wenn er 
mindeſtens ein Jahr in ſeiner Stelle verblieben war und ſeinen Dienſt 
zur Zufriedenheit des Rates ausgeführt hatte, ſtand ihm ein Rock oder 
das Rockgeld mit 15 4 6 zu. Dieſe Beſoldungsverhältniſſe des Bau- 
meiſters ſollten indeſſen nur für den neu eingeſtellten Michel Bey gelten 
und auf ſeine Dienſtnachfolger keine Anwendung finden. Als aber im 
Jahre 1613 ein M. Bartel Delker als Werkmeiſter in den ſtädtiſchen 

Dienſt einkrat, lauteke der Verkrag auf dieſelben Bedingungen. Dieſer 
neue Baumeiſter war außerdem noch mit der Beſichtigung der ſtädti⸗ 
ſchen Brunnen beauftragt, wofür ihm eine beſondere Entſchädigung von 
1 Viertel MWulzer bewilligt wurde; für Ausbeſſerungsarbeiten an den 
Brunnen ſollten ihm entſprechende Tagegelder bezahlt werden'). Die 
Baumeiſter oder in ihrem Auftrage das Geſinde durften Abfallholz, das 
in der Länge zwei Schuh nicht erreichte, zu ihrem Gebrauche verwenden. 

Wenn der Baumeiſter ſich zum Eſſen nach Hauſe begab, konnte er je⸗ 
weils einen Balken, der noch nicht zugeſchnitten und wohl ſchon des 

Tragens wegen nicht allzugroß war, mit ſich nehmen; ebenſo ſtand es 
den Frauen und den Dienſtboten der Werkmeiſter zu, bei der Rückkehr 
vom Eſſentragen ihre Körbe mit Spänen zu füllen und dieſelben im 
Haushalte zu verwenden). Die ſtädtiſchen Werkmeiſter befanden ſich 
auch unter der kleinen Anzahl der beſonders bevorzugten Beamten, 
denen Steuer und Dienſte erlaſſen waren. In einem ſpäteren Zuſatz 
zum älteren Stadtrecht findet ſich, leider ohne Jahresangabe, die Ver⸗ 

fügung, daß die Stellen beider Werkmeiſter abgeſchafft werden ſollten, 
um die Ausgaben für ihre Gehälter zu ſparen. Der Rat ging dabei von 
der Erwägung aus, daß die Baumeiſter zu jener Zeit nicht benötigt 

) Ebenda, 58 u. 126. ) Ebenda, 59. ) Ebenda, 59. ) Ebenda, 59, vgl. v. Below 
u. Keutgen, Urkunden zur ſtädt. Verfaſſungsgeſchichte, 289, Anm. 1 (Straßburg).
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Porkal des ſtädtiſchen Kaufhauſes in Gengenbach. 

wurden; ſofern die ihres Amtes Enthobenen weiter in der Stadt ver— 
bleiben wollten, mußten ſie wie auch die übrigen Bürger zur Leiſtung 
der Steuer und Dienſte herangezogen werden'). Die obigen Dienſtver⸗ 
träge aus den Jahren 1604 und 1613 laſſen jedoch darauf ſchließen, daß 
es damit auf die Dauer nicht ſo blieb, ſondern daß die Stellen, die im 
Intereſſe einer gedeihlichen Entwicklung der Stadt notwendig waren, 
alsbald wieder beſetzt wurden; die folgenden Jahrzehnte mit ihren 
vielfachen Kriegsſchäden werden wohl den Baumeiſtern ein weites 
Feld ihrer Betätigung eröffnet haben. 

) Walter, Weist., 58.
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Gehen wir nun zur Betrachtung einzelner wichtiger Gebäude über. 
Zur Aufbewahrung von Getreide für Zeiten der Teuerung und Hungers— 
not, wie ſie in früheren Jahrhunderten infolge der ſehr beſchränkten 
Verkehrsmöglichkeiten nicht ſelten waren — denn von einer ſchnellen 

Verbindung der ertragreichen Gegenden mit ärmeren Landſtrichen hing, 
wie dies auch heute noch der Fall iſt, oft alles ab — beſaß Gengenbach, 

wie die meiſten anderen Städte!), ein Kornhaus oder einen Kornſpeicher. 
Zur Verwaltung dieſes „Kornkaſtens“ waren beſondere Beamte beſtellt, 
die Mühl- und Kornkaſtenverwalters); ſie hatten die Aufgabe, die 

Mulzerfrucht') etwa alle Fronfaſten, oder ſo oft es ſonſt für notwendig 
erachtet wurde, in Säcke zu füllen und dieſelben nach dem Kornſpeicher 

zu verbringen. Ebenſo mußte der Kinzigmüller ſelbſt alle Vierteljahre 
das ihm auferlegte Quantum Getreide an den Kornkaſten abliefern'). 
Den Kornhausverwaltern oblag es ferner, für den Mulzer und anderes 
im Beſitze der Stadt befindliches Getreide geeignete Aufbewahrungs— 
räume zu ſchaffen, damit dasſelbe den Einflüſſen der Witterung nicht 

allzuſehr ausgeſetzt war und verdarb. Wenn irgendwelche Mißſtände 
ſich zeigten, ſo hatten die Verwalter dem Rat davon Witteilung zu 
machen und in allen diesbezüglichen Angelegenheiten Beſcheid einzu— 
holen). Wurden die Vorräte im Kornhaus zu groß, dann konnte auf 

die Weiſung des Rats hin ein Teil des Beſtandes veräußert werden. 
Wit dieſem Geſchäft wie auch mit dem Verkauf von Kleie und Wehl— 
ſtaub aus der ſtädtiſchen Kinzigmühle waren die Kornhausverwalter 
ebenfalls beauftragt. Über den Erlös aus dieſen Geſchäften hatten ſie 
dem Rat alljährlich Rechnung zu legen)). 

Spärlicher ſind die Angaben, die uns über das ſtädtiſche Kaufhaus 

in Gengenbach überliefert ſind. Das heute ſo genannte Gebäude, das 
mit Reichsadlern und Masken geſchmüchkt iſt, ſteht am Marktplatz; es 
ſtammt aus dem Jahre 1696, iſt alſo erſt nach dem großen Brande von 

1689 errichtet worden. Ob das frühere Kaufhaus ebenfalls an dieſem 
Platze ſtand, konnte ich nicht ermitteln. Über die Organiſation erfahren 

wir aus dem älteren Stadtbuch, daß der Lohnherr und die beiden Zu— 

lohnherren auch in Zukunft die ſtädtiſchen Geſchäfte im „Kauffgaden“ 
beſorgen ſollten; es dürfte alſo auch bereits vor 1480 ſo geweſen ſein. 
Einnahmen und Ausgaben mußten ſchriftlich aufgezeichnet und viertel— 

) Ich nenne hier die mir bekannten Fälle der Stadt Waldshut, in deren Korn⸗ 
haus jetzt die Realſchule untergebracht iſt, ſowie Offenburg, wo das Kornhaus als 
Fruchthalle dient. ) Im Jahre 1624 gab es in Gengenbach 2 Mühl-, Speicher- und 
Kaſtenmeiſter. Vgl. Mone, Städt. Verfaſſung und Verwalkung vom 12.—16. Jahr- 
hundert in Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, 20, 18, Anm. 22. ) Das in 
der ſtädt. Kinzigmühle als Mahllohn entrichtete Getreide. ) Walter, Weist., 18. 
) Ebenda, 89. ) Ebenda, 89.
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jährlich mit anderen Gefällen der Stadt verrechnet werden. In der 

„Menge“), wie das Kaufhaus auch bezeichnet wurde, hatten auch die 

ſtädtiſchen Kornmeſſer ein gewiſſes Aufſichtsrecht). Man kann daraus 
wohl entnehmen, daß im Kaufhaus auch der Getreidehandel ſtattfand. 

In einer ſpäteren Aufſchrift wird von dem „Saltzgaden“ geſprochen; der 
Name beſagt ſchon, daß eines der Haupthandelsprodukte, die hier ver— 
trieben wurden, eben das Salz war oder daß das Salz im Kaufhaus 

wenigſtens ausgemeſſen wurde. Der „Gaden“ diente dann vornehmlich 
dazu, die Waren, für die die Stadt das Monopol an ſich gebracht hatte, 

daſelbſt feilzubieten. In einem Zuſatz vom Jahre 1481, der alſo kurz 
nach der Abfaſſung des älteren Stadtrechtes dieſem beigefügt wurde, 
finden wir den Rat im Beſitze des Monopols für Salz, Stahl und Eiſen- 
waren“), und zwar hatte ſich die Stadt den Alleinvertrieb dieſer Pro— 

dukte zunächſt auf zwei Jahre vorbehalten; ſpäter wurde dann dieſes 
vorläufige Monopol zu einem endgültigen; wie lange es beſtanden hat, 
entzieht ſich unſerer Kenntnis; indeſſen ſcheint für das Salz dieſe Be⸗ 
ſtimmung bald wieder aufgehoben worden zu ſein). 

Zum Schlachten der Tiere ſowie zum Aushauen des Fleiſches war 

faſt in jeder Stadt ein beſonderes Gebäude beſtimmt, das Schlachthaus 
oder die Metzig'). Über die Einrichtung, insbeſondere auch der Fleiſch— 
bänke, ergingen in Gengenbach im Jahre 1570 anläßlich des Neubaues 

der Metzig beſondere Beſtimmungen durch den Rat. Jede Fleiſchbank 
ſollte nicht länger ſein als höchſtens acht Schuh. Dieſe Länge wurde be— 

ſtimmt nach einem beſonderen Maß der Stadt, dem „thon“ an der ſüle 

des gerihthauſes, deren ein halb ſchuch an den bencken der metzig zu— 
geben iſt“). Es dürfte ſich alſo wohl um eine Einheit von ſiebeneinhalb 
Schuh handeln, die vielleicht an der erwähnten Säule markiert war und 
ſo als beſonderes Maß der Stadt Gengenbach gebraucht wurde. Für 
die Metzgerbänke war ſodann noch ein Spielraum bis zu einem halben 
Schuh erlaubt. Ferner wurde feſtgeſetzt, daß die einzelnen Fleiſchbänke, 
„ſtelle mit bankh und fürbrett“, von den Wänden und Säulen der 

Wetzig bis zum gewöhnlichen Ein- und Ausgang nicht mehr als ſieben 

) Wange fem. — Kaufhaus; Manghaus — Kaufhaus. Fiſcher, Schwäbiſches 
Wörterbuch, Bd. IV, 1438, mangaere, mengaere — Händler, Lexer, Mhd. Taſchen- 
wörterbuch, 155. ) Walter, Weist., 37 u. 106. ) Salz und Eiſen waren auch in 
Straßburg zeitweilig ſtädtiſche Monopole, kamen indeſſen ſchon früh wieder in Ab⸗ 
gang. Vielleicht könnte hier eine verſpäkeke Nachahmung der Straßburger Verhält⸗ 
niſſe, die das benachbarte Gengenbach zum Teil auch ſonſt übernahm, vorliegen. Vgl. 
v. Below u. Keutgen, Urkunden zur ſtädtiſchen Verfaſſung, 290 f. ) Walter, Weist., 

13. ) VPgl. Heyne, 5 Bücher Deutſcher Hausaltertümer, Bd. II. Nahrungsweſen, 286, 
W. Mayer, Die Lebensmiktelpolitik der Reichsſtadt Schlettſtadt. Diſſ. Freiburg, 1907, 
113; auch in Waldshut iſt die „alte Metzig“ ſehr gut erhalten.“) don = Spannung. 
Lexer, Mhd. Taſchenwörterbuch, 35. ) Walter, Weist., 53.



78 

Schuh haben ſollten. Man wird ſich dieſe Verordnung ſo zu deuten 

haben, daß der Gang mitten durch die Metzig ging und die Bänke zu 
beiden Seiten aufgeſtellt waren'). Ob alle Fleiſchbänke ſich in ſtädtiſchem 
Beſitz befanden, läßt ſich nicht genau entſcheiden; für einen Teil der— 

ſelben iſt es wahrſcheinlich nach einer Beſtimmung, nach der die Bäcker, 

die unter gewiſſen Bedingungen einen Metzger mit dem Aushauen des 
Fleiſches der von ihnen ſelbſt gezüchteten Tiere beauftragen konnten, 
gemeinſam für eine zu dieſem Zweck überlaſſene Fleiſchbank der Stadt 
einen angemeſſenen Zins zu zahlen hatten). Neben den Fleiſchbänken 
gab es für den Verkauf des Kottfleiſches') noch beſondere Kuttelbänke)). 
An verſchiedenen Stellen wird zur Schlachtung und zum Verkauf des 
finnigen Fleiſches eine beſondere finnige Metzig erwähnt; es iſt indeſſen 

nicht anzunehmen, daß die doch verhältnismäßig kleine Stadt zu dieſem 
Zweck noch ein beſonderes Gebäude beſaß; es kann ſich vielleicht um 

einen beſonderen Raum in der ſtädtiſchen Metzig handeln, der von den 

übrigen Räumen abgetrennt war. 
Ferner beſaß die Stadt ein Unſchlittgewölbe, auch Unſchlittkeller 

genannt; mit der Aufſicht darüber war der Lohnherr beauftragt. Die 
eigentliche Verwaltung des Gewölbes lag in den Händen des Unſchlitt— 
käufers, der darauf zu achten hatte, daß jederzeit genügend Unſchlitt 
vorhanden war. Ebenſo war dem Verwalter die Einforderung des 
Unſchlitts von den Metzgern übertragen. Jeder Metzger, der in der 
Stadt ſein Handwerk betrieb, mußte alle Vierteljahr einen Zentner 
Unſchlitt an das Gewölbe abliefern. Für das Pfund wurde nach einer 
Verordnung des Rates ein Durchſchnittspreis von 13 5§ bezahlt; je nach 

den Viehtaxen konnte natürlich dieſer Preis für Unſchlitt auch erhöht 
oder herabgeſetzt werden. Erſt nach der pflichtmäßigen Lieferung an die 
Stadt durften auch die Bürger mit dem nötigen Bedarf verſehen wer— 

den, wogegen die Verabfolgung von Unſchlitt an Fremde bei Strafe 
von 1t 6 unterſagt war'). Wenn Bedürfnis vorlag, konnte der Ver— 
walter die Metzger mit dem Schmelzen von Unſchlitt beauftragen; wer 
ſich weigerte, dieſem Befehl nachzukommen, wurde dem Rat zur Be⸗ 

ſtrafung gemeldet. Für einen Zentner Unſchlitt bezahlte der Verwalter 
5 ſt 8 6 4 6, was zu einem Einkaufspreis von 13ů5 für das Pfund 
ſtimmen würde. Der Wiederverkaufspreis bettug für den Zentner 
5 ür 165 8 6, ſo daß bei einem Zentner 100 5 oder bei einem Pfund 

1 § als Gewinn herauskam. Alle Einnahmen und Ausgaben an Geld 

und Unſchlitt waren dem Rat zu verrechnen)). 

) Ebenda, 53. ) Ebenda, 52. VPgl. die Verhältniſſe in Freiburg und Villingen 
bei Gothein, 497. ) Kluge, Etymologiſches Wörterbuch der deutſchen Sprache“, 270. 
) Walter, Weist., 56. ) Ebenda, 123. ) Ebenda, 89.



  

tabetbenon 
  

Grundriß des Gengenbacher Rathauſes. 

Neben dieſen Gebäuden und Einrichtungen für den Vertrieb von 
Fleiſch- und Fettwaren werden noch Brot- und Fiſchbänke erwähnt, die 
am Warktplatz aufgeſtellt wurden. Die Fiſchbänke hatte der Schultheiß 
dauernd auf ſeine Koſten inſtand zu halten; dafür erhielt er von jedem 
Fremden und Einheimiſchen, der dort Fiſche feilbot, einen jährlichen 
Beitrag von 2 55); nur die Fiſcher des Abtes genoſſen das Privileg, 
von dieſer Leiſtung befreit zu ſein“). 

Eine wichtige Rolle im ſtädtiſchen Leben ſpielte ſodann das Rat⸗ 
haus, das mit dem Gerichtshaus, welches nur an einer Stelle erwähnt 

iſt, identiſch ſein dürfte'). Das alte Rathaus wurde im Jahre 1643, als 
die Truppen Bernhards von Weimar die Stadt eingenommen hatten, 

niedergebrannt. Erſt ungefähr 150 Jahre ſpäter, im Jahre 1784, erſtand 
das jetzige Gebäude, das mit reichem Schmuck von allegoriſchen Figuren 
und MWasken verſehen iſt. Im Innern birgt es eine Anzahl Bildniſſe 
von hervorragenden Männern und Frauen, die in die Geſchichte der 
ehemaligen Reichsſtadt eingegriffen haben, u. a. der Kaiſerin Maria 
Thereſia und ihren Söhnen Joſef II. und Leopold II. Über die Einrich⸗ 
tung des alten Rathauſes können wir uns aus den wenigen Andeutungen, 

die in den beiden Stadtrechten eingeſtreut ſind, nur ein dürftiges Bild 

machen. Außer dem Saal, der den Sitzungen des Rats und Gerichts 

) Ebenda, 12. ) Ebenda, 21. ) Ebenda, 54, vogl. Adolf Bartels, Mono- 
graphien zur deutſchen Kulturgeſchichte“, 36. 
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diente, war im Rathaus die ſogenannte Ratsſtube eingebaut, die in 
erſter Linie für die Feſtlichkeiten und Mahlzeiten der Stadtbehörden 

und der geladenen Gäſte beſtimmt war. Oben in der Stube ſtand der 
Zwölfertiſch'), an dieſen anſtoßend zwei weitere Tiſche, ſo daß man ſich 

die Anordnung etwa in Hufeiſenform zu denken hat. Der Zwölfertiſch 
und die beiden Seitentiſche waren nur dem Rat, der Prieſterſchaft und 
dem Adel vorbehalten; auf ihnen durfte nicht geſpielt werden). An den 
übrigen Tiſchen konnten auch ſonſtige Leute Platz nehmen, um ihr Geld 
zu verzehren und Geſelligkeit zu pflegen). Gäſte geringeren Standes, 
die ſich an die vorbehaltenen Tiſch drängten, vornehmlich fremde Hand— 

werksleute, ſollten von dem Hauptkann oder den Ratsknechten an an— 
dere Plätze gewieſen werden; je nach ihrer Perſönlichkeit wurde ihnen 
gegebenenfalls auch bedeutet, ſich aus der Ratsſtube zu entfernen und 
in Wirtshäuſern Labung und Unterkunft zu ſuchen)). 

Außer der ſtädtiſchen Kanzlei, von der wir oben ſchon gehört 
haben, wird ein Sommerhaus genannt; woher es dieſen Namen führt, 

iſt nicht recht erſichtlich. Im Winter ſcheint es zur Aufnahme des 
zur Heizung der Ratsſtube notwendigen Holzes gedient zu haben; für 
den Sommer wurde es geräumt, und die noch vorrätigen Holzbeſtände 
wurden in das Kornhaus überführt'). 

Ein beſonderes ſtädtiſches Werkhaus diente zur Aufbewahrung von 
Werkzeugen der Bauhandwerker; dahin waren auch alle Bohlen und 

anderes Holzwerk, das von den ſtädtiſchen Gebäuden und beſonders der 
Kinzigbrücke in Abgang kam, einzuliefern, damit es an anderen Stellen 
wieder Verwendung finden konnte). 

Die Stadt Gengenbach beſaß ferner ein eigenes Ziegelwerk, den 
Ziegelhof, der heute noch erhalten iſt und unterhalb der Leutkirche rechts 
von der Landſtraße nach Offenburg liegt. Das Werk muß für die da⸗ 
malige Zeit recht umfangreich geweſen ſein. Mit der Verwaltung war 
ein Ziegelmeiſter betraut, der aus dem alten Rat enknommen wurde. 

Zu Zeiten war dieſes Amt dem Oberlohnherrn übertragen, der es in- 

deſſen getrennt zu führen hatte und auch eine beſondere Vergükung von 

1ir 5 dafür bezog'). Unter dem Ziegelmeiſter ſtanden ein Ziegler, der 

eigentliche Werkführer, und eine Anzahl Ziegelknechte, für die be⸗ 

ſondere Verordnungen beſtanden. Der Ziegelherr mußte wöchentlich 
zum wenigſten dreimal ſich auf den Ziegelhof begeben, um daſelbſt nach 
dem Rechten zu ſehen. Bei der Austeilung des Handwerkszeugs und 
Vaterials an die Arbeiter ſollte der Meiſter möglichſt unparteiiſch ver— 
fahren. Eigenmächtiges Eingreifen des Zieglers war unſtatthaft. Da- 

) Walter, Weist., 24 u. 98. ) Ebenda, 25 u. 99. ) Ebenda, 25 u. 99.) Eben⸗ 
da, 25 u. 99. ) Ebenda, 25. ) Ebenda, 35. ) Ebenda, 13.
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neben oblag dem Ziegelmeiſter die Aufzeichnung der Einnahmen und 

Ausgaben des Werkes. Für dieſen Zweck waren zwei Regiſter anzu— 
legen, von denen das eine ſtändig im Beſitz des Weiſters verblieb, 
während das andere der Ziegler beſaß, um jedesmal die entſprechenden 
Poſten nach den Angaben der Knechte eintragen zu können. Das zweite 
Regiſter wurde dann dem Weiſter von Woche zu Woche vorgelegt. 
Die Schlußverrechnung geſchah durch den Ziegelherrn im Beiſein des 
Werkführers. Als Erſatz für ſeine Mühe erhielt der Meiſter eine jähr- 
liche Beſoldung von 3, ſpäter 4 und ſchließlich 6 ür1 §. Der Werkführer 
des Ziegelofens mußte ſtändig an der Arbeitsſtelle verbleiben und durfte 

nur mit beſonderer Erlaubnis ſeines Vorgeſetzten die Hütte verlaſſen. 
Er war der Stadt dafür verantwortlich, daß der Betrieb auf dem Werke 

ſich rentabel geſtaltete und der Gemeinde keine Nachteile entſtanden. 
Der Ziegler war Vorgeſetzter der Knechte, die er zu beaufſichtigen und 

bei Unordentlichkeiten dem Weiſter zu melden hatte; vor allem wurde 
auf richtige Einhaltung der vorgeſchriebenen Arbeitszeit geſehen. Dem 
Werkführer und ſeinen Knechten ſowie ihren Angehörigen war es ſtreng 

unterſagt, irgendwelches Holz von der Hütte wegzuſchaffen; alles mußte 

daſelbſt liegen bleiben, damit es zum Kochen oder zu einem anderen 
Zweck verwendet werden konnte. Die Knechte wurden beſonders dar— 

auf hingewieſen, daß es nicht ſtatthaft ſei, vor Ablauf der Zeit, für die 
ſie vertragsmäßig angenommen waren, ihren Dienſt zu verlaſſen. Zur 
Aufrechterhaltung geordneter Verhältniſſe auf dem Ziegelhof waren die 
Knechte zur gegenſeitigen Überwachung verpflichtet, die ſich auch auf den 
Ziegler erſtreckte; bei Unregelmäßigkeiten ihres direkten Vorgeſetzten 
hatten ſie dem Ziegelherrn davon Witteilung zu machen!)). 

An der Kinzig lagen die im Eigentum der Stadt befindliche Kinzig- 
mühle und das Sägewerk. In früherer Zeit hatte die Stadt die Mühle 
auf eigene Koſten betrieben; zu dieſem Zweck waren ein Wüller und 

ein Knecht gemieket worden. Ein beſonderer ſtädtiſcher Mühlenmeiſter 
führte die Aufſicht; ſeinen Anweiſungen mußte der Mäller Folge leiſten. 
Der gedingte Wüller hatte auf ſeine Koſten Pferd und Wagen zu halten 
ſowie den Knecht zu beköſtigen und zu enklohnen. Für den Mühlen⸗ 
knecht beſtand eine beſondere Verordnung; ihm oblag es vor allem, den 
Mahlgäſten beim Verladen ihres Gutes behilflich zu ſein und den Mul⸗ 

zer entgegenzunehmen; ferner war ihm die Beſorgung des Mühlen— 
pferdes anverkraut. Zum Verlaſſen der Mühle brauchte er eine be— 
ſondere Erlaubnis. In ähnlicher Weiſe wie bei den Ziegelknechten be— 
ſtand auch für den Mühlknappen die Verpflichtung, ſeinen Vorgeſetzten 
zu überwachen und etwaige Verſtöße und Unregelmäßigkeiten desſelben, 

) Ebenda, 20 u. 94. 

Ole Ortenau. 6
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ſoweit ſie zu ſeiner Kenntnis kamen, anzuzeigen'). Der Wäller ſelbſt 

erhielt zum Ausgleich ſeiner Forderungen eine wöchenkliche Vergütung 
von 13 6 6. Den in der Kinzigmühle entrichteten Mahllohn oder Mulzer 

nahm dann der Rat für ſich. Die Geldeinnahmen aus dem Betrieb der 
Mühle, ſpeziell aus dem Verkauf der Kleie, die im Beiſein des Lohn⸗ 
herrn oder Zöllners durch den Müller ausgemeſſen und an die Bürger⸗ 
ſchaft verkauft wurde, mußten in eine beſondere Kaſſe gelegt und je⸗ 
weils Samstags an die Stadtkaſſe im Torhäuslein und ſpäter in der 
Kanzlei abgeliefert werden. Außer ſeinem eigentlichen Dienſt hatte der 
Wüller auch alte Steine auszubeſſern, neue herzuſtellen und ſonſtige 
Arbeiten, ſoweit es ihm möglich war und die Zeit es erlaubte, zu ver⸗ 

richten; ein beſonderes Entgelt ſtand ihm dafür nicht zu. Geſchenke und 
Gaben von MWahlgäſten durfte er nicht annehmen, ebenſowenig den 

Leuten etwas an ihren ſchuldigen Gebühren nachlaſſen?). Die Stellung 
des Wüllers baſierte alſo gleichſam auf einem Beamtenverhältnis der 
Stadt gegenüber“). In ſpäterer Zeit wurde dann die Mühle um „gülten“, 
d. h. Zins“), verliehen, jedenfalls, um noch größere Einnahmen für die 
Stadt herauszuwirtſchaften. Es iſt uns ein Vertragsentwurf zu einem 
ſolchen Leiheverhältnis erhalten. Ein gewiſſer Conrat Willer übernahm 

vom Schultheißen und Rat die Mühle mit Zubehör auf die Dauer von 
zwei Jahren. Der Leihezins betrug jährlich 24 Viertel Roggen, die in 
Raten von je 6 Viertel auf alle Fronfaſten in das ſtädtiſche Kornhaus 
abzuliefern waren, ohne daß der Stadt daraus noch irgendwelche Koſten 
erwachſen durften; dabei war ausbedungen, daß es vom beſten Roggen 
ſein mußte, wie er jedesmal auf dem Markt erhältlich war. Während 
der Zeit des Pachtverkrages mußte alles Geſchirr und Zubehör der 
Mühle, das zuvor nach ſeinem Werte veranſchlagt wurde, auf Koſten 
des Beliehenen inſtand gehalten werden; etwaige Beſchädigungen oder 
Verbeſſerungen ſollten in der Anſchlagſumme in Rechnung geſtellt wer⸗ 
den. Dagegen übernahm die Stadt die Inſtandhaltung der Mühlen- 
gebäude auf ihre Koſten. Eventuell konnte der Pächter etwaige Schä— 
den an den Bauten, die durch Waſſergüſſe oder dgl. verurſacht worden 
waren, auf eigene Rechnung ausbeſſern und dann ſeine Ausgaben bei 
der endgültigen Verrechnung in Abzug bringen. Die vorgenommenen 
Ausbeſſerungsarbeiten mußten indeſſen zu dem bezahlten Zins in einem 

annehmbaren Verhältnis ſtehen. Ferner war es dem Wüller erlaubt, 

für die Zeit, da er wegen baulicher Veränderungen die Mühle nicht in 
Betrieb halten konnte, den entgangenen Verdienſt bei ſeinen Zahlungen 
an die Stadt in Abzug zu bringen. Der Pächter durfte jährlich die 

) Ebenda, 19. ) Ebenda, 53. ) Ebenda, 19. ) Vgl. Handwörkerbuch der 
Staatswiſſenſchaften“, 8, 800, Art. „Mühlenrecht“.
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gleiche Anzahl Schweine mäſten, die auch den anderen Wüällern erlaubt 
war; außerdem hatte er die Befugnis, wöchenklich zwei Karren Holz im 
Bermersbacher Wald zu ſchlagen und dasſelbe zum eigenen Verbrauch 
auf die Mühle zu bringen, ebenſo in der ſtädtiſchen Grube Steine zu 
holen, wobei aber jedesmal die Steintrümmer nach dem Brechen be— 

ſeitigt werden mußten. Sowohl beim Holz als auch bei den Steinen 
war eine weitere Veräußerung an andere Leute ſtreng unterſagt. Der 
Betrieb der Mühle war derart zu geſtalten, daß der ſtädtiſchen Säge⸗ 
mühle, die ebenfalls an der Kinzig gelegen war, in keiner Weiſe daraus 
eine Beeinträchtigung entſtand, beſonders ſollte, ſoweit ſich dies er⸗ 
möglichen ließ, nachts gemahlen werden, damit der Säger kagsüber un⸗ 
gehinderter ſeinem Beruf nachgehen konnte. Beim Stillſtehen der 
Kinzigmühle mußte der Ablauf des Stauwerks geöffnet werden, um 
dem Papierer — es gab demnach in Gengenbach damals auch eine 
Papiermühle, die indeſſen ſonſt keine beſondere Erwähnung findet — 
die Benützung der Waſſerkraft zu ermöglichen. Eine gleichzeitige Über⸗ 
nahme der ſtädtiſchen Kinzig- und Papiermühle durch den gleichen 

Pächter war nicht angängig. Als Wäller iſt an einer Stelle ein gewiſſer 
Konrad erwähnt; um der Stadt eine gewiſſe Sicherheit für die Aus- 

führung der eingegangenen Verpflichtungen zu geben, mußte deſſen 

Bruder Wathis, der Gengenbacher Bürger war, und deſſen Erben ſich 

als Bürgen und Schuldner verpflichten, falls Konrad oder ſeine Erben 
ſich in ihren Leiſtungen an die Gemeinde als ſäumig erzeigen ſollten). 

Ahnlich organiſiert wie Ziegelhütte und Kinzigmühle war das Säge⸗ 

werk; an der Spitze des Ganzen ſtand ein Säge- oder Waldmeiſter, der 
aus dem Rat genommen wurde; zu manchen Zeiten hatte auch der 

Oberlohnherr dieſe Stellung ebenſo wie die des Ziegelherrn inne. Der 
Sägemeiſter führte die Aufſicht über den Betrieb und die im Werk 
beſchäftigten Säger, verkaufte das geſchnittene Holz, ſoweit die Stadt 
es nicht zum eigenen Bedarf benötigte, führte die Bücher über Ein⸗ 
nahmen, die ſich aus dem Erlös des verkauften Holzes ſowie dem Säge⸗ 
zins für das Schneiden von privatem Holz zuſammenſetzten, und über 
Ausgaben für Löhne, Arbeitsgerät u. dgl. und legte dem Rat alljährlich 

Rechnunge). Für ſeine Mühewaltung erhielt der Sägemeiſter eine jähr⸗ 
liche Vergütung von 2 t J. Als eigenklicher Werkführer war der Säger 

beſtellt, der den Sägezins alle Sonntage oder wenigſtens einmal im 
MWonat mit dem Waldmeiſter verrechnete; er war auch beim Verkauf 
der Hölzer behilflich. Eine eigenmächtige Veräußerung von Dielen, Lat- 
ten und anderem Holz, das auf die Säge gebracht wurde, mochte es der 
Stadt, Privatleuten oder dem Säger ſelbſt gehören, war ohne Wiſſen 

) Walter, Weist., 18. ) Ebenda, 17. 
6
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und Willen des Waldmeiſters nicht ſtatthaft. Der Lohn des Werk— 
führers für Arbeiten im Auftrag der Stadt wurde meiſtens für das 
Hundert der geſchnittenen Hölzer berechnet und betrug zwiſchen 8 und 
10 6; für Latten und Schiffshölzer erhielt er von jedem Schnitt 2 5. 

Von dem Sägezins, den die Gengenbacher Bürger und die Fremden 
für die geleiſteten Arbeiten zu entrichten hatten, ſtanden dem Säger 
zwei und der Stadt ein Drittel zu. Nach früheren Angaben, die aus 

dem alten Gengenbacher Stadtbuch ſtammen, wurde dieſe Verordnung 

im Jahre 1490 neu erlaſſen)). 

Von Privathäuſern in Gengenbach ſind zu nennen fünf Gaſtwirt— 

ſchaften, nämlich Adler), Blume, Sonne und die im Oberdorf'); dazu 

das altberühmte Gaſthaus zum „Salmen“, das ein hohes Alter hat und 

nach dem ſtädtiſchen Wappentier benannt iſt). Ein großer Teil der 

Gengenbacher Häuſer iſt noch im alten Stil erbaut, wodurch der Stadt 
ein reizvolles mittelalterliches Gepräge gewahrt worden iſt. Der erſte 

Stock iſt aus rohen Steinen hergeſtellt, während der vorgebaute zweite 

Stock aus Riegelwerk beſteht. Durch dieſe Bauart wurde an Raum 

gewonnen, aber auch den Räumen des unteren Stockwerks, die wohl 

als Arbeitsräume für die Handwerker dienten, das Licht entzogen. Wohl 

das älteſte Haus Gengenbachs ſteht auf dem ſogenannten „Gensbühl“ 
links vom Obertorturm. 

Von Waſſerbauten kommt in erſter Linie in Betracht der Teich 

mit dem Stauwerk, der dazu diente, das Waſſer der Kinzig anzu— 
ſammeln und dem Betrieb der verſchiedenen Mühlenanlagen und dem 
Sägewerk dienſtbar zu machen. Dementſprechend waren auch beſonders 

die Bedienſteten dieſer Werke mit der Aufſicht und Inſtandhaltung der 

Anlagen beauftragt, wie wir dies ſchon oben beim Mühlenmeiſter, 
Kinzigmüller und deſſen Knecht ſowie beim Waldmeiſter und Säger her— 
vorgehoben haben; letzterer war neben dem Zöllner noch beſonders ver— 

pflichtet, den Flößern, die talwärts fuhren, beim Offnen und Schließen 

des Teiches behilflich zu ſein. Wegen des Teiches kam es auch zu ver— 

ſchiedenen Malen zu Zwiſtigkeiten zwiſchen der Stadt und den übrigen 

Bewohnern des Kinzigtales; in einem Vergleich unter Vermittlung des 

Grafen Friedrich zu Fürſtenberg im Jahre 1549 ſagte die Stadt zu, den 
Teich, wie er von altersher geweſen war, wieder herzuſtellen, „damit 

die viſch iren ſtrich ganz haben mögen“). 

) Ebenda, 17. ) Der „Adler“ beſteht ſeit 1400, iſt alſo einer der älteſten Gaſt⸗ 
höfe Deutſchlands, vgl. „Offenburger Zeitung“, Nr. 75, v. 29. 3. 1919.) Baumgarten, 
Schauinsland, 22, 43, Anm. 107. ) Baumgarten, Aus dem Gengenbacher Kloſterleben, 
Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, N. F., 8, 659 und Anm. 2. ) Mitteilung 
aus dem Fürſtenbergiſchen Archiv, 1, 481, Urkunde 696 (24. November 1549). 
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Weiter iſt zu nennen die hölzerne Kinzigbrücke“), die die eigentliche 
Stadt mit der Vorſtadt Brückenhäuſer auf dem linken Ufer des Fluſſes 
verband; ſie unterſtand der Obhut des dort ſtationierten Zöllners. Dem 
gleichen Beamten oblag auch die Aufſicht über den mehrfach genannten 
Stadtbach, das Wahrzeichen der Altertümlichkeit Gengenbachs. Während 

der Sommermonate mußte der Bach dauernd durch die Stadt fließen; 

wenn er zur Bewäſſerung oder zu gewerblichen Zwecken einmal zurück— 
gehalten wurde, ſo mußte alsbald für Abſtellung geſorgt und das Waſſer 
zurückgeleitet werden. Dieſe Maßregel erſchien geboten, damit die 

Stadt beim Ausbruch von Bränden jederzeit mit Waſſer verſorgt war). 
Kleine Beſchädigungen an Stadtbach und Kinzigbrücke ſollte der Zöllner, 
ſoweit es möglich war, allein ausbeſſern. 

Schließlich ſei noch der Brunnen auf dem Marktplatz erwähnt')), 
der ein gewiſſer Mittelpunkt der Stadt war, da von hier die drei Haupt⸗ 

ſtraßen, die durch das Städtchen gingen, ihren Anfang nehmen. Der 

Brunnen iſt mit dem Standbild Kaiſer Karls V. und der Jahreszahl 1582 
geſchmückt. Der Kaiſer iſt dargeſtellt mit Helm und Harniſch; die linke 

Hand ſtützt ſich auf den Schild mit dem Reichsadler; die erhobene Rechte 
hielt früher eine Standarte; das Antlitz ſchaut dem Adlerwirtshauſe, 
dem ehemaligen Sitz der Zünfte, entgegen, um anzudeuten, daß Karl V. 

die Zunftrechte der Stadt mehrte'). Am WMarktbrunnen wurde beim 
Ausbruch von Bränden eine Stange mit Schwefelringen aufgeſtellt, hier 
fanden die Verſteigerungen ſtatt, hier wurde der Beginn des Wein— 
ſchanks durch die Ratsknechte ausgerufen. Im Jahre 1579 legten Stadt 
und Kloſter gemeinſam eine Waſſerleitung an, die das Trinkwaſſer aus 
dem Waldtal des Hüttersbaches in das Stadtinnere leitete“). 

7. Der Grundbeſih, die Feld- und Forſtpolizei. 

Außer den für die verſchiedenſten Zwecke benützten ſtädtiſchen 
Bauwerken beſaß die Stadt oder die Geſamtheit der Bürger auch 

Eigentum an Wieſen, Wäldern und Gewäſſern, die Almende oder ge— 
meine Mark; „dazu gehörte alles, was nicht geteilt worden, vielmehr 
in ungeteilter Gemeinſchaft geblieben war, Waldungen, Weiden, ge— 

meine Felder und Wieſen, Wege, Stege und Straßen in der Stadt; 
daneben Flüſſe, Seen und Weiher; ihre Benützung ſtand allen Genoſſen 
zu, ſo z. B. auch in Gengenbach der ſog. Galgenweiher“). Die Nutzung 
beſtand im Walde aus der Beholzung zum Brennen und Bauen ſowie 

) Walter, Weist., 17 u. 93. ) Ebenda, 46 u. 113. ) VPgl. Abbildung in den 
Kunſtdenkmälern Badens, 7, 429. ) Katalog der Kinzigtäler Gaugewerbeausſtellung 
in Gengenbach 1902, hiſtoriſche Einl. S. XIII. ) Vgl. Gothein, 289. ) Maurer, Städte⸗ 

verfaſſung, 2, 175.
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aus der Eichelmaſt oder dem Eckerich; dazu kam die Jagd und das 

Weiderecht für das Vieh. Die Waſſernutzung begriff die Wäſſerung, 
Schwemme, Tränke, Fiſcherei und Flößerei in ſich'). In einem Gengen— 
bacher Salbuch iſt die Fiſcherei ausdrücklich als eine Almendenützung 

angeführt. „Uff Samstag nach dem ſuntag Invocavit (der 6. Sonntag 
vor dem Oſterfeſt, 6. März) anno 1512 haben ſchulthes, meiſter und 
rate zu Gengenbach myn gn. h. apt Philipßen eyn eſſen viſch, als ſiu 
den wyer uff Richenbacher almend (der galgenwyer genanth) gefiſchet 

haben, nach luet desſelben vertrags geſchenckt').“ Als Flurnamen fand 
ich erwähnt „Im alten Gengenbach“), die „Schneckenmatte“ mit einem 

dazugehörigen Hofe aus dem Jahre 1495, das „Fiſchergrün“ und den 

„Ziegelwaſen“ bei der ſtädtiſchen Ziegelhütte. 

An der Spitze des Weideweſens ſtand in Gengenbach ein Hirten— 

meiſter, der jährlich aus dem Zwölferkollegium des alten Rats gewählt 
wurde und darauf zu ſehen hatte, daß alle Hirten ihren Dienſtvorſchrif⸗ 

ten nachkamen. Der Hirtenmeiſter erließ Beſtimmungen darüber, zu 
welcher Zeit und an welchen Plätzen das Vieh geweidet werden durfte, 

damit nicht einzelne Orte zu ſehr abgeweidet wurden; er führte die Auf⸗ 
ſicht, daß die Herden ſich nicht in umfriedigten Gütern, ſondern auf der 
offenen Almende aufhielten. Ihm oblag es ſchließlich auch, dafür zu 

ſorgen, daß die nötigen Umfriedigungen rechtzeitig und in ordentlicher 
Weiſe vorgenommen und die Güter gegen die Almende hin abgeſchloſſen 
wurden“). Von Hirten ſind erwähnt die Schweine-, Kuh- und Roß- 
hirten; ſie mußten das ſtädtiſche Bürgerrecht beſitzen. Das Ausziehen 

mit den Tieren geſchah von Oſtern an; ſofern die Witterung es erlaubte, 
konnte die Weide bis gegen Weihnachten benutzt werden. Unter An- 
drohung einer Strafe von 26 wurde verfügt, daß die außerhalb der 
Stadt wohnenden Schweinehirten dem ſpeziell für die Tiere der Orts- 
einwohner gemieteten Hirten ſtets nachzuziehen hatten. Der ſtädtiſche 
Schweinehirt ließ ihnen jeden Abend Beſcheid zugehen, wo ſie ſich am 

anderen Morgen mit den Herden einfinden ſollten). Der „Ziegel— 
ſcheuerwaſen“ und das „Fiſchergrün“ durften nicht als Weide benutzt 
werden. Weitere Beſtimmungen ergingen über die Behandlung der 
Tiere; das Werfen nach denſelben war ſtreng unterſagt; nur Geißel und 
Spießgerte ſollten zum Zuſammenhalten und Treiben der Herden Ver— 
wendung finden. Wenn eines von den Tieren ſich verlief oder ſonſtwie 

) Wone, Über die Almenden vom 12.—16. Jahrhundert in Zeitſchrift für die Ge⸗ 
ſchichte des Obertheins, 1, 387. ) Gengenbacher Salbuch, Nr. 1, Bl. 75, Karlsruhe, 
Zeitſchrift für die Geſchichte des Oberrheins, 1, 396, Anm. 10. ) Topographiſcher 
Atlas des Großherzogtums Baden, 1875—1886, Bl. 82. ) Walter, Weist., 88. 
) Ebenda, 31.
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verloren ging, war der Hirte verpflichtet, beim Suchen zu helfen, oder 

er mußte für den Verluſt aufkommen, wenn er nicht „Zopff und 

Zagell“) vorweiſen oder ſonſt glaubhaft machen konnte, daß das Tier 

nicht durch ſeine Schuld verloren gegangen war. Dieſe Maßregel wurde 
wohl deshalb eingeführt, um den Hirten eine Veräußerung von Tieren 

auf der Weide zu verleiden. Die Entlohnung der Hirten geſchah auf 
„ſungetten“) und St. Martinstag oder Weihnachten und betrug jedes⸗ 
mal 6 5; wenn die Tiere zur Eichelmaſt in den Wald getrieben wurden, 

erhielt der Schweinehirte einen Lohnzuſchlag von 2 35). Die Beſtim- 

mungen für Kuh- und Roßhirten lauteten in den weſentlichen Punkten 
gleich. Beim Ausziehen um die Betzeit in der Morgenfrühe hatten die 

Hirten nach altem Brauch nach allen Seiten zu rufen oder zu blaſen, 
beſonders in der Kirchgaſſe und bei der Linde; der Aufbruch mußte zeitig 

geſchehen. Das Witnehmen von irgendwelchen Säcken oder Behältern 

auf die Weide mit Ausnahme des gewöhnlichen Hirten- oder Leder⸗ 
ſackes war nicht erlaubt'). 

In ſtädtiſchen Dienſten ſtand ferner ein beſonderer Mauchenknecht, 

dem die Verſorgung der Stadtmauchen übertragen war; er hatte ihnen 
das Futter rechtzeitig zu verabfolgen und darauf zu ſehen, daß keines 

der Tiere über Nacht außerhalb des Stalles verblieb. Veräußerung 

oder Selbſtverbrauch von jeglichem Futter, Stroh, Heu und öhmd war 
ſtreng unterſagt; zeigten ſich Mißſtände, ſo war dem Lohnherrn alsbald 
davon Witteilung zu machen“). 

Wir haben oben ſchon hervorgehoben, daß der größere Teil der 

Gengenbacher Bevölkerung ſeinen Unterhalt im Betrieb der Landwirt⸗ 
ſchaft ſuchte, mochte er dieſelbe als Hauptberuf oder neben der gewerb⸗ 

lichen Tätigkeit als Nebenbeſchäftigung ausüben, um ſich von der Ab⸗ 
hängigkeit von andern freizuhalten. Aus dieſen Gründen mag auch der 
Viehbeſtand der Einwohnerſchaft ziemlich groß geweſen ſein. Wie in 
faſt allen deutſchen Skädten trieben die Bäcker Schweinezucht, der 
Grund lag wohl darin, daß ſich die Abfälle dieſes Gewerbes vorzüglich 
für die Aufzucht von Schweinen verwerten laſſen'). Ebenſo beſchäftigten 
die Müller und Grempen ſich ausgiebig mit der Schweinezucht, und zwar 
ſowohl im Auftrage des Rats als auch im eigenen Intereſſe. Um eine 
gewiſſe Ordnung und Regelmäßigkeit in dieſes Geſchäft zu bringen, war 
es geboten, beſtimmte Vorſchriften darüber zu erlaſſen. Im Jahre 1488 

Y) Lexer, Mhd. Taſchenwörterbuch, 396, Zagel = Schwanz, Schweif, 407, Zopf 
hinteres Ende, Schwanz. ) Ebenda, 257, „ſungiht, ſunnegiht, ſonnengang, Sonnen⸗ 
wende; Sungihttag = Johannistag (24. Juni). ) Walter, Weist., 42 u. 108. ) Eben⸗- 
da, 43 u. 109. ) Ebenda, 113. ) Vgl. Handwörterbuch der Stkaatswiſſenſchaften“, 4, 
343, und Gothein, 506, Anm. 5.
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gab deshalb der Rat auf Bitten der genannten Gewerbetreibenden, die 

ſich mit der Schweinezucht beſchäftigten, einen diesbezüglichen Erlaß 
heraus. Schon früher war den Gengenbacher Brotbäckern von ſeiten 

der Stadtobrigkeit erlaubt worden, eine gewiſſe Zahl Schweine zu hal— 

ten, die ſie jedoch nur an die Metzger der Stadt verkaufen durften. 

Bei dieſer Anordnung ſollte es auch künftig ſein Bewenden haben). 
In einem ſpäteren Zuſatz wird die Strafe für Übertretungen auf 10 5 
feſtgeſetzt). Im Jahre 1511 wurde den Bäckern und Wüllern er— 

laubt, ſoviel Schweine zu mäſten, als ihnen beliebte“); auch Moren, d. i. 

(ſchwarze) Zuchtſäue, durften gehalten werden, für die indeſſen wieder 
beſondere Beſtimmungen erlaſſen wurden'). Neben der Schweinezucht 
auf eigene Rechnung mußten die genannten Gewerbetreibenden eine 

Anzahl Tiere auf Koſten der Stadt mäſten. Die Grempen hatten ein— 
mal auf den St. Georgstag (23. April) 11, ſodann auf Bartholomä 
(24. Auguſt) 20, im Jahre alſo 31 Schweine einzulegen; jedenfalls galt 
dieſe Zahl für die Geſamtheit der Grempen, die in Gengenbach an— 
ſäſſig waren; für jedes fehlende Schwein war eine Strafe von 10 5 

zu erlegen. Noch eine Reihe weiterer Vorſchriften ſind überliefert, 

ſo z. B. über die Art der zu züchtenden Tiere, die Dauer der Maſt, 
die durchſchnittlich ſechzehn Wochen betrug uſw.“). 

Dagegen war den Bäckern der Beſitz von Hühnern und Enten 
unterſagt; dieſes Verbot ſollte ſie und vor allem die Hausbäcker vor der 
Verſuchung bewahren, einen Teil des ihnen anvertrauten Mehls oder 

Korns für die Fütterung des Geflügels zu unterſchlagen. 
Intereſſant ſind vor allem auch die Entſcheidungen des Gengen— 

bacher Rats bei den öfters vorkommenden Streitigkeiten über die 

Weidebenützung ſeitens der zum ſtädtiſchen Gebiet gehörenden Ort— 
ſchaften oder Zinken; es liegen uns ſolche von Ohlsbach, Reichenbach 
und Schwaibach vor. Nach Anhörung von verſchiedenen älteren Leuten, 

die über das Herkommen und die Verhältniſſe genaueren Aufſchluß 
geben konnten, erließ der Rat mit Zuſtimmung der ganzen betreffenden 
Bauerngemeinde jeweils ſeine Verordnungen. Die Verhältniſſe ſind 

oft nicht ganz leicht klar zu legen, da die Gemarkungen, wenn auch nur 
zum kleineren Teile, heute andere Bezeichnungen führen als vor 

400 und 500 Jahren. Für das Gebiet im Reichenbachtal bis auf die 

Woos wurde feſtgeſetzt, daß zwiſchen dem St. Georgs. (23. April) und 

dem St. Gallustag (16. Oktober), d. h. alſo in den Sommermonaten, kein 

Bauer dem andern über deſſen Grundſtücke zur Weide ziehen durfte; 
in dieſer Zeit war auch das Überfahren der Felder mit Wagen verboten. 
Die übrige Zeit des Jahres ſollten alle Güter offen und jedermann zur 

1) Walter, Weist., 51. ) Ebenda, 52.) Ebenda, 52. ) Ebenda, 50. ) Ebenda, 50. 
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Weidebenützung zugänglich ſein; ausgenommen davon waren lediglich 

die Reben und alle Grundſtücke, die innerhalb der Umzäunung der zu— 

gehörigen Höfe gelegen waren. Jeder, der einen ganzen Pflug Land 

als Eigentum beſaß, durfte zur eigenen Benützung davon ungefähr ein 
Tagewerkt) Matten behalten und einfriedigen; wer im Beſitz eines 
halben Pfluges war, ſowie Taglöhner (Fröner) und Spinnerinnen, die 

Vieh hielten, hatten das Anrecht auf ein halbes Tagewerk. Die Ver— 

ordnungen für Schwaibach beziehen ſich meiſt nur auf einzelne Fälle 

oder galten nur vorübergehend und ſind deshalb nicht ſo wichtig. Nach 
einer im Jahre 1533 erlaſſenen Beſtimmung waren nur diejenigen Leute 
verpflichtet, zur Entlohnung des Schwaibacher Hirten beizuſteuern, die 

ihre Schweine auf fremde Grundſtücke oder auf die Dorfalmende ſchick⸗ 
ten, nicht jedoch, wer ſeine Tiere nur auf eigenen Gütern weiden ließ'). 

Ahnlich, in manchen Punkten wortgetreu, lauten die Verordnungen über 
den Weidgang in Ohlsbach'). Wenn jemand einen Bifang') umackerte 
und ihn dann mit einer Getreideart beſäte, durfte er dieſes Stück Land 
auch einfriedigen und umzäunen; ſeine übrigen Güter mußten indeſſen 
auch der allgemeinen Weidebenützung überlaſſen bleiben, widrigenfalls 
der Eigentümer in eine Strafe von 56 genommen wurde; das Sechs— 
fache dieſer Strafe, nämlich 30 5, traf denjenigen, der unbefugt Teile 
der Almende für ſich allein in Anſpruch nahm und ſie zu dieſem Zweck 
einhegte; die Heimburgen der Nebengemeinden waren mit der Über— 
wachung dieſer Vorſchrift betraut. Jegliches Wieſenland mußte in Ohls— 
bach in jedem dritten Jahr von dem Eigentümer geräumt werden, damit 
ſo für das Vieh der ganzen Bauernſchaft mehr Weideland geſchaffen 
wurde; wer dieſer Vorſchrift nicht freiwillig nachkam, dem wurde vom 

Heimburgen eine Friſt von einem halben Jahr geſetzt, es nachzuholen; 
falls auch in dieſer Zeit der Beſitzer ſich um die obrigkeitliche Auf— 
forderung nicht kümmerte, ſtand der Gemeinde die Befugnis zu, mit 
dem fraglichen Grundſtück nach ihrem Gutdünken zu verfahren, ohne 
daß dem Eigentümer irgendein Einſpruchsrecht zugeſtanden worden 
wäre. Wer von den in Ohlsbach anſäſſigen Leuten mehr als ein Joch 
Kornfeld beſaß, mußte dem Feldhüter bei der Ernte eine Garbe verab— 
folgen; bei kleinerem Grundſtücksbeſitz war ein Ohlsbacher von dieſer 
Abgabe befreit, während die Bauern, die in der Gemeinde ſelbſt nicht 

wohnten, aber auf der Dorfgemarkung Felder beſaßen, in jedem Fall 
ohne Rückſicht auf den Umfang des Grundſtückes dem Feldhüter für 

die Bewachung zur Verabfolgung einer Garbe verpflichtet waren. Eine 

) Flächenmaß, ſoviel von einem Mann an einem Tage geackert oder gemäht 
werden kann. ) Walter, Weist., 59. ) Ebenda, 60. ) D. h. Neurodung in der 
Almende; vgl. Schröder, Rechtsgeſchichte, 216 u. 436.
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Anzahl weiterer Verfügungen befaſſen ſich im allgemeinen mit Land⸗ 
wirtſchaft, Viehhaltung, Fiſcherei ſowie mit der Feſtſetzung von Acker⸗ 

maßen wie Joch und Tagewerk, für deren Größe und Ausdehnung be— 
ſtimmte in der Dorfgemarkung gelegene Grundſtücke die Norm bildeten“). 

Zur Überwachung aller dieſer behördlichen Gebote und Verfügungen 

waren beſondere Beamte notwendig. Wie heute noch jedes Dorf und 

jeder Weiler ſeinen eigenen Flurſchützen oder Feldhüter beſitzt, deſſen 
Name in manchen Gegenden noch vielfach Anklänge an die alte Zeit 

bewahrt hat, ſo beſaß auch Gengenbach ſeinen Bannwart; er war einer 

der wichtigſten Gemeindebeamten, der eigentliche niedere Polizeibeamte, 
dem vor allem der Schutz des Feldgutes oblag). Die Verordnung über 

den Bannwart ſtammt bereits aus dem Jahre 1446 und iſt dann in das 
ältere Stadtrecht Gengenbachs übernommen worden. Die Dienſtzeit 
währte, wie bei den meiſten ſtädtiſchen Beamten, ein Jahr und begann 
um Weihnachten; eine Wiederwahl des abgehenden Bannwarts war 

zuläſſig). Der Flurſchütz hatte ſeinen allgemeinen und beſonderen 

Dienſteid zu leiſten, in dem er den Weiſungen des Rats Gehorſam 
gelobte. Seine Haupttätigkeit beſtand darin, auf ſeinen Rundgängen, 
die er möglichſt oft unternehmen ſollte, die Feldfrüchte vor unbefugten 
Eingriffen zu wahren und die Schädiger zur Anzeige zu bringen'). Der 
Bannwark trug ſtets ſeinen „ſtreichen“ bei ſich. Erkappte Feldfrevler, 
die durch Entwenden von Nüſſen, Apfeln, Birnen und Trauben oder 
durch Wegnehmen von Holz, Gras und anderen Dingen Schaden an⸗ 

gerichtet hatten, wurden auf die erſte Anzeige beim Stättmeiſter in eine 
Buße von 106 5 genommen, die ſich im Wiederholungsfall auf be⸗ 
ſonderen Beſchluß des Rats natürlich jedesmal erhöhte; beim zweiten⸗ 

mal betrug die Strafe bereits 1 U § und ſtieg ſo von Fall zu Fall'). 
An Stelle der Geldbuße konnke auch auf die Strafe „im Korb“, d. i. Haft 
in einem aufgehängten Korb, oder mit der „Drillen“, einer Art Folter⸗ 
werkzeug, erkannt werden. Der Frevler wurde außerdem noch zur 
Leiſtung von Schadenerſatz herangezogen'). Auch in den Schwörartikeln 
wurden die Bürger gewarnt, ihren Miteinwohnern Obſt oder ähnliche 
Dinge zu entwenden; ebenſo wurden ſie für den durch ihr Vieh an⸗ 
gerichteten Schaden voll haftbar gemacht'). Der Bannwart wurde ins- 
beſondere ernſtlich auf das Strafbare hingewieſen, ſich von ertappten 
Felddieben durch Entgegennehmen von Geld oder ſonſtigen Geſchenken 
beſtechen zu laſſen und dafür die pflichtgemäße Meldung zu unterlaſſen“). 
Reiche Erfahrungen müſſen die Gengenbacher Stadtbehörde zu dem 

) Walter, Weist., 148. ) Vgl. Monographien der deutſchen Kulturgeſchichte, 
6, 60, „Der Bauer“, von Ad. Barkels. ) Walter, Weist., 33, ) Ebenda, 31 
und 103. 5) Ebenda, 32 und 103. ) Ebenda, 32 und 103. )) Ebenda, 74. ) Ebenda, 103. 
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Erlaß beſtimmt haben, daß die Verordnung über Feldfrevel ſowie die 

angedrohten Strafen nicht nur bei Männern, ſondern auch bei Knaben, 
Frauen und Jungfrauen Anwendung finden ſollten). Als ſtrafver⸗ 
ſchärfend kam bei allen derartigen Delikten die Ausübung während der 
Nachtzeit hinzu:). Wer bei Nacht und Nebel erkappt wurde, hatte an 

den Rat volle 10 6 und außerdem dem Beſtohlenen den Wert der 

entwendeten Gegenſtände zu bezahlen'). Zu gewiſſen Zeiten erging von 

der Obrigkeit die Weiſung, die Privatgüter gegen die Almende hin 

durch Zäune abzuſchließen; auf dieſe Umzäunungen verwandte man im 

Wittelalter ſehr große Sorgfalt; man hatte das Bedürfnis, ſein Eigen⸗ 
tum gewiſſermaßen burgartig abzuſchließen, und da an Holz kein Mangel 
war, wurden auch Felder, Acker und Weiden damals umzäunt, beſonders 

um die Grundſtücke gegen das recht zahlreiche Wild zu ſchützen. Es 
wurde ſehr ſcharf darauf gehalten, daß die Zäune jederzeit in Ordnung 
waren'). Beſäte Grundſtücke mußten vor dem St. Georgstag bei einer 
Strafe von 1 c abgeſchloſſen werden; der Bannwart ſowie in den 
Nebengemeinden die Heimburgen hatten darüber zu wachen, daß der⸗ 

artige Weiſungen rechtzeitig befolgt wurden; wer ſich dieſer Einhegungs⸗ 
pflicht entzog, mußte dem Rat zur Beſtrafung gemeldet werden'). Unter⸗ 
ſagt war ferner das Anpflanzen von Bäumen, die nicht mindeſtens vier 

Schuh von des Nachbars Grund und Boden entkfernt waren, widrigen- 
falls für jeden ſolchen Stamm eine Buße von 5 6 zu erlegen war und 
auf die Beſeitigung des Baumes erkannt werden konnte. Das Nieder- 
treten oder Beſteigen von Zäunen und Hecken jeder Art, wie es be⸗ 
ſonders beim Jagen vorkam, wurde ebenfalls durch den Rat geahndet; 
zur Unterſtützung des Bannwarts waren alle Bürger mit der gegen⸗ 

ſeitigen ÜUberwachung dieſer Vorſchriften betraut). Der Volksmund be⸗ 
zeichnete den Flurſchützen auch vielfach als „Gensteufel“, weil er in den 

Zeiten, in denen die Samen aus der Erde hervorwuchſen, die Gänſe 

„beſchroten“ mußte“), damit ſie nicht auf den Feldern umherfliegen und 

durch Wegfreſſen der Samen Schaden anrichten konnten. Die Rück⸗ 
ſicht auf das Gedeihen der Feldfrüchte konnte überhaupt zur Be⸗ 
ſchränkung in der Geflügelhaltung Anlaß geben. So hatte die Bürger⸗ 
ſchaft einmal — ein Datum iſt nicht angegeben — bei dem Rat darüber 
Klage geführt, daß ihr durch das Vieh und vornehmlich durch das Ge⸗ 

) Ebenda, 32 u. 103. ) Schröder, Rechtsgeſchichte, 76, Anm. 8. „Noch das 
Mittelalter ſtrafte nächtlichen Diebſtahl höher als den bei Tage verübten“ (weil die 
Heimlichkeit, das Ehrenrührige des Diebſtahls, dadurch erhöht wurde). ) Walter, 
Weist., 32 u. 103. ) Pgl. Ad. Bartels, „Der Bauer“ in Monographien der deutſchen 
Kulturgeſchichte, 6, 39. ) Walter, Weist., 29, 102 u. 103. ) Ebenda, 74. ) Be⸗ 
ſchroten — mutilare, verſtümmeln, ſtutzen, hier die Flügel ſtutzen; daher der Name 
Gensteufel. Walter, Weist., 103, Anm. 1.
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flügel des Waſenmeiſters mannigfacher Schaden auf ihren Grundſtücken 

verurſacht worden ſei; dies hatte zur Folge, daß dem Waſenmeiſter das 
Halten jeder Art von Geflügel unterſagt wurde; höchſtens ein Paar 

jeder Art wurde ihm noch zugeſtanden, wobei der Eigentümer indeſſen 
darauf ſehen mußte, daß dieſelben ſein Haus und ſeinen Hof nicht ver— 

ließen). Hühner, Gänſe und anderes Geflügel, das auf fremden Gütern 
beim Schädigen von Samen und Fruchtanlagen angetroffen wurde, 
durfte der Geſchädigte auf jede Weiſe köten, ohne dem Beſitzer zu 
Schadenerſatz verpflichtet zu ſein⸗). 

Als Lohn erhielt der Bannwart von jeder Anzeige von Feld— 
frevlern, die er tagsüber feſtſtellte, 4 5, in ſpäterer Zeit bis zu 2 6; 
entſprechend den höheren Straftaxen, die für Diebſtähle und Beſchä— 
digungen während der Nacht in Anwendung kamen, erhöhte ſich auch 
die Vergütung, die der Flurſchütz für die Namhaftmachung der Frevler 

erhielt, auf 66. Wie in den Nebengemeinden hatte der Bannwart 

ferner von jedem Pflug angeſäten Fruchtackers, der einem Gengenbacher 

Einwohner gehörte, eine Garbe zu beanſpruchen; er durfte jedoch die 

Garbe nicht ſelbſt machen, jedenfalls, damit ſie nicht zu groß ausfiel; 
tat er dies trotzdem oder verlangte er noch weitere Abgaben, ſo verfiel 
er in eine Strafe“). Die Zahl der Flurſchützen war nicht immer die 

gleiche; aus dem Jahre 1602 ſind uns deren zwei überliefert, die in der 
Ausübung des Dienſtes abwechſeln ſollten; ſie konnten dann auch die 
ihnen zuſtehenden Garben zuſammen heimführen, ausdreſchen und das 
Erträgnis unter ſich teilen). Neben den Flurſchützen war ſchließlich 
noch der ſogenannte Nonnenmacher') mit der Ausübung des Weid— 
bannes beauftragt'). Eine größere Anzahl von Beſtimmungen beſchäftigt 
ſich ſodann mit der Feſtſetzung der Straftaxen für den von weidendem 
Vieh angerichteten Schaden; bei der Bemeſſung der Strafſätze kam ein— 
mal in Betracht die Lage der in Frage kommenden Grundſtücke, ſodann 
auch die Anzahl der widerrechtlich weidenden Tiere und ſchließlich die 
Zeit, in der der Schaden angerichtet wurde'). So betrug z. B. die Buße 

für Schaden, der in den Reben innerhalb und außerhalb des Etters 

durch Weiden des Viehs verurſacht worden war, in der ganzen Zeit von 

Sonntag Lätare (3. Sonntag vor Oſtern) bis Martini (11. November) 
von jedem Stück Vieh 16, ſpeziell während der Sommermonate jedoch, 
wo naturgemäß der Verluſt immer größer war, 2 6)D. Dem Geſchädigten 
ſtand auf jeden Fall voller Erſatz ſeines Verluſtes zu. Jedermann war 
berechtigt, das Vieh, das ſich auf ſeinen Grundſtücken ohne Aufſicht von 

) Walter, Weist., 125. ) Ebenda, 33 u. 104. ) Ebenda, 33 u. 104. ) Ebenda, 33. 
) Nunnenmacher — eigentlich Sauſchneider nach Lexer, Mhd. Taſchenwörterbuch, 180. 
) Walter, Weist., 47 u. 117. ) Ebenda, 32 u. 103. ) Ebenda, 33 u. 104. 
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Hirten herumtrieb, in den nächſten Schutzhof zu treiben, um den Be— 

ſitzer der Tiere feſtzuſtellen und von ihm Erſatz zu verlangen). War der 
Hirte bei dem Vieh, ſo durfte derſelbe gepfändet werden, die Rückgabe 
des Pfandes erfolgte erſt nach voller Vergütung des angerichteten 

Schadens. Ließ ſich der Beſitzer des widerrechtlich weidenden Viehs 
nicht auf einen gütlichen Vergleich ein, ſo ſtand es dem Geſchädigten frei, 
ſeine Anſprüche vor Gericht anzubringen). Für Schaden, um den der 
Bannwart wußte, ohne ihn anzuzeigen, wurde er ſelbſt haftbar gemacht'). 

Zur Almende gehörten neben den Weiden auch die Wälder und 

mit ihnen der Anteil an Eckerich und Holz. Alljährlich wurde eine 

Kommiſſion von zwei Ratsherren damit beauftragt, die Eichelmaſt in 
den ſtädtiſchen Wäldern zu beſehen und abzuſchätzen; auf ihre Wit— 
teilung erfolgte alsdann die Verteilung der Loſe an die Bürger'). Nach 

den Angaben des alten Stadtbuches aus dem Jahre 1446 wurde die 
Zahl der Schweine, die in die Eichelmaſt getrieben werden durften, nach 

den Steuerſätzen feſtgeſetzt; jedoch ſollte der einzelne Bürger nicht mehr 
als vier Schweine ſchicken dürfen; für jedes Stück über dieſe zuläſſige 
Höchſtzahl war eine Buße von 5 6 zu entrichten; ebenſo war es bei 
Strafe verboten, Moren und „vaſell ſchwein“, d. h. junge Zuchtſchweine, 
in die Maſt zu treiben'). Ratsmitglieder, denen es nicht gelegen war, 

Schweine in die Eichelmaſt zu ſchicken, konnten ihr Waldrecht am 

Eckerich an andere Bürger veräußern'). Der Anteil an dem Gemeinde— 
wald ſchloß ferner die Befugnis in ſich, das nötige Bau- und Brennholz 

den Forſten zu entnehmen. Die Waldordnung beſtimmte, daß in einer 
gewiſſen Zeit nur ein feſtgeſetztes Quantum von Brennmaterial geholt 
werden dürfe; ſo waren den Meiern in Reichenbach und Binzmatt täg— 

lich eine Fahrt oder, wenn ſie mit Rückkörben ins Holz zogen, drei 
Gänge zugeſtanden; wer mehr holte, hatte dafür aufzukommen. Den 

Weiern in Strohbach ſtand dasſelbe Quantum ſogar nur allwöchentlich 

zu. Aus dem Ziegelwald war eine Entnahme von Holz bei einer Strafe 
von 5 üt § überhaupt unterſagt'). Wenn jemand in Ohlsbach Holz hin— 

wegführen wollte, das nicht ordentlich gebunden oder „wegefertig“ war, 

ſo ſtand es jedermann frei, ſich Holz von dem Wagen zu nehmen. 
Sämtliche Zimmerleute und Waldhauer wurden alljährlich daraufhin 

vereidigt, außer dem zu einem Bau notwendigen und von der Obrigkeit 
zugeſtandenen Holz keine Hiebe in den ſtädtiſchen Waldungen vorzu— 
nehmen. Die Bewilligung von Bauholz war nur im Rate zu erhalten, 
und zwar ging der Weg in der Weiſe, daß der Erſteller des Hauſes 
den mit dem Bau beauftragten Zimmermann vor die zuſtändige Behörde 

) Ebenda, 33. ) Ebenda, 33 u. 104. ) Ebenda, 33 u. 104. ) Ebenda, 31. 
) Ebenda, 31. ) Ebenda, 31. ) Ebenda, 74f.
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brachte, damit er daſelbſt die Angaben über die Menge und Art des 

benötigten Materials machte. War der Bau bereits in Angriff ge— 

nommen oder lagen ſonſt dringende Gründe vor, die ein raſches Handeln 

nötig erſcheinen ließen, ſo konnte auch der Lohnherr oder einer der 

Stättmeiſter unter Zuziehung einiger Ratsmitglieder die Entſcheidung 

über Verabfolgung des Holzes treffen. Damit die Wälder nicht zu ſehr 

verwüſtet wurden oder in Unordnung gerieten, durfte Holz nur im Bei— 

ſein des Waldmeiſters und Förſters geſchlagen werden; erſterer erhielt 

dafür 8, letzterer 4 8. Wan durfte ſich bei einem Hieb nicht aus dem 

Walde entfernen, bis der Stamm auf der Erde lag; auch war darauf zu 
achten, daß nicht allzuviel Aſte der anderen Bäume abgeſchlagen wurden“). 

Die Aufſicht in den Waldungen führten der Waldmeiſter und die 
Förſter; es gab einen beſonderen Stadtförſter; daneben waren in den 

Nebengemeinden Forſtſchutzleute beſtellt, mit deren Dienſt zu manchen 

Zeiten auch die Heimburgen betraut waren, die in dieſem Falle zu ihrem 

Dienſteid als Gemeindebeamten auch noch den Förſtereid zu leiſten 
hatten“). Es ſcheint, daß der Gengenbacher Waldbeſitz in Reviere ein- 
geteilt war, die ſolchen Forſtbeamten unterſtanden; ihre Inſtruktionen 

erhielten ſie vom Rat oder im Auftrage desſelben von den Heimburgen. 

In ähnlicher Weiſe wie der Bannwart hatten die Förſter auf öfteren 

Rundgängen ſich davon zu überzeugen, daß die Wälder ſich in gutem 
Zuſtande befanden und kein Schaden angerichtet wurde; Forſtfrevler 

waren ohne Rückſicht auf Perſon und Stellung ſofort zur Beſtrafung 

zu melden'). Damit die Beamten ſich über Strafbarkeit der einzelnen 
Fälle klar waren, wurde eine beſondere Verordnung erlaſſen. Das 
Hauen von grünen Eichen, Tannen, Buchen und Kirſchbaumholz in Be— 

zirken, in denen dies unterſagt war, wurde mit einer Geldſtrafe von 5 5 

für jeden gefällten Stamm belegt'). Der gleichen Strafe unkerlag das 
Abſchneiden von Tannenreis von jungen Bäumen. Eine Strafe von 1½5 
traf denjenigen, der an ſonſtigen Bäumen grüne Aſte abhieb oder ſo— 
genannte „Wintwerfen“) ohne Erlaubnis mit der Axt bearbeitete“). 

Das Zuſammenſchleifen und Aufſetzen von Holz zu dem Zwecke, es als⸗ 
dann wegzutragen, wurde in jedem Falle mit einer Buße von 55 ge— 

ahndet). Unter beſonderem Forſtſchutz ſtand ſodann das Bauholz, unter 
dem wir bereits gefällte und behauene, aber noch im Walde liegende 

Stämme zu verſtehen haben; wer ſich daran vergriff, hatte für jedes 

Stück außer dem Erſatz des Schadens an den Eigentümer eine Strafe 

) Ebenda, 58 u. 126. ) Ebenda, 29 u. 102. ) Ebenda, 30 u. 102. ) Ebenda, 30. 
) Wintwerfe — wintvall — Windbruch, vom Winde umgeſtürzte Bäume. Lexer, 
Myd. Taſchenwörterbuch, 388. ) Walter, Weist., 30 u. 74. ) Ebenda, 74.
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von 5 5 zu bezahlen; war die Stadt ſelbſt Eigentümerin des Bauholzes, 

ſo konnte den Täter außer der Geldbuße noch Leibesſtrafe treffen“). 
Über die ſogenannten Steckbäume)) die alljährlich verkauft wurden, er⸗ 
ging eine beſondere Verordnung, um die Wälder nicht vollſtändig aus⸗ 

zuhauen und zu verwüſten. Solche Steckbäume durften nur im Beiſein 
eines Förſters gehauen werden, der dafür aus dem Erlös von jedem 

Stück 2 8 erhielt. Schließlich wurde der Hieb von Steckbäumen über⸗ 

haupt unterſagt; ausgenommen von dieſem Verbot war nur das Gebiet 

hinter dem ſogenannten „rechhag“). Förſter, Heimburgen und Schweine⸗ 

hirten waren dafür verantwortlich gemacht, daß beim Gebrauch der 

Eichelmaſt keine Unregelmäßigkeiten vorkamen; gegebenenfalls hatten 
ſie Verſtöße zur Beſtrafung zu melden). Das Eichelleſen war bei einer 

Buße von 2 5 jedermann unterſagt; nur die im Dienſte der Gemeinde 

ſtehenden Hirten durften täglich ungefähr einen Vierling ſammeln. 

Wenn gegen Leute, die in der Nähe von Waldungen wohnten und die 

ihre Schweine herumlaufen ließen, Anzeige erſtattet wurde, ſo war 

für jedes Tier eine Buße von 1 ÿ/ zu bezahlen'). Nur ſolche Tiere 
durften in die Schweinemaſt getrieben werden, die der Beſitzer ſchon 
vor Jakobi (25. Juli) in ſeinem Stall gehabt hatte“. 

Das Abſchießen von Wild war ſtreng unkerſagt und kam den Jagd⸗ 
ſrevlern auf wenigſtens 5 K S zu ſtehen. Auch das Fangen von Wild 

mit irgendwelchen Geräten fand ſcharfe Ahndung; auf Übertretung die⸗ 
ſes Gebots während des Tages war ebenfalls eine Strafe von 5 U. 3 
geſetzt, die ſich für Wilddiebſtähle bei Nacht auf das Doppelte erhöhte“. 
Schließlich finden ſich noch einige Beſtimmungen über die Forſtpolizei 
der Gemeinde Ohlsbach. Hier mußten alle Perſonen, die im Gengen- 

bacher Kirchſpiel nicht anſäſſig waren, für jeden angerichteten Schaden 
eine Strafe von 10 6 erlegen. Die Ohlsbacher waren befugt, Wald⸗ 
frevlern, beſonders wenn es ſich um Holzdiebſtähle handelte, bis in die 
Witte des Rheins nachzuſetzen und von jedem Stock, von jedem Korb 
Holz und von jeder Bürde Reiſig, Gerten oder Laub die erwähnte Buße 
von 10 6 zu erheben)). Wenn Leute, die wegen Forſtfrevels im ſoge— 
nannten „Rieſenwald“) in Strafe genommen wurden, ſich nicht mit der 

Gemeinde auseinanderſetzen wollten, ſo ſtand den Ohlsbachern das 
Recht zu, ſich an den zu Ortenberg ſitzenden Vogt um einen Boten zu 
wenden, um bei dem Widerſpenſtigen eine Pfändung vornehmen zu 
laſſen. Die eingetriebenen Strafgelder ſollten je zur Hälfte dem Vogt 

) Ebenda, 30. ) Vgl. „Die Ortenau“, 1927, 14, 79, Anm. 4. ) Walter, Weis- 
tümer, 30. Es handelt ſich bei dem „rechhag“ um eine Ortsbezeichnung, deren Lage ich 
nicht feſtſtellen konnte.) Ebenda, 31. ) Ebenda, 31. ) Ebenda, 76. ) Ebenda, 75. 
) Ebenda, 146. ) Sſtlich von Ortenberg und nördlich von Ohlsbach gelegen.
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auf dem Ortenberger Schloß und der Gemeinde Ohlsbach zufallen). 
Im Ohlsbacher Wald, der an den Wald von Reichenbach grenzte, war 

jedermann das Fällen von Bauholz, Balken und Stangen unterſagt. 

In Reichenbach und allen andern Ortſchaften des Gengenbacher Gebiets 

wurden die Waldfrevel auf die Anzeigen der beſtellten Aufſichtsperſonen 

in der gleichen Weiſe behandelt wie in Ohlsbach'). 
Inwieweit die Stadt Gengenbach an Bergwerken Anteil hatte oder 

ſonſt an der Gewinnung von Edelmetallen beteiligt war, läßt ſich nicht 
genau feſtſtellen. Daß in der Umgegend ſchon früher Bergwerke im 

Betrieb waren, iſt nach alten Nachrichten ſicher anzunehmen, ſollen ſich 

doch ſchon, bevor die deutſchen Stämme den Boden in der Ortenau und 
im Kinzigtal betraten, die ehemals romaniſchen Bewohner dieſer Kunſt 
gewidmet haben und darum in hohem Anſehen geſtanden ſein). Königs— 

hofen hat in ſeiner Chronik eine Notiz über ein recht ertragreiches 
Silberbergwerk, in dem zur Zeit des Straßburger Biſchofs Friedrich 
von Blankenheim um das Jahr 1375 gegraben wurde; wir leſen da 
„in dem ſilberberge zü brüntzebach (Prinzbach im Kinzigtal)) gineſit 
Gengenbach dalp men noch, und fand men alſo vil ſilberertz, das men 
ſchetzete, das alle die die do teil hettent an dem ſelben berge, uſſer 
moſſen ſoltent rich werden“). Über Haigerach findet ſich aus dem 
Jahr 1528 eine Bemerkung: „Im gebirge im Heydiger oder alten 
Gengenbach genant vor Ziten Bergkwergk erbawen“). Nach der 
Darſtellung von Gothein ſollen die Pfandherren der Landvogtei im 

Jahre 1531 daſelbſt ein Silberbergwerk eingerichtet haben; es wird da— 
bei berichtet, daß an der betreffenden Stelle viele Mundlöcher alter 

Gruben zu finden ſeien, und da dieſe in keiner früheren Urkunde Er— 
wähnung finden, iſt wohl anzunehmen, daß ſie ſchon ſeit langer Zeit 
nicht mehr benützt wurden“). Ob die Kinzig in früheren Zeiten Edel— 
metalle führte, iſt nicht genau feſtzuſtellen; in einer Regalverleihung aus 
dem Jahre 1234 von ſeiten des Königs Heinrich VII. an den Grafen 

Egon II. von Freiburg und Urach iſt unter anderen Schwarzwaldflüſſen 
auch die Kinzig mit ihren Nebenbächen bis Gengenbach an denſelben 
verliehen worden „mit ihren Gründen und anſtoßenden Bergen, ſamt 
dem Erträgnis an Gold aus dieſen Flüſſen und Bächen und an Silber 

aus den anſtoßenden Bergen“). 

) Walter, Weist., 146. ) Ebenda, 149. ) VPgl. „Die Ortenau“, 1922, 9, 2 u. 17, 
Anm. 7. ) Mone, Quellenſammlung, 1, 267. ) Deutſche Städtechroniken, Straßburg, 
2, 679. ) Krieger, Topographiſches Wörterbuch, 1, 826. ) Gothein, Wirtſchafts⸗ 
geſchichte des Schwarzwaldes, 210 und Anm. 2. ) Dammbacher, Urkunden zur Ge⸗ 
ſchichte der Grafen von Freiburg. Nachtrag (13. und 14. Jahrhundert) in Zeitſchrift 
für die Geſchichte des Oberrheins, 19, 76. Vgl. auch Stählin, Württembergiſche Ge⸗ 
ſchichte, 2, 170 und Fürſtenbergiſches Urkundenbuch, 1, 166, Nr. 379.



Die Waſſerburg 

Tiefenau und ihre Beſiher. 
Von Adalrich Arnold. 

Im heute noch Tiefenau genannten Hofgut zu Kartung, Gemeinde 
Sinzheim, ſtand ehemals eine Waſſerburg, die ein von keilweiſe noch 
erkennbarem Waſſergraben des Sandbachs umgebener adeliger Lehens— 
ſitz war. 

Die Lage der Tiefenauer Rittergebäulichkeiten kann freilich nicht 
mehr genau beſtimmt werden. Jedenfalls ſtanden ſie nach dem Zugange 
über die kleine Brücke rechts, wo die heutigen Wohn- und Skonomie⸗ 

gebäude ſind, und links, wo letzteren gegenüber bis 1906 das in der 
Witte des 18. Jahrhunderts vom Kloſter Lichtental erbaute „neue 

Schlößchen“ ſich erhob — alles nach Oſten und Süden gerichtet. Der 
ziemlich geräumige Burghof bot Platz genug für die drei Steinhäuſer, 
die 1429 noch als Wohnſitze der drei Ritterfamilien aus drei, ſeit 1337 
aus zwei verſchiedenen Geſchlechtern genannt ſind). Daneben ſtanden 

jedenfalls noch Wohngebäude für das Geſinde und die Wirtſchafts- 
bauten. Leider iſt von Tiefenau keine Anſicht mehr aus der Zeit der 
alten Waſſerburg auf uns gekommen“). Auch keine aus ſpäterer Zeit 
mit der baulichen Veränderung als barockes Landſchlößchen. 

Die Tiefenau gehörte zu jener erſten der drei Burgengruppen im 
alten Mortengau, die nach Näher vom 11. bis 13. Jahrhundert erbaut 

wurden und in denen man oft bis zu vier Ritterfamilien als Lehens- 
träger findet. Von Tiefenau bezeugt dies Ruppert in ſeiner Geſchichte 
der Wortenau“, daß ſie Teillehen und ſpäter auch Ganerbenſchloß war, 

) über die Geſchichte der Burg Tiefenau hat vor zwei Jahren M. Besler in 
unſerem zweiten Jubiläumsband: „Burgen und Schlöſſer Mittelbadens“, S. 158 ff., 
gehandelt, wir verweiſen darauf. In der vorliegenden Arbeit ſoll hauptſächlich von 
den Beſitzern der Burg geſprochen werden: es lag nicht im Plan der zuerſtgenannten 
Veröffenklichung, auch die Geſchichte der Familien heranzuziehen, ſonſt wäre das 
Werk, trotz ſeiner Reichhaltigkeit, noch viel größer geworden. Das alſo vor zwei 
Jahren abſichtlich Ausgelaſſene wird jetzt z. T. nachgeholt. Die Schriftleitung. 

) Regeſten der Markgrafen von Baden, Nr. 4257 (abgekürzt: RMB.). 
) Der Verfaſſer einer „Chronica“ vom Jahre 1583, Hans Caſpar Göldlin, ref. 

Pfarrer in Zürich, der Pforzheim und wahrſcheinlich auch Tiefenau beſucht hat, ſagt 
fol. 289: „der alt edelmans ſitz unnd das Schloß Dieffenow unweit der Statt 
Nider Baden an einem gar luftigen orth gelegen vnd noch ietziger zeyt vffrecht vnd 
in guthem baw vnd wäſen ſtadt.“ Sein Mſc. im Familienarchiv Göldlin-Luzern. 

) Näher, Die Ortenau: Burgen, Schlöſſer, Klöſter. Lahr, 1888. — Schuſter, 
Burgen und Schlöſſer Badens. Karlsruhe, 1908, nennt p. 257 als Beſitzer Tiefenaus u. a. 

Die Ortenau. 7
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d. h. die Glieder der einzelnen Teillehenbeſitzer waren alle erbberechtigt 
an ihrem betreffenden Teilbeſitz. 

Zu den im 12. und 13. Jahrhundert in Wittelbaden urkundlich auf— 

tauchenden Landadelsgeſchlechtern, die ſich damals nach ihren Wohn— 
ſitzen zu nennen begannen: ritterliche Mittelfreie und miniſteriale 
Lehensträger der Markgrafen von Baden, der Grafen von Eberſtein 
oder des Biſchofs von Straßburg, gehörten auch die Beſitzer der Burg 
Tiefenau. Urkundlich begegnet uns der Name Tiefenau erſtmals 1296, 
wo eine „domina de Tiefenhouwe“ Benediktinerin im adeligen Stifte 

Frauenalb (1138—1803) iſt'). Der im Totenbuch Lichtentals erwähnte 
Friedrich Röder heißt zwar ſchon 1265 „Rodir von Tiefenau“, aber nur 
als Gatte einer Tiefenauerin. Beſitzer eines Viertellehens daſelbſt 

waren die Röder erſt ſeit 1381. — Von Tiefenau ſchrieb ſich ein 
Miniſterialengeſchlecht, das ſeit 1398 auch mit dem Beinamen Held 
Geylt) vorkommt. Wit und ohne dieſen Beinamen führen deſſen Glie— 
der das nämliche Wappen: einen aufrechten ſilbernen, goldbekrönten 
Löwen auf grünem Schilde“). Es ſind Lehensleute der badiſchen Mark— 
grafen und zu unterſcheiden von den Edelleuten auf der Altenburg zu 
Sinzheim, die gräflich Eberſtein'ſche Lehensträger waren“). — Ferner 

nannten ſich nach Tiefenau auch andere mit einem Viertel oder der 

Hälfte an dieſem Waſſerſchloſſe belehnt geweſene Adelige wie die Kolbe 
von Staufenberg (auch von Bottenau geheißen) bis 1381 und von da 
an deren Nachfolger, die Röder aus der Rodecker Linie dieſes Ge— 

ſchlechtes). Auch die Göldlin von Tiefenau in Pforzheim, ſeit 1328 hier 

urkundlich nachgewieſen, aber wohl ſchon früher dahin verzogen, leiten 

ihre Herkunft vom Waſſerſchloſſe Tiefenau ab. 

Göldlin von Tiefenau. 

„Die von Dieffenow ſind vor alten Zeyten under den marggraffen 
von nider Baden geſeſſen und ire lähen und dienſtlüth geweſen“.“ Sie 

haben ihr Teillehen wohl Ende des 13. Jahrhunderts verlaſſen und ſind 

bis 1386 in Pforzheim verblieben, um dann nach Heilbronn und 1405 nach 

auch die Goldin. — Von Rupperts auf vier Bände angelegtem Werk erſchien nur 
Bd. J — ogl. auch deſſen: Konſtanzer Beiträge zur badiſchen Geſchichte, I, 47f. 

) Gmelin, Urkundenarchiv Frauenalb in Zeitſchrift für Geſchichte des Ober— 
rheins, 27, 84 (abgekürzt: 360.). 

) Kindler-v. Knobloch, Oberbadiſches Geſchlechterbuch, J. 221, und II, 25 (ab- 
gekürzt: Kindler). 

) Krieg v. Hochfelden, Geſchichte der Grafen von Eberſtein, p. 136, wo Dietrich 
und Daniel Röder 1505 belehnt erſcheinen. 

) RMB., Nr. 4429. — Bader, Badenia, I, 358. — Über die Röder ſiehe 
Kindler, III, 62 und 558. 

) Chronica, fol. 289 (ſiehe Anm. 3, S. 97). — Kindler, I, 449.
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Zürich zu überſiedeln. In 
Pforzheim haben ſie durch 
den Betrieb einer Privat— 
leihbank — eine nicht er- 
bare Beſchäftigung für 
Edelleute im Mittelalter — 
ihren Adel verdunkelt. Aber 

mit dem von ihrem Gewerbe 

hergenommenen Familien— 
namen Goldeli') wachſen ſie 
wieder wie ſo manche ihrer 

Standesgenoſſen damaliger 
Zeit in den patriziſchen Stadt⸗ 
adel hinein. Deshalb heißt 

der durch ſeinen Geldſtreit 
mit Markgraf Bernhard J. 
bekannte Heinrich Göldelin 

1405 wieder „erbar und 

veſte“). Für die Anſäſſig⸗ 
keitszeit der Göldlin in Tie⸗ 

fenau liegen direkte urkund⸗ 
liche Nachrichten nicht vor, 

da erſt Bernhard J. (1379 

bis 1431) die Lehensbücher 

anlegen ließ. Andeutungen Göldlin von Tiefenau. 

geben aber 3 Urkunden Zweigeteilter Schild; im oberen Halbfelde (filbern) zwei fünf⸗ 
von 1443 und 1460, worin blättrige, rote Butzenroſen; im unteren roten Feld eine halbe, 
einer „goldenerin gut“ in nach unten flehende Lilie. Auf der Helmdecke die ſilberne, 

Sinzheim zu den Lehens⸗ auftechtſtehende Lilte. 

gütern des Heinrich und 

Jakob Held in Tiefenau gehört'). Dieſes Goldenerin Gut iſt ſicherlich 
eines der weitverzweigten Güter der Elſe Goldenerin von Pforzheim, 
deren Tochter Margarete aus erſter Ehe mit dem Edelknecht Ulrich 

) VPgl. Bähniſch, Deuktſche Perſonennamen, p. 85. — göldeli, goldel, Deminutiv 
von golt, ſiehe Lexer, Mittelhochdeutſches Wörterbuch. 

) Stillfried und Märker, Monumenta Zollerana, VI, 270. — er (eren) — baere 
der Ehre gemäß ſich benehmen, zu Ehre gereichend, edel. — Adel-Geſchlecht, edles 

Geſchlecht, Stand mit ehrenvollem Betragen. Lexer, I, 607. 
) Original-Pergament-Urkunde im Generallandesarchiv Karlsruhe Lehens- und 

Adelsarchiv): K 194 (abgekürzt: GA.). Goldenerin, eine der vielen Namensver— 
renkungen v. Göldlin, ſteht noch heute ſo in der Schloßkirche zu Pforzheim vom Jahre 
1371. — Die Meinung Feſters (Neujahrsblatt der Bad. Hiſt. Kommiſſion, VI, 127, 
Anm. 1, S. 105): Die Stammgüter der Göldlin dürften im abgeg. Ort Teufenau, Kankon 

7  
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Trigel von Swisheim den Edelknecht Albrecht von Zeutern heiratete. 
Nach einer Urkunde von 1405 erbt Albrecht die Güter ſeiner Schwieger— 
mutter Elſe Goldenerin. Dieſelben werden darin begrenzt durch ein un— 
regelmäßiges Fünfeck: von Udenheim (heute Philippsburg) ſüdlich bis 
Stollhofen (unfern Tiefenau), von da öſtlich nach Herrenberg, von hier 
nördlich bis Pforzheim Beſigheim —Eppingen, und von da wieder weſt— 
lich bis Udenheim. Somit lagen 1406 bei Stollhofen-Tiefenau und damit 
wohl auch zu Sinzheim noch Göldlin'ſche Güter. Dieſe verſprach Albrecht 
von Zeutern vom Markgrafen als Lehen zu nehmen. Daraus iſt auf 
ehemalige Anſäſſigkeit der Göldlin-Goldener in der Sinzheimer Gegend 
zu ſchließen). Wahrſcheinlich ſind die Güter der Elſe Goldenerin als 
Allodialgüter in der Familie verblieben und von ihr vererbt worden, 
während die Feudalgüter beim Wegzug der Familie nach Pforzheim an 
den markgräflichen Lehensherrn zurückgefallen waren. Die älteſte 

Tiefenauer Urkunde über Verkauf der Hälfte dieſes Teillehens von 1337 
deutet auch an, daß hier eine teilbelehnt geweſene Miniſterialenfamilie 

abgewandert iſt'). Kritiſche Zeitverhältniſſe zwangen ſeit Mitte des 
13. Jahrhunderts viele niedrige Adelige auf dem Lande, in den auf— 
blühenden Städten neue Lebensbedingungen zu ſuchen. 

Die Kriſis, in die der Adelsſtand eintrat, dauerte vom 13. bis ins 

15. Jahrhundert an. Die Zugehörigkeit zu ihm hatte die Verpflichtung 
einer ritterlichen Lebensweiſe in ſich geſchloſſen. Nun war das Zdeal des 
Rittertums: eine ſtehende Kriegerkaſte zu bilden, nicht mehr auszu⸗ 
wirken. Entartung nach den Kreuzzügen, die noch eine religiös-ideale 
Betätigung geboten hatten, war eine faſt notwendig gewordene Entwick— 
lung. Zwar hatte Rudolf von Habsburg dem Raubrittertum den Todes- 
ſtoß verſetzt. Damit war jedoch für die meiſten niederen Edelleute die 
vitalſte Lebensfrage nicht gelöſt. Von den Renten leben konnten die 
wenigſten, da die Einnahmen von einigen Gulden und Säcken Frucht 

nicht ausreichten. Ein Mißjahr, eine Reduktion der Preiſe ihrer Natural- 
bezüge, eine Geldkriſis, wie ſie namentlich Ende des 14. Jahrhunderts 
anläßlich der neuen rheiniſchen Münzregulierung auftrat, konnte ſie 

nötigen, den adeligen Stand aufzugeben und in den bürgerlichen oder 
gar bäuerlichen überzutreten. Daher fand vom 13. bis 15. Jahrhundert 

Appenzell, zu ſuchen ſein, iſt abhängig vom phantaſtiſchen Verſuch Dr. E. A. Göldis, 
ſeine bäuerliche Familie im St. Galler Rheintal in die patriziſche der Göldlin v. Tiefenau 
hineinzuinterpretieren. Unhaltbare Anſicht, wie auch die Behauptung, die Göldlin ſeien 
Lehensleute der Werdenberger Grafen geweſen. Scharfe kritiſche Ablehnung ſeines 
Buches: Göldi, Göldli, Göldlin, Zürich, 1902, durch Dr Keller-Eſcher als „Ignoranz 
und Arroganz“, ſiehe Mſc. II, 633, der Zentralbibliothek Zürich. 

) Orig.-Perg.-Urk. im GeA. Karlsruhe (Lehens- und Adelsarchiv): Copb. 38, 
fol. 102; RMB., Nr. 2318. 

) Orig.-Perg.-Urk. im GeA. Karlsruhe (Lehens- und Adelsarchiv): K 496.
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eine maſſenhafte Verminderung des Dienſtmannenadels ſtatt, ſo daß ſich 

in vielen Gegenden ein Abgang von Adel durch Unterſinken mancher 
Adelsfamilie im Bürger- und Bauernſtande bemerkbar machte. Das 

drängte alsdann zur Abwanderung von den Burgen in die Städte, vorab 
in die ſtets mehr emporblühenden Reichsſtädte. In dieſen hatten die 
wenigen herrſchenden Geſchlechter des Rats den Grundſtock zum neuen 
ſtädtiſchen Patrizieradel gelegt. Zu ihnen kamen nun viele vom bisher 
landſäſſigen Miniſterialadel und leiteten mit ihnen über — nicht zu 
einer ſpeziellen Adelsſtufe — wohl aber zu einer neuen größeren Klaſſe 

von Edelleuten: dem gewachſenen Adel des Patriziats. Eheliche Allian- 

zen zwiſchen beiden galten als ebenbürtig. Für die Patrizier war auch 
die Pflicht zur Enthaltung von gewiſſen bisher verpönten Beſchäftigungs- 
arten nicht mehr ſo enge begrenzt. Doch galten manche Handwerke und 
Betriebe weiterhin als für nicht erbar. Dazu gehörte das Sich— 

befaſſen mit Geldgeſchäften. Dieſes war bisher geradezu eine Domäne 
der Juden geweſen. Jetzt verlegten ſich auch mehr oder weniger Chriſten 
auf das Geld- und Wechſelgeſchäft wie die Patrizier Palmſtufer und 
Humbrecht zu Frankfurt a. M. Ihnen ſind auch die Göldlin in Pforz— 
heim beizuzählen. Der Patrizier Hans Beſſerer in Ulm gab ſogar hier 
ſein Bürgerrecht auf, um in Stuttgart eine „Fuggerei“ aufzutun (Weg⸗ 
mann, Hiſt.-Biogr. Nachrichten, II, 37). Deshalb gab noch 1525 Kaiſer 
Karl V. den Augsburger Welſern das Privileg, daß durch ihre Groß— 
handlung ihnen kein Nachteil an den ritterlichen Ubungen entſtehen ſolle 

(Roth v. Schreckenſtein, Patriziat in deutſchen Städten, p. 557). Wit⸗ 
hin wurden ſolche Beſchäftigungen auch jetzt noch mit ſchiefen Augen 
angeſehen, ſo daß der Fall von ſog. Verdunkelung des Adels vielfach 
eintreten konnte, wie z. B. bei den Göldlin. 

In ſolche Zeiten und Verhältniſſe ſind die Pforzheimer Göldlin ein- 
zureihen, wenn ſie ſich genötigt geſehen hatten, von Tiefenau abzuwan— 
dern und in der Reuchlinſtadt in die Zahl der vierzehn alten Patrizier— 
familien einzutreten (Pflüger, p. 82 f.). Daſelbſt bekleidete der 1296 
geborene, erſte hiſtoriſch feſtſtehende Ahne Wernher im Jahre 1328 das 

Schultheißenamt'). Hatten die Göldlin mit ihm oder ſeinem Vater zu 
Tiefenau noch gleichzeitig mit den Kolb und den ſpäter ſo genannten 
Held ein Teillehen beſeſſen, ſo konnte es nur jene gegen Ende des 

13. Jahrhunderts verlaſſene, an den Lehensherrn zurückgefallene Hälfte 

ſein, die Markgraf Hermann IX. 1337 an Fritz und Jakob in Tiefenau 

um 65 Pfund Heller wieder verkaufte. Da auch die kleinen Lehen ſeit 

) Orig.-Urk. im Staatsarchiv Stuttgart: Kloſter Maulbronn (Bauſchlott), Lade 
R 45 à b. Pflüger, Geſchichte von Pforzheim, p. 85. — Lotthammer, Pforzheims 
Vorzeit, p. 146. — Urk.⸗Arch. Herrenalb in: 360., 3, 199.
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Kaiſer Konrad II. reichsgeſetzlich erblich waren und nachweislich ſchon 
im 12. Jahrhundert in der nämlichen Familie vererbt erſcheinen, ſo 

ſchließt der erſtmalige Kauf dieſes Halblehens durch die genannten 
zwei Brüder eine Vererbung innerhalb ihrer eigenen Familie aus. Eine 

Wiederverleihung (Mutung) durch den ſog. Herren- oder Mannfall lag 

auch nicht vor. Es kam alſo von einer andern weggezogenen Familie 
jetzt zum erſtenmal an die des Fritz und Jakob zu Tiefenau, die bisher 

ein Viertel an dieſer Waſſerburg beſeſſen, von 1337 an aber drei Viertel, 
während die Kolbe von Staufenberg (Vottenowe) das vierte Viertel bis 
1381 inne hatten. 

Helde von Tiefenau. 

Übergehend zur Familie, der die bereits genannten Fritz und Jakob 

ſowie deren Brüder Andreas und Wernher angehören, die alle vier 
zuſammen erſtmals 1307 urkundlich erwähnt werden, ſo iſt deren Vor— 

geſchichte ebenſowenig aufgehellt als die der Göldlin in Tiefenau. 

Namensvorfahren dieſer vier Brüder ſind außer der 1296 ohne Vor— 
namen genannten Tiefenauer Conventualin in Frauenalb nicht bekannt. 

Und doch iſt mit Grund anzunehmen, daß in der Waſſerburg Tiefenau 

im 13. Jahrhunderk, wo nicht ſchon früher, adelige Lehensleute ſaßen. 
Was von Wecẽcch in ſeiner badiſchen Geſchichte, p. 13, Anm. ſagt von 

den erſten Zeiten der großen Fürſtengeſchlechter des Wittelalters, gilt 
eben auch von den kleinen Dynaſten und Adelsfamilien: man darf von 

den genealogiſchen Forſchungen über ſie nicht verlangen, daß ſie un— 
umſtößliche Gewißheit verſchaffen; mehr oder weniger werden ſie ſich 

immer auf dem Gebiete der Vermutungen bewegen. — Wenn daher 
hohe Wahrſcheinlichkeit vorliegt, die mehr Gewicht hat als bloße Ver— 

mutung, ſo iſt ſolche durchaus nicht zu verwerfen, ſo wenig wie ſchrift— 
liche Familientraditionen, vorausgeſetzt, daß dieſe ſich nicht in Wider— 

ſprüche verwickeln oder gar Unmöglichkeiten behaupten. Und dies iſt bei 

den älteren Tiefenauern nicht der Fall. Bekanntlich haftet auch der 

Adelscharakter nicht immer an dem Wörtchen von, wohl aber oft an 

dem ſcheinbar bürgerlichen Namen“). Daß der Adel ſich überhaupt 

) So hießen die Edelknechte v. Rüppurr (Rietburg) Pfau, die v. Bottenau rectius 
v. Staufenberg Kolb. Dieſes Ganerbenſchloß war überhaupt Muſter eines Teillehens. 
Da gab es Kolb, Stoll, Bock, Pfau, Hummel, Wiedergrün — alle von Staufenberg, 
wobei deren Adelscharakter nicht auf Staufenberg haftet, ſondern am Beinamen. In 
Württemberg die Speth, in Norddeukſchland die Vincke, Grote u. a. ſind Adelige ohne 
das „von“. Sogar das ominöſe Kraftwort Kaib bezeichnet den Adelscharakter der 
Kaibe v. Hohenſtein, ein Zweig der Speth in Würktemberg, und der Keybe v. Hohen- 
ſtein im Elſaß. Siehe Lehensbuch Eberhard des Greiners im Staatsarchiv Stuttgart 
und RMBB., Nr. 3676.



103 

Familiennamen beilegte und ſich nach ſeinen 

Wohnſitzen ſchrieb, kam erſt im 12. Jahr- 
hundert auf. Bei den Göldlin von Tiefenau 

haftet der Patrizieradel auf Göldlin, ob ſie 

aus dem landſäſſigen Miniſterialadel hervor— 
gingen oder nicht. Auch die ſpätere Zu— 
ſammenſchmelzung von Göldlin mit Tiefenau 
iſt für deren Adelscharakter ſo belanglos 
wie bei Meis von Teufen'). Das gleiche gilt 
von den Röder in Tiefenau. Dagegen ſcheint 
er bei den Helden von Tiefenau, welcher 
Beiname vor 1398 nicht nachgewieſen iſt, 

mit dem Wohnſitze verknüpft zu ſein. 
Von den Beſitzern Tiefenaus, die ſich 

ohne Held von dieſer Burg her ſchreiben, 

ſtehen urkundlich feſt: Der oben erwähnte 
Jakob 1307, 1311 und 1335 — in Verbin. r S5se. galsheBerdle. 
dung mit ſeinen drei Brüdern Wernher, Lowe, wach ſend. 
Andreas und Fritz 1327 — letzterer als 
Friſchemann 1313, als Fritz gemeinſam mit Jakob 1327 — Wernher 
allein 1329. Alle vier heißen Ritter, Edelknechte, armiger und ſind 1327 
an einer Fehde von größerer Ausdehnung zu Neuenegg, Oberamt 
Freudenſtadt, beteiligt. Sie ſtehen damals noch im Dienſte der Grafen 

Johann und Götz von Fürſtenberg und werden für einen verlorenen 
Meiden (GHengſt) am 3. Auguſt von dieſen ihren Herren ent⸗ 

ſchädigt). MWöglich, daß ſie in dieſer Zeit aus fürſtlich fürſtenbergiſchen 

) Alteſte Züricher Stadtpatrizier, deren Adelscharakter auf Meis ruht, nicht auf 
dem ſpäter erheirateten Teufen. Ahnlich bei Göldlin, bei denen aber Tiefenau nicht 
ſpäter erworben, ſondern einſt verlaſſen worden war. 

) Fürſtenbergiſches Urkundenbuch, II, 102 und K 29. — Der hier erwähnte 
Wernher v. Tiefenau iſt aber nicht identiſch mit dem 1328 zu Pforzheim erwähnten 
Wernher Göldeli, was man lange Zeit angenommen hatte. Deshalb kam die Anſicht 
auf: die Göldlin ſeien ein Zweig der Helde v. Tiefenau. Auch Dr Göldi (ſiehe Anm. 3, 
S. 97) hielt daran feſt und machte ſo einen „Wernher v. Tiefenau, genannt Göldlin“, was 
hiſtoriſch falſch iſt. Jener Wernher v. Tiefenau erſcheint noch 1329 mit ſeinem Wap- 
pen: dem ſilbernen Löwen (Straßburger Urkundenbuch, II, 459). Die Göldlin und die 
von ihnen entſproſſenen Goßlin in Pforzheim führten ſtets als Wappen: auf geteiltem 
Schild zwei rote Roſen im ſilbernen oberen, und eine halbe ſilberne Lilie im roten 
unteren Felde. Bei den Goßlin wuchſen die geſtielten Roſen aus der halben Lilie, 
wohl zum Zeichen der Deſzendenz von den Göldlin. Die Goßlin hatten auch das Recht, 
beim Ausſterben der Göldlin deren Collatur auf die zwei Familienkaplaneien in der 
St. Wichaelskirche zu erben lt. Urkunde von 1350, Nr. 2a, im Familienarchiv. Sie 
ſtarben jedoch Ende des 16. Jahrhunderts aus. An Abſtammung von den Goöldlin hält 
noch 1614 ein Schreiben des Chriſt. Werdtwein, Gatte einer Goßlin-Tochter, feſt. 

Collectio Diplom. Goeldl., fol. 140, im Familienarchiv Luzern. 

  

Held von Tiefenau.
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Lehensträgern erſt markgräflich badiſche geworden und erſt ein Viertel, 
1337 noch zwei Viertel an Tiefenau gekauft haben. Fritz war zudem 
noch 1335 mit andern Edelleuten längere Zeit Gefangener der Fürſten— 

berger Grafen geweſen und mußte den Grafen Johann und Götz am 
6. November Urfehde ſchwören. Dabei werden als ſeine Tröſter (Bürgen) 
genannt: ſein Bruder Jakob, Ritter Burkart Speth, Bertold und Cunrat 

Stolle, Gebrüder, Söhne des Johann Stoll ſel. von Staufenberg, Edel— 
knechte, ſeine geborenen Magen (Verwandte)). 

Angehörige dieſer Tiefenauer Winiſterialenfamilie ſind auch 
Katharina und Brigida von Dyeffenowe, die 1363 Benediktinerinnen zu 
Frauenalb ſind), vermutlich Schweſtern oder Töchter der obgenannten 

vier Brüder. Eine Elſa von Tiefenau, wohl eine weitere Schweſter oder 

Tochter, iſt 1357 Gattin des Dietrich Röder von Blumenberg. Dieſer 
wird 1381 Viertel-Lehensbeſitzer zu Tiefenau und mit dem bisher von 
den Kolbe innegehabten Teil belehnt'). Ferner findet ſich 1371 ein 
Wiricus von Dieffenowe als Cellerar im Benediktinerkloſter Schwarzach)), 
und Elſa von Tiefenau als Benediktinerin im adeligen Stifte Hohenburg 
auf dem Odilienberg im Elſaß'). Ziſterzienſerinnen in Lichtental ſind 
1402 Urſula von Diefenow und Elizabet von Diefenhouwe, beide im 
Kloſternekrologium am IV. bzw. VII. Kal. Sept. verzeichnet'). Ihnen 

reihen ſich an Wernher 1386 und mit ihm 1404 ein Ulrich von Tiefenau, 
deren Lehensgüker bei der Teilung Eberſteins zwiſchen den Grafen 
Bernhard und Wilhelm und dem Markgrafen Bernhard von Baden dem 

letzteren als neuem Lehensherrn zufallen'). Schließlich endet Hans Ulrich 

von Dieffenowe 1457 die Reihe der uns bekannten älteren Tiefenauer“). 

Teils gleichzeitig mit den Genannten, jedenfalls nur eine Linie der— 
ſelben und ihre Wappengenoſſen, erſcheinen als Beſitzer des drei 

Viertelslehens zu Tiefenau mit dem Beinamen Held oder Heylt: Hans 

und Albrecht, genannt Helde, Gebrüder von Dieffenowe 1398. Albrecht 
iſt wohl identiſch mit dem 1409 wieder erwähnten Obrecht, der in einer 

Fehde zu Ham an der Woſel mit andern Edelleuten in Gefangenſchaft 

geraten ware). Hans iſt der 1427 wieder vorkommende Hans Helt von 

) Fürſtenbergiſches Urkundenbuch, II, 195. 
) 360. 23, 290. 

) RMB., Nr. 4429 und 360., 31, 259. 
) Copb. 1317 im GeA. Karlsruhe, cit. bei Krieger, Top. Wörtb. Bad. II, 939.— 

Schwarzach gegr. c. 724, aufgeh. 1803. 
) Kindler, I, 221. 
) Dambacher, Urk. Lichtenkals in 360. 7, 370. 
) Krieg v. Hochfelden. Geſch. d. Graf. v. Eberſtein, p. 326, Anm. 17, und 

P. 405. — Copb. 68, 123 im GeA. Karlsruhe, RMB. Nr. 2177. 
) Copb. 1314 (Kloſter Schwarzach) im GeA. 
) RMB., Nr. 1810 und 2602. 
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Tieffenowe, der bei der nächtlichen Erſtürmung Tiefenaus durch die von 
den Straßburgern gedungenen Knechte ermordet wird. Dabei wurde 

ſein Ritterhaus innerhalb der Waſſerburg verbrannt. Dieſe Tat war 

ein Racheakt für die weithin bekannt gewordene und als ſchwerer 
Schlag gegen Straßburgs Handel empfundene ſog. Tiefenauer Name, 
wie auch für andere den Straßburger Kaufleuten zugefügte Schäden, 
Nachwehen des großen Städtekrieges'). 

Dieſe Tiefenauer Name (S Wegnahme) brachte unſere Waſſerburg 
damals in einen böſen Ruf am ganzen Rhein. Hans Held und Hans 
Röder der Jüngere, beide in Tiefenau belehnt, hatten 1427 ein Straß— 

burger Handelsſchiff bei Söllingen gekapert, deſſen auf 8000 fl. geſchätzte 
Handelswaren (bei Kindler 80 000) als Beute nach Tiefenau gebracht 

und ſie dann in Baden und Pforzheim auf dem Varkte verkauft. Dies 
geſchah mit ſtillſchweigender Billigung und Strafloſigkeit für die Täter 
ſeitens ihres Lehensherrn, des Markgrafen Bernhard J., eines alten 
Gegners der Reichsſtädte und beſonders Straßburgs. Schon 1416 hatten 
Hans Röder der Jüngere und ſein Vater Dieter ein ähnliches Straßen— 
räuberſtückchen verübt, weswegen Markgraf Bernhard für ſie bei 
Straßburg den Vermittler machte. Elf Jahre nachher aber ſchwieg er 

zur Tiefenauer Name. Herrſchte doch krotz des Friedensvertrags von 
1424 mit Straßburg und deſſen Verbündeten ein latenter Kleinkrieg 
zwiſchen den alten nachbarlichen Gegnern. Die Tat war zudem ge— 
ſchehen, ohne daß Straßburg offiziell wie üblich Fehde angeſagt ward. 
Um ſie zu rechtfertigen, hatte man das Datum der Tat gefälſcht und ſie 

vom 13. auf den 24. September verſchoben, damit ſie als nach angeſagter 
Fehde geſchehen erſcheine. Nun war Straßburg eine Art Stapelplatz 
für die aus Venedig (und dem Orient) über die Schweiz nach den Nieder— 
landen gehenden Handelsartikel, weshalb der von hier aus ſchiffbare 
Rhein als Waſſerſtraße diente, deren freie Paſſage ſeit der Wegnahme 

jenes Kauffahrteiſchiffes fürder nicht mehr ungefährdet war. Da bereits 
1426 von markgräflichen Dienſtknechten den Straßburgern 28 Roſſe am 

Kniebis weggefangen worden waren, denen 1428 ein Raub von 55 Arm- 
bruſten bei Stollhofen folgte, ſo holten die erbitterten Straßburger zu 
einem Gegenſchlag aus. Die Erſtürmung der Burg Tiefenau 1429 und 
die Ermordung des Hans Held ſowie die Niederbrennung ſeines Hauſes 
innert des Burgumfangs ſollte den adeligen Räubern unter dem Schutze 

eines markgräflichen Lehensherrn einen verdienten Denkzettel geben. 

Allein die Rachetat rief eine Entrüſtung am ganzen Ober- und Mittelrhein 

hervor, die Straßburg viele Fehdeankündigungen zuzog. Deshalb reichte 

) Siehe Feſter, Neufahrsbl. der bad. hiſt. Kom. VI, 117 ff. — Regeſt. des Stadt⸗ 
arch. Straßburg, AA, 91, 95, 96.



106 

es bei König Wenzel eine Klageſchrift') von ſieben Punkten Rechts— 
ſchädigungen ſeitens Markgraf Bernhards und ſeiner Spießgeſellen ein, 

um die Mord- und Brandtat in Tiefenau etwas zu rechtfertigen. Den 

Hergang erzählt Markgraf Bernhard in ſeinem Briefe an den Herzog 

Wolf von Jülich') und bittet ihn um Rat, wie die Tiefenauer Freveltat 

vor das Fehmgericht gebracht werden könne. Sein Schreiben trägt hin— 

ter der Adreſſe von gleicher Hand den merkwürdigen Vermerk: „diſen 

brieff ſol nyeman leſen, er ſy dann ein fryſchöffe.“ Ob die Untat je ihre 

volle Sühne fand? Anſcheinend wurde ſie 1430 erledigt, als Markgraf 
Bernhard mit Heinrich Held d. J. zum Reichstag nach Nürnberg ging. 

Der gleichzeitig mit dem ermordeten Hans Held lebende Bruder 

Heinrich (1407, 1418, 1434) iſt identiſch mit dem 1437 nochmals genann⸗ 

ten Heinrich Heylte von Dieffenaw der eylter (ältere). Er war in dem 

jahrelangen Kleinkrieg mit den Städten 1407 nebſt andern Edelleuten 
beteiligt an einem Viehraub des Bertold Kranz von Geispolsheim gegen 

die Speyerer, wobei auch von Bürgern Speyers mehrere gefangen geſetzt 

wurden. Mit dem Marngrafen ſtand er zuerſt auf geſpanntem Fuße. 

Nach Beilegung der Irrungen erhielt er jedoch von dieſem die Be— 

lehnung, worüber er Lehensreverſe ausſtellt'). Dabei gelobte der Mark— 

graf, ihm ſeine Lehen mit Ausnahme gewiſſer Fälle nicht mehr aufzu— 
ſagen. Deſſenungeachtet und trotzdem er öfters als Mitglied des mark— 
gräflichen Manngerichtes erwähnt wird, ſcheint er ſich wieder mit ſeinem 

Lehensherrn überworfen zu haben. Er begibt ſich nämlich 1446 in den 

Schutz des Pfalzgrafen Ludwig mit andern ortenauer Edelleuten. Mit 
ſeinem Neffen Heinrich Held d. J. verkaufte er zu Moos Zinſe und 

Mannlehen mit Zuſtimmung des Abtes von Schwarzach, von dem er ſie 

zu Lehen trug. 

Auch Heinrich d. J., der Sohn des 1429 ermordeten Hans Held, 

ſtellt gemeinſam mit ſeinen Vettern Hans und Jakob, den Söhnen 

Heinrichs d. A., 1443 dem WVarkgrafen einen Lehensrevers aus über 

Gefälle zu Bühl, Sinzheim, Ottersweier, Kartung und Mühlhofen)). 

Aus dieſen Reverſen ergibt ſich jeweils aufs neue die Tatſache, daß 
zwei Familien des Geſchlechtes der Helde in Tiefenau hauſten, eine im 
urſprünglich älteren, die andere in dem 1337 gekauften zweiten Stein- 

hauſe. Within mußte das 1429 niedergebrannte wieder aufgebaut worden 

ſein. Im dritten Steinhauſe wohnten die mit den Helde verſippten Röder. 

) RMB., Nr. 4301. 
) Original im Staatsarch. Düſſeldorf: Jülich v. Berg, Lit., nr. 31. — 

XB., Nr. 4257. 
) Urk. Repert. des Lehens- und Adelsarch. Karlsruhe 3826-—28. 
) Urk. Repert. des Lehens- und Adelsarch. Karlsruhe 3829.
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Die beiden obgenannten Brüder Hans und Jakob Held ſind die 
letzten männlichen Glieder ihres Stammes. Nach dem Tode ſeines ver— 
ſtorbenen Bruders Hans vereinigte Jakob nochmals den ganzen Tiefenauer 
Beſitz der Helde in ſeiner Hand. Ihre mit Namen nicht bekannke 
Schweſter hatte Dietrich Röder d. J., Viertellehens-Beſitzer in Tiefenau, 
geheiratet, deren Sohn Daniel als letzter Röder hier nochmals 1476 von 

MVarnkgraf Chriſtoph belehnt wurde). 
Des erwähnten Hans Held erſte Gattin war eine Steſel (Anaſtaſia) 

von Wehingen 1465, die zweite eine Urſula Schnorp (Scherppin) von 
Freudenberg. Sie heißt 1472 Hanſens Witwe. Für ſie verwendet ſich 
ihre ehemalige Herrin, die Gräfin Margarete von Württemberg, 
geb. Herzogin von Savoyen, daß Urſula ihr Witwengut an Tiefenau 
erhielt'). Dieſe iſt aber bereits 1480 Gattin eines Heinrich von Arnspurg 
und verkauft es an Konrad Stein von Reichenſtein, der auch den Röder— 

ſchen Anteil an Tiefenau erworben hatte. Ihrer Bitte, Konrad zu be— 

lehnen, hat Markgraf Chriſtoph ſtattgegeben)). 

Jakob Held, der ſeinen Bruder Hans um viele Jahre überlebte, 

fertigte für Markgraf Karl 1460 und 1476 die üblichen Reverſe über 
ſeine zahlreichen Güter, die er von der Markgrafſchaft zu Lehen trug, 
aus, wie zu Stollhofen, Söllingen, Hügelsheim, Sinzheim, Bühl, Otters— 

weier, Kartung und Mühlhofen'). Demnach war der Dreiviertelsbeſitz 
der Helde an Tiefenau ein ganz anſehnlicher. „Als Jakob Helt von 

Tieffenauwe, Daniel Rodders Vetter, one eeliche mannlehenserben mit 

tode verſchiden iſt“, fällt der Geſamtbeſitz der Helde durch Belehnung 
Markgraf Chriſtophs 1494 an den ſchon erwähnten Konrad Stein von 
Reichenſtein). Jakob Held beſaß zwar illegitime Kinder (Jakob, Hans, 

Heinrich und Apollonia), die ihm Kaiſer Friedrich III. 1473 gegen eine 
Pön von 10 Mark Goldes legitimiert hatte. Jedoch der markgräfliche 
Lehensherr erkannte ſie nicht als erbfähig an. Deshalb verlieh Kaiſer 

Maximilian dem Vater Jakob Held noch zu Lebzeiten ein Haus in der 
Burg Hagenau, wohin dann ſeine Nachkommen abwanderten. Jakobs 

gleichnamiger Sohn wird mit ſeiner Gattin Sophie Darlichen aus Düſſel— 

dorf (Witwe des Junkers Ulrich Baumann) 1541 Bürger in Straßburg 
und iſt ein eifriger Anhänger Schwenkfelds“). Jakobs Enkel dürfte jener 

Gerſon geweſen ſein, der 1559 als Burgvogt auf Sponeck am Kaiſerſtuhl 

erſcheint und verehelicht iſt mit Maria Schleidin von Metzerpollig. Beider 

) Copb., 43 (Baden) im GeA. 
) RMB., Nr. 9322 und 10335. 
) Urk. Repert. Nr. 3839. — Copb., 43 (Baden) im GLA. 
) Urk. Repert., Nr. 3837 und 3838 im GeA. — RMBB., Nr. 8517 und 8518. 
) Copb., 43 (Baden). 
) Kindler, Gold. Buch von Straßburg. 
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Tochter iſt Eva Margareta, um 1600 Gattin des Johann Balthaſar 
von Irmtraut'). Als letzte des Geſchlechtes der Helde treffen wir eine 
Euphroſine, Witwe des Alphons Cachoey de Canuto, die ſich in einem 

Briefe an ihre Kinder 1614 „geborene Heldin von Dieffenaw“ nennt')). 
Ende des 15. Jahrhunderts waren die Tiefenauer Helde noch MWit— 

glieder der Reichsritterſchaft Kanton Ortenau geworden“) mit der 

Immatrikulationsjahrzahl 1491. In Sinzheim hatten ſie das Pfarr— 
patronat gehabt (Freiburger Diözeſanarchiv, 27, 258). 

So endete dieſe drei Jahrhunderte lang zu Tiefenau eingeſeſſene 
Adelsfamilie, die dem alemanniſchen Uradel beigezählt wurde, eine Be— 

zeichnung, die allen hinter 1350 zurückgehenden, nachgewieſenen Edel— 
leuten zukam. In neueſter Zeit iſt dieſe willkürlich gewählte Scheide— 
Jahrzahl fallen gelaſſen worden. Wenn die Göldlin einſt im patriziſchen 
Pforzheimer Stadtadel aufgingen, ſo gingen die Helde aus Tiefenau wie 
viele landſäſſige Adelige jener Zeit völlig unter im Bürgertum. Nicht 

ſo die zuletzt mit ihnen verſchwägerten Röder, die lange ein Viertel— 

lehen an Tiefenau beſaßen. 

Röder von Tiefenau. 

Der erſte aus dieſer altbadiſchen Winiſterialenfamilie, der hier ein 
Lehen erhielt, iſt Dietrich Röder, zubenannt von Blumenberg. Er wurde 

1381 von den markgräflichen Brüdern Bernhard und Rudolf mit jenem 
Viertel an Tiefenau belehnt, das bisher die Kolbe von Staufenberg 

(VBottenowe) inne gehabt hatten. „her Diethrich Roder von Blumen— 

berg hat emphangen von Marggrave Bernharte und Rudolfe gebrüdern 
ſin hus in der burge zuo Tiefenowe“, alſo eines der drei Steinhäuſer 

im Bereiche dieſer Waſſerburg'). Außerdem erhielt er noch die Be— 
lehnung mit Eberſteinſchen Gütern zu Sinzheim, Winden, Tiefenau und 
Michelbach 1401. Dietrich war ein Glied der in Wittelbaden mehrfach 

verzweigten, heute noch blühenden Adelsfamilie der Röder aus der 

Rodecker Linie. Er ſchrieb ſich ſeit 1381 auch von Tiefenau. Seine 

Gattin war eine Elſa Held von da. Dietrich erſcheint bereits 1377 als 

markgräflicher Hofmeiſter Rudolfs VII.) und ſtirbt vor 1404. Erbe war 

ſein weitläufiger Vetter Dieter d. A., der vor 1382 Anna von Windeck, 

) Kindler, Oberbadiſches Geſchlechterbuch, II, 35. 
) Stammbuch David v. Wandelslohes, p. 481, Mſc. im Staatsarchiv Lübeck. 
) Neuenſtein, Reichsritterverein Ortenau, p. 18. 
) Copb., 37 (Baden), im GeA. — RMB., Nr. 4429. — Der Beiname v. Blumen⸗ 

berg rührt her von Blumberg, Amt Donaueſchingen, von deſſen Ortsadel er mütter- 
licherſeits ſtammt. Krieger, l, 218. 

) RMBB., Nr. 1350, und Herkert, Landesherrl. Beamtentum, p. 18, in Frei— 
burger Geſchichtsblätter, Bd. 26. 
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Röder von Tiefenau. 

In rotem Schild ein ſilberner, quergelegter Adlet. 
Helmzier: Ein ſilberner Adlerrumpf mit gol⸗ 

denem Schnabel und roter Zunge. 

  

die Patin Markgraf Jakobs, geheiratet hatte. Als reicher Mann lieh 
er 1397 dem Biſchof Raban von Speyer 1800 fl. zu dem damals üblichen 
hohen Zinsfuße von 8¼ Prozent. Im Bühlertal kaufte er 1400 und 

1409 Gülten. Von 1403—1418 war er ſiebenmal Witglied eines mark⸗ 

gräflichen Manngerichts und muß das Vertrauen ſeines Landesherrn in 

hohem Maße beſeſſen haben. Dieter war von 1409—1415 deſſen Amt- 

mann im linksrheiniſchen badiſchen Amte Benheim, wurde 1416 mark— 

gräflicher Rat und begleitete Bernhard J. zum Konzil nach Konſtanz. 

Wit ſeinem Sohne Hans iſt er 1416 verwickelt in eine Name gegen die 
Straßburger, eines jener adeligen Räuberſtücklein, die wir oben bei 

Hans Held kennen gelernt (S. 105), und aus dem ihn ſeines wohlwollen— 

den Lehensherrn Vermittlung herauszieht. Er kaufte auch 1418 einen 

Teil der Burg Weisweil im Breisgau, wo ſein Bruder Heinrich als 

Unterlandvogt Markgraf Bernhards waltete. Dieſer war nämlich ſeit 
der Achtung Herzog Friedrichs von Sſterreich von 1415—1425 kaiſer- 

licher Landvogt des Breisgaus. Von ihm erhielt zu dieſer Zeit Dieter 

Röder das Waſſerſchloß Schaffgießen bei Wyl und beſitzt auch ein 

Viertel zu Tiefenau. In Baden und im Kloſter Kirnhalde im Breisgau 
ſtiftete er Jahrtage, ſtirbt aber ſchon 1432. Seine dritte Gattin Agnes 
von Blumenberg erſcheint 1438 als Wohltäterin des Nikolausaltars in 
der Pfarrkirche zu Sinzheim und ſtiftet auch mit 1300 fl. ein Canonikat 
in der Stiftskirche in Baden. Deſſen Beſetzung vermachte ſie großmütig 
ihrer gnädigen Landesherrſchaft. Agnes iſt 1478 tot gemeldet)). 

) Kindler, I. 42.
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Dieters d. A. Sohn Hans d. J., bereits 1402 erwähnt, machte mit 

ſeinem Bruder Friedrich, der als Wohltäter Lichtentals in deſſen 

Nekrologium ſteht, 1420 eine Jahrtagsſtiftung für ihre Eltern in der 
Pfarrkirche zu Steinbach. Hans Röder d. J. war der Helfershelfer des 

Hans Held bei der berüchtigten Tiefenauer Name von 1427 und hatte 

ſich in ähnlicher Leiſtung ſchon 1416 mit ſeinem Vater Dieter eine ge— 

wiſſe Fertigkeit erworben, die Straßburger nach Raubritterart früherer 
Zeiten zu ſchädigen. Nach dem Tode ſeines Oheims Heinrich iſt Hans 

in Tiefenau begütert. Sein Bruder Friedrich war ſchon 1418 Wit— 

belehnter ihres Vaters Dieter geweſen. Der Tod Hanſens fällt in das 

Jahr 1476. Seine Gattin war ſeit 1410 Elſa von Dürrmenz. Die Ehe 

ſcheint kinderlos geblieben zu ſein. 

Die Schweſter der beiden Brüder Hans und Friedrich, Elſa, er— 

ſcheint 1411 als die Gattin des Burkard Hummel von Staufenberg und 

erhält als Witgift 1000 fl. Ihr Gemahl bekam ebenfalls 1000 fl. als 

Eheſteuer angewieſen, und mit dieſer für damalige Zeit recht anſehnlichen 

Summe erkauften ſie von Walter von Geroldseck das Dorf Berghaupten). 

Elſa iſt nach 1459, ihr Gatte ſchon 1454 tot gemeldet. An Tiefenau 

ſcheint ſie keinen Beſitzanteil gehabt zu haben. Dagegen an Diersburg, 

von wo ſich auch ein Zweig der Familie Röder ſchreibt und von dem die 
Hummelin, auch Röderin genannt, dem Warkgrafen ein Viertel ver— 

kauft, wie auch die Waſſerburg Hofweier. 

Von den letzten Röder in Tiefenau war Dieter d. J. vermählt mit 
einer Held-Tochter daſelbſt, der Schweſter der obgenannten Hans und 
Jakob. Er ſtellte für ſich und ſeinen Bruder Hans Adam 1432 dem 
Marnkgrafen für ihre gemeinſame Belehnung mit dem väterlichen Erbe 

zu Tiefenau den Revers aus. Nach ſeinem Tode erſcheint ſein Sohn 
Daniel 1465 als Belehnter in dem alten Waſſerſchloß und nochmals 1476, 

als deſſen Vetter Hans d. J., Sohn Dieters d. A., geſtorben war. Aber 
ſchon drei Jahre nachher verkaufte er ſeinen Anteil an Tiefenau. Das 

gleiche taten 1480 ſeine drei Vettern Dieter, Thomas und Jakob, die 
noch 1478 hier zuſammenbelehnt worden waren. Dieſe Zuſammen— 
belehnung beweiſt jeweils den Charakter Tiefenaus als Ganerbenſchloß 
bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Käufer war Konrad Stein von 

Reichenſtein, der auch den bisherigen Anteil der Familie Held an ſich 

brachte und 1494 von Markgraf Chriſtoph mit Tiefenau belehnt wurde“). 

So iſt zum erſtenmal deſſen ganzer Lehensbeſitz in der Hand einer 

Familie, was das Ende des alten Teillehens bedeutete. 
  

) Ruppert, Geſchichte der Mortenau, I, 243. 
), Copb., 43 (Baden) im GLA.
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Der erwähnte Konrad Stein von Reichenſtein ſtammte von der 
Burg Reichen-oder Rechtenſtein beim gleichnamigen Weiler im Lauter— 
tale unweit Obermarchtal (Württemberg). Er war in die Ortenau ge— 

kommen durch ſeine Mutter, eine Barbara Röder aus der Linie Hohen— 

rode). Deren zweiter Gatte, auch ein Konrad Stein, hatte ſchon 1466 

Güter bei Tiefenau gekauft, die nun der Sohn zu einem geſchloſſenen 
Beſitz aufrundete. So iſt er 1494 Herr von ganz Tiefenau und zugleich 
markgräflicher Obervogt zu Stollhofen. Da er aber bald als kaiſerlicher 
Regimentsrat ans Reichsgericht nach Speyer berufen wurde, verkaufte 
er Tiefenau wieder, das nun raſch ſeine Beſitzer wechſelt. 

Verſchiedene Beſiher von Tiefenau. 

Erſt hatte es Melchior von Schauenburg inne)), der es bereits 1520 

dem Jakob Stoll von Staufenberg um 1300 fl. verkaufte. Dieſer erhielt 
für ſich und ſeine Manneserben von Markgraf Philipp J. die Be— 

lehnung. Aber ſchon mit ſeinem Sohne erloſch ſein Geſchlecht, und 
Tiefenau kam an den markgräflichen Kanzler Friedrich Varnbüler von 

Hemmingen. Von 1629—1670 iſt der badiſche Rat und Geſandte beim 
Weſtfäliſchen Friedensſchluß Johann Jakob Datt Beſitzer, der ſich aber 
nicht von, ſondern in Tiefenau ſchreibt'). Wahrſcheinlich hat bei ihm, 

vielleicht ſchon bei ſeinem Vorgänger und wohl auch bei ſeinen Nach— 
folgern eine eigentliche Belehnung ſeitens Landesherrn nicht mehr 

ſtattgefunden. 
Der ſtrenge Begriff des Lehens hatte ſich nämlich gegen Ende des 

Wittelalters mit ſeinem Feudalweſen verflüchtigt. Die juriſtiſche Natur 
der Lehensverpflichtung war jetzt die einer Reallaſt. Daher konnten die 
Lehen nun an Bürgerliche und Bauern, Männer und Weiber ebenſogut 

vergeben werden wie ehedem an Adelige. Die perſönlichen Beziehungen 
zwiſchen Herr und Vaſall waren auch längſt verflüchtigt und gingen 
ſchließlich gſnz unter. Das „geliehene“ Gut war ſeit langem quasi 
Eigentum des Inhabers geworden. Der Lehensherr blieb vielleicht noch 

da und dort für kürzere oder längere Zeit nomineller Eigentümer und 

war noch ein Rentenberechtigter. Der ehedem Beliehene aber beſaß ein 

dem Eigentum ähnliches vererbbares Nutzungsrecht. Dieſe Entwicklung 

hatte auch Tiefenau genommen. Jedenfalls ging es ſeit dem 17. Jahr- 

hundert freiverkäuflich von einem Beſitzer an den andern über. — 

) Barbara Röder, 1446 erw., ſtiftete für ihren erſten Gatten, Kinder und Vor— 
fahren 1466 eine Jahrzeit in Steinbach. 

) Ruppert, Regeſt. des Mortenauer Adels in 360., 39, 101. 

Théeatrum Europaeum VI. 582.
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Im Jahre 1688 ſind der Stift Kempten'ſche Geheimrat Dr. Heinrich 

Heuwel und ſeine Gattin M. Urſula Brombach Eigentümer des alten 

Waſſerſchloſſes, das zu jener Zeit längſt ſeinen Charakter als ſolches 

eingebüßt haben dürfte. Von Heuwels Nachkommen erwirbt 1752 das 

Kloſter Lichtental die Tiefenau. Abtiſſin M. Benedikta Grasmeier 

(1738—H1775) kaufte „das frey adeliche Dieffenauer Hoff guth“ und ließ 
auch das neue Schlößchen dort erbauen). Dieſem Landſchlößchen im 

Barockſtil hatte wohl der Reſt einer Baute von der alten Waſſerburg 

weichen müſſen, die ſich ſeit 1429 wenigſtens zum Teil noch erhalten 

haben mochte. Das Lichtentaler Landſchlößchen zu Tiefenau wurde 1906 

abgebrochen und war dem Schreiber noch bekannt. Es ſtand gegenüber 

vom heutigen Wohn- und Okonomiegebäude und hatte das Lichtentaler 

Kloſterwappen ſeiner Bauherrin, das beim Abbruch auf das jetzige 

Wohnhaus übertragen wurde. Bei der großen Säkulariſation 1803 blieb 

Lichtental als altbadiſches Hauskloſter durch die Gunſt des Markgrafen 
und ſpäteren Großherzogs Karl Friedrich in beſchränktem Umfange be— 

ſtehen. Sein Güterbeſitz wurde aber inkammeriert und Tiefenau damit 

Staatsdomäne. Im Laufe des 19. Jahrhunderts war es lt. Grundbücher 

der Gemeinde Sinzheim in die Hände verſchiedener bürgerlicher Familien, 

beſonders aus Baſel, übergegangen. Zu Beginn unſeres Jahrhunderts 
diente es als OBkonomiegut des Hotel Stephanie in Baden-Baden. Dann 

wurde 1921 die Gemeinde Sinzheim Eigentümerin, die das zirka 19 ha 
umfaſſende Gut zum Teil parzellieren ließ. Ein Reſt von 9 ha wurde 

an Herrn Otto Löhle aus Baſel verkauft, in deſſen Beſitz dieſes Klein- 
Tiefenau heute noch iſt. Die Erinnerung an die alte Waſſerburg aber 

hält die Luzerner Patrizierfamilie Göldlin von Tiefenau aufrecht, die 

aus der Markgrafſchaft Baden ſtammt und nach ihrem alten Stammſitz 

ſich ſchreibt⸗). 

Abſchließend ſei hier bemerkt, daß ein Wernher von Tiufinowe, Laienbruder 

in St. Gallen, 1272, von Teufenau, Kanton Appenzell, ſtammt und zur Waſſerburg 

Tiefenau in Baden keinerlei Beziehung hat. Die Combination DreGöldis in ſeinem in 

Anm. 3, S. 100 erw. Buche, p. 38 und 53, iſt ein Bravourſtück der Phantaſie. Die jenem 

Wernher beigefügte Jahrzahl iſt ſpäteren Urſprungs und ſteht nicht in den handſchrift⸗ 

lichen Nekrologien der St. Galler Stiftsbibliothek, Nr. 453 und 915. Jahrztb. des 
Kloſters St. Gallen abgedruckt in: Mitteilungen des Hiſtoriſchen Vereins St. Gallen 
von Wartmann, Bd. 9, Heft 1, N. F. — Henggeler, Profeßbuch von St. Gallen, p. 210. 

) Ruppert, Konſtanzer Beiträge, J, 47. — Bauer, Kloſter Lichtental, p. 232. 

) Über die falſchen Beziehungen im erſten Bild in der Trinkhalle in B. Baden 

auf einen Ritter Burkhart Keller von Bburg und eine Klara von Tiefenau vergleiche 
K. Chriſt in der Literariſchen Beilage der „Karlsruher Zeitung, 1880.



  

Anſicht von Bühl. 

Aufnahme von H. Mehlin, Bähl. 

Bühl 100 Jahre Stadt. 
Von Otto Gerke)). 

Das Amt Bühl hatte am 23. Juni 1835 das Geſuch des Ge— 
meinderates und Bürgerausſchuſſes von Bühl „auf Erteilung des 

Prädikats Stadt“ der Großherzoglich Badiſchen Regierung des Wittel— 
Rheinkreiſes weitergeleitet. Dieſe legte es „geziemend einem Groß— 
herzogl. Hochpreißlichen Miniſterium des Innern mit dem Antrag auf 

Willfahrung des Geſuches“ vor. Am 18. September 1835 hatte dann 
Großherzog Leopold J. „Sich gnädigſt bewogen gefunden“, den 
Marktflecken Bühl zur Stadt zu erheben. 

Lebhafte Befriedigung herrſchte darob in der ganzen Bürgerſchaft 
unter Bürgermeiſter Fidelis Fiſcher (1832—1844)). Mit einem 

) Nach einem Vortrage zur Jahrhundertfeier der Stadt Bühl bei 
det Hauptverſammlung des Hiſtoriſchen Vereins für Mittelbaden am 22. Sept. 1935 
zu Bühl. 

) Gemeinderäte waren damals: Edelmann, Frey, Geppert, Heck, Lich- 
tenauer, Merk, Wenk und Peter, Ratſchreiber Anton Berger — größtenteils heute 

noch in Bühl bekannte Namen. 

Die Ortenau. 8
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großen Freudenfeſte, bei dem die 
junge Stadt prächtig illuminiert 
wurde und viel edler Wein floß, 
wurde die Stadtwerdung 
gefeiert. Hatte man doch endlich 

einen lang gehegten Wunſch er— 

füllt erhalten, zu dem man ſich 

bei der aufſteigenden Blüte Bühls 

berechtigt glaubte. Auch meinten 

die Bühler, auf ihr 400jähriges, 

berühmtes Marnktrecht pochen zu 
können, und fühlten ſich mit ihren 

rund 2800 Einwohnern andern 

badiſchen Kleinſtädten ſchon lan- 
ge überlegen. 

Begünſtigend mag übrigens 

für die Entſchließung der Regie⸗ 
rung die perſönliche Bekannt— 

ſchaft des Großherzogs mit Bühl 

um 1840. Fidelis Fiſcher, geweſen ſein. Als junger Prinz 
erſter Bürgermeiſter der Stkadt. war er mit ſeinem Bruder 

Nach einer Lithographle, wahrſcheinlich von Lohmüller. Wilhelm als G x a f von H 0 ch 4 

berg mehrfach im nahen Bad 

Hub und hat ſich auch im Fremdenbuche der Burg Windech ein— 

geſchrieben. Oft hat er ſpäter bei dem ihm befreundeten Amtmann und 

ſpäteren Obervogt Johannes Häfelin im Bühler Amtshauſe geweilt. 

Ob da der Gedanke nicht in perſönlichem Meinungsaustauſche mit ge— 
fördert ſein mag? Das iſt hiſtoriſch nicht feſtgelegt, aber nicht ganz 
unglaubhaft. 

In Folgendem ſoll nun geſchildert werden, was ſeither, in den 

jüngſt vergangenen hundert Jahren, in Bühl ſich abgeſpielt hat, und 

was an Neuem entſtanden iſt. Zunächſt aber möge kurz feſtgeſtellt 

werden, was aus älteren Tagen heute noch in dieſer jungen Stadt über⸗ 
liefert iſt. Es iſt nicht viel. 

Doch reckt ſich auf den klotzigen Grundmauern eines wahrſchein— 
lich römiſchen Wachthauſes heute der Turm des Rat— 

hauſes, der alten Peter- und Paulskirche. Und wo die Hauptſtraße 

dahinzieht, heute nach Adolf Hitler genannt, haben einſt die 

Legionsſoldaten Trajans den uralten Völkerweg am Rhein zu ihrer 

militäriſchen Marſchſtraße im Jahre 100 nach Chriſti Geburt ausgebaut. 
Ein Meilenſtein erinnerte an dieſe Tat, er ſtand vor dem Chore der 
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alten Kirche und wurde 

1894 von der Gemeinde 

Bühl den Landesſammlun- 

gen Karlsruhe geſchenkt. 

Obwohl Bühl immer 

als „offener Flecken“ und 

„großes Dorf“ bezeichnet 
wurde, war es im Wittel⸗ 

alter doch bewehrt wie 

eine Stadt. Es war von 
einem Graben umgeben 

und beſaß zwei Tore und 
Verſchanzungen. Nurnoch 

die Grabenſtraße erinnert 
daran, auch finden ſich 
noch allerlei Reſte alter 

Verſchanzungen bei Bühl. 

Das „Schänzel“ hat ſich 

als Ortsteil erhalten, und 

die altberühmte Bühl — 

Stollhofener Linie 

des Türkenlouis iſt 

heute noch an verſchie— 
denen Skellen gut erkenn⸗ Städtiſches Muſeum in Bühl. Aufnahme von R. Gerke, Hub. 

bar!). Die Tore ſind Ende 
des 18. Jahrhunderts verſchwunden, darunter auch der berüchtigte 

Hexenturm. Der hat ſüdlich der Büllotbrücke in der Nähe des 

heutigen „Rebſtocks“ geſtanden und erinnert an ein trauriges Kapitel 

der Wenſchheitsgeſchichte, an die Hexenverfolgungen im 16. und 17. Jahr- 

hundert. Aloys Schreiber hat eine in ſeiner Jugend noch im Volke 

bekannte, um den alten Turm raunende Sage von einer der Hexerei 

fälſchlich beſchuldigten Jungfrau dichteriſch verwertet: die ſei in dem 

Turmverlies eingekerkert geweſen, dann aber vom Feuertode durch 
einen plötzlichen Regenguß wunderbar errettet worden. 

Die Brücke über die Büllot, welche die beiden Ortsteile 
Ober- und Unterbrück und damit die Amtsherrſchaften Baden und 

Windeck an der alten Tiefburg der Windechker, dem heutigen 

„Badiſchen Hof“, miteinander verband, iſt in ihrer früheren, ſchönen 

Ausführung verſchwunden. Von dem Waulbronner Steinmetzen Meiſter 

  

Um 1830. Alte Wahlurne. 

) VPgl. die Karte in der „Ortenau“, 22. Heft, 1935, S. 125. 

8˙
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Hans 1533 erbaut, 

wurde ſie trotz ihrer 
Feſtigkeit 1868 abge- 

riſſen und durch die 

jetzige erſetzt. Sie war 

wohl zu ſchmal und in⸗ 

folge ihres hohen, bis 

drei Fuß aufſteigenden 

Spitzgewölbes — da— 

her auch„Hohe Bruck“ 

genannt — beſonders 
im Winter bei Glatt- 
eis ſchwer zu befahren. 
Die neue Brücke iſt 
mit ihrer zweckmäßi⸗ 
gen Schmuckloſigkeit ſo 
völlig nichtsſagendznur 

der Blick von ihr auf 

die Büllot und die 
romantiſchen Winkel 

und Häuſer Alt-Bühls 
iſt reizvoll und male⸗ 
riſch. Die abgebrochene 

Brücke war ein maſ- 

ſiger Bau, auf der öſt⸗ 
Alt-Bühl an der Büllol. lichen hohen Stein— 

brüſtung geſchmücktmit 

den Wappen von Bühl und Baden, der Herren von Windeck und 

von Bach. Steinerne Sitze in den Ausbuchtungen des Geländers gaben 
dem Ganzen ein reiches architektoniſches Gepräge. Auf dem Weſt— 

geländer ſtand ſeit 1734 das Standbild des Brückenheiligen Johannes 
Nepomuk. Beim Abbruch der prächtigen alten Brücke wurde es auf 
der kleinen Brücke über den Gewerbekanal am jetzigen Johannis— 
platz wieder aufgeſtellt. der Gewerbekanal wurde 1929 über— 
deckt; unter Beſeitigung einiger baufälliger Häuſer iſt ſo der geräumige 

Johannisplatz geſchaffen worden. 
Alt-Bühl hat uns noch einen Zeugen hinterlaſſen — nicht in 

Geſtalt eines Gebäudes, ſondern einer Wirtſchaftseinrichtung, die ſich 
bis auf den heutigen Tag auswirkt. Es iſt das der in ſeiner Größe 

und ſeiner Bedeutung außergewöhnliche Bühler Wochenmarkt, 
der „Bühler Menti“. 1403 hatte König KRuprecht von der Pfalz 
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den Ritter Reinhardt 

von Windeck mit dem 
Markt in Bühl, item 

mit Gericht, Geleit und 

Zoll belehnt. Dieſer 
Markt ſpielt heute noch 

wirtſchaftlich eine große 
Rolle und wird weit— 
her beſucht. 

Nach dem Amts— 
lagerbuch von 1598 war 
jeweils am Pfingſt— 
montag zu Bühl Jahr- 

markt. Dieſer war ſeit 
dem 17. Jahrhundert auf 

zwei Tage ausgedehnt 

und fand dann vier— 
mal jährlich ſtatt. Die 

Verkaufsſtände ſtanden 

ſchon damals nicht nur 8 
in der Hauptſtraße, ſon- 1910. Der alle Gewerbekanal mil dem hl. Nepomul 

dern auch in den Seiten- (heutiger Jobannisplatz). Aufnahme von Lohmäller, Büdl. 
ſtraßen. Der eigentliche 

Warktplatz war zu klein; er reichte von der „Hohen Bruck“ nur bis zur 

jetzigen Schwanenſtraße. Bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts pfleg— 
ten vor dem damaligen Rathaus, dem „burgerhus unter der Lauben“, 

unſerer jetzigen Volksſchule, die Buden für Fleiſch- und Brotwaren zu 
ſtehen, die ſogenannten „Metzgerbänke“ und „Brotlauben“. 

An der Schwanenſtraßenecke ſtand ehemals das Kornhaus, 
„die Kornlaube“. Die Straße hieß damals Kornlaubenſtraße. Das 
Kornhaus wurde 1832 neu aufgebaut als eine nach drei Seiten durch 
Auslegung von Läden offene, geräumige Kaufhalle, die an Stelle des 
jetzigen Schedlerſchen Hauſes ſtand. Sie wurde in ſpäteren Jahren (1884) 

abgeriſſen, als die einzelnen Händler ſchon lange nicht mehr in ſolch 

einem nur für dieſen Zweck gebauten Handelshauſe, ſondern Kauf und 
Verkauf von Getreide in eigenem Geſchäft betrieben. 

Die Stadt Bühl zeigte lange Zeit einen vorwiegend ländlichen 
Charakter. Der Verdienſt der Bürger kam hauptſächlich von ihrer an— 
ſehnlichen Landwirtſchaft herz; eine eigentliche ländliche Tracht 
iſt aber anſcheinend in den 20er Jahren in der Umgegend verſchwunden. 
Vieh ſtand in den Ställen; Weinberge und Fruchtäcker, Wieſen und 

   



Wald gehörten zum Stadt— 

gebiet. Später kamen immer 
mehr ausgedehnte Obſtbaum- 
anlagen hinzu. Die ſeit 1800 
in Deutſchland fabrikmäßig 
verarbeitete Cichorie wurde 

in den 40er Jahren in der Büh- 

ler Umgegend ſtark gebaut. 
Hier iſt — neben Lahr — 
das älteſte Anbaugebiet Ba— 
dens dieſer den Kaffee er— 

ſetzenden und verbeſſernden 

Pflanze geweſen. Eine gro— 

ße Cichoriendörranſtalt befand 

ſich in der heutigen Fabrik 
von Wolf Netter & Jacobi. 
Später erſt wurde mit dem 

1910. Nathaus mit Kaufhalle. heute ſehr wertvollen Ta— 

Aufnabme von Lobmäller, Bubl. bakanbau begonnen. 

Im übrigen hat es in Bühl 

eine bedeutendere Induſtrie früher nicht gegeben. Erwähnenswert 

iſt nur die Strickwarenfabrik, Spinnerei und Färberei des Hermann 

Maſſenbach, ein großes Gebäude, das an der Stelle des jetzigen 

Realgymnaſiums ſtand und, wie aus alten Bildern erſichtlich, das Stadt⸗ 
bild hoch überragte'). Das Unternehmen beſchäftigte um 1840 an die 

120 Arbeiter. Später erſt entwickelten ſich aus kleinen Betrieben die 
großen Gerbereien, wie z. B. der alten Familie Kuen, und kamen 

die Eiſenhandlungen, Blumen- und Zigarrenfabriken, Möbelſchreinereien, 
Seifenſiedereien u. a. m., die es z. T. heute noch gibt. 

Eine größere Rolle haben immer die Zünfte geſpielt und zwar 

bis zum Jahre 1862, wo ſie nach Einführung der Gewerbefrei-⸗ 
heit aufgehoben wurden. Die Bäcker backten und backen z. T. noch 

heute ein Originalgebäck, den „Bühler Bollwecken“, ein eigen- 

tümlich geformtes, feines Brot, das die ländlichen Marktbeſucher des 

„Bühler Menti“ mitzunehmen pflegten. In Bühl gab es zahlreiche 

Wühlen, 1862 zählte man 20 Meiſter. 1862 hatte die Metzger- 

zunft 38 Zunftgenoſſen. 1890 baute ihnen die Stadtgemeinde ein 

Schlachthaus im alten Amthofgelände. Früher hatte es 13 Zünfte 

gegeben, von denen indeſſen 4 ausgeſtorben ſind: die Seiler, 

  
  

) Vgl. die Lithographie von 1840 in der „Orkenau“, 22, 128/129.
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Weber, Stricker und 
Hänfer. Letztere ſeien 
kurz erwähnt. Sie wohn⸗ 

ten in dem alten Ortsteil 
Hänferdorf; die Hänfer⸗ 
ſtraße erinnert noch an ſie. 

Der Bühler Hanf war 
eine weithin geſchätzte, be⸗ 

ſonders gute Sorte. An- 
fang 1800 war die Zunft 
bereits eingegangen. Wie 

groß ſie früher geweſen, 
erkennt man an einer Feſt⸗ 
ſtellung im Bühler Amts- 

lagerbuch von 1533, wo— 

nach elf Plauelmühlen 

oder Hanfſtampfen ſich in 

Bühl befanden. Im vori⸗ 

gen Jahrhundert wurde 

noch ein lebhafter Handels- 

verkehr mit Hanf getrie⸗ 
ben, ließ aber ſehr nach. 

In die neue Zeit ragt 
nun noch eine Einrichtung 
hinein, die ſeither ausge⸗ 1920. Die Schwanenſtraße. 

ſtorben iſt, die Flößerei. Aufnabme von Lohmüller, Bübl. 

Ehe der Weg vom Büh— 
lertal ins Gebirge nach Herrenwies ausgebaut war — das ge— 
ſchah erſt 1848 — wurde das Holz aus den Bühler Gebirgswaldungen die 
damals waſſerreiche Büllot herabgeflößt. An zwölf „Schwallungen“ 

wurde das Waſſer geſtaut, und ſo wurden die Holzſtämme bis mitten in 

die Stadt hinein gebracht zum ſog. „Holzfang“, dem Holßplatz der 
Gemeinde. Dieſer befand ſich noch bis 1905 an der Stelle des jetzigen 

Stadtgartens, wo auch der herrſchaftliche „Amthof“ geſtanden hat. 

1622 bis 1686 Sitz des badiſchen Amtmannes. Die Flößerei ſcheint 
ſchon ſeit dem 16. Jahrhundert beſtanden zu haben; ſie war bis 1848 in 
Betrieb. 1858 bekam die Bällot ihr ſeitheriges Bett. Die früher häu— 

figen Überſchwemmungen der Innenſtadt — wie z. B. 1721, wo das 
Waſſer in den Straßen 3 bis 4 Meter hoch ſtand, am 24. Oktober 1824 

und 1. Auguſt 1851 — ſind ſeitdem nicht mehr in dieſem Umfange 
aufgetreten. 
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Wenn man die 
wirtſchaftlichen 
Verhältniſſe be— 

trachtet, in denen vor 

100 Jahren Bühl zur 

Stadt wurde, ſo ſieht 

man, daß die friedliche 

Ruhe, die nach den 
napoleoniſchen Kriegen 
über Deutſchland ge— 
kommen war, endlich 

eine ungeſtörte Ent— 

wicklung von Handel 

und Gewerbe zugelaſ— 
ſen hatte. Bühl hatte 

allerdings aus dieſen 
Kriegsjahren noch eine 

Kriegsſchuld von 
Der Bühler Vollweck. 14692 Gulden, die erſt 

Aufnahme von R. Getke, Hub. in den 30er Jahren voll— 

ſtändig abgetragen wer— 

den konnte. Aber es ging doch aufwärts. Die allgemeine wirtſchaftliche 

Beſſerung in ganz Deutſchland war zunächſt von dem vorherrſchenden und 
vorbildlichen Preußen mit ausgegangen. Beſonders war es der von dieſem 
angeregte Zollverein, der die kleinſtaatlichen Zollſchranken fallen 

ließ — ein Vorbild der ſpäteren politiſchen Vereinigung der deutſchen 
Länder. Wit als einer der letzten Staaten trat Baden dieſer Zollunion 

bei, nachdem es bei den Nachbarländern die daraus entſpringenden Vor— 

teile geſehen hatte. Und jetzt kam es zu einer ſichtlichen Zunahme gegen— 
ſeitiger Handelsbeziehungen. Nach den kargen Zeiten ſehen wir aller— 

orts ein Steigen des Wohlſtandes. Auch für Bühl traf das ein; Handel 

und Gewerbe regten ſich mehr denn je. Unter dem tatkräftigen Groß— 

herzog Leopold J. wurden allerlei Maßnahmen wirtſchaftlicher Art 

durchgeführt. Wir ſehen hierbei Beſtrebungen, die auch heute wieder 

eine Rolle ſpielen, um uns unabhängig von der Einfuhr zu machen. 

Landwirtſchaft und Bodenkultur werden gefördert. Da wird Schaf- 
haltung empfohlen, um keine Wolle einführen zu müſſen. Ebenſo 

wird, wie heute, Anbau von Flachs geboten. Der betrug 1840 im 

Bezirk Bühl 400 Morgen. Das Lernen des Spinnens wurde ganz 
allgemein angeregt, Gelegenheit dazu in Karlsruhe ſeitens der Behörde 

gegeben. 
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Lockerungen des Zunftweſens 
und des beſchränkten Marktver— 

kehrs kamen der Wirtſchaft zu— 
gute. Eine Gerichtsordnung 
wurde eingeführt, Handel und Ge— 
werbe freigegeben. 1832 wurde 

eine Gewerbeſchule in Bühl 

gegründet, obwohl der ſtreitluſtige, 
aber ktüchtige Pfarrer Lenz (1824 
bis 1847) noch heftig gegen ſie 

arbeitete, weil Bühl nicht zu den 

gewerbereichen Orten gehöre; er 

drang aber nicht durch. Die 

Frondienſte wurden 1831 ein- 

geſchränkt oder abgelöſt. Die 
Ablöſung der Zehnten begann 
und ſpielte eine Rolle bis in die 
50er Jahre. 

Auf allen Gebiete ſehen wir Herbergszeichen der Bäckerzunft. 

förmlich ein Aufblühen. Die Frie— Aufnahme von R. Gerhe, Hub. 

denszeiten wirkten ſich aus wie 
erſehnter Regen auf dürrem Boden. Neben den realen Beſtrebungen 

ſetzten aber auch ſolche mehr ideeller Natur ein, die auf die ſittliche 

Hebung der ſchaffenden Stände hinwirkten, die eine beſſere Ausbildung 

der werktätigen Jugend ſchaffen wollten und ſo ſchon neuzeitliche Ge— 
danken zum Wohle des Ganzen aufzeigten. 

Wie es damals in Bühl zugegangen iſt, darüber beſitzen wir gute 
Sittenſchilderungen von einem weit in der Welt herumge— 

kommenen und vielſeitig veranlagten Bühler Zeitgenoſſen. Es iſt das 
der ſeit 1840 hier praktizierende Arzt Dr. Walchner. Er ſtammt 
aus einer Familie, die Baden namhafte Naturwiſſenſchafter gegeben 

hat. Mit ſcharfer, unbekümmerter Feder ſchildert er in ſeinen „Daguer— 
rotypen“ den Bühler Spießbürger und in ſeinen K. Reinfried gewidme— 

ten „Lebenserinnerungen“ die Zuſtände und das geſellſchaftliche Leben 
in dieſem „heiteren Landſtädtchen von maleriſcher Lage und Umgebung“. 

Danach hat 1840 in Bühl „das goldene Zeitalter“ geherrſcht. Handel 

und Wandel blühte, Frucht, Wein und Obſt gab es in Fülle — auch 

eine Menge Wirtshäuſer und Brauereien. Er, Dr. Walchner, habe 

aber rechte Schwierigkeit gehabt, in Bühl warm zu werden. Trotz— 

dem er doch mit dem Wagen zugefahren gekommen ſei, habe er immer 

als ein „Hergelaufener“ gegolten. So etwas habe in Bühl immer 
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etwas ganz Beſonderes auf 
ſich gehabt! Dabei wurde in 

Bühl die Geſelligkeit ſehr ge⸗ 

pflegt. Das „Muſeum“ war 

— wie in vielen anderen ba— 

diſchen Städten — ſolch eine 

Vereinigung, in der man gute 

Geſellſchaft, Muſik und ſchön- 
geiſtige Lektüre bekommen 
konnte. Allerdings habe zwi— 
ſchen den Honorationen und 

den andern Ständen ein ge— 
wiſſes „Separationsſyſtem“ 

ſich geltend gemacht; doch ka⸗ 

men Reibereien eigentlich nicht 

vor, bis ſpäter die „äſthetiſchen 
Kränzchen“, dieſe „heilloſen 

Herbergszeichen der Müllerzunfk (1852). Hechelinſtitute“, aufkommen. 

Aufnabme von R. Oerbe, Hub. So kann Dr. Walchner keinen 

feſten Fuß faſſen und wird 

einige Zeit Badearzt im nahen Bade Hub. Es iſt nun kragiſch, daß der 
geniale und gebildete Mann, deſſen ſich die älteſten Einwohner Bühls 
noch erinnern, an ſeinem Lebensende als Pflegling in die zur Kreis— 

pflegeanſtalt gewordene Hub gebracht werden mußte, wo er ſich auch 

unmöglich machte; er ſtarb dann 1876 bettelarm im Bühler Spital. 

Wit liebenswürdigeren Zügen zeichnete 1849 der Oberamtmann 
v. Reichlin-Meldeggein ſeinen 1871 erſchienenen „Erinnerungen 

eines badiſchen Beamten“ die Bühler Verhältniſſe: „Es gibt Städte, 

in denen man ſich gleich zu Hauſe fühlt. Bühl iſt ſolch eine Stadt. Hier⸗ 

zu trägt der gemütliche Charakter ihrer Bewohner als die wundervolle 

Umgebung bei. Wo die Natur ſo verſchwenderiſch mit ihren Gaben eine 
Gegend geſegnet hat, da mußte ſie auch ihren Bewohnern für all das 

Schöne und Gute ein empfängliches Gemüt verleihen, wie der lebens— 

frohe, gemütliche Bühler Bürger dies zu erkennen gibt.“ 

Das eben erwähnte Bad Hub hatte in den erſten Jahrzehnten 

eine beſondere Anziehungskraft auf die Bühler gehabt durch ſein reiches 

geſellſchaftliches Leben. Höchſte Perſönlichkeiten beſuchten es — die 

Großherzogin Stephanie, die Königin Hortenſe mit ihren Söhnen, deren 

einer Kaiſer Napoleon III. wurde; die Kaiſerin Eliſabeth von Rußland 
erſchien mit ihrem Hofſtaat. Es begann damals die Zeit, wo Gleich— 

geſinnte ſich zu allerlei geſelligen Vereinigungen zuſammenſchloſſen. Der 
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Bühler Amtmann Carl Freiherr v. Beuſt, ein ſchöngeiſtig gebildeter 
und ſchriftſtelleriſch tätiger Mann, ſchuf mit Bühlern und mit Huber 
Badegäſten eine ſolche Vereinigung, welche die Burg Windeck in 
den Mittelpunkt einer mit Frohſinn und nationaler Begeiſterung ge— 

miſchten Verehrung ſtellte und ſich die Windecker Burgmann⸗ 
ſchaft“ nannte. Die Jahreszahl 1811 an dem einen der Windecker 
Türme erinnert an die Gründung der Geſellſchaft. Dieſe „Burgmannen“ 
wurden ſpäter, als die Begeiſterung der Freiheitskriege abgeflaut war, 
politiſch verdächtig und wurden aufgelöſt. Wir ſehen ſie aber noch Jahr— 
zehnte ſpäter in Bühl und der Hub immer wieder auftauchen)). All- 

mählich entſchwand aber nun das große Leben im alten Hubbade. Die 

Spielbank, von den Bühlern verbotenerweiſe mit Vorliebe be— 

ſucht, wurde geſchloſſen. Das Bad ſank immer mehr ab und verlor für 
die Bühler an Intereſſe, als es 1873 zu einer Kreispflegeanſtalt 
eingerichtet wurde, die allerdings für die Stadt Bühl bis auf den 

heuligen Tag wirtſchaftlich viel bedeutet. Doch ging man bis zuletzt 
immer noch gerne zur Hub, um dort gut zu eſſen und zu trinken, 

vielleicht auch, um einmal — zu baden. Beſonders war das üblich ge— 

weſen, als der wohlhabende Fabrikant Hermann Maſſenbach 1838 Be— 
ſitzer des Bades Hub geworden war. Dieſes war übrigens auch wegen 

der Tanzbeluſtigungen beliebt, die von der Muſikkapelle von 
Kappelwindeck ausgeführt wurden. Sie war 1811 gegründet 

und eine der beſten in dieſer muſikfrohen Gegend — ſpielte ſie doch 
ſogar oft in Baden-Baden. Ende der 60er Jahre trat dafür die 
Bühler Stadtkapelle in Erſcheinung, die zwar ſchon ſeit 1750 

beſtand, aber erſt damals anfing, ſich unter ihrem Kapellmeiſter 
Schickel einen Namen zu machen. Später leitete ſie HD. Wend⸗ 

ling durch vier Jahrzehnte. Heute nimmt ſie unter Stadtkapell- 

meiſter Hundertmarnk eine beachtliche Stellung ein. 

Aus den Akten des Gemeindearchives jener Tage er— 
ſieht man mancherlei von kulturhiſtoriſchem Intereſſe. Beſonders geben 

die Ortsbereiſungen Aushunft über den jeweiligen Zuſtänd der 
Stadt und das Verhalten der Bewohner. 1855 lobt der Amtsvorſtand 

ausdrücklich „die friedliche Stimmung der ganzen Gemeinde“. Unter 
dem Kapitel „Viehzucht“ wurde im ſelben Jahre gerügt, daß keine 

Bienenzucht getrieben wird, während es unfreiwillig komiſch klingt, 
wenn geſagt wird: „Der Stand des Rindviehs iſt in zu geringem Ver— 
hältnis zur Bevölkerung der Stadt Bühl.“ Dann erfolgte einmal in 

prächtigem Kanzleiſtil ein Betreff: „Verbot des das Vieh zwecks die 

) Vgl. Gerke, Geſchichte des alten Bades Hub, „Ortenau“, 20. Heft, 1933, S. 81.
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Kaufluſt anreizenden Vorführens durch Iſraeliten.“ 1865 wünſcht man 

Zurückweiſung der durch das Land ziehenden Savoyarden als Orgel— 

ſpieler und Gaukler. 
Die Stadtakten erzählen ferner von den großen Volksſeuchen, 

die in den 30er und 60er Jahren über Baden kamen, Blattern und 

Cholera. Dieſe gaben zu zahlreichen Anordnungen Veranlaſſung, 

die nach unſerer heutigen Kenntnis von der Verbreitungsart dieſer an— 

ſteckenden Krankheiten viel Vernünftiges enthalten. Man verſuchte die 

Verſchleppung von gefährdeten Orten zu verhindern. Deshalb wurde 
einmal die Teilnahme an Wallfahrten verboten. Bereits 1826 beſchloß 

der Gemeinderat: „es ſeye Niemanden geſtattet, einen Dienſtboten, er 

ſeye inländiſch oder ausländiſch, in Dienſt zu nehmen, der nicht nach— 

weiſen kann, daß er die natürlichen Blattern gehabt oder geimpft iſt.“ 
Es wurden Verfügungen des Direktoriums des Kinzigkreiſes veröffent— 

licht, wonach bei 5 bis 10 Reichstaler Strafe jeder ſich binnen drei 

Wonaten impfen zu laſſen hat. Eine Impfung durch den Phyſikus 
koſtete 24 Kreuzer; Liſten der geimpften Perſonen wurden geführt. Als 
1831 die Cholera kam, wurde ein beſonderes Krankenhaus geſchaffen, 

in das auch ausnahmsweiſe Iſraeliten aufgenommen werden durften, 

wenn ſie von jüdiſchen Krankenwärtern gepflegt wurden. 
Nun hatten ſich Mitte der 40er Jahre in der ſonſt ſo fruchtbaren 

Ortenau allerlei nachteilige Naturereigniſſe ausgewirkt. Miß- 
wachs gab es, das Brotkorn war knapp, eine krebsartige Krankheit 

vernichtete die Kartoffeln vollſtändig. 1846 kam es zu einer über ganz 

Deutſchland ziehenden, gewaltigen Hungersnot, die den Wohl— 
ſtand beſonders der ländlichen Bevölkerung vernichtete. Es muß damals 

hier böſe ausgeſehen haben. Wan erzählt ſich, daß Hunde und Ratten 
und Tierkadaver verzehrt wurden. In Bühl wurde zur Speiſung der 
Armen, Kranken und der durchreiſenden Handwerksburſchen eine 
Suppenanſtalt errichtet, die hauptſächlich die Zünfte unterhielten. 

Daß dieſe Hungerzeiten auch mit zu den ſtarken Auswanderun— 
gen)) beitrugen, iſt wohl anzunehmen. Der Wittelſtand ſank immer 
mehr herab, und ein in dieſer Form unbekanntes Proletariat entſtand. 
Das ſchuf nicht nur volkswirtſchaftlich, ſondern auch innerpolitiſch be— 
drohliche Spannungen, die den Boden für die kommende Revolution 
vorbereiten halfen. 

) Aus der Umgebung Bühls waren faſt alle Dörfer daran beteiligt, beſonders 
war der Abzug aus Bühlerkal, Lauf und Neuſatz bedeutend; aus den Jahren 1847 bis 
1855 ſind aus Bühl 170 Ausgewanderte bekannt. (Vgl. H. Baier, Die Ortenau 
als Auswanderungsgebiet, „Bad. Heimat“, 1935, 144 ff.)
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Durch die 48er Revolution iſt Bühl im allgemeinen äußer— 
lich nicht ſo ſehr berührt worden. Allerdings mußte „bei Nacht und 
Nebel“ der Obervogt Häfelin (1826-—1848) aus dem Amte flüchten. 
Er hatte ein recht ſtrammes bürokratiſches Regiment geführt und „die 
damals noch in Flor ſtehende Prügelſtrafe“ wohl mehr als billig an— 
wenden laſſen. Ihm folgte der ſchon erwähnte Oberamtmann Joſef 
v. Reichlin-Meldegg (1848—1849), der ſich mit der Bevölke— 
rung beſſer ſtand wie ebenfalls ſein Nachfolger, Oberamtmann Karl 
Betzinger. Als Bürgermeiſter ſtand Karl Berger (1844—1861) 

in dieſer ſchwierigen Zeit der Skadtgemeinde mit Umſicht und Klugheit 
vor. Die Stadtakten melden damals von Hafer- und Brotlieferungen 
für die Bundesfeſtung Raſtatt. 1849 mußte eine Reitbahn 
für die in Bühl garniſonierenden preußiſchen 3. Huſaren geſchaffen 

werden. Urſprünglich ſollte das alte Amthaus zu deren Kaſernierung 
verwendet werden, doch wurde davon abgeſehen, nachdem ſowohl der 

Kommandant der Truppe wie auch die Gemeinde ſelbſt einmütig darum 
gebeten hatten, es bei der Unterbringung in Bürgerquarkieren zu be— 

laſſen. Die „Preußen“ müſſen ſich demnach damals in Bühl gut ein— 
gelebt haben und recht beliebt geweſen ſein. 

Natürlich ging es im Städtchen während der Revolutions- 
zeit erregt her. Ein Zeichen der geſellſchaftlichen Spaltung war es, 
daß der ſeit 1839 beſtehende, alle Klaſſen umfaſſende „Singverein“ ſich 
auflöſen mußte; erſt 1856 wurde dann der „Männergeſangverein“ ge— 
gründet. Wir haben über dieſe Zeiten wieder vom Doktor Walchner 
anſchauliche Schilderungen: „Die Politik verſchlang jetzt alles, und das 

früher ſo geſellige Leben in Bühl ging unter im Strudel ſchrankenloſer, 
politiſcher Kannegießerei. Die Symptome der politiſchen Hirnwuth— 
Epidemie gaben ſich in Bühl kund wie anderswo auch. Im ganzen lief 
die Sache leidlich ab. Die Demokraten hielten ſalbungsvolle Reden und 

begeiſterten bei Wein und Bier. Die gefürchteten Rothen hängten und 
gouillotinierten mit dem Maul — allein es wurde kein Tropfen Blut 

vergoſſen.“ In die Ratsſtube drang einmal ein wüſter Volkshaufen, und 

einer ſchrie die Beamten an: „Was brucht mer do d' Herre? 
Des iſch alles nix, fort mit de Herre, jetztregiert 

's Volk!“ Typiſche Worte in Revolutionszeiten. Dann aber ſahen 
die Bühler das im Juni 1849 bei Oos geſchlagene Revolutions- 

heer unter Mieroslawſki durch Bühl flüchten; es eilte der 

Schweiz zu. Die völlig abgeriſſenen Freiſchärler, welche die Bühler 
noch aufputſchen wollten, erregten nur „Mitleid und Lachen zugleich“. 

Die Stadtkaſſe war durch die Revolutionszeit ziemlich geleert. Einer 
zur Tilgung der Unkoſten beantragten Aufnahme von 6100 Gulden
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wurde aber im Auguſt 1849 die Staatsgenehmigung verſagt. Dafür 
mußte ſich die Stadt an einer dem Amtsbezirk Bühl durch den Groß— 
herzoglichen Zivilkommiſſar Lang vom 17. September 1849 aufgelegten 
Bargeldzahlung von 3000 Gulden nach Raſtatt beteiligen. Erſt am 
2. Auguſt 1850 wurde die Kapitalaufnahme von 3600 Gulden „zur 
Deckung der Kriegskoſten“ genehmigt. 1857 waren dann die letzten 
Schulden bereinigt. 

Wenden wir uns nun einem Gewerbe zu, das ſeit je in Bühl eine 
beſondere Bedeutung hatte, dem Ga ſt ſtättengewerbe. 

Schon dem Fremden fällt es auf, wie reich Bühl an Wirts- 
ſtätten iſt. Welche Rolle die Wirte in dem Bühler Gemeindeleben 
geſpielt haben, erkennt man daran, daß in dem auf Grund der neuen 
Gemeindeordnung 1832 gewählten, letzten Gemeinderat von acht Wit— 
gliedern fünf Gaſtwirte waren. Es waren das der Badiſch-Hofwirt 

Geppert, der Rindfußwirt Fritz, der Hirſchwirt Reinfried, der Kreuz— 
wirt Hug und der Fortunawirt Lichtenauer. Das iſt jedenfalls ein be— 
merkenswertes Kollegium, das die beſondere Vereigenſchaftung der 
Wirte für ſolche kleinpolitiſchen Rollen erweiſt. 

Die heulige große Zahl von 26 Wirtshäuſern und Gaſthöfen iſt 
eine naturnotwendige Folge der Wirtſchaftslage und der gewerblichen 
Betätigung von Bühl, in dieſer von Wein und Obſt reich geſegneten 
Gegend, zu der ein namhafter Handelsverkehr führte, und die nun ſchon 

ſeit dem Wittelalter mit ihren reichbeſuchten Wochen- und Jahrmärkten 

ein bedeutendes Handelszentrum vorſtellt. Pfarrer Karl Rein- 
fried meint, dieſe vielen, guten Wirtshäuſer ſeien geradezu ein 
Wahrzeichen Bühls. Der Ort ſei durch ſie ſo landbekannt wie 
durch ſeinen „Bühler Menti“ und ſeine Frühzwetſchgen. Aus dem 
Wirtshaus zum „Kreuz“ ſtammend, hat Reinfried die Geſchichte der 
Wirtshäuſer ſeiner Vaterſtadt mit Liebe ſtudiert und ihr in ſeinen 
Chroniken ein beſonderes Gedenkblatt gewidmet. 

Alban Stolz ſagt in ſeinem köſtlichen Buche „Spaniſches für die 
gebildete Welt“, es ſei ihm vorgekommen, als ob die reiche und vor— 

nehme ſpaniſche Handelsſtadt Barcelona faſt weniger Wirtshäuſer auf— 

zuweiſen habe wie ſeine Heimat im Affental-Lande. Man iſt aber hier 

zu Lande auch recht trinkluſtig und hockt gerne zum Veſper- und Abend— 
ſchoppen in dieſen gemütlichen kleinen Wirtſchaften und „Beizen“ bei 
einem guten Glaſe Neuweierer oder Affentaler Roten. Eine Anekdote 
im alten Bühler Narrenbuch zeigt, wie bekannt dieſe Bühler Trink— 

Uẽnſt iſt. Da ſagte einſt zum Markgrafen Auguſt Georg ein 
Hofherr, es ſei auf dieſer buckeligen Welt vieles nicht recht eingerichtet: 

ſo hätten die Raſtatter die größten Schoppen (äihre ge—
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aichten Gefäße waren nämlich etwas größer), während die Bühler 

bekanntlich den größten Durſt hätten. Der Warkgraf 
habe erwidert, das ſei wahr, doch ſei er unſchuldig an der Sach! Übrigens 

ſorge er nicht dafür, daß beide zuſammen kämen und die Bühler ihren 
Durſt ſtillten; denn was ſein ſoll, ſchicke ſich wohl. 

Es iſt hier nun nicht möglich, im Rahmen dieſer kurzen Aus— 
führungen alle dieſe vielen, hiſtoriſch oft recht bemerkenswerten Alt- 

bühler Gaſtſtätten aufzuführen). Es mögen nur einige weſent— 

liche herausgegriffen ſein. 
Zu den paar Häuſern, die 1622 vom Kroatenbrand verſchont geblieben, 

gehört das alte Gaſthaus zum „Storchen“. Es iſt wahrſchein— 
lich das älteſte Bürgerhaus, das durch all die Zeitläufte be— 

wahrt geblieben iſt. Ein prächtiger Storchenſchild in edler Schmiedekunſt 

von 1806 ſchmückt ſeine Vorderſeite; ſein zwar enger aber maleriſcher 
Hof erinnert an die Architektur vergangener Tage. In dem kiefen Keller 
leſen wir die Zahl 1581. Es hat einmal einem Dr. Schmalkalder ge— 
hört; nach ihm, 1679, war es Sitz des badiſchen Amtsmannes. 1688 ver- 
kaufte es die Herrſchaft und verlieh dem Hauſe die Schildgerechtigkeit 
zum „Storchen“. In ihm hatte die Krämer-, Schuhmacher-, Schreiner., 

Schloſſer- und Glaſerzunft ihren Herbergſitz. Jetzt iſt das Haus ſeit faſt 

100 Jahren im Beſitze der Gaſtwirtsfamilie Niedhammer. 
Südlich der Brücke befanden ſich die drei älteſten Gaſt⸗ 

ſtätten Bühls, heute mit die geräumigſten Gaſthöfe der Stadt, 
nämlich die „Krone“, der „Sternen“ und der „Badiſche Hof“. 

Die „Krone“ wird ſchon 1533 erwähnt. 1733 wird ein Benedikt 

Linz als Kronenwirt genannt, der gleichzeitig — man denke, ein 
Wirt! — „als Schulmeiſter 44 Jahre allhier geſtanden“. Die „Krone“ 

iſt heute nach ihrem letzten Umbau durch ihren Beſitzer Gg. Ziegler für 
Bühl beſonders wertvoll durch ihren großen Saal, wo häufig größere 
Feſte, Konzert- und Vortragsabende abgehalten werden. 

Der Gaſthof „zum goldenen Sternen“ führte bis 1570 den 
Wirtsſchild „zum Pfauen“. Er war Sitz der Küferzunft und als 
Beſitz der alteingeſeſſenen Wirtsfamilie Edelmann weithin bekannt. 

Der „Badiſche Hof“ an der geſchichtlich bedeutſamen Büllot— 
brücke fällt im Straßenbilde auf durch das an ihm angebrachte präch— 
tige Wappen, das für Bühl ſo beſonders wertvoll iſt als einer der 
wenigen Zeugen vergangener Ritterherrlichkeit. Es iſt der Überreſt der 

mit Mauern und Graben geſicherten Tiefburg der letzten Herren von 

Windeck, und das Wappen iſt des Junkers Jakob von Windeck 

) Pgl. Prof. Joſ. Harbrecht, „Bühler Gaſtſtätten“, Feſtſchrift zur 47. Landes- 
tagung des bad. Gaſtwirte-Verbandes, Bühl 1932.
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und ſeiner Frau Eliſabeth von Reinach Allianzwappen von 
1563). Dieſes Wappen ruft die geſchichtlich untrennbaren Beziehungen 

zwiſchen dem Marktflecken Bühl und dem Rittergeſchlechte da oben auf 
der romantiſchen Burg Windeck ins Gedächtnis. „Bühel unter Windeck“ 

hieß man den Ort einſt, und die Windecker waren, als Bühl noch „ein 

klin Dorf mit kirchſatz“ war, ſchon ſeine Herren. 

Wan könnte noch zahlreiche Bühler Gaſtſtätten aufführen, doch 

mag nur noch der „Friedrichsbau“ erwähnt ſein. 1899 wurde er 
als katholiſches Vereinshaus erbaut, dient aber ſchon lange mit ſeinem 
großen Saal und ſeiner Bühne allen größeren Veranſtaltungen. 

Neben den Weinwirtſchaften gab es im vorigen Jahrhundert nun 

noch eine erſtaunliche MWenge von Brauereien. Die vielen Bier— 

keller in den Hohlwegen nach Affental, Kappel und Riegel zeugen von 

dieſem Gewerbe, das um 1800 aufkam und in den 70er Jahren ſeinen 
Höhepunkt erreichte. Die erſte Brauerei war die des Marzian Konrad 
zum „Bären“ in der Drehergaſſe, ſpäter Heeg'ſche Brauerei. Als Bühl 

Stadt geworden, vermehrten ſich die Brauereien. Dr. Walchner be— 

richtet 1840 von ſieben Brauereien; alles in allem mag es im Laufe der 
Zeit gut ein Dutzend gegeben haben. In den zugehörigen Bierwirt— 
ſchaften wurde dann das ſelbſtgeſottene Bier als Eigenbräu verzapft. 
Alle die Kleinbrauereien ſind indeſſen eingegangen. Am läng— 

ſten hielt ſich bis 1903 die Brauerei Wenk, mit dem heute Herrn Weier 

gehörigen Bahnhofhotel verbunden. Die Großbrauereien von außerhalb 

haben ſeither den Kleinen den Garaus gemacht. Leider iſt damit manch 

Urwüchſiges aus dem Bühler Volksleben verſchwunden. 

Im Laufe der Zeit wurden nun alle die Baulichkeiten er— 
richtet, die in eine ſich immer mehr vergrößernde und der Neuzeit ſich 
anpaſſende Amtsſtadt gehören. Das 1791 errichtete Amtshaus 
wurde zum Bezirksamt umgebaut und 1908 erweitert. Bei ſeiner 

Erbauung hatte es noch außerhalb des Fleckens vor dem „unteren Tor“ 
auf den ſog. „Glockenhüttenäckern“ geſtanden. Im Revolutionsjahr 1848 

wurde das Amtsgericht erbaut, dem 1913 das Amtsgefängnis an- 

gegliedert wurde, 1877 das Rathaus, dann 1883 das Forſtamt 

und 1888 das Reichspoſtamt. 

Dieſes Poſtamt bringt uns die früheren Poſt- und Ver— 
kehrsverhältniſſe von Bühl in Erinnerung. Das badiſche 
Poſtregal war 1872 an die kaiſerliche Reichspoſt übergegangen; damit 
verſchwanden auch die alten, ſchönen Freimarken Badens. An die 

alten Poſtzeiten erinnert noch das in der Poſtgaſſe über dem Hoftore 

) Vgl. die Abbildung in der „Ortenau“, 22. Heft, 1935, S. 119.
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des Anweſens des Friſeurs Fenſch eingehauene Poſthorn mit der 
Zahl 1606. Damals wurde die Poſt in der Markgrafſchaft Baden 

derart durchgeführt, daß in Pforzheim, Durlach, Raſtatt, Bühl, Lahr, 

Emmendingen bis Sulzburg in Etappen je ein Poſtreiter mit zwei 
Pferden ritt. Wöchentlich zweimal kamen dieſe „Ordinari-Poſten“ 

durch Bühl. Die nötigen Auslagen für den Poſtdienſt mußte die 
Judenſchaft des Landes aufbringen, anfangs mit 200, ſpäter mit 

400 Gulden. Dann wurde die Poſt in eigene Regie genommen, die 
Poſtreiter wurden aus der landesherrlichen Kaſſe bezahlt. Das geſchah 

ſeit dem 1. Januar 1606. Daher das Poſthorn am Hauſe Fenſch'). 
Die „Fortuna“ nebenan iſt das alte Poſtreiſehaus, in dem ſchon 

manche Perſönlichkeit von Bedeutung abgeſtiegen iſt, und wo das 
alte Poſthaltergeſchlecht der Lichtenauer lange ſaß. Aus der „reiten— 

den Poſt“, die urſprünglich nur für die markgräflichen Kanzleien ritt, 
entwickelte ſich dann die „fahrende Poſt“. Es kamen die romantiſchen 

gelben Poſtkutſchen mit ihren blaſenden Poſtillionen, deren ſich noch die 

Alteren erinnern werden. Damals hatte man noch viel Zeit. 

Etwas mehr Tempo kam in den Verkehr der guten Stadt Bühl, 

als 1843 die Eiſenbahn am rechten Rheinufer trotz aller partiku— 

lariſtiſchen Widerſtände gebaut war. 1844 wurde der Bahnhof in 
Bühl fertig; er lag damals weit außerhalb der Stadt. Die Vertreter 
des Gaſtgewerbes waren zwar voller Bedenken geweſen: jetzt würde 
man an Bühl vorüberfahren, fürchteten ſie, und all der bisherige Ver— 

dienſt durch den lebhaften Verkehr auf der Straße würde aufhören! 

Doch bald hatte man die Bahn, zu der 1892 die Nebenlinie nach Kehl 

und 1897 die ins Bühlertal kam, als Zubringerin ſchätzen gelernt, 

die den Fremdenverkehr hob und jetzt im Verein mit den Autolinien 

der Reichspoſt unſern deutſchen Volksgenoſſen im ganzen Reich dieſen 

ſchönen Teil des badiſchen Schwarzwaldes erſchließen hilft. 

Wie ſah es nun vor 100 Jahren mit den Straßen in Bühl aus? 
Damals war die Hauptſtraße eine löcherige Landſtraße, in 

deren Straßenrinnen ſich die Abwäſſer ſammelten, übel riechend und 

von Enten durchwühlt. Das war die Oberflächen-Kanaliſation jener 

Tage, die erſt vor kurzem verſchwand. Dankbar ſei der ſtädte— 

hygieniſchen Großtat der Gemeindeverwaltung gedacht, die 1934 die 
Kanaliſierung der geſamten Stadt vollendete. Bis in 
die Mitte des vorigen Jahrhunderts lagen noch vor den Türen Dung— 
haufen trotz immer wiederholter, ſtrenger Verbote. 1855 klagt der 
Amtsphyſikus darüber und über die unhygieniſche Staubentwicklung. 

) Vgl. die Abbildung in der „Ortenau“, 20. Heft, 1933, S. 95. 

Die Ortenau. 9
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Bald darauf bekommt die Hauptſtraße 
eine chauſſierte Fahrbahn, erſt ſpäter 
wird ſie gepflaſtert; das greuliche Kopf⸗ 
ſteinpflaſter kennen wir alle noch. 
Jetzt iſt das auch verſchwunden. Geh— 
ſteige kamen erſt in den 70er Jahren 
auf. Wit der Beleuchtung war 

es ſchlimm beſtellt. Erſt mit der 
Stadtwerdung bekam Bühl überhaupt 
eine reguläre Straßenbeleuchtung. 1836 

übergaben die Witglieder des letzten 

Ortsgerichts dem Gemeinderat ihren 

„Gerichtsfonds“ von 300 Gulden zur 
Errichtung einer zeitgemäßen Straßen⸗ 
beleuchtung. Da wurden Öllampen an 

Drahtſeilen über die Straße geſpannt. 
Das war wohl noch primitiv, aber im- 

mer noch beſſer als Dunkelheit oder 
die Laterne, mit der die ſpäten Wirts⸗ 
hausbeſucher ſich nach Hauſe leuchte— 

ten. 1865 wollte man Petroleumlampen 
Das Bühler Storchenneſt. einführen, doch erlaubte es die Ge— 

Aufnabme von H. Meblin, Bübl. meindekaſſe nicht. 1886 war aber dann 
die Gasbeleuchtung eingeführt, 

nachdem ſchon 1884 zur erſten Gewerbeausſtellung zwei dynamogetrie— 
bene elektriſche Bogenlampen die Augen der ſtaunenden Bevölkerung 
geblendet hatten. 1920 erſt wurde das elektriſche Licht einge— 
führt. Und wenn noch bis in die 70er Jahre der Nachtwächter 

ſeinen poetiſchen Ruf erſchallen ließ, um die allzu ſeßhaften Bürger ans 
Heimgehen zu erinnern, ſo könte danach vom Turm der neu erbauten 

katholiſchen Kirche der gewaltige und bemerkenswerte Schlag der 
Turmuhr. Ihr Schlag wurde 1925 erneuert; er iſt Motiven aus 
Wagners Parſival entnommen und klingt feierlich wie ein Choral. 

Dieſe katholiſche Stadtpfarrkirche iſt, abgeſehen vom 

jungen Kloſter Maria Hilf und dem Realſchulgebäude, 
mit das bedeutendſte im letzten Jahrhundert geſchaffene Bauwerk. Als 

die alte Peter- und Pauls-Kirche nicht mehr ausreichte und in 

das neue Rathaus umgebaut werden ſollte, entſtand 1877 dieſer 

prächtige, wie ein kleines Münſter wirkende Bau. 1873 bis 1877 wurde 

er von dem Bauinſpektor Karl Dernfeld in Baden errichtet. Sein 

auffallend ſchön wirkender, zarkgegliederter Turm iſt maßgenau nach 
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  dem Vorbilde der Liebfrauen- 
kirche zu Eßlingen geſchaffen, 
die 1494 durch Weiſter Hans 

von Böblingen erbaut war. Auch 
ihr Inneres iſt recht ſehenswert 

und ſtimmungsvoll. Auf der 
Kreuzblume des Turmes aber 
ſchwebt — ein Kennzeichen Bühls 

in der Landſchaft — ein gewal— 
tiges Storchenneſt, das Jahr 
für Jahr ſeine nützlichen Be— 
wohner in 63m Höhe beherbergt. 

Die alte Peter- und 
Pauls-Kirche, die wir heute 

umgebaut als Rathaus vor 

uns ſehen, hat eine intereſſante 

Vergangenheit. Wahrſcheinlich 

auf dem Fundament eines rö— 

miſchen Wachtturmes errichtet, 

ſtand an jener Stelle urſprüng— 

lich ein von den Benedikkinern 

des Kloſters Schwarzach 

geſchaffenes Kirchlein, das 1514 
zur eigentlichen Ortskirche erwei— 
kert wurde. Sie wurde erbaut von 
Steinmetzen der berühmten Bau— Aufnadme von Lohmüller, Bäbl. 

hütte des Ziſterzienſerkloſters 
Maulbronn unter Meiſter Hans, der ſich in Bühl ſeßhaft gemacht 

hatte. Man erkennt heute noch den einſchiffigen Bau der ehemaligen 
Kirche. Nichts aber iſt mehr von dem reichen Chor mit dem präch— 

tigen Maßwerk ſeiner Fenſter und den alten Grabplatten der Windecker 
vorhanden. Er iſt 1877 dem Rathausumbau zum Opfer gefallen und hat 

einer an ſich nicht unſchön gegliederten Renaiſſancefaſſade weichen 

müſſen, die aber in keiner Weiſe in das Stadtbild hineinpaßt. Ob man 

damals die große Bauſünde empfunden hat? Dieſe reiche Renaiſſance 

entſprach eben dem Zeitgeſchmack der 70er Jahre des vorigen Jahr- 

hunderts, Hätte man den alten Chor gelaſſen — welch wundervoll 

maleriſche Ecke am Hauptplatz unſerer Stadt, vielleicht romantiſch von 
Efeu umrankt, welch unerſetzliches Kleinod der Bühler Geſchichte wäre 

dort jetzt zu ſehen!⸗) 

) Vgl. die Abbildung in der „Ortenau“, 22. Heft, 1935, S. 121. 

    

  

Friedhof-Kapelle zu Kappelwindeck. 

9⸗
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Aber wenigſtens den 
Turm hat man bei 

dem Umbau ſtehen laſ— 

ſen. Schön und ein⸗ 

drucksvoll ziert er das 
Stadtbild. Welch Glück, 
daß uns mit ihm das 

ſchönſte Bauwerk aus 

alter Zeit gnädig erhal— 
ten geblieben iſt. Alban 

Stolz ſchreibt einmal von 
ihm, er ſei viel ſchöner, 

als die Leute nur wiſſen 

und verſtehen! Eigen— 

artig und charakteriſtiſch 
iſt an ſeinem Oberteil 
das von ihm gebildete 

Achteck, das von acht ho⸗ 

hen Spitzbogenfenſtern, 
den alten Schallfenſtern, 

durchbrochen iſt. Über 

ihnen richtet ſich die 

Turmmauer mit einer Aloys Schreiber. 
köſtlichen Mauerkrone 

auf, die nun wiederum die Steingalerie mit zierlichen Spitztürmchen 

und Waſſerſpeiern abſchließt. Schon vor 100 Jahren ſchwärmte man 

von der Rundſicht von oben. Hier die nahen Berge des Schwarz— 

waldes — drüben jenſeits des Rheines im blauen Dunſte der Wasgen⸗ 
wald! Berge und Burgen, Weiler und Dörfer und unter den Türmen 
der ragende Finger des Straßburger Münſters. Über all das ſchweift 

der trunkene Blick in die Weite unſeres hier ſo beſonders ſchönen 

Rheintales, dieſes Landſtriches, den man in der Biedermeierzeit „das 

goldene Baden“ zu nennen pflegte. 

Der Platz um das ehemalige Kirchlein war der uralte „Kirchbühel“. 

Dort befand ſich, mitten im Flecken, der noch bis 1782 von einer Mauer 
umgebene Kirchhof des Ortes, in ihm ein Beinhaus. Schon 

früh hatte man aber für die Bühler Pfarrei auf der Anhöhe bei 

Kappelwindeck einen neuen Friedhof angelegt. Ein Kruzifixus mit 

der Jahreszahl 1572 erinnert daran. Der Friedhof ſteht mit Recht 

in dem Rufe, der idylliſchſte Gottesacker dieſer Gegend zu ſein, wie er 
ſo daliegt von reichen Obſtgärten umgeben, während hinter ihm die 
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Berge des Bühlertales mäch— 

tig emporſteigen. Sehenswerk 

iſt auch ſeine Friedhof— 
kapelle. Sie iſt mit einer 
ſchönen Kuppel in edlen roma— 

niſchen Formen 1881 durch 

den erzbiſchöflichen Architekten 
Karl Hörth, einen gebürtigen 
Bühler, geſchaffen worden. In 
ihrem Chor befindet ſich das 

Grabdenkmal von Alban Stolz. 
Weſtlich der alten Peter- und 
Pauls-Kirche ſtand der Pfarr— 

hof. Er wurde 1622 in Aſche 

gelegt und erſt 1811 wieder 

aufgebaut („ein Pfarrer und 

kein Pfarrhaus“). Zur Frei— 

legung des Marktplatzes wurde 

das Gebäude 1901 von der 
Stadt erworben und abgebro— 
chen. Dafür wurde 1903 ein 

neues katholiſches Pfarr— 

haus zwiſchen der neuen Kir— Laſ leene 
che und dem Stadtgarten in Aufnadme von Lobmüller, Bübl. 

ſpätgotiſchem Stil errichtet. 

Und nun iſt — ein ſeltener Fall — aus der alten Ortskirche ein 
Rathaus entſtanden. In ihm befand ſich unten zunächſt eine Kauf- 

halle. 1880 hat man es bezogen. 1905 wurde es umgebaut, dann aber in 

der jüngſten Zeit einer durchgreifenden Inſtandſetzung unterzogen. Der 

Ausgeſtaltung des Rathauſes als eines Wahrzeichens des 
Volks- und Bürgertums wurde nun eine ganz beſondere 

Sorgfalt gewidmet. Es erhielt der Rathausſaal — eine Sehenswürdig— 

keit für ſich — in den Glasmalereien ſeiner Fenſter allerlei 
Bilder und Symbole, die an verdiente Bühler Perſönlichkeiten und an 

die für Bühl charakteriſtiſchen Gewerbe erinnern, wie auch Bilder aus 

der Geſchichte Bühls und aus unſerer Landſchaft zeigen. Da ſehen wir 

das Bild des Türkenlouis, der auf den Bühler Schanzen die Unab— 
hängigkeit der badiſchen Heimat verteidigte, den König Ruprecht 

von der Pfalz, der einſt Bühl mit dem Marnktrecht bewidmete. 

Daneben den Ritter Reinhard von Windeck und das Wap⸗ 

pen ſeines ſtolzen Geſchlechtes. Im Flurfenſter ſind verſchiedene Bühler 
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Söhne verewigt, die der Stadt zur 
Ehre gereichen: da iſt Dr. Tucher, 

einſt Generalvikar des Biſchofs 
von Straßburg, Aloys Schrei— 
ber, der bekannte, vielſeitige 
Geſchichtsſchreiber und Dichter, 
der ſchon erwähnte Karl Rein— 

fried, dieſer für Bühl unſchätz— 
bare Hiſtoriker, und dann Alban 

Stolz, der bekannte katholiſche 
Volksſchriftſteller, welchem der 

Hiſtoriſche Verein für Mittel- 
baden 1933 eine Tagung in Bühl 
gewidmet hatte. In den oberen 

Saalfenſtern ſind neben dem Büh⸗ 

ler Stadtwappen mit den drei 

Büheln die alten vier Zunftwap- 
pen der inzwiſchen ausgeſtorbenen 
Zünfte der Hänfer, Seiler, Strik⸗ 

ker und Weber dargeſtellt — eine Alban Stolz. 
Ehrung des hier ehemals blühen— 

den, ſchaffenden Handwerks. Außerdem ſieht man als Wahrzeichen des 
Gegenwartserlebens das Symbol der nationalen Erhebung und dann 
als Hinweis auf den Hauptwirtſchaftszweig, den Obſtmarkt, Bühler 
Obſt abgebildet. 

So hat die Stadt Bühl in ihrem Rathausſaal ihre ehrenvolle Ver— 

gangenheit und Tradition und die ſtarke Gegenwart gedanklich und 

künſtleriſch vereinigt und der Zukunft übermittelt. An Alban Stolz, 
Aloys Schreiber und Karl Reinfried erinnern übrigens auch Straßennamen. 

Doch nun ſei eine ſegensreiche Einrichtung beſprochen, die ſeit alten 

Tagen beſteht und den Gemeinſchaftsgeiſt der Bürger unter Beweis 
ſtellt: die freiwillige Feuerwehr. Als Bühl nur ſtrohgedeckte 

Häuſer hatte, brannten dieſe natürlich reſtlos ab in Kriegszeiten. Und 
ſo lag ſeit dem Dreißigjährigen Kriege der Ort mehrfach in Schutt und 

Aſche. Schon ſeit 1622 gab es von Bühl den Spruch: 

Ein Rat und kein Rathaus, 

Ein Pfarrer und kein Pfarrhaus, 
Tore, und doch keine Stadt. 

Furchtbar hatten die franzöſiſchen Mordbrenner 1689 gehauſt — 
wieder ſtand Bühl in Flammen, nur drei Häuſer blieben übrig. Feuers⸗ 
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not haben die Bühler wahrlich kennengelernt. Zwar gab es ſchon ſeit 
dem 16. Jahrhundert Feuerlöſchordnungen, doch fehlte noch eine ſtraffe 
Organiſation. Zu Beginn des Revolutionsjahres 1848 hatte der weit— 
blickende, erfahrene Dr. Walchner das Geſuch an den Gemeinderat ge— 
richtet, „in dieſer ſo mächtig aufgeregten Zeit, wo der Geiſt der Un— 

1871. 
Vühler Siegeskreuzer. 

„Der Jugend zur Erinnerung an 
des vereinten Deulſchlands Krieg, 
Sieg und Ftieden 1870/1871.“ (Die 
Münzen wurden an alle Bühler 

Schulkinder verteilt.) 

geſetzlichkeit, der Unordnung und entfeſſelten Leidenſchaft ſich Bahn 

brechen will, eine freiwillige Wehr zu organiſieren“. Er empfiehlt, für 
die erſten Anſchaffungen die 290 fl. zu verwenden, welche die Stadt für 
die Errichtung eines Bürgermilitärs vorgeſehen habe. 

Trotzdem nun 1847 bei dem furchtbaren Brande des Karlsruher 
Hoftheaters, bei dem 68 Perſonen verbrannten, allein das Eingreifen 

der Durlacher freiwilligen Wehr, der einzigen der Gegend, Karlsruhe 

vor weiterem Unglück bewahrt und die Schaffung anderer Wehren im 

Lande angeregt hatte, glaubte das Bürgermeiſteramt Bühl die betref— 
fenden Gelder für die Anſchaffung von Inſtrumenten für eine zu er— 

richtende Bürgermilitärmuſik verwenden zu müſſen. Doch ſchon 1857 
erwies ſich bei einem großen Brande die unbedingte Notwendigkeit 

einer organiſierten Wehr. Und nun muß man anerkennen, daß die 
Stadtverwaltung energiſch zupackte. Für 1800 Gulden wurden Aus- 
rüſtungen angeſchafft, 107 Bühler ſtellten ſich zur Verfügung, und da— 

mit ſtand 1859 die Wehr! 

Sie entwickelte ſich ſehr gut und iſt heute in feuerlöſchtechniſcher 
Hinſicht auf der Höhe. 1934 konnte ſie auf ihr 75jähriges Beſtehen 

zurückblicken. Daß ſie mit der ſeit einem Vierteljahrhundert beſtehenden 
freiwilligen Sanitätskolonne in Arbeitsgemeinſchaft ſteht, 

iſt beſonders wichtig. Weſentlich erleichterte ihre Wirkſamkeit, daß 1902 

Bühl mit einem Koſtenaufwand von 209 000 RM. eine Waſſer⸗ 
leitung von den Quellen am Fuße des Hochhkopfs ſich geſchaffen hatte, 

In zahlreichen Fällen hat die Feuerwehr — und nicht immer nur 
bei Bränden, auch bei Hochwaſſernot — unter vollem Einſatz des ein- 

zelnen, mit unerſchrockener Tapferkeit und vorbildlicher Diſziplin ſich
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1925. Alte Häuſer auf dem jethigen Johannisplah. 

Aufnahme von Gombert, Bübl. 

eingeſetzt für das Wohl und das Eigentum ihrer Witbürger. Ihr ge— 

bührt der beſondere Dank der Bürgerſchaft, beſonders aber ihrem 

jetzigen Kommandanten, Bäckermeiſter Karl Peter, dem unermüd— 

lichen Organiſator und Führer ſeit 1911, deſſen Verdienſte im Feuer— 
wehrweſen durch ſeine Stellung als Vizepräſident des Badiſchen Landes— 
feuerwehrverbandes hinreichend gekennzeichnet ſind. 

Der Krieg von 1870/(71 brachte für Baden eine neue wirt— 

ſchaftliche Lage; der Rhein war nicht mehr ſtörende Grenze, und die 

Beziehungen zum nunmehr offenen deutſchen Elſaß wirkten ſich belebend 

aus. Für Bühls größtes Induſtrieunternehmen, die Waſſenbach'ſche 
Spinnerei, wurde allerdings die große Fabrik von Dollfuß in Wül— 
hauſen mit ihren neueſten engliſchen Maſchinen zu einer kaum zu 
beſiegenden Konkurrenz. Das war auch inſofern für Bühl bedauerlich, 

als die Spinnerei zahlreichen Bühlern Brot gab; bezeichnend für ihre 

Leitung iſt, daß ſie damals ſogar ſchon eine eigene Krankenkaſſe für 

ihre Arbeiter hatte. 

Als die Feſtung Straßburg genommen war, fand man in der 
Zitadelle zwei alte Kanonen vor, die ſeit alters in Bühl geweſen und 

als Beute beim letzten Einfalle der Franzoſen nach dem Treffen mit den 

Sſterreichern am 4. Juli 1796 zwiſchen Bühl und Steinbach abgeſchleppt 

waren. Sie trugen die Jahreszahl 1676. Jetzt wurden die beiden Ge— 

ſchütze der Stadtgemeinde zurückerſtattet. Ihre Abholung am 12. Ok-⸗
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tober 1870 geſtaltete ſich zu einem patriotiſchen Volksfeſte, von dem 

noch lange geſprochen wurde. 

Aus dem geſellſchaftlichen Leben der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts ließe ſich ſehr viel berichten. Das Leben einer 
kleinen Stadt, wo einer den anderen genau kennt, iſt viel intenſiver im 

Sichausgeben, das rein Menſchliche ſteht in ganz anderer Weiſe als in 
der Großſtadt im Brennſpiegel gegenſeitigen Intereſſes. Daraus ergibt 
ſich eine ſtärkere gegenſeitige Verbundenheit, allerdings aber auch die 

verſtärkte Möglichkeit zu Konflikten und Reibereien. Über dieſe hier 
nur angedeutete Eigentümlichkeit der Bühler Pſyche könnte der Bühler 
Chroniſt manches erzählen. Sie kam ſowohl im gewöhnlichen geſelligen 

Verkehr zum Ausdruck als auch dann, wenn es ſich um tiefere Dinge 

handelte. Ganz beſonders tief ſchnitten die Auswirkungen ein, die der 

Kirchenſtreit und Kulturkampf und der 1873 aufkommende 

Altkatholizismus in der faſt durchweg katholiſchen Stadt mit 

ſich brachten. Sie ſollen hier nur angedeutet ſein. 
Die vielſeitige Geſchichte der katholiſchen Gemeinde 

bedürfte einer ausgiebigeren Beſprechung, als ſie hier möglich iſt. Ihre 

Urgeſchichte iſt bereits Heft 22, 124, ausgeführt. Die Katholiken, die ſeit 

je im geiſtlichen Leben Bühls und ſeiner Umgebung vorherrſchten, über— 

wiegen auch heute noch mit ihren 88 7/. Ihre bereits beſprochene, präch— 

tige Pfarrkirche wie auch der gewaltige Neubau des Kloſters 
Maria Hilf beherrſchen das Stadtbild in imponierender Weiſe. 
Durch die Einverleibung von Kappelwindeſck iſt nun auch die 
dortige Kirche hinzugekommen. Es iſt das ein ſchöner Barockbau mit 
einem zierlichen Kuppelkurm; 1763 iſt ſie vom badiſchen Landbaumeiſter 

Rohrer geſchaffen. (Siehe die Abbildung Seite 146.) 

Von der Geſchichte der Judenſchaft ließe ſich manches 
ſagen. Die Tolerierung der Juden war 1808 und 1811 in Baden er— 
folgt. Schon 1820 ſehen wir Marum Wolf und G. Waſſenbach durch 
Einfluß des Kinzig-Kreisdirektoriums gegen den Willen der Gemeinde 
Bühler Bürger werden. 1830 erhielt nach langen Bemühungen auch 
die Familie Herz Netter das Ortsbürgerrecht. Dieſe paar Familien 
haben ſpäter, trotzdem die bürgerliche Gleichſtellung der Juden mit 

den Grundrechten von 1848 proklamiert und dann durch Bundes- bzw. 

Reichsgeſetz vom 3. Juli 1868 durchgeführt war, in der bürgerlichen 

Geſellſchaft Bühls ziemlich allein von der ſonſt recht ſtarken Judenſchaft 

geſellſchaftlich Fuß faſſen können. Sie haben dann durch ihre Wohl— 
habenheit und als Arbeitgeber einen ziemlichen Einfluß gehabt, ſich auch 

durch Schenkungen an die Stadt verdienſtlich gemacht. Eine jüdiſche 
Volksſchule gab es ſeit 1834, doch wurde ſie am 1. Januar 1877



infolge des damaligen Schul— 

geſetzes mit der chriſtlichen 
zur Kommunalſchule vereinigt, 
an der ein jüdiſcher Lehrer 

angeſtellt wurde. Der jüdiſche 
Friedhof wurde 1833 beim 

ſogenannten Kläuſel auf der 

Honau angelegt. Bis dahin 

beſtand für ſämtliche Juden 
der Warkgrafſchaft nur der 

Friedhof zu Kuppenheim. Die 
Synagoge, im Wein— 

brennerſtile 1823 erbaut, ſteht 

am Johannisplatz. Die jüdi⸗ 
ſche Gemeinde war ziem— 
lich groß und zunächſt auch 
den wenigen Proteſtanten 
zahlenmäßig überlegen. Noch 

Die evangeliſche Kirche. 1877, als Bühl 3030 Ein- 
Aufnabhme von H. Mehlin, Bübl. wohner zählte, ſtanden den 

2552 Katholiken und 188 Pro- 
teſtanten 290 Iſraeliten gegenüber. Dieſe ſind aber 1935 auf 62 geſunken. 

Die evangeliſche Gemeinde hatte ſich 1850 gebildet. 1856 

wurde die evangeliſche Pfarrkirche errichtet, die 1893 mit 
einem Turm verſehen und 1928 erheblich vergrößert wurde. Durch 

bedeutenden Zuzug, beſonders ſeitens der Beamtenſchaft, wuchs die 
kleine Gemeinde ſchnell. Heutzutage ſpielen die 702 Evangeliſchen (1935) 
eine beachtliche Rolle im kirchlichen Leben der Stadt. 

Das geiſtige Leben der Geſellſchaft wurde in Vereinigungen 

wie „das Muſeum“, „die Leſegeſellſchaft“ gepflegt. Die Lokalpreſſe kat 
das ihrige dazu, der „Acher- und Bühler Bote“, das „Bühler Tag— 
blatt“) und Druckereien wie die „Konkordia“ und die „Unitas“, die 

heute noch blühen. 

Manche Perſönlichkeiten bedeutſamer Prägung gaben dem 
Ganzen den Stempel ihrer Art. Außer den ſchon wiederholt Ge— 

nannten möchte ich aufführen: Oberamtmann Fidelis Stigler, der 

zum Ehrenbürger ernannt wurde; Ludwig Stolz, der Bruder von 

Alban Stolz, der Apotheker und Naturwiſſenſchaftler, der ſich um die 

) Beide Zeitungen wurden am 31. Dezember 1935 mit den „Badiſchen Nach- 
richten“ (Achern) und dem „Verkündigungsblatt Bühl“ zu dem „Wittelbadiſchen 
Boken“ zuſammengeſchmolzen. 

 



139 

  

1900. Das ehemal. Pfarrhaus und alke Häuſer auf dem jehigen Kirchplah. 

Aufnahme von Lohmüller, Bühl. 

Landwirtſchaft im Bezirke ſehr verdient gemacht hat. Ferner Ludwig 
Eichrodt, der verdiente Vorſtand der Leſegeſellſchaft. Er war in 

den 60er Jahren junger Amtsrichter in Bühl und fing an, ſich als 
Dichter einen Namen zu machen, zumeiſt im humoriſtiſchen Stile ſeines 
Freundes Viktor von Scheffel. Daneben mögen noch von verdienſt— 

vollen Bürgermeiſtern genannt ſein: Fr. Konrad und Carl 
Hug, die als Abgeordnete ihre Heimat im Landtag vertraten, Amand 
Schütt, Ed. Knörr und Joh. Fraaß. Dann der Amtschirurg 
Dr. Kaiſer, die Fabrikanten Waſſenbach und Netter, der 
Medizinalrat Dertinger, heute noch als Senior der Bürger mit 
über 90 Jahren unter ihnen weilend. Noch manche andre Männer 

ließen ſich aufführen, die im vergangenen Jahrhundert für ihre Stadt 

Bühl von Bedeutung waren. 

Einer unter den vielen geſelligen Vereinigungen müſſen wir nun 

noch gedenken, die bis auf den heutigen Tag ihren alten Ruhm ſich be— 

wahrt hat — es iſt die „Bühler Narrengeſellſchaft“. Einſt iſt 

Bühl durch ſie ſo landbekannt geweſen, daß die Bühler — wie Alban 

Stolz ſagte — „ſchon ſeit Menſchengedenken dadurch in einen när— 

riſchen Geruch gekommen ſind.“ Als ein Kind munterſter Laune und 
eines naturwüchſigen, ſarkaſtiſchen Volkswitzes iſt ſie geboren, wohl als 

ſeeliſches Gegengewicht nach ſchweren Kriegszeiten. Schon nach dem
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Schwedenkrieg muß ſie ſich ge— 
bildet haben. Alle Torheiten, die 

nah und fern ruchbar wurden, 

wurden in das in Schafspelz ge⸗ 
bundene Narrenbuch einge— 

tragen. Das war deshalb weit— 
hin gefürchtet, und man konnte 

wohl hören, daß es hieß: „Gib 

acht, Du kommſt ins Bühler 

Narrenbuch!“ Leider iſt das alte 

Buch verſchwunden, aber die 

Narrenzunft lebt heute noch. 
Und wenn einer im Lande drau— 
ßen abfällig meint: „In Moos 

iſt nichts los, und in Bühl iſt 
nicht viel“ oder gar zu ſprechen 

wagt von den „Bühler Narren“, 

ſo kann er zu hören bekommen: 
„Der dümmſte Narr von Bühl 
iſt immer noch geſcheiter als der 
Geſcheiteſte von andersher.“ 

Ein beſonderer Schmuck 

der Stadt entſtand in dem 

f auf dem ehemaligen Holzplatz 
Rathaus der Gemeinde 1905 geſchaffenen 

Aufnahme von Lobmäller, Bütl. Stadtgarten. Dieſer öffent⸗ 
liche Garten, der gefällige An- 

lagen mit ausgewählter Flora zeigt, wurde auf Anregung und mit 

Unterſtützung der Gebrüder Nekter errichtet. 1909 erhielt er eine her— 

vorragende Zierde durch das von Profeſſor Hoffacker, Karlsruhe, archi— 

tektoniſch umrahmte Denkmal Großherzog Friedrichs J. Es iſt vom 
Bildhauer Feiſt, einem gebürtigen Eiſentäler, ausgeführt. Auf die groß— 

zügige Anlage mit der ſchönen Waſſerkunſt hat man einen prächtigen 

Überblick von der Eiſenbahnſtraße her, nachdem 1928 dort ein Häuſer- 

durchbruch den Zugang freigelegt hat. Urſprünglich befand ſich auf dem 

Vorplatz des Stadtgartens, dem nördlichen Kirchplatz, ein großer 
Springbrunnen, der 1903 zur Erinnerung an die Fertigſtellung 
der Waſſerleitung errichtet wurde. Doch mußte dieſer Schmuckbrunnen 

dem Denkmal weichen, das 1931 zur Erinnerung an die im Welt— 

krieg gefallenen Söhne der Stadt geſchaffen wurde. Es ſtammt von dem 

Bühler Bildhauer Trippel und ſtellt in edler Form einen ſterbenden 
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1930. Kriegerdenkmal vor Rakhaus und katholiſcher Kirche. 

Aufnahme von Lohmüller, Bühl. 

Krieger dar. Zu ſeinen Füßen pflegen heutzutage nationale Feiern im 

Freien ſtattzufinden. So hat dieſer nördliche Kirchplatz, der erſt 1902 

durch Abbruch einiger recht baufälliger Häuſer entſtanden iſt, ſein Geſicht 

— man vergleiche das Bild Seite 139 bis 141 — mehrfach gewechſelt. 

Und nun zu den Bildungs- und Wohltätigkeits- 

anſtalten der Stadt. 
Es gab zwar ſchon ſeit dem 16. Jahrhundert eine Pfarrſchule 

mit Lateinunterricht; auch befand ſich ein Schullokal im Rathaus,
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1909. Das Denkmal Großherzog Friedrichs I. im neuen Skadigarken. 

Aufnahme von Lohmüller, Bühl. 

dem „Burgerhus“. 1824 wurde eine katholiſche Volksſchule 

da errichtet, wo noch heute das Schulgebäude ſteht. Ihr Beſuch koſtete 

noch bis 1867 jährlich einen Gulden. Bezeichnend für die Lohnverhält— 

niſſe der Lehrer iſt, daß ſich z. B. 1858 der tüchtige und mit der goldenen 
Verdienſtmedaille ausgezeichnete Hauptlehrer Jüllig (1813—1863) 

beſchwert, daß die ihm zu dieſem Schulgeld zuſtehenden Naturalien nicht 

pünktlich geliefert würden. Er erhielt nämlich als Mesner für das ſog. 
„Wetterläuten“ jährlich eine „Mesnergarbe“, d. h. eine Garbe Frucht 

von jedem, der in der Gemarkung Frucht baute. Das entſprach ungefähr 

70 Gulden. Dann erhielt er für 14 Gulden „Mesnerwein“. Seine Ge— 

ſamteinnahmen, zu denen noch einige kleine Fonds beitrugen, waren 
damals bei 400 Schulkindern jährlich 628 fl. 33 kr. Davon mußte er 

noch einen Unterlehrer unterhalten. Bis 1863 war mit dem Schuldienſt 

der Mesner- und Organiſtendienſt verbunden. 1870 wurde dann für die 
katholiſche Pfarrkirche ein beſonderer Organiſt und Mesner beſtellt. 

1863 wurde die bisher einfache Volksſchule in eine erweiterke 

verwandelt; allmählich wurden mehr Lehrkräfte angeſtellt. Das Schul—
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gebäude wurde 1867 vergrößert, wahlfreier Unterricht im Franzöſiſchen 
eingeführt. Schon 1848 hatte man eine Höhere Bürgerſchule 
gründen wollen, doch erſt 1859 ſchufen ſich Bühler Bürger eine pri— 

vate Realſchule, an der auch der Apotheker Ludwig Stolz, der Arzt 
Dr. Walchner und der um das Fortbildungsweſen verdiente Ge— 
werbelehrer Ruska wirkten. 1861 wurde dieſe Privatſchule von der 
Stadt mit 38 Schülern übernommen; das jährliche Schulgeld betrug 
18 Gulden. Aus ihr entwickelte ſich 1893 die Höhere Bürger- 

ſchule, aus der die Realſchule und dann das Realgym- 
naſium entſtand, das 1908 ein ſchönes Gebäude an der Stelle der 
Maſſenbachſchen Fabrik erhielt. 1860 hatte der Gemeinderat die Be— 

dürfnisfrage einer Höheren Töchterſchule verneint, dafür wurde 1865 

die Fortbildungsſchule geſchaffen, während die 1832 begrün— 
dete Gewerbe- und Handelsſchule 1901 neuorganiſiert 
wurde. Anſtalten des Kreiſes Baden in Bühl ſind die 1866 
eingerichtete Landwirtſchaftsſchule, die 1926 ein eigenes Ge— 
bäude in der Schloßſtraße erhielt, und die Kreishaushaltungs- 

ſchule von 1897, die 1935 die ſtaatliche Genehmigung zur Ausbildung 
ſog. Haushaltspflegerinnen erhielt. 

Das 1884 in der Bühlertalſtraße erbaute, 1934 bedeutend erweiterte 

ſtädtiſche Krankenhaus erſetzte das hinfällig gewordene Spital. 
1928 wurde die Reichsbank, 1931 das Finanzamt fertiggeſtellt. 

Im Vorden der Stadt iſt auf dem ehemaligen Grundſtücke der 
Witwe des Generals Iſenbart, dem als landwirtſchaftlichen und 
botaniſchen Muſterbetrieb berühmt geweſenen Kohlberghof, 1928 
der gewaltige Bau eines Kloſters enkſtanden, das Mutterhaus der 
Niederbronner Schweſtern, mit einer ſehenswerten Kloſterkirche. Ein 

anderes ehemaliges Beſitztum der Frau Hertha Iſenbart iſt oben im 
Gebirge das urſprünglich als koſtbar eingerichtetes Offiziergeneſungs— 

heim geſtiftete Kurhaus Bühlerhöhe auf dem hochragenden 
Kohlbergfelſen. Daneben ſeien noch als Bühler Gaſtſtätten die Kur- 
häuſer Sand und Bärenſtein genannt. 

Noch ein Wort über die berühmte „Bühler Frühzwetſchge“. 

Sie iſt nicht nur ein Schlagwort, nein, ein wirtſchaftlicher Faktor von 
faſt ſchickſalshafter Bedeutung für die Bühler Gegend geworden. Da 
ſoll um 1850 im Zinken Riegel von Kappelwindeck ein ganz früh reifen⸗ 

der Zwetſchgenbaum geſtanden haben, der zum Ahnherrn dieſer ſich über 

die ganze Gegend ausbreitenden Frühſorte wurde. Seit den 70er Jahren 
hören wir von dem erſten Verſand mittels Schiff nach Köln. Wan ſoll, 
um den Standort der frühen Zwetſchge nicht zu verraten, ſie auf dem Um— 
weg über Straßburg verſchickt und mit dem Namen „bosniſche Pflaume“
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Die Obſtgroßmarkthalle. 
1935. 

Aufnahme von Gomberkt, Bübl. 

  

getarnt haben. Das hatte man ſpäter nicht mehr nötig. 1884 wurde der 

erſte 100-Zentner-Wagen nach Köln verfrachtet. 1905 waren es bereits 

50 000 und 1929 faſt eine halbe Willion Zentner, die in alle Welt ver— 

ſchickt wurden. Im Jahre 1935 gab es Tage, an denen bis 10500 Zentner 
angeliefert wurden, mit einem Tagesumſatz von 100000 RM. in bar. Am 

20. Auguſt 1935 verließen allein 138 Eiſenbahnwagen mit 635 Tonnen die 
Station Bühl. Noch andere früh reifende Sorten wurden im Laufe der Zeit 

gezüchtet. Da außer dieſem Frühobſt gewaltige Mengen an Erdbeeren, 

Kirſchen, Apfeln und Birnen aus dieſer obſtreichen Gegend zum Ver— 

ſand kommen, ſo iſt die große wirtſchaftliche Bedeutung all dieſes Obſtes 
für Bühl und ſeine Umgebung erſichtlich. Der Bühler Obſtmarht 
iſt eine Sehenswürdigkeit geworden, heute natürlich auch ſchon verfilmt 

und durch Funkreportage über die deutſchen Sender gebracht. Es war 
nun eine bedeutſame Tat der Stadtverwaltung, daß ſie im Rahmen der 
Arbeitsbeſchaffung und angeregt durch den Reichsnährſtand die lang 
angeſtrebte Obſt- Großmarkthalle errichtete, die im Auguſt 1935 

eingeweiht wurde. Jetzt wird es möglich ſein, die Frage der Qualität 

und des Verſandes einheitlich zu regeln und überſichtlich durchzuführen 

und ſo die Zuſammenarbeit zwiſchen Erzeuger und Marnkt zu erleichtern. 

Die Ausmaße der Halle geſtatten übrigens auch nationale Kundgebungen 

von einigen Tauſend Volksgenoſſen. —
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Das gewerbliche Leben war ſeit dem 70ber Kriege in ſteter 

ruhiger Entwicklung geblieben. Die Zünfte waren durch das Geſetz 

vom 20. Sept. 1862 aufgehoben und die Gewerbefreiheit wurde ein— 

geführt, die ſich auch in Bühl günſtig auswirkte. Die alten, charakteri⸗ 

ſtiſchen und mit kunſtgewerblicher Liebe ausgeführten 3Zunftzeichen 

befinden ſich in der Altertümerſammlung der Stadt; ſie hingen früher 
vor ihren Herbergen. 1880 bildete ſich der Handels- und Ge— 

werbeverein, der ſich dann um das Wirtſchaftsleben Bühls große 

Verdienſte erwerben ſollte. 1884 hat er die erſte und 1905 die zweite, 

großartig beſchichte Gewerbeausſtellung ins Leben gerufen. 

Bühl entwickelte ſich ſichtlich, die Induſtrie nahm zu, ein behaglicher 

Wohlſtand breitete ſich aus und zeigte ſich auch äußerlich in den vielen 

anſehnlichen Bürgerhäuſern und ſchönen Gärten. 

Da kam aus heiterem Himmel der Weltkrieg und hemmte das 

alles. Aber in allen Teilen der Bevölkerung zeigte ſich eine große, 

begeiſterte Opferwilligkeit. Sie zeigte ſich auch, als es uns, von der 

Übermacht der Feinde erdrückt, immer ſchlechter ging. Oft hallte von der 

Front der Donner der Geſchütze, oft ſah man die Vogeſen grell er— 

leuchtet. 112 Bühler ſind fürs Vaterland gefallen. Bürgermeiſter 

Dr. K. Bender leitete damals die Geſchicke der Stadt. 

Dank unſerm tapferen Heere wurde im Kriege deutſches Gebiet 

nicht vom Feinde betreten. So blieb denn auch Bühl trotz der nahen 

Kriegsſchauplätze von direkter Kriegsnot verſchont. Es mag aber als 

Kurioſum verzeichnet ſein, daß im Auguſt 1917 im engliſchen Heeres— 
bericht zu leſen ſtand: „Unſre Bombenflugzeuge haben den Ort Bühl in 

Baden, 30 km nordöſtlich von Straßburg, mit Bomben belegt.“ Glück⸗ 

licherweiſe haben die Bühler ſelbſt nichts davon gemerkt; eine Bombe 
ſoll allerdings am Eingange des Bühlertals in jenen Tagen nieder— 

gefallen ſein. 

Der unglückliche Kriegsausgang nahm uns das Elſaß, machte den 

Rhein zur Grenze. Und mit der unſeligen Beſatzungszeit be— 
gann die Grenzlandsnot unſeres badiſchen Landes und damit auch Bühls, 

das nun eine Grenzſtadt im Grenzland geworden iſt. Doch 
wenn ſie auch darunter leidet, ſo hält ſie doch unerſchüttert in deutſcher 

Treue die Wacht am Rhein. Das beweiſen auch die zahlreichen 
Ehrenmäler der Regimenter, die einſt im nahen, nun ſo 

weit entfernten, verlorenen Elſaß-Lothringen geſtanden haben. In 

Bühl und Umgebung ſind ſieben dieſer Erinnerungsmale zu Ehren 
der Gefallenen angeſichts des Rheines und Straßburgs wie Mahnzeichen 

Die Ortenau. 10
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errichtet')und einigen regel- 

mäßig die Kameraden der 
betreffenden Truppenteile 
im gaſtlichen Bühl zu ſtark⸗ 
beſuchten jährlichen Wie⸗ 

derſehensfeiern. Dieſe 
militäriſch aufgezogenen 
Feſte wirkten in Bühl durch 
die dabei immer betonten 
patriotiſchen Gefühle ſich 

in nationalem Sinne gün- 
ſtig aus. Zahlreiche andere 
Tagungen fanden nach dem 
Kriege daneben noch ſtatt; 

ſo viele, daß Bühl ſich mit 

Recht als eine beliebte 

Tagungsſtadt bezeich— 
nen darf. Hierbei ſeien auch 

die Verdienſte des rührigen 
Bürgermeiſters Dr. Grü— 
ninger nicht vergeſſen. 

Aus der Kriegs- 
zeit befinden ſich im Ge⸗ 
meindearchiv keinerlei Ak— 

    

  

1912. Die alke Linde vor der Marienkirche ten. Alles, was mit ſol⸗ 
in Kappelwindeck. datiſchem Leben des Vol— 

Aufnahme von Lohmlller, Bubl. kes irgendwie zu kun hatte, 
was Wobilmachung, Re— 

krutierung, Schutzmaßnahmen gegen feindlichen Einbruch, Flieger— 

angriffe uſw. anbelangte, mußte im Verfolg der Erfüllung des Friedens— 
vertrages von Verſailles vernichtet werden. Der Kriegsſchluß 
aber brachte Bühl aus dem Rückzuge der von der Front kommenden 
Truppen mik Einquartierung und Verpflegung viel Störung und Un— 

ruhe — wie ſo ganz anders hatte man ſich ihre Rückkehr gedacht! Was 

folgte — Arbeiter- und Soldatenrat, neutrale Zone, Friede von Ver— 

ſailles, die elſäſſiſchen Flüchtlinges), Inflation, Erfüllungspolitik uſw. — 

) Es ſind die Regimenter: Bad. Fußart.-Rgt. 14 (am Immenſtein), Fußark.⸗ 
Agt. 10 (am Hardſtein), Inf.-Agt. 143 (bei Burg Altwindeck), Pion.-Batl. 14 (auf 
Altwindeck), Feldark.-Rgt. 67 (auf einem Hügel nördlich von Bühl), Feldart.-Rgt. 51 
(im Stadtgarten), Marinedenkmal (desgleichen). 

) In Bühl und Umgebung hakten ſich zahlreiche elſäſſiſche Flücht⸗ 
linge geſammelt. Über vierhunderk dieſer Entwurzelten und Ausgewieſenen, die ſich
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das alles iſt noch ſo drückend 

nahe für uns, die wir es mit⸗ 

erlebten. Man braucht nicht 

näher darauf einzugehen, man 

braucht jetzt nur auf den brau— 
ſenden Sturm des natio⸗ 
nalen Umbruchs hinzu— 

weiſen, der im Frühjahr 1933 

das alles wie einen Spuk hin- 

wegfegte und uns den Volks- 

frühling brachte, den ehrliche 

und patriotiſche Männer und 
Frauen ſo lange erſehnt. Der 
Nationalſozialismus hatte dieſen 
Umbruch in zäher Kraft und mit 

vielen Opfern geſchaffen und 

uns in der Perſönlichkeit des 
Führers Adolf Hitler das 

ſchönſte Geſchenk des Schick— 

ſals geboten. 
Die Hundertjahrfeier 

ſieht Bühl wie unſer ganzes deut— 1933. Bürgermeiſter Philipp Ewald. 

ſches Vaterland nun wieder in 

einem andern Gewande. Überall flattern die Hakenkreuzfahnen; neue 

MWänner voll begeiſterter Tatkraft ſind am Ruder; der Segen der Arbeit 

zeigt ſich wieder. Die wandernden Arbeitsloſen, die zu Tauſenden über die 
Bühler Landſtraßen gezogen und zur Landplage geworden waren, ſind 

verſchwunden. Dafür hat der „Arbeitsdienſt“ ſein Lager in Bühl er— 

halten, und dafür ſahen wir zum erſten Male wieder geſchmückte Jung— 

männer von der Muſterung durch die Straßen ziehen, glücklich, dem 
Vaterland in ehrenhafter Wehrpflicht dienen zu können. Aufpeitſchend 

ſind die neuen Gedanken bis in die Familien hineingeweht, haben Eltern 

und Kinder in ein neues Verhältnis zum Staat, zur Volksgemeinſchaft 

gebracht, wie ſie in den Fabriken Arbeitgeber und Arbeitnehmer und 
in allen Berufen und Ständen alle deutſchen Menſchen zu Vollks— 
genoſſen zuſammenſchweißen wollen. 

  
meiſt in großem Elend befanden, ſchloſſen ſich damals unter Führung von Dr Gerke 
zu einer ſtarken Bezirksgruppe des „Bundes der vertriebenen Elſaß-Lothringer im 
Reich“ zuſammen. In Bühl wurde viel für ſie getan. Die meiſten zogen in das 
Innere des Reiches weiter, manche aber blieben und fügten ſich als wertvollen Teil 

dem Volkskörper in der neuen Heimat ein. 

10*
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Gewaltiges geſchieht um uns herum, nicht für heute oder morgen, 

ſondern auf weite Sicht. Der Führergedanke der national— 
ſozialiſtiſchen Weltanſchauung marſchiert und verkörpert ſich in Bühl in 
der gegen früher neuartigen, ſelbſtändigen Stellung des Bürgermeiſters. 
Unter Bürgermeiſter Ewald (ſeit 1933) wurde Bühl auch äußerlich 
größer. Die langerſehnte Vereinigungmit Kappelwindechk, 
das ſtellenweiſe ſchon ganz in Bühl aufgegangen war, erfolgte am 

1. Juni 1934. Die Burg Windeck wurde am 1. April 1936 Bühl 

einverleibt und die althiſtoriſche Bindung dieſer beiden Orte damit wie— 
der erneuert. 

Nach der Volkszählung von 1933 betrug die Einwohnerzahl 
von Bühl einſchließlich Kappelwindeck zuſammen 6640 Perſonen: 
Römiſchkatholiſche (88,8 57) 5896, Evangeliſche (9,87 654, Iſraeliten 72, 
Altkatholiken 2, Sonſtige 16. Die Geſamtfläche des der Stadt gehörigen 
Grund und Bodens machte 1935 insgeſamt 2259 ha 47 à aus; 
davon iſt faſt die Hälfte Wald: 1042 ha 64 a. Das eigentliche Weich— 
bild umfaßt 117 ha 46 a. 

Damit ſei die Wanderung durch die 100 Jahre beendet, 

in welchen Bühl als Stadt ſich in ſteter Weiterentwicklung zu 
dem anſehnlichen Gemeinweſen heranbilden konnke, das es jetzt vor— 
ſtellt, und das ſo verheißungsvolle Anſätze zu einer günſtigen Weiter— 
entwicklung in ſich birgt. 

  

Bühler Stadtſiegel 
ſeit 1933.



  

Anſelm Feuerbach. Selbftbildnis, 1846. 

Im Beſitze von Frau Feuerbach, München. 

Anſelm Feuerbach in Offenburg 
und Straßburg, 1842“. 

Aus ungedrucklen Tagebuchbläktern, mikgekeilt von Frank Lange. 

Bisher wußte man über einen Ferienaufenthalt des Knaben Anſelm in Offenburg 
und Tübingen nur das, was er in zwei undatierten Briefen an die Eltern darüber 
berichtete. Sie wurden mitgeteilt im Anhang zu Band J der Briefe A. Feuerbachs 
an ſeine Mutter, Berlin, 1911. Irrtümlich glaubte man, den Beſuch in Offenburg 
auf das Jahr 1836 feſtlegen zu können (ſo Allgeyer-Neumann auf Grund der eben 
erwähnten Briefſammlung, 1904) und die Rückreiſe nach Freiburg über Straßburg auf 
dem Dampfſchiff (Kurt Gerſtenberg in ſeiner Monographie, München, 1925, S. 22). 
Aus einem Tagebuche des Knaben und den zugehörigen Skizzenbüchern, die Profeſſor 
Dr. W. Heydenreich aus dem Nachlaß Henriekte Feuerbachs, geb. Heydenreich, beſitzt 
und das Muſeum in Eiſenach aufbewahrt, ergibt ſich die genaue Datierung der Reiſe 
nach Offenburg in den Sommer 1842. Ebenſo iſt die Wanderung nach Tübingen nicht 
im Jahre 1840 erfolgt, wie noch Hermann Uhde-Bernays in ſeinem Feuerbach-Katalog, 
München, 1929, S. 36 angibt, ſondern erſt im Hochſommer 1843. 

Wir bringen im folgenden den auf Offenburg und Straßburg bezüglichen Teil 
des Tagebuches mit den entſprechenden Zeichnungen der Skizzenbücher unter Bei— 

) Gedruckt mit dankenswerter Unterſtützung der Ortsgruppe Offenburg unſetes 
Vereins.
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behaltung der alten Schreibweiſe zum Abdruck; doch haben wir des leichteren Ver— 
ſtändniſſes wegen die Satzzeichen den heutigen Regeln angepaßt. Die wenigen Recht— 
ſchreibfehler des Knaben — Anſelm war am 12. September 1829 geboren — haben wir 
ſtillſchweigend verbeſſert. Auch haben wir die Abkürzungen einfach aufgelöſt und ſie 
nicht in Klammern angedeutet; wir hoffen dadurch den Satz vereinfacht und verſchönert 
zu haben. Dieſe Abkürzungen ſind 3. T. ſehr ſtark, und man könnte ſie zum Beweis 
anführen, daß die Niederſchrift nur für den Verfaſſer war; auch ſeine „Anmerkungen 
und ſonſtige Eigenheiten“ ſind wohl nur Andeutungen, die er für den Text ausarbeiten 
wollte. Seine Tagebuchblätter ſind ſichtlich geſchrieben als Erinnerung an eine ſchöne 
Ferienfahrt. Aus ihnen erſieht man, daß der Verfaſſer ſchon als kleiner Junge die 
Augen aufmachte, Beobachtungsgabe hatte, die Leute richtig beurteilte und ſelbſtändig 
denken konnte (ogl. ſeine Anſicht vom Verbrennen der Leichen). — 

In Offenburg ſtieg Anſelm bei H. Brunner ab. Dieſer war mit Reindle Ver⸗ 
treter der Berghauptener Kohlengruben; Reindle ſpielte im geſellſchaftlichen Leben 
eine große Rolle, er war Vorſtand des Bürger-Caſinos (Muſeums). Nahe Bekannte 
von Brunner waren der Stiftungsverwalter Strobel und der Oberförſter von Ritz, 
mit deſſen Kindern Anſelm bei Strobels eingeladen war. Herr von Bergholz beſaß 
Schloß Ortenberg, deſſen Tochter Alexandra eine bekannte Malerin war. Am 
Sonntag hörte er die Predigt des geiſtlichen Lehrers Kuhn vom Gymnaſium, eines 
bekannten Redners. Die Glashütte lag auf Grundſtück Friedrichſtraße Nr. 49—53; 
ſie bildete mit der heutigen Fabrik von Schell und Vittali einen Komplex. Die zwei 
Offenburger Skizzen Feuerbachs wurden von der Kloſterſtraße Nr. 4, II. Stock, mitt⸗ 
leres Fenſter und von der Pfarrſtraße aufgenommen; das Haus Kloſterſtraße 4 ge⸗— 
hörte Strobel, er hatte auch dort gewohnt“). 

) Dieſe Offenburger Feſtſtellungen verdanke ich Herrn Profeſſor Dr Batzer.
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Es folgt nun der Text des Tagebuches: 

Reiſe nach Offenbourg, 1842. 

Den g9ten Juli. 
Um 1 Uhr gieng ich mit dem Vater auf die Poſt; wir mußten hier warten 

bis 542, dann ſtieg ich ein mit den andern Paſſagieren. Es war meine erſte 
Reiſe, und trotz ich wußte: ich bin in Offenburg gut aufgehoben, ſo war es 
mir doch ſonderbar, faſt unheimlich zu Muthe; gar bald aber wurde ich heiter 
und hörte dem verſchiedenen Geſpräche zu. — 

Jezt fieng es an zu regnen, und ich lehnte mich behaglich in eine Ecke 
des Wagens. — Da ich die Gegend bis über Gungelfingen (gemeint iſt Gundel⸗ 
fingen) kannte, ſo blieb ich ruhig ſitzen, bald aber kam die mir unbekannte, 
und ſonderbar trieb es mich trotz meiner Faulheit an, von allen Seiten die 
ſchöne Landſchaft gegen den Rhein, die Häuſer, Kirchen, Bäume, beſonders die 
mannigfaltigen Berge des Schwarzwaldes zu betrachten. — Schnell gieng's 
durch die umliegenden Dörfer, und unbemerkt kamen wir nach Emmen⸗ 
dingen, der erſten Station, wo der Poſtilion mit Mühe ein ſchlechtes Stück⸗ 
chen blies. — Auf den erſten Anblick machte Emmendingen einen freundlichen 
Eindruck auf mich, aber als die Judenhäuſer und der Nachtrab kam, bedachte 
ich auch wieder, daß jede Stadt, ſo ſchön ſie auch ſein mag, wieder ihre Fehler 
und Mängel hat. — Wir fuhren nun demnach durch das Städtchen, kamen in 
das Freihe, und da unſer Wagen leerer war, machten wir es uns bequemer. — 

So fuhren wir ohne Merkwürdigkeiten dahin und kamen bald in das freund⸗ 

liche Städtchen Kenzingen, die 2te Stakion. Beſonders giebt die Elz mit 
ihren Brücken und die Kirche dieſem Städtchen ſeine Freundlichkeit. All— 
mählig änderte ſich überhaupt die Tracht der Landleute, und trotz ihrer Roheit 

gefallen mir die Schwarzwälder, ihre Sitten, Sprache und Benehmen beſſer 
als das der Offenburger Landleute. 

Ich will auch nicht vergeſſen einen ſonderbaren, nichtsſprechenden Fran— 

zoſen mit einer langen Stange, der ſich in allen Stationen das Brod, Wein 
und Käſe trefflich ſchmecken ließ. Ich aber blieb ſtandhaft und wollte bis 
Dinglingen warten. — Das Horn ertönte, der Wagen raſſelte fort bis 
Dinglingen. Auf dieſem Wege fiel mir das ſchöne Mahlberg mit ſeinem 
Schloße auf, wegen ſeiner ſchönen Lage. Und in Kippenheim das Denk— 
mal des Schneiders Stutz v. Ortenberg, der durch den ſich erworbenen Reich— 
thum die Kippenheimer beglückte. Es iſt in gothiſchem Styhl und aus Eiſenguſſe. 

Jezt ſah ich mit großen Augen Offenburg und rechts die Orten- 
berg an. Jeh näher wir kamen, deſto ſchöner kam mir's vor. Unſer ein⸗- 
ſylbiger Franzos fing nach und nach an zweiſylbig und in Offenburg ſogar in 

franzöſiſcher Sprache vielſylbig zu werden, nun wollte er deutſch zählen und 

brachte es ſehr ſchlecht mit großer Anſtrengung bis auf 12. 
In der Poſt wurde ich ſehr freundlich von Frau Brunner empfangen und 

nach Hauſe geführt, bis Herr Brunner kam. 

Den 10ten Juli. 
Auch Offenburg kam mir ſehr freundlich und im Anfange lebhaft vor. 

Ich meinte, ich käme in eine ſehr gebildete Stadt (wegen den vielen großen 
Gebäuden), wo die Einwohner für ſich ſtill in eingezogenen Kreiſen lebten, was
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Frauenkloſter in Offenburg. Zeichnung von Anſelm Feuerbach. 

aber nicht der Fall iſt, das beweiſt die Kirche und der Spaziergang nach dem 
Dorfe Feſenbach. 

Am Sonntag gieng ich mit Herrn Brunner in aller Früh in die Glas- 
hütte, ſie kam mir wie die wahre Hölle vor (Feuerh), ſie iſt ſehr geräumig, 

belebt, und überhaupt kommt es einem in den Sinn, wie viel und welch' Großes 

die menſchliche Mühe und Arbeit hervorbringen kann. Beſchreibung folgt'). 

Zu Hauſe angelangt, kam ich in die Kirche mit Frau Brunner (Pfarr— 
kirche, worin die meiſten Bauernleute waren), das Außere iſt ordentlich, aber 
im Innern fand ich eine geſchmackloſe und echte Gemeinheit (trotz der vielen 
Bilder und Verzierungen), ſie hat im höchſten Grade das katholiſche, und be⸗ 
ſonders iſt ſie ſehr niedrig. (Das Einzige Schöne war die Predigt von Kuhn 
über Leben, Tod und Gericht)).) 

) Späker heißt es darüber: Den 19ten war ich in der Glashütte mit Herrn 
Neindle und Brunner. Die Leute ſind kraftvoll, blaß, klein und mager. Ganz 
wunderbar wird das Glas gemacht, ich verſtehe 's ſelber nicht, die Leute aber müſſen 
ſtark und ſicher ſein, die Hitze vom Schmelzofen iſt faſt unerträglich. 

) An dieſer Stelle ſei der Leitſpruch des Tagebuches eingeſchaltet: Wenn ich 
nur Herr wäre und einſetzen könnte, daß doch die Todten verbrannt würden. Denn 
wie viel ſchöner iſt nicht der Gedanke, daß die Flamme über den kodten Leichnam 
auflodert und daß man die theuern Gebeine in eine Urne ſammelt und einem Denk— 
ſtein beifügt unter dem Schatten der Bäume, und wenn man die Urne, in der die 
Gebeine unſerer Lieben liegen, mit eig'nen Armen umfaſſen und an's Herz drücken 
kann? — Als wenn man auf dem leeren Erdhügel liegt und denken muß, da unten



153 

  

Heilig-Kreuz⸗Kirche in Offenburg. Zeichnung von Anſelm Feuerbach. 

Am Nachmittag giengen wir nach Feſenbach (4 Stunde von Offen— 
burg gegen Ortenberg), ein von den Offenburgern häufig beſuchter Ort, ſehr 
ſchön gelegen. Der Weg dorthin führt über Anhöhen, Ebene, Hügel, Felder 
und Wieſen. Sonſt nichts Neues außer einigen oder vielen Betrunkenen. 

Den liten Juli 1842, nachmittags: verunglückter Spaziergang nach Or- 

tenberg. Frau Brunner hatte es ausgemacht mit Herrn Brunner, um 
4 Uhr nach Ortenberg zu gehen Er wollte vielleicht nachkommen). Der Ort 
iſt durch die ſchönen Altarbilder in der Dorfkirche und beſonders durch das 
neue Schloß Ortenberg berühmt. Fr. Brunner und 2 ihrer Schweſtern (Riece 
und Guſte) und ich waren es, die hin wanderten. Wegen den Gewitterwolken, 
die drohend aufzogen, wollten wir anfangs umkehren, giengen aber, da das 
Dorf ſchon nahe war, in die Kirche, die Altarbilder (von der Ellenriktert) zu 
beſehen. Das linke iſt eine Madonna mit dem Jeſus Knäbchen, man ſagt, ſie 
ſei nicht von dieſer Künſtlerin, denn ſie hat ein ſehr gemeines Geſicht und eine 
überaus ſteife Haltung. Das Hauptbild iſt zwar ſehr hohe, majeſtätiſch und 
ſehr ſchön gemacht. Aber die Sache iſt undeutlich, nähmlich oben Gott Vaker 

iſt er tief in der Erde verſcharrt und er ſo langſam vermodern muß? Es ſcheint ſo, 
als ob man den Todten noch den letzten Dienſt verſagen wollte, ſie nur in die Erde 
ſcharrt, um ſeiner endlich fertig zu werden. — Dazu vogl. Anſelms Gedicht: Feuertod. 
In A. v. Oechelhäuſer, Aus A. Feuerbachs Jugendjahren, Leipzig, 1905, S. 125. 

) MWarie Ellenrieder. 
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berger Pfarrkirche (von 
Marie Ellenrieder). 

  

betend, von 2 wunderſchönen Englein, ebenfalls betend, umgeben, und unten 
Ortenberg, die alte Burg und eine Prozeſſion. Das rechte iſt unſtreitig das 
ſchönſte: Wie Joſeph das Knäbchen ſpazieren führt. Der Ausdruck beider Ge— 
ſichter iſt ganz getroffen. Das erleuchtete, himmliſche und doch kindliche des 
kl. Jeſus zeigt an — und man ſieht es ordentlich — wie das Kind zu etwas 
großem beſtimmt iſt. Ebenſo ausdrucksvoll iſt das des Joſeph. Er blickt ahnungs⸗ 
voll, faſt wehmüthig und väterlich liebend auf den Kleinen, indem er in der 

Rechten eine Lilie in der Hand hat und ihn führt, mit der Linken langt er an 
die Bruſt. — Im Ganzen paßt das einfache und ſaubere (innen und außen) 
Kirchlein ganz zu dieſen Gemälden. 

Indeſſen war das Gewitter noch, wir giengen in das nächſte Wirtshaus 
bei der Burg, um nach dem Gewitkter hinauf zu gehen (wir täuſchten uns aber). 
Herr von Bergholz (Beſitzer der Burg) mit Frau, Enkeln und Verwandten 
waren in der Krone (unſer Wirtshaus) und giengen dann nicht mehr hinauf, 
ſondern in ihr Häuschen im Dorf. Jezt war's da. Ein Sturmwind, der voraus- 

gieng, kobte, machte das leichtgebaute Haus zittern, fegte die Straße und Alles, 
was darauf war, neigte die Pappeln bis zu uns, und krank brach ein Aſt, den 
begierig eine arme Frau mit ſich ſchleppte. Das Getöſe, Zuſammenſchlagen der 
Läden, Klirren der Fenſter, die angſtvollen Geſichter, die heranziehenden Wol⸗ 
ken, die ſonderbare Beleuchtung und das Geheule des Sturmwindes, der alles 
niederzureißen droht, macht — ſo majeſtätiſch, großartig es war — doch einen 
ſchauerlich großen Eindruck auf mich, viele der Leute waren blaß. Große
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Freude war's, da Herr Brunner kam und, bis das Gewitter ausgetobt hatte, 
bei uns blieb; wir Kinder ſprangen dann herum (mit der Burg wurde es ſür 
diesmal nichts). Dann aber fuhren wir, wie Häringe in einer Berner-Wägelein 
gepackt lich hatte den beſten Platz), unter vielem Gelächter ſchnell in die Stadt. 

Den 12ten Juli. Dieſer Tag war durch das berühmt, weil wir auf das 
ſogenannte und häufig wegen der Ausſicht beſuchte Laub-Lindle ( Stunde 
von Offenburg) gehen wollten, durch ein (wieder) vermuthetes Gewitter ab— 
geſchreckt, in die Stadt zurückkehrten. 

Den 13ten Juli aß ich bei Strobels zu Mittag. Am Vormittag ſcheieb 
ich der Mutter'). Am Nachmittag fuhr ich mit Herrn Brunner nach den 
Kohlen-Gruben in Diersburg und Haccenbachs). Ich kutſchierte bis zum 
2ten Dorf, dort übernahm bei ſchlechtem Weg bis Diersburg, wo wir aus- 
ſtiegen, H. Brunner mein Geſchäft. Wir giengen bis nach dem Bergwerke, 
die Dampfmaſchine gieng zwar nicht, aber ich kam doch ins Innere, wo ge⸗— 
graben wurde. Die Bergleute ſind bekleidet mit ſchwarzen Kleidern (von den 
Kohlen) und ebenſo mit einem runden Hütchen, ſie ſind ernſt, roh, finſter, 
ſprechen wenig, und wenn ſie den rothen Mund verziehen und die weißen 
Zähne ſichtbar werden, ſo ſehen ſie mit ihren ſchwarzen Geſichtern wie die 
Teufel aus. Herr Br. zog ſich an, nahm ein Lämpchen, und von einem Führer 
begleitet, kamen wir ins Bergwerk. Ich ſtellte es mir als eine geräumige 
Grube vor, an deren äußerſten Enden die Stollen und Schächte waren. Zu 
wunderbar und ſchön ſehen in der Finſterniß die Lämplein aus, mit dem jeder 
Bergknappe bekleidet iſt. (die Dampfmaſchine gieng nicht). Der Eindruck war 

nicht ſchauerlich, ſondern ich wollte nie mehr heraus. Ich hatte ein ſonderbares 
Gefühl, mich ſo in der Erde zu befinden, wo der Bergmann ſtill, einſam, ab- 
geſchloſſen von der Welt, beim düſtern Lämplein emſig ſchafft, doch kam mir 
der Angang ganz verzückt vor (aber nur ein Augenblick), und ich war wie von 
einem Traume erwacht. 

Wir wanderken über Stock und Stein weiter (trafen noch den Johann— 
Stollen an) durch's Thal und über einen ſteilen Berg, mit mahleriſchen Tannen 
beſetzt: am Fuße jenſeits liegt das bedeutend größere Werͤk Haccenbach. 
Von H. Brunners Contor aus les liegt in der Höhe) hat man die herrlichſte 
Ausſicht nach Straßburg und auf die ganze Rheingegend. Die Lage iſt herrlich. 
Hier war's anders belebt. Die Dampfmaſchine gieng und ſprüzte ihr ſiedendes 
Waſſer zum Rohr weit ins Feld hinaus, innen ziſchte, ſiedete und wallte Feuer 
und Waſſer, ein Rad trieb das andere, ein Rohr leitete das Waſſer ins andere, 
und trieb das große Rad, an dem die Seile befeſtigt ſind; und durch den 
Schacht (in den man auch fahren kann) hinab oder hinauf, werden die Kohlen 
in Kübeln gebracht. Kaum ſind die Kübel angekommen, werden ſie auf kleine 
Eiſenbahnen gelegt, und die Kohlen in ein bedecktes Haus hinabgeſchüttet. 
Dieſe beiden ſenkrechten Schächte gehen gegen 600 Fuß in den Boden. Wir 
blieben noch faſt 1“ Stund, giengen nach Diersburg zurück und gelangken 
nach Hauſe. 

) Dieſer Brief iſt uns erhalten und in der oben erwähnten Briefſammlung 
abgedruckt. Daraus intereſſiert uns in dieſem Zuſammenhange die Stelle: Bisher 
habe ich noch nichks gezeichnet, deſto mehr aber ins Tagebuch geſchrieben ... des 
Tagebuchs Ordnung werd' ich ſtets lieben. 

) Gemeint iſt Haggenbach.
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Den 14ten Juli trug ich Vormittag die Zeitung wie gewöhnlich zu Strobels 
und wurde zum Nachmittag zu ihnen eingeladen (mit Adolf und Marie von 
Ritz, Oberförſter, erſterer kam nicht). Sie ſind alle recht freundlich. Wir waren 
ſehr vergnügt, machten viele luſtige Spiele, und beſ. ergözte uns Guſtav Löffler 

(Sohn des Offenburger Bürgermeiſters) wegen ſeiner erſchrecklichen Dummheit. 

Den 15ten Juli abermahliger Beſuch auf Ortenberg. Herr Brunner 

blieb im Dorf. Emilie (Strobel?) und ich giengen auf das Schloß. So groß— 

artig, ſo ſchön und prachtvoll ſtellte ich es mir nicht vor. Es liegt auf einer 

Anhöhe beim Dorf Ortenberg und hebt ſich über alles hinaus. Die Lage iſt 

ſchön und die Ausſicht herrlich; man ſieht in den Haccenbach, gegen Freiburg, 
Offenburg, den Rhein bis Straßburg, die Kinzig, das Kinzig-Thal, Gengen— 
bach und gegen Carlsruhe. Auf den Weg hinauf ſieht man faſt nichts vom 

Schloße, ſelbſt im Vorhof; ich war voll freudiger Erwartung, ein Thurm kam 
nach dem andern in die Höhe. Zuerſt kam mir in die Augen das Haus des 

Verwalters und der Schloßhof mit ſeinen Thürmchen, Erkern, Anlagen und 
Mauern (alles nach Art altdeutſcher gothiſcher Bauart). Das Schloßthor iſt 
(wie alles) ganz von Quaderſteinen erbaut. Schönes eingelegtes Holz, Ver— 

zierungen und Thore. Graben, Thore, Stiegen alles in beſter und ſchönſter 
Ordnung. Der Hauptthurm, ein großes viereckiges Gebäude, mit Thürmen 
und Altanen (gemahlten Fenſtern), macht die Hauptzierde aus. Ich kann nicht 
alles ſchreiben, ſondern merken. 

Den 16ten Juli abermahliger Beſuch in Haccenbach in der Früh. Ich ſah 
den Haccenbacher Neu-Stollen, Kohlen Schlepp Schächte und eine Sicherheits- 
lampe (David), kam um 12 Uhr (um 5 fort) hungrig und müde an in Offen—
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burg. Am Nachmittag badete ich mit Herrn Strobel, ſprang herrlich ins Waſſer 
und wollte Fiſche fangen. 

Den 17ten Juli. Am Vormittag gieng ich mit Guſte und Ricke in die Kirche. 
Von Löfflers wurde ich eingeladen, mit dem Guſtav und andern nach Gries— 
heim zur Tante Docktor zu gehen. Aber Herr Mertz aus Gengenbach kam, und 
Herr Brunner, Wertz und ich fuhren nach Kehl, nachmittags gegen 1 Uhr. 

Reiſe nach Straßburg. 

Die Hitze dieſes Sonntags war ſehr groß, wir fuhren ſchnell durch einige 
Dörfer und kamen bald in einen Wald, der ſich auf der Ebene ausdehnte. 
Im Schatten desſelben blieb unſer Gaul alle Augenblicke ſtehen, die Kühle 
desſelben zu benützen. — Jezt kamen wir in das Hannauiſche (denn wie es 
Breisgau und Ortenau giebt, ſo auch Hannau). Die Bewohner ſind ſchöne, 
gefällige, ehrliche, kräftige und bisweilen derbe Leute; alle aber evangeliſch. 

Über viele Brücken (meiſtens Arme des Rheines und der Kinzig lüber 
die ſelbſt) kamen wir. Oft ſtolperte der haſpliche und kindiſche Gaul (denn 
während dem immerwährenden Spielen rannte er oft oder blieb ſtehn; ſonſt 
lief er ſehr gut und ſchnell), aber nie fiel er. — Von fern ſah ich einen Rauch 
und glaubte ſchon, es brenne wieder in einem benachbarten Dorf, bis es 
H. Brunner ſagte, es ſei das Dampfſchiff; wir beeilten uns ihm vorzukommen 
und fuhren immer ſchneller. 

Schon lange ſah ich den Münſter, und ich hatte große Freude, als wir 
zuerſt in das freundliche Dörfchen Kehl (Hauptſtadt von Hannau) und dann 
in dem noch lieblicheren Städtchen Kehl einfuhren. Dann ſtiegen wir im Gaſt⸗ 
hof zur Sonne aus. Kehl iſt belebt, ſchön gebaut, meiſt neu und freundlich, 
aber doch trotz den vielen Menſchen wegen den fehlenden Bergen öde. Wir 
giengen zum Zollhaus (ganz neu und ſchön) bezahlen. Wir giengen über die 
Rheinbrücke (aus lauter Schiffen), bei der badiſchen Wache und Zollhaus 
vorbei. Wie der Rhein ſo ſchäumend durchfloß, die Schiffe, die Wagen, Be⸗ 
lebtheit, die mächtige Feſtung Straßburg mit der Citadelle, gothiſchen Häuſern 
und Thürmen, die ſchönen Aleen: kurz Alles machte einen großartigen, tiefen 
und ſehnſüchtigen Eindruck auf mich. Wir waren bereits über ihr, und zum 
erſten Male im Leben ſah ich franzöſiſche Soldaten, ein Dampfſchiff lag vor 
Anker, überall Omnibus, einer lud uns ein, von der Brücke mit ihm nach 
Straßburg zu fahren, wir ſaßen ein, und bald raſſelten wir an den Feſtungs- 
werken (meinen erſten, die ich ſah; auf dem Wege nach Straßburg ſah ich 
Deſaixs:) Denkmal) vorbei und kamen in die Stadt. Hoch auf der Mauer ſtand 
eine franzöſiſche Schildwache. Über 3 Zugbrücken und durch 3 Thore mußten 
wir fahren, und nun gieng's in die Stadt. Gleich großartig und ſtadtartig 
öffnet ſie ſich, hoch über alle Häuſer ragt der majeſtätiſche, berühmte Münſter 
hervor. Wir waren kaum ausgeſtiegen, als wir einen Omnibus, der auf die 
Eiſenbahn (“ Stunde von Straßburg) führte, ſahen und gleich hineinſprangen. 
Er hielt faſt an ſedem Gaſthofe, damit die, welche auch auf die Eiſenbahn 
wollten, deſto ſchneller hinkommen könnken. An vielen Gebäuden, über den 

) General Deſaix aus der franzöſiſchen Revolutionszeit.
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Skizze 
vom Münfſter in Straßburg 
von Anſelm Feuerbach.     * 

e Kuikegg 

Gutenberg und Kleber's Platz (auf beiden dieſe berühmten Männer aus Eiſen— 

guß über Lebensgröße), an der Thomaskirche fuhren wir vorbei und an den 

Canal d'lll (in der Mitte der Stadt), den Napoleon bis Lion graben ließ 

(über ihn führen eiſerne Brücken). Bald aber kamen wir durch die Tore und 
in's Freihe. Viele Leute, meiſtens Soldaten nfanteriſten, Kanoniere und ſo— 

genannte chasseurs d'Africe in grüner zweckmäßiger Uniform) giengen ſpa— 

zieren in den Promenaden gegen Kehl und die Eiſenbahn. Bei den Bahn— 

höfen ſtiegen wir aus, und zum erſten Wale ſah ich die Locomokive und Wägen. 

Bis die Eiſenbahnwägen fortgiengen, waren viele Leute im Bahnhofe; als 

ſie fortging, zerſtreuten ſie ſich; immer ſchneller gieng's, pfeipfte, daß einem 
Höhren und Sehen vergiengen; es gieng ſo, als ob (2) in der Ferne es (0 
ſtehen zu bleiben ſchien. Zwei Locomotiven wurden geprobt und kamen rück— 
wärts wieder zurück. Wir ſtiegen in einen Omnibus und kamen wieder in 
Straßburg an. Jezt giengen wir zu Fuß noch eilig in einige merkwürdige 
Straßen und Plätze und fuhren nach Kehl, aßen was und machten uns von 
da auf den Heimweg nach Hauſe, durch Hannau und den Wald. In allen 
hannauer Dörfern waren die junge Jugend in ihren weißen Jacken und Pelz- 
mützen, alte Leute und mit weißen langen Schürzen und Häubchen bekleidete 
Jungfrauen. Alle jauchzten, ſangen und ſprangen in Häufen untereinander 
verſammelt dem Wagen nach. Die Burſchen zogen ſcherzend ihr Käppchen 
und ſangen, die Buben liefen ſchreiend und lärmend hintendrein. So kamen 
wir nach Offenburg um 10 Uhr abends. Der Abend war ſehr kühl, faſt halt 

und froſtig bei beſtändigem Wetterleuchten. 
Noch einige Bemerkungen über Straßburg und den Münſter. Jeh ſchönere 

Gebäude, jeh prachtvoller, jeh heller jede große Straße iſt, deſto dunkler und
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enger ſind die kleinen. Der MWünſterplatz iſt eng und finſter für den Dom, 
aber überall ſchön, der mir ſo gefiehl, daß ich mich nicht trennen konnte. Das 

Innere entſpricht nicht ganz dem prachtvollen Außern. Die vordere Front 
kann man nicht vor Größe beſchreiben, es ſieht wie ein Rieſentempel aus, 
innen beſſere Glasmalerei als im Münſter zu Freiburg (ſiehe Extrablättchen). 
Im Jahre 1349 wurde der nicht endliche (S unvollendete) Münſter erbaut von 
Erwin von Steinbach. Wir kamen von hinten her. Der Anblick iſt über⸗ 
raſchend, denn man weiß nicht, was man zuerſt betrachten ſoll. Wir gingen 
in die Kirche. Sie iſt ſchmuckloſer, einfacher und nicht ſo ſchön als das Außere. 
Es iſt ſehr geräumig, und da keine Bänke da ſind, ſo liegen, ſitzen und knien 
die Leute in einem Trupp um die Kanzel herum, während anderswo man 
innen dann unbemerkt herum gehen kann. Wir kamen zu einem Seiten 
Portal wieder heraus, und da war und lag nun die ganze ſchöne Front 
(wegen der Enge kann man ſie nicht gut betrachten). Was koloſſaleres giebt 
es faſt nicht mehr. Man findet kein Ende, ein Stein kträgt den andern, eine 
Säule ruht auf der andern, und ſo erhebt ſich dieſer Rieſentempel in die 
blauen Lüfte, daß es einem ganz ſchwindlich wird. Ich hatte große Luſt hinauf— 
zukommen, aber Zeit hatten wir nicht dazu. Jezt fingen die dumpf ſchallenden, 
faſt klagenden Glocken an zu läuten; jezt war der ſchönſte und höchſte Augen— 
blick gekommen, des Domes Größe und Pracht zu erheben: die feierlichen 
Töne der Glocken, unten das Geſchrei und bunte Gemiſch der Menſchen machte 
den größten Eindruck auf mich, den ich jeh erlebt habe. Es kam mir vor, als 
ob der Dom, der ernſt und majeſtätiſch daſtand, das kleine Gethue der Menſchen 
verachte und mit ſeiner Stimme mit Höheren redete). 

Den 18ten fiel nichts beſonderes vor, als ein furchtbares Gewitter von 
9—1 Uhr. Den Namenstag waren wir in einem Garten, und Abends tranken 

wir mit Frau Brunners Schweſtern zum Abſchied Punſch. Den 20ten am 
Nachmittag ſchieden wir, und Herr Brunner fuhr mich bis Dinglingen 
zur Wallpoſte). Es regnete gottlob zum erſtenmale recht tüchtig, ſo daß meine 
Hoſen und Wantel ganz blau gefärbt wurden; doch aber wie froh waren wir, 

) An dieſer Stelle hat er ſeine „Anmerkungen und ſonſtige Eigenheiten“ an— 
gebracht; wir laſſen ſie hier in der Fußnote folgen (ogl. die Einleitung): 

Anmerkungen und ſonſtige Eigenheiten. 

J. Vor der Rheinbrücke beſuchten wir das vor Anker liegende Dampfſchiff, die 
Stadt Mainz, wegen der ſchönen Einrichtung. 

II. In Straßburg ein Haus, das alle Augenblicke einſtürzen kann. 

III. Syrau [2, Spreu?] wegen Kranken auf der Straße. 
IV. überall Schildwachen, Thürme und alte, graue Kirchen. 

V. Einen Gaul-Schinder. 

Sonſtige Eigenheiten. Jede Gaſſe iſt auf beiden Seiten für die Fußgänger mit 
Asfall belegt, ſchönes Pflaſter, Kaufhallen und ein hohes Haus, auf deſſen Dache ein 
Telegraphe iſt. 

Überhaupt hat die Stadt ein altes, feſtungsartiges, finſteres und majeſtätiſches 
Anſehen, hohe Häuſer, entweder finſtere und enge Gaſſen oder helle und breite lin 
allen die prachtvollſten Gebäude). 

) Wallepoſt — Reiſepoſt.



160 

als wir vor der Wallpoſt ganz durchnäßt in Dinglingen ankamen. Der liebe 
Gokt hatte alles ſo trefflich geſchickt, daß ich ganz gerührt bin, denn ſo lange 
ich in Offenburg war, hatten wir das ſchönſte Wetter, und nun zur Freude 
und Segen aller Leute iſt ein ſtarker Landregen gekommen. Im Eilwagen 
hatten wir einen ältlichen, aber kräftigen Bauersmann, der unterhielt ſich 
mit mir auf's trefflichſte. Er ſagte z. B.: Aber jezt, hm, wird der d'WMueder 
er gueite Suppe machen. — Bei Kenzingen kaufte er eine Flaſche Sauer— 
wein. Alle Augenblicke ſagte er dann: Wis au? — Ganz Emmendingen 
war illuminiert, wir hatten die ſchönſte Beleuchtung, auch 2 Regenbögen. So 
gieng's nun weiter, und wir kamen dahin, von wo ich gekommen war. Nun 
iſt die erſte Reiſe beendigt, und nun will ich wieder recht fleißig lernen. 

  Selbſtbildnis von Anſelm Feuerbach (1845/46).



Bildſtöcke im Amtsbezirk Wolfach. 
Von O. A. Wüller. 

II. Bei Wolfach und bei Hauſach'). 

Waren die typiſchen Bildſtöcke der Haslacher Gegend in den In— 

ſchriften ziemlich wortkarg, in der Form meiſt einfach, im figürlichen 
Schmuck der Niſchen gewöhnlich ſehr primitiv, ſo zeigen im Gegenſatz 

dazu die Bildſtöcke Wolfachs und ſeiner näheren Um⸗ 

gebung durchweg lebhaftere Formen und reichere Gliederung, ſind 

in ihren Inſchriften aufſchlußreicher und in ihren Niſchenfiguren an— 

ſprechend. Hier finden wir nicht wie gewöhnlich kitſchige Nippes, ſon- 

dern faſt durchweg ſchöne, alte Heiligenfiguren aus Holz. Kennzeichnend 
für eine ganze Reihe dieſer Bildſtöcke iſt das Kuppeldach oder doch eine 

kuppelartige Bedachung. 

Dieſes Kuppeldach iſt ein weſentliches Merkmal einer Gru ppe 
von Bildſtöchen, die ziemlich gleichartig oder doch ſo ähnlich ſind, 

daß vielleicht auf einen Meiſter oder doch eine Wernkſtätte geſchloſſen 
werden darf. Dieſe engere Gemeinſchaft unker den Wolfacher Bild— 

ſtöcken umfaßt die, welche bei oder in der Nähe der St. Jakobs- 

kapelle (Bild 1) ſtehen, einer einfachen, beſonders idylliſch gelegenen 
Kapelle aus dem 17. Jahrhundert. Die Wallfahrt zu dieſer Kapelle ſelbſt 

ſoll ſehr alt ſein; man ſpricht ſogar vom 11. Jahrhundert. Erneuert 

wurde ſie wieder 1655. Und nachdem 1664 eine Brüderſchaft gegründet 

worden war, hat man 1680 mit dem Bau der heutigen Kapelle, die an 

Stelle der unter Graf Wilhelm niedergeriſſenen ſteht, begonnen?). Da 

die Bildſtöcke an dieſer Kapelle ſich in der Form ſo ſtark ähneln, da ſie 

überdies am Wallfahrtsort oder Wallfahrtsweg ſtehen, könnte man ver⸗ 

muten, daß es ſich um alte Stationsbildſtöcke handelt. Doch ſtammen 
die Bildſtöcke, wenigſtens die heute noch erhaltenen“), aus der Zeit von 

) l. In und um Haslach wurde behandelt in „Die Ortenau“, 20, 32 ff. 
) Wingenroth, Kunſtdenkmäler, 8, 688. 
) Sollten es früher mehr Bildſtöcke geweſen ſein? Denn nach meinen Feſt- 

ſtellungen trifft doch für die heute noch ſtehenden Bildſtöcke nicht zu, was Wingenroth 
(S. 690) ſagt: „Auf dem Platze bei der Kapelle liegen die Trümmer ehemaliger Bild— 
ſtöcke, einfache Arbeiten des 18. Jahrhunderts. 1714, 1736 uſw.“ 

Die Ortenau. 11¹



1712 bis 1736, während die erſten Sta— 

tionen erſt 1755 errichtet worden ſein 
ſollen“). Wahrſcheinlich ſind es wie in 

Haslach Stiftungen begüterter Bürger, 
teilweiſe Stiftungen von „Ratsver— 
wandten“, die vielleicht urſprünglich 

regellos am Weg zur Kapelle aufgeſtellt 
worden ſind, ähnlich z. B. den ſpäter 
noch zu behandelnden Bildſtöcken in der 

Nähe der Kreuzbergkapelle bei Hauſach. 

Denn es kann als ziemlich ſicher an— 

genommen werden, daß auch die heute 

an der Kapelle ſtehenden Stöcke erſt 
ſpäter dort aufgeſtellt wurden. Konnte 
ich doch dieſe Entwicklung in den letzten 

Jahren teilweiſe ſelbſt beobachten. Heute 

Bild 1. „zieren“ drei Bildſtöcke die Kapellen- 
St. Jakobskapelle bei Wolfach. wand, und nur einer ſteht noch am 

Zugangsweg. Vor drei Jahren etwa 
waren noch je zwei an der Kapelle und am Zugangsweg. Wie ſtark 

die heutige Aufſtellung der Bildſtöcke ihre Wirkung trotz der be— 
ſonders ſchönen Lage der Kapelle beeinträchtigen muß, kann aus 
meinen Ausführungen bei den Haslacher Stöcken entnommen werden. 

Zwar muß ich zugeben, ein Bild von eigenartigem Reiz, voll weihe⸗ 
voller Stimmung bot ſich mir, als ich vor zwei Jahren in der wunder— 

baren Stille eines Sommermorgens im Wechſelſpiel von Licht und 

Schatten die Kapelle mit ihren drei Bildſtöcken wiederſah. Ich hatte 

dieſe Stöcke aber ſchon früher geſehen, als ſie teilweiſe noch einzeln 
ſtanden. Gleich ſtillen Betern bauten ſie ſich da am ſchmalen Waldweg 
auf. Jeder einzelne wahrte dabei ſeine Eigenart und wirkte wie eine 

langſame Vorbereitung für den weihevollen Anblick der Kapelle ſelbſt. 

Trotz aller Schönheit des jetzigen Bildes mußte ich gegenüber früher 

eine Winderung feſtſtellen; vor allem auch in der künſtleriſchen Wir⸗ 
kung der Bildſtöcke, die durch die Häufung an einem Ort verlieren. 
Beſonders nachhaltig wird dieſer Eindruck, da die Bildſtöcke trotz ge— 

wiſſer Verſchiedenheiten in den Einzelheiten doch einen ſcharf umriſſenen 

Typ darſtellen. Seine weſentlichen Merkmale ſind: kräftiger, nach oben 
ſich langſam verjüngender Skamm, darüber ein langſam breiter werden— 

des Kapitell. Das Bildhaus, das gewöhnlich mit einem Rundſtabprofil 

  
) Pgl. Diſch, Chronik der Stadt Wolfach, S. 287.
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ten Gittern verſchloſſen wird und meiſt gute Plaſtiken 
enthält. Über dem Haus ſpannt ſich ein kräftiges Dach 
in Zwiebelform. — Was Form und Gliederung anbe— 

langt, ſind wirklich gute Stücke unter dieſen Bild— 
ſtöcken. Sie ſind alle aus einem Block gehauen und 
durchweg von beachtlicher Größe (durchſchnittlich 
ohne Sockel etwa 2,50 m hoch). Der älte ſte von 

ihnen ſcheint der zu ſein, welcher am unteren Fuß— 
weg zur Kapelle, etwa 200 m davon entfernt, im 
Gebüſch ſteht, da die Zahl [T12 ͤ am Stamm wohl 
als 1712 zu leſen iſt. Als beſonderer Schmuck wäre 
hier ein hochplaſtiſches, langgezogenes Kreuz an der 
Seitenfläche des Stammes zu nennen. Bemerkens- 

Bild 2 wert iſt noch ein Gemälde auf einer Holztafel (Drei— 
Bei der St. Jakobs. faltigkeit) in der Bildniſche, das man dem bekannten 

kapelle, Wolfach. Wolfacher Maler Joſef Moſer zuſchreibtt). Da am 
Stamm des Stockes die Inſchrift „Sine labe con- 

cepta“ (ohne Sünde empfangen) eingehauen iſt, darf man annehmen, 
daß früher auch hier wie bei den andern Bildſtöcken eine Plaſtik in 

der Niſche ſtand, und zwar eine Maria immaculata. (Maße: Haus 
85 em hoch, 47 em breit, 33 em tief. Stamm 135 em hoch, 39 em breit, 
31 em tief.) 

Etwas kräftiger in den Ausmaßen, in der Durchführung der Arbeit 
aber etwas ſchwächer (vielleicht der ſchwächſte aller vier Bildſtöcke), iſt 

der, welcher an der linken Seite der Kapellenwand neben 
einem Brunnen lehnt (Bild 2). Er ſtammt vom Jahre 1714 und iſt, nach 

den Buchſtaben J. G. St. am Stamm zu ſchließen, von einem Johann 

Georg Steiner, Stelker, Stocker, Stentzel oder Straub geſtiftet. Dieſe 
Geſchlechtsnamen finden ſich wenigſtens um dieſe Zeit unter den 

Wolfacher Bürgern. In der Bildniſche ſteht eine Plaſtik (hl. Familie). 

(Maße: Haus 120 hoch, 48 breit, 34 tief. Kapitell 18 hoch, 59 breit, 

39 tief. Stamm 130 hoch, 37 bzw. 40 breit, 32 bzw. 37 tief.) 
Rechts neben dem Eingang zur Kapelle finden wir heute 

einen weiteren Bildſtock, der die Jahrzahl 1719 trägt. Bis vor drei 

Jahren ſtand er etwas unterhalb der Kapelle am Zugangsweg. Holz— 
fäller ſollen ihn dort umgeworfen und dann an ſeinen jetzigen Standort 
gebracht haben. An ſeinem früheren Platz wirkte er am anſteigenden 

) Vermutung des Herrn Georg Straub, Glasmaler in Wolfach, dem ich auch 
ſonſt für ſeine bereitwillige Hilfe bei der Aufnahme der Wolfacher Bildſtöcke zu 
Dank verpflichtet bin. Über den Maler Moſer (1783—1865) leſe man bei Fr. Diſch 
u. a. S. 89/90 nach. 

    

   

  

11*
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Weg beſonders wuchtig, da auch vom Sockel 

noch etwa ein halber MWeter ſichtbar war, ſo 

daß der Bildſtock (ohne Kreuzchen) zu über 3 m 
Höhe vor dem Beſchauer emporwuchs. In der 

blau ausgemalten Bildniſche ſteht eine Pieta 

aus Ton. Am Stamm findet ſich wieder das 

hochplaſtiſche Kreuz als Ornament. Als Stifter 
vermutet man nach den Buchſtaben Ph. F. und 

MCA. Skl. einen Philipp Fuchsſchwanz und 
eine Monica Schmidt oder Schmieder. Doch 

könnten auch die teilweiſe ſehr alten Bürger⸗ 
geſchlechter der Faiſt, Feeger, Fiſcher, Fürner, 
Schillinger, Schneider, Schorn, Schrezinger, 

Schuhmacher uſw. hinter dieſen Abkürzungen 

  

Bild 3. Bei der ſtecken. (Maße: Haus 120 hoch, 50 breit, 38 tief. 

St. Jakobskapelle, Stamm 130 hoch. Kapitell 20 hoch.) 

Wolfach. Wohl die reifſte Arbeit ſtellt der Bildſtock 
vom Jahre 1736 (Sild 3) an der rechten 

Seite der Kapellenwand dar'). Das Kapitell iſt reicher und edler 
profiliert. Für die Inſchrift B. A. B. AMSlI. (vielleicht Baptiſt Bührer 
oder Bitterlin, Baumann, Behr und Anna Waria Schmidt oder 

Schmieder) iſt eine beſondere vertiefte Schriftfläche geſchaffen. Beim 
Übergang zum Kapitell ſind zwei, allerdings noch zaghafte, Voluten 

angebracht. Wenn wir einen Weiſter als Schöpfer all dieſer Bild— 

ſtöcke annehmen wollen, dürfen wir in dieſem letzten Bildſtock viel⸗ 
leicht das Werk des reifen Mannes ſehen. Sicher hat er noch 
weitere Stöcke dieſes Stils geſchaffen, die aber der Zeit zum Opfer ge— 
fallen ſind. So hängt ja noch heute ein Bildſtock dieſer Gruppe, ſtark 
beſchädigt und faſt verſunken, am Wegrain der Straße nach Halbmeil. 
Wo mögen die andern hingekommen ſein? 

Ahnlich kleine Voluten, wie der Bildſtock an der St. Jakobskapelle, 
zeigt auch ein Bildſtock mit barocken Stilformen, der ſog. „Drei⸗ 
königsbildſtock“, der früher an der alten Straße nach Ober— 
wolfach aufgeſtellt war, als dieſe noch näher dem Fluß hinzog (Sild 5). 

Heute nach der Neuanlage der Straße wurde er beiſeitegeſchoben, hat 
aber ein Plätzchen in dem Garten der Möbelwerke A.G. gefunden, wo 

er immer noch gepflegt wird und, abſeits vom Staub und Lärm der 

modernen Landſtraße, gar würdig in der Landſchaft ſteht. Beſonders 
auffällig iſt hier das überaus reich gegliederte Kapitell, das etwa die 

) Das moderne Eiſenkreuzchen und die neue Holzplaſtik in der Niſche ſtören 
zwar etwas.



Hälfte des Bildhauſes zuzüglich dem aller— 
dings niederen Dach ausmacht. Der leicht ge⸗ 

ſchwungene Stamm, der ſeitlich ein Schuppen⸗ 

ornament und vorn außer den ſchon genann⸗ 
ten Voluten eine palmetteähnliche Verzie— 

rung zeigt, ſitzt auf einem unbearbeiteten, 

hohen Sockel. Die Adikula trägt an der Seite 

ein Sternblumenmotiv. In der Niſche ſtehen 

heute die Figuren der Hl. Drei Könige, ähn— 
lich denen bei Weihnachtskrippen. Moderne 
Dutzendware, wo früher ſicher alte Schnitze- 

reien oder Tonfiguren aufgeſtellt waren. 
Man kann zwar nicht ſagen, daß der 

Steinmetz ſeine Aufgaben, vor allem hinſicht— 

lich der Verhältniſſe der einzelnen Teile zu— 
einander, beſonders glücklich gelöſt habe. Der Vild 4. Beim 
Bildſtock iſt vielleichtauch kein beſondersgutes Amtsgefängnis in Wolfach. 
Beiſpiel für Bildſtockkunſt. Unbedingt er— 
wähnenswert iſt er aber wegen ſeiner lateiniſchen Inſchrift, die allerdings 

bis jetzt noch nicht reſtlos befriedigend erklärt werden konnte. Sie lautet: 

LT. TERRAE SINXT. NCOLUMES. X. GRXNDINE. FRUCTULS. 
AD SANCTXALARLM. TELMINXMANDO MAGIS. PAULLUS. 
MAIER f7 P 23. 

XX 

Der erſte Teil des Textes iſt klar: „Daß die Früchte der Erde vor 
Hagelſchlag bewahrt (unverletzt) ſeien.“ Im zweiten Teil könnte vielleicht 

der eine oder andere Buchſtabe bei ſpäterem Nachhauen verſtümmelt 

worden ſein, z. B. vielleicht „alarum“ ſtatt „arvorum“. Aber auch da— 

mit iſt noch nicht viel gewonnen. Wie ſoll Ftelminamando“ getrennt 

werden? Iſt ſtatt TELM“ vielleicht „Tela“ zu leſen, und wäre dann 

eine Deutung „Gu) den heiligen Schutzwaffen der himmliſchen Heer— 

ſcharen (geſtiftet) zu größerer Verehrung“ zuläſſig? Statt „himmliſche 
Heerſcharen“ könnte ja dann nach obiger Annahme „der Fluren“ ein- 
geſetzt werden. Feſt ſteht jedoch bei aller ſonſtigen Unklarheit, daß wir 
im „Dreikönigsbildſtock“ einen Bildſtock vor uns haben, der zum Schutz 

der Feldfrüchte gegen Hagelſchlag von einem Paul MWaier 1773 geſtiftet 

worden iſt. Das Zeichen P könnte dann vielleicht als Haus- oder Hof— 
zeichen, die Zeichen XX als Steinmetzzeichen angeſprochen werden)). 

) Der Pfarrhof in Schapbach hat z. B. als Zeichen ein P. In Wolfach iſt aber 
um dieſe Zeit kein Pfarrer namens Maier nachzuweiſen, oder ſollte es das Zeichen 
für Chriſtus ſein? 
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(Maße: Haus 62 hoch, 39 breit, 29 tief. Kapitell 30 hoch, 25 bzw. 

37 breit, 22 tief. Stamm 95 hoch, 25 bzw. 38 breit, 22 bzw. 28 tief. 
Sockel 80 hoch, 37 breit, 29 tief.) 

Einheitlicher im Eindruck, da in den Verhältniſſen beſſer, iſt der 

Bildſtock aus dem Jahre 1770 in der Nähe des Amtsgefäng- 
niſſes in Wolfach (Bild 4); auch er zeigt barocke Stilelemente. Auf 
einem kräftigen Sockel erhebt ſich ein geſchwungener Stamm, der ſich 

nach oben verjüngt, unten als Umrahmung der Schriftfläche zwei kräf— 

tige Voluten, oben als Abſchluß ein Palmetteblatt hat. Auf den Seiten— 
flächen erfreut beſonders ſchönes lineares Barockornament der ſpäteren 
Zeit. Den Abſchluß des Stammes bildet eine kräftige Platte, auf der 
ein gut gegliedertes Kapitell ſitzt. Dieſes trägt ein Bildhaus mit einem 

haubenartigen Dach. Als Ornament iſt hier eine Roſette verwendet. In 

der Niſche ſteht eine ſchöne alte Holzplaſtik (hl. Sebaſtian)!). 
Große Ahnlichkeit mit dem eben genannten Bildſtock hat der 

beim Lindenbauernhof, an der Straße nach Halbmeil. Findet 

man doch auch hier wieder den geſchweiften Stamm mit Voluten und 

dem ſchon gekennzeichneten Abſchluß, das gut gegliederte Kapitell und 
das eigenartige Dach. Man wird darum in dieſem Bildſtock eine Nach⸗ 
ahmung des Wolfacher Stockes annehmen dürfen, und zwar iſt es eine 
gute Kopie, wenn auch das Ganze etwas einfacher gearbeitet iſt. Be⸗ 

ſonders bemerkenswert iſt wieder die Inſchrift: H. Wendelin Du 
Fürbitter Bewahre uns vor Krankheiten. Jakob Stehle, A. Marta 
Schmidin 1808 * ). 

Dem hl. Wendelin, dem Beſchützer des Viehs, wurde alſo hier ein 

Bildſtock geſetzt und er als Fürbitter um Hilfe angefleht. Durch die 
Inſchrift iſt in dieſem Fall eine Gepflogenheit der näheren und 
weiteren Umgebung Wolfachs, die Sitte, einem Heiligen 
einen Bildſtock zu ſetzen, eindeutig erwieſen. Da zugleich ein 

St. Wendelin in der Bildniſche ſteht, kann man auch bei andern Bild— 

ſtöcken der Gegend, die keine Inſchrift, aber die gleiche Niſchenfigur 

haben, annehmen, daß ſie St. Wendelin zu Ehren erſtellt worden 
ſind. Dieſer Heilige iſt ja gerade im oberen Kinzigtal und in ſeinen 
Seitenkälern, wo neben dem Wald die Weide den Hauptertrag lieferte, 

ſehr beliebt. Er wird aber außerdem noch überall da verehrt, wo ähn⸗ 

liche Bedingungen vorliegen. Darum finden wir z. B. auch im Rench— 
und Murgtal alte Kapellen, die dieſem Heiligen geweiht ſind. Ich er— 

) Als Inſchrift findet ſich ein verſchiedentlich wiederkehrender Spruch: Gott 
leid vor uns groſe Schmerzen, Betracht und Führ es wohl zu Herzen ... 

) X iſt eine Zierform oder ein Hofzeichen. Ein ähnliches Zeichen hat 3z. B. der 
Dirlehof in Schapbach. 
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innere z. B. an die beſonders ſchön gelegene Wendelinskapelle bei 
Weiſenbach im Murgtal, heute Friedhofskapelle, bis 1779 Pfarr— 

kirche. Im Renchtal haben wir nicht nur die bekannte Wallfahrtskirche 
St. Wendel bei Herztal, die weithin den Wanderer grüßt'), auch die 
Pfarrkirchen von Stadelhofen und Ringelbach haben St. Wendelin als 
Schutzpatron). In der ſchönen Kirche von Lautenbach iſt ein St. Wendel 
geweihter Seitenaltar aufgeſtellt, und auf einer ganzen Reihe von 

Kruzifixen und Bildſtöcken des Renchtales finden wir ſein Bild'). Im 
Kinzigtal hat ein Hofbauer bei Einbach dieſem Heiligen eine „Kapelle“ 
erſtellt. Als Nebenpatron tritt er zuſammen mit St. Sebaſtian in Schap- 
bach auf'). Auffallend iſt, daß Bildſtöcke, die ihm zu Ehren errichtet 
wurden, meiſt erſt aus der zweiten Hälfte des 18. oder aus dem Anfang 
des 19. Jahrhunderts') ſtammen. 

Zahlreiche weitere Bildſtöcke aus dem 18. und 19. Jahrhundert 
ſtehen noch in der näheren Umgebung von Wolfach und in den Seiten— 

tälern. Nur auf einige wenige ſoll noch hingewieſen werden. Holzbild- 
ſtöcke finden wir in Langenbach, das zur Gemeinde Kinzigkal ge— 
hört, wie auch St. Roman, wo ein Bildſtock aus dem Jahre 1738 
in der Nähe des Sanneskopfes und einer von 1737 in der Nähe des 
Benzehofes aufgeſtellt iſt'). Folgen wir dem Tal der Wolf in Richtung 
Oberwolfach, Schapbach und ſchauen auch in die Seitentäler, ſo 
grüßen uns immer wieder Bildſtöcke, die allerdings gewöhnlich aus dem 
letzten Jahrhundert ſtammen. Wohl die meiſten von ihnen ſollen an 

) Heizmann (Vallfahrtsorte der ehemaligen Ortenau, S. 8) glaubt ſchon 1307 
eine hölzerne Kapelle nachweiſen zu können, doch Wingenroth (Die Kunſtdenkmäler, 
8, S. 180) ſagt, man könne nicht beweiſen, daß eine Kapelle ſchon vor dem 18. Jahr- 
hundert beſtand. Die jetzige Kapelle ſtammt aus dem Jahr 1757. 

) Vgl. Carl Chriſt, Renchtäler Altertümer, S. 5, und Wingenroth, S. 289. 
) Ein Standbild von 1711 ſteht in Oberkirch bei der ſogenannten Lindenmakte 

im Loh, ein Kruzifirx von 1865 mit einer Darſtellung St. Wendels am Sochel auf dem 
Sattel der Allerheiligenſteig, zwiſchen Lautenbach und Ottenhöfen. Auf einem andern 
Kruzifirx von 1769 zwiſchen Appenweier und Nußbach finden ſich St. Wendel und 
St. Anton (ogl. Chriſt, a. a. O., S. 5/6). Auch zwei Bildſtöcke mit St. Wendelſkulpturen 
ſind mir im Simmersbachertal (Ottenhöfen) bekannt. 

) Wingenroth, S. 577 und 647. 
) Auch Walter, a. a. O., S. 111, weiſt darauf hin, daß Anzeichen für eine ſtarke 

Verehrung des hl. Wendelin im hinteren Odenwald nur bis ins erſte Drittel des 
18. Jahrhunderts zurückgehen. Dafür iſt aber bis heute noch die Verehrung dieſes 
Heiligen in der dortigen Gegend ſehr groß; zahlreiche Kirchen, Kapellen, Bildſtöcke, 
Statuen und Bilder beweiſen dies. 

Viele Wendelinusbilder finden ſich auch in Schapbach (ogl. Hoffmann, Volks- 
kümliches aus Schapbach, S. 47). 

) Freundliche Mitteilung von Frl. R. Stolz, Bühlertal. Ein Bildſtock aus dem 
18. Jahrhundert ſtand bis vor wenigen Jahren ganz in der Nähe von Wolfach, an der 
Straße nach Hauſach. Er wurde dann einmal umgefahren und blieb am Straßen- 
rand liegen.
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einen Unglücksfall erinnern. Ganz ſicher iſt dies bei einem Bildſtock 
neueren Datums beim Echleshof (Oberwolfach), denn die Inſchrift lautet: 

„Hier iſt geſtorben Konrad Feger“). 

Zwei beſonders alte Bildſtöcke in Schapbach und im Wildſchapbach 

(16. und 17. Jahrhundert) wurden ſchon früher behandelt'). Von den 

übrigen möchte ich nur noch zwei aus dem 18. Jahrhundert anzeigen. 

Der eine ſteht im Wildſchapbach, unweit der Einmündung in das 
Schapbachtal, und iſt in eine Stützmauer eingefügt. Zierlich wirkt er, 

iſt gut gearbeitet, aber ganz ſchlicht und ohne jegliches Ornament. Auf 
einfacher Schrifttafel ſteht C. L. Ginter, Catharina Schmider 1792. 

Nichts weiter war über ſeine Herkunft zu erfahren. Geſprächiger iſt der 
ſogenannte „Jägerleiterbildſtock“ in der Nähe der Wirtſchaft „Vor— 

Seebach“ (Bild 6). Vor einer weiten, ruhigen Landſchaft ſtehend, im 

weichen Grün der Wieſen, bietet dieſer kräftige Bildſtock mit ſeinen har— 
ten, allzu ſcharflinigen Formen zwar einen wenig ſchönen Anblick, zumal 

er noch hell- oder vielmehr grellgrau geſtrichen iſt. Doch durch ſeine Ge— 

ſchichte weiß er uns zu feſſeln. Er erzählt von einer ſchrecklichen Tat. 

Die Inſchrift, wie ſo oft voller orthographiſcher Fehler, lautet: „Allhier 

ſteh ſtil du fromer Chriſt, bedracht was da geſchehen iſt, Johannes Merk 

zu dot geſchlagen worten. Bet vor die arme Sellen ain Vater unſer 
und Afe Waria 1753.“ Allerlei Sagenhaftes geht im Volksmund über 

den „Jägerleiter“ um. Ein Wilderer und Räuber ſoll er geweſen ſein. 

Man habe ihn zwar verfolgt, habe ihn mit Prügeln und Knütteln tot⸗ 
ſchlagen wollen. Doch ohne Erfolg. Er hatte nämlich eine geweihte 
Hoſtie eingenäht. Erſt als dieſe herausgeſchnitten wurde, ſei er auf dem 

Platz, wo heute der Bildſtock ſteht, kot zuſammengeſtürzt. Wegen ſeiner 

Freveltaten müſſe er aber noch heute „umgehen“. Nach der Anſicht 

anderer iſt der „Jägerleiter“ ein überſtrenger Waldhüter geweſen, der 

die Leute quälte und beim geringſten Widerſtand niederſchoß. Einmal 
habe er einen Fiſcher, der ein „Fiſch-Legel“ auf dem Rücken krug, das 

der Jäger aber im Dunkeln für ein Reh anſah, totgeſchoſſen. Die ſieben 
Söhne des Getöteten ſollen ihn dann erſchlagen haben. Sechs von dieſen 
jungen Männern ſeien deswegen zum Tode verurteilt worden, ſo daß 

der Bildſtock an acht getötete Männer erinnere)). 

) Von dem einen der Bildſtöcke im Gelbach erzählt man ſich, daß er geſtellt 
worden ſei, weil dort ein Bauer mit den Pferden in den Bach fuhr und dabei umkam. 

) Vgl. meine Skizze „Alte Bildſtöcke in der Orkenau“, „Die Ortenau“, 1931, 
S. 78/79 und 87/88. 

) Vgl. J. J. Hoffmann, Trachten, Sitten, Bräuche und Sagen in der Ortenau 
und im Kinzigtal, Lahr 1899, S. 92/93. In Wirklichkeit handelt es ſich aber, wie ich 
durch Zufall in einer fürſtenbergiſchen Verordnung gegen Wilddieberei vom Jahre 1758



   Bild 5. 
Dreikönigsbildſtock bei Wolfach. „Jägerleiterbildſtock“ bei Schapbach!). 

Statt wieder das Tal vorzuwandern, ſchlagen wir den kürzeren 
Weg ins Kinzigtal ein. Wenn wir dabei auf ſchmalen Pfaden, die aber 
wohl alte Verkehrswege ſind, über die Höhe ſteigen, lreffen wir an der 

Stelle, wo ein ſchmaler Fußpfad vom Holdersbach heraufkommt und 
über das „Tor“ nach der „Grüßgott“ weiterführt, auf ein Bildſtöckchen 

des 18. Jahrhunderts)), und ein Stück weiter, auf der Höhe der Bocks- 

eckee, auf ein eigenartliges Gebilde. Ein Eiſenkreuz iſt es auf ſchlan— 

ker Säule, die ſich auf einem breiten, vierkantigen Sockel erhebt. Das 

Eiſenkreuz iſt eine ſpätere Zutat. Denn früher trug die Säule eine 
Bildniſche, die auch zerbrochen noch im Walde liegt. Da beide Teile 

Stilformen der Renaiſſance zeigen, dürfte das gut gearbeitete Bild- 

ſtöckchen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts ſtammené). Nach der In- 

ſchrift am Sockel ſoll es geſetzt worden ſein, um der Seele eines Grenz— 
frevlers Ruhe zu geben. Zwei Brüder aus dem Holdersbach hintergingen 

feſtſtellen konnte, um einen Förſter, der von Wilderern erſchoſſen wurde. Bemerkens⸗ 
wert iſt die Veränderung dieſer Tatſache durch die Volksüberlieferung. 

) Phot. R. Gerke, Hub. 
) Ich folge hier den Angaben des Herrn Hauptlehrers Beil, Mannheim. Dieſer 

war früher in Wittichen und Schiltach tätig und hat um das Jahr 1922 herum in einer 
Folge von Aufſätzen im „Kinzigtäler“ ſolche Fragen behandelt. Er hat mich auch auf 
die Bildſtöcke in Bergzell und Schenkenzell aufmerkſam gemacht. 

) Unterdeſſen wurde mir die Mitteilung, daß dieſes ſehr ſchöne Bildſtöckchen am 
Höhenweg Wolfach —Freudenſtadt die Jahrzahl 1583 trägt.
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ſich bei der Teilung des väterlichen Erbes. Der eine errichtete darum 

ſpäter für den verſtorbenen Bruder den Bildſtock. Nach der Sage aber 

geht dort immer noch im weißen Hemd „der Bonett“ um. Er führt die 

Leute an der Wegkreuzung in die Irre, verfolgt ſie und ſpringt ihnen 

ſogar auf den Rücken“). 
Wenn wir weiter wandernd wieder ins Tal hinabſteigen, ſo ſtoßen 

wir bei Wittichen unter dem „Burgfelſen“ zuerſt auf einen ſchlich— 

ten Bildſtock, und wenn wir nicht den Windungen der neuen Straße 

folgen, ſondern den alten Weg über die Höhe gehen und aus dem Hohl— 

weg heraustreten, gerade auf der Grenze zwiſchen Kaltbrunn und 

Bergzell, auf einen zweiten Bildſtock, der ſowohl hinſichtlich der 

Gliederung wie in der Bearbeitung ein wirklich ſchönes Stüchk darſtellt 
(Bild 7). Auf einem kräftigen, vierkantigen Sockel erhebt ſich ein zwei⸗ 
teiliger, in ſeinem oberen Teil ſich langſam verjüngender Stamm. Ein 
gut profiliertes Kapitell führt über zu einem einfachen, länglichen Bild⸗ 
haus mit halbrunder Niſche. In der Bildniſche ſteht eine ſchöne Sebaſtians- 
figur. Reiches Ornament ſchmückt Stamm und Bildhaus (Kreuz, Roſet- 
ten, flammendes Herz, Blumen, Rebenranken, Marienmonogramm uſw.). 

Schlicht und voll ruhiger Würde, ganz eins mit der Landſchaft, ſteilt der 

Bildſtock vor dem lichten Wald am Hang empor. Nach der Inſchrift am 

Sockel hat ein Sebaſtian Armbruſter 1818 ihn ſeinem Namenspatron 
erſtellt und bittet dieſen um ſeine Fürbitte (§. Sebaſtian bit bei Gott in 
alen unſeren Anliegen fir uns arme Sünder). 

Es iſt dieſer Bildſtock ein ſchönes Gegenſtück zu dem ſchon be— 
handelten Wendelinusbildſtock beim Lindenbauernhof, Halbmeil. Der 

hl. Sebaſtian, der Peſtheilige, vielleicht auch Schützer vor ſonſtigen 

Seuchen, wurde ja im alemanniſchen Gebiet viel verehrt. Als Neben— 

patron der Kirche in Schapbach wurde er ſchon früher erwähnt. Auch 
die beſonders alte Pfarrei Nußbach im Renchtal, der früher Oberkirch, 
Oppenau und Ebersweier eingepfarrt waren, iſt St. Sebaſtian geweiht'). 
In Kaltbrunn mag er aber beſonders volkskümlich geweſen ſein, wird 
doch ſchon 1501 in dem Zinken Roßberg eine Sebaſtianskapelle ge⸗ 
nannt'). Es iſt darum verſtändlich, daß man dieſem beliebten Fürbitter 
bei Gott auch eigene Bildſtöcke erſtellt hat. 

Wo die alte Straße dann wieder auf die neue ſtößt, ſitzt rechts in 
einer Stützmauer ein einfacher Bildſtock mit bauchigem Stamm, in der 
Form dem kleinen Bildſtöckchen in Wildſchapbach verwandt, geſtiftet 

) Näheres kann man nachleſen bei J. J Hoffmann, Trachten, Sitten ... S. 91/92. 
) Wingenroth, S. 266. 

) Wingenroth, S. 623, „in villa Kaltbronnen capella in honore beatissimae 

virginis Mariae et S. Sebastiani ecclesiae in villa Roflberg annexa 1501“.
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im Jahre 1832 von Anton Sprin(g)mann 
und WMaria Anna Armbruſter; und noch et— 

was weiter das Tal vor, in Bergzell, ſteht 

an einem Gartenhag bei dem Hauſe der 

Familie Scherer (genannt Steinbeißers) ein 

ſchlichter Bildſtock, der aber mit ſeinen ruhi— 

gen Formen, ſeinen ſchönen Verhältniſſen 
und dem ſtilvollen Flachornament recht an— 
ſprechend iſt und Zeugnis ablegt für die 
liebevolle Anteilnahme des Steinmetzen an 

ſeinem Werk. „Anno 1746“, ſagt die In- 
ſchrift, „Got zu Lob und Ehr hat Thomas 

Beilsperger Leigarthus Oberfelen den Bilt— 
ſtockh herſetzt Jeſu Maria“. 

In Schenkenzell ſelbſt, wo wir 
das Kinzigtal wieder erreichen, wäre bei den 

letzten Häuſern (in Richtung Bergzell) noch 
ein Bildſtock zu nennen, weniger ſeiner 4 7. 38 
Form wegen — ſie iſt ſehr ſchlicht, auffallend ii 
nur das beſonders kräftige Kapitell — als 

der Buchſtaben am Sockel zuliebe. Links erkennen wir ein C, in der 

Witte ein M und rechts ein B, ſo daß die Vermutung berechtigt er— 

ſcheint, daß man damit Kaſpar, Melchior, Balthaſar, die Hl. Drei Könige, 

meinte. Deren Zeichen fand man ja noch zu Ausgang des vorigen Jahr— 
hunderts z. B. im Schapbachtal faſt an allen Türen angeſchrieben). Wir 

können darum wohl ruhig dieſen Bildſtock als ein Gegenſtück zum Drei⸗ 
königsbildſtöckchen in Wolfach bezeichnen und gewinnen damit einen 

weiteren Beleg für die Tatſache, daß gerade in der Umgebung 

von Wolfach gern den Heiligen ſelbſt Bildſtöche ge⸗ 

ſetzt wurden. Wann und durch wen gerade der ebengenannte 

Bildſtock erſtellt wurde, iſt nicht genau feſtzuſtellen. Von der ſtark ver⸗ 

witterten Inſchrift läßt ſich mit Sicherheit nur noch ein „Johann Diedle“ 

entziffern (Frau wohl: Lelilgard Spelnſin). 
Es bleibt uns jetzt nur noch übrig, im Amtsbezirk Wolfach das 

Zwiſchenſtück zwiſchen Haslach und Wolfach, die Gegend um 

Hauſach, kurz zu behandeln. Hauſach trat trotz ſeines Alters, trotz 

ſeiner verhältnismäßig günſtigen Verkehrslage in der Nähe des Zu- 
ſammenfluſſes von Gutach und Kinzig, ktrotz ſeiner Burg mit dem Sitz 

) VPgl. J. J. Hoffmann, Volkskümliches aus Schapbach in Baden Gur deutſchen 
Volkskunde, Nr. 3), S. 47. 
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eines alten Dynaſtengeſchlechtes, und trotzdem es ebenſogut Stadtrechte 
hatte, gegenüber den Städten Haslach und Wolfach immer etwas zurüchk. 

Kultureller Mittelpunkt ſcheint es nie geweſen zu ſein. Bei den Bild— 
ſtöcken der Umgebung läßt ſich wenigſtens — im Gegenſatz zu denen 
bei Wolfach und Haslach — nichts Gemeinſames feſtſtellen. Es ſtehen 
zwar eine Reihe guter, jedoch einfacher Bildſtöcke in der Nähe von 

Hauſach, nirgends aber findet ſich etwas beſonders Bemerkenswertes. 
Wingenroth') weiſt auf „einige Bildſtöcke in ſchlichter Form“ auf dem 

Wege nach Hauſerbach hin, und einige andere, die mir perſönlich be— 
kannt ſind, ſollen noch raſch beſchrieben werden, da ſie irgendwie kultur- 
hiſtoriſch etwas zu ſagen haben. 

Am Weg nach Haslach, unweit des Gutes Hechtsberg, wurde 

ein Bildſtock zur Erinnerung an einen Unglücksfall erſtellt. In der Form 

iſt er gut. Er weiſt barocke Zierformen auf (Lilienmotiv und Schrift— 
kränzchen in Flachornament) und zeigt ein klares, ruhiges Kapitell. 

Doch wird der Eindruck durch ein weiß geſtrichenes, viereckiges Niſchen— 
gitter, das gar nicht zur Halbrundniſche paßt, ſtark beeinträchtigt. Un- 
ſchön, wenn nicht gar kitſchig, iſt auch die Schrifttafel in der Niſche. Wir 

haben hier ein gutes Beiſpiel für eine ſchlechte Wiederherſtellung einer 
alten Arbeit. Uns wird der Bildſtock aber trotzdem von Bedeutung 

bleiben, wenn wir die Inſchrift am Stamm leſen: „Hier hat ſein Leben 

verlohren Johann Tyrholt von Haslach den 22. März 1764“ und die 

Buchſtaben am Kapitell AXM& entziffern. Johannes Dyrhold, Händ— 

St. E. 
ler (mundinarius) in Haslach, wurde hier vom Wagen überfahren 

(curru protritus obiit), und ſeine Ehefrau Anna Varia Stelker, eine 

Tochter des früher ſchon genannten Schultheißen und Poſtmeiſters 

Jakob Stelker von Haslach, hat ihm zum Gedenken dieſes ſchlichte Mal 

errichten laſſen. 

Ahnlich im Stil iſt der am andern Flußufer bei Eſchau — etwa 

gerade gegenüber — ſtehende Bildſtock aus dem Jahre 1782. Gleich iſt 
3. B. das Ornament des Stammes, des Bildhauſes und des Kapitells. 

Nur iſt das Kapitell etwas höher, das Dach etwas flacher, und die Ge— 
ſchloſſenheit des Eindrucks wird nicht durch irgendeine moderne Zutat 

zerſtört. 

Gut im Geſamteindruck wie in den Verhältniſſen iſt auch der ſchlanke, 

ſpitzgiebelige Bildſtock an einem Feldweg in Richtung Dietersbach bei 

Hauſach-Dorf (n!ͤ'iild 8). Nur iſt vielleicht dieſer Stock zu regel— 
mäßig gehauen, ſo daß er etwas kalt und nüchtern in die Landſchaft 

) A. a. O., S. 577.



     
Bild 8. Bild 9. Bei der Kreuzberghapelle, 

Bei Hauſach-Dorf. Hauſach-Dorf. 

ſchaut. Eigenartig wirkt das Glas hinter dem Niſchengitter, und ſelten 

iſt das Flachornament unten am Stamm, ein Pflugeiſen, das bäuerliche 

Berufszeichen. An Steinkreuzen findet man ſolche Zeichen häufig, bei 

Bildſtöcken jedoch konnte ich ihr Vorhandenſein bis jetzt nur in ganz 

vereinzelten Fällen nachweiſen. Beſondere Stilmerkmale zeigt der 

Bildſtock nicht. Er ſtammt aus dem Jahre 1745 und könnte auf 

eine Familienſtiftung zurückgehen. So möchte ich wenigſtens nach 
den Buchſtaben N. S. H. X. S. H. annehmen. 

M. E. B. 
Wir ſind am Fuße des Kreuzberges bei Hauſach-Dorf. Steigen 

wir auf zur alten Kreuzbergkapelle, deren ſchlichter Bau 

nach den Jahreszahlen über dem Hauptportal und dem Seiteneingang 
aus dem Jahre 1739/40 ſtammt'), ſo ſtoßen wir im Wald an einer 
Wegkreuzung, etwa 200 m unterhalb der Kapelle, auf einen Bildſtock, 

der am Stamm beſonders ſchönes und kräftiges Ornament zeigt (Bild 9). 
Die Zierformen an den Seitenflächen des Stammes haben Ahnlichkeit 

mit denen des Bildſtockes von 1770 in Wolfach. Eine Jahrzahl iſt 
nirgends zu entdecken. Auch der oder die Stifter könnten höchſtens 
aus den vier Buchſtaben T. W. M. M. in einer Schrifttafel an der 

) Die Kapelle ſoll einer Viſion des Pfarrers J. Rothweiler ihren Urſprung 
verdanken.
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Vorderſeite des ſchlanken viereckigen Stammes erſchloſſen werden. 

Nach den barocken Stilformen des Ornaments zu ſchließen, dürften wir 

es aber mit einem Bildſtock der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts zu 
tun haben. Noch heute wird er gepflegt, und als ich ihn beſuchte, war 

er mit Blumen und einer Art „Palmen“ geſchmüchkt')). 

So ſteht noch mancher Bildſtock draußen in der Landſchaft, an 

ſtaubiger Straße und an ſchmalem Pfad, im Dorfe ſelbſt, bei einſamem 

Hof oder im ſtillen Wieſengrund. Das Weſentlichſte aber an den Bild— 
ſtöcken im Amtsbezirk Wolfach iſt gezeigt worden. Mögen zwar nicht 

alle dieſe Stöcke vor den Augen des Kunſtkritikers Gnade finden 
können, ſcheint mancher Bildſtock auch in der Form mißglückt, zugeben 

muß man, daß faſt überall etwas Perſönliches zu ſpüren iſt. Von 

Einzelbeiſpielen abgeſehen, wird man auch meiſt die Bildſtöcke als Aus- 

druck warmer, echter Frömmigkeit anſprechen dürfen, und oft iſt ein 
ſolcher Bildſtock nicht nur Ausdruck und Zweck frommer Übung, ſondern 

vielleicht ſogar ſelbſt Gegenſtand der Verehrung, vor allem, wenn er bei 

einem einſamen Hof gleichſam an Stelle einer Kapelle als Ort der An— 

dacht ſteht, da das eigentliche Gotteshaus allzu weit entfernt iſt. Ab- 

ſchließend ſei geſagt: Im Bildſtock ſpüren wir des Volkes Seele; er iſt 

herausgewachſen aus ſeiner Vorſtellungswelt. In der äußeren Form iſt 

er ſo eckig, ungeglättet, herb und ſcheinbar unbeholfen oft weniger aus 

MWangel an Können, als aus dem Weſen und Wollen des Beſtellers 

und Erſtellers heraus. Als religiöſes Denkmal iſt er Formung einer 
bodennahen, bäuerlichen Religion, als Werk ein Stück Volkskunſt. 

Und wenn jemand den wahren Wert des Bildſtockes nicht zu er— 

kennen vermag, weil er ſich eben nicht in das Weſen des Volnkes ein— 
fühlen kann, ſollte er doch wenigſtens nicht mit verächtlichem Achſel— 

zucken an ſolchen Kultmalen vorübergehen oder gar bei ihrer Zerſtörung 
mithelfen. Soll es doch z. B. nach mir gewordenen Witteilungen noch 
vor einigen Jahren geſchehen ſein, daß in Haslach einer der ſchönſten 

Bildſtöcke zu Treppenſtufen zerſchlagen wurde'). Iſt dies aus Unkennt⸗ 

nis getan worden, oder war dies bewußte Mißachtung? Wir haben doch 

wirklich nicht mehr viel an altem Volksgut. Darum gilt es, das Wenige, 

das uns noch an ſolchen Werten blieb, zu erhalten. Was unſern Ahnen 

heilig war, ſollte uns zum mindeſten doch achtenswert ſein. 

) Weiter unten am Weg ſteht noch ein ähnlicher Bildſtock. 
) Vielleicht handelte es ſich dabei um den Bildſtock des 17. Jahrhunderts, von 

dem Wingenroth, S. 603, ſagt, daß er „gegen die Stadt zu“ (von Hauſach her) ſtehe. 
Dieſen Bildſtock konnte ich wenigſtens in Haslach nirgends mehr finden.



175 

Kleine Wikleilungen. 
Vorfahren Grimmelshauſens. In ſeinem Werk „Quellen und Forſchungen zur 

Lebensgeſchichte Grimmelshauſens“ (Weimar, 1926) beklagte Könnecke, daß von 
1327 an die Spur des 1177 zum erſtenmal vorkommenden ritterlichen Geſchlechts von 
Grimmelshauſen ſich auf faſt anderthalb Jahrhunderte verliere. Dieſe Zeikſpanne 

konnte icht) um ein weniges verringern, als ich in einem Würzburger Lehenbuche 
drei im Jahre 1355 lebende Mitglieder des Geſchlechts fand: Dietz von Grimoltzhuſen 
und die beiden Brüder Hermann und Heinrich von Grimoltzhuſen. In welchem ver— 

wandtſchaftlichen Verhältnis ſie unter ſich und zu den bei Schultes') genannten 
Angehörigen der Familie (Hellembold, Conrad, Heinrich und zwei Brüder mit dem 
gleichen Namen Hermann) ſtanden, konnte ich nicht angeben. 

Ein Urkundenfund, den Herr Karl Dinklage (München) im Wünchener Haupt- 
ſtaatsarchiv machte und deſſen Veröffenklichung er freundlichſt mir überließ, gibt zwar 
auch keinen ſicheren Aufſchluß darüber, ſchafft aber wenigſtens eine Grundlage, um 
in ſpäteren Zeiten, wenn noch andere Vorfahren Grimmelshauſens zutage gefördert 
werden, den vollſtändigen Stammbaum des Geſchlechts zuſammenzuſtellen. 

Die Urkunde ſtammt aus dem Archive des ehemaligen Benedinktinerkloſters 
Banz in Oberfranken (B. A. Staffelſtein) und befindet ſich jetzt unter den Urkunden⸗ 
beſtänden des Hochſtifts Bamberg (Faſzikel 179). Sie lautet, mit Auflöſung der ge— 
wöhnlichen Abkürzungen: 

„Ich Halheit Kamererein witwe bekenne offenlich an diſem briue allen den di 
in an ſehen ader [lhorent leſen, daz ich willeklich vnd mit verdahtem muete“). dem 
erbern vnd geyſtlichem Herren apt Karl ond dem kovent zo Bantze verkouft han. 
eine wiſen di da gelegen iſt bei dem dorf tzuv Rozhok. di da heizet di brummerein 
verſuecht und vnverſuecht) mit allerſlacht') nuetze angeverde di mein recht eigene) 
vnd morgengabe iſt. om vier. vnd ſechtzek pfuent Haller. der ich aller gewert bin. 
und ſi in mein nuetz geleit han“ di wiſen han ich vf gegeben. vnd ſie an diſem gegen— 
wartegein briue uf gibe, recht vnd redelich auch verſchozze han. an allez geverde. vnd 
auch. daz di vorgenante wiſe. dem vorgenantein Herren vnd dem koventetzv Bantze 
an geſprochen wuerde. ſo ſchol ich ſi in entwerren. nach dem rechten. an alle wider 
rede. daz ich verbuerget han mit meinem vater Cuenrad vnd mit meinem brueder 
Heinrich von Grymmoltshuſen ſtete tzb halten angeverde, wan [dal ich nicht eigens in⸗ 
ſigels han. ſo gieb ich diſen brif verinſigelt. dem vorgenantein Herren vnd dem 
kovent tzu Bantz. vnder des erbarn knechtes“) Tein vom Lichtenſtein. vogt tzv Helt⸗ 
puerg vnd auch des erbern mannes. ern [Herrn] Volprehts techandes tzo Heltpuerg 
inſigele. beveſten Ich Teyne offenlich. daz wir von bete') wegen der vorgenanken 
frowen Hadelheiden zo einem vrkvnde vnd tz einem bekentniſſe. des koufs vnd der 
uf gabe. haben vnſer inſigel gehangen an diſen brif der teidinger) iſt auch getzbekn) 
der erber Knecht Wolfelin von Konſtat. der brief iſt gegeben. da man halte von 
Criſtes gebuerte kauſend iar druhuendert iar. in dem achten vnd viertzegeſtein iar. an 
ſand Margareten tage der Heyligen Juenfrowen vnd mertererein“).“ 

Von den unten gehangenen Wachsſiegeln ſind nur noch Bruchſtücke vorhanden; 
von dem des Dechanten von Heldburg das obere Drittel mit den gotiſchen Majuskeln: 
S (ägillum) VOU.. RG“, von dem des Tein von Lichtenſtein ſind noch zwei 
Drittel erhalten: in der Mitte der Wappenſchild mit nicht mehr erkennbarem Bilde, 
am Rande die Umſchrift: S. TEIN... ESTE IINIF. 

) In der „Ortenau“, 1932, S. 200. ) Diplomatiſche Geſchichte des gräflichen 
Hauſes Henneberg, 2. Bd., Urkunden S. 78. ) Mit vorbedachtem Mute, wohlüber— 
legt. ) Geprüft und ungeprüft.) In jeder Art. “) Freies Eigentum, kein Lehen. 
) In meinen Nutz gelegt, für mich verwendet. ) Edelknecht. ) Bitte. u) Verein- 
bart. 1) Zeuge. ) 13. Juli 1348.
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Auf der Rückſeite der Urkunde ſtehen, von einer gleichzeitigen Hand geſchrieben, 
die Worte: „ober die wiſſen genant, die Brumerein bey Roßach.“ 

Die verwitwete Adelheid Kamerer, Tochter des Konrad von Grymoltshuſen, 
verkauft alſo dem Abt Karl (von Lichtenſtein?) und dem Konvent des Kloſters Banz 
eine aus ihrer Mitgift ſtammende Wieſe bei dem bei Coburg gelegenen Dorfe Roſſach, 
nach einer früheren Beſitzerin „Die Brumerin“ genannt, um 64 Pfund Heller. Sie 
hat, nach der damaligen Sitte, ihren Beſitz „mit Hand und Halm“ aufgegeben („ver— 
ſchozzen“), das heißt als Symbol der Enkäußerung einen Getreidehalm auf die Erde 
geworfen. Macht ein anderer nachträglich Rechte auf die Wieſe geltend, ſo muß 
ſie, ohne jede Widerrede, dieſelbe „entwerren“ (entwähren, aus dem Beſitze ſetzen); 
ihre Bürgen, hier ihr Vater Konrad und ihr Bruder Heinrich, müſſen ſich in eine 
Art Perſonalarreſt („Leiſtung“ oder „Einlage“), gewöhnlich in ein Wirtshaus, be⸗ 
geben und dort mit einem Knechte oder einem Pferde ſo lange auf ihre eigenen 
Koſten leben, bis der Gläubiger befriedigt iſt. 

Ob Konrad und Heinrich von Grymoltshuſen identiſch mit den von Schultes 
für 1317 nachgewieſenen ſind, läßt ſich vorerſt nicht feſtſtellen. In den verſchiedenen 
Generationen wiederholen ſich, wie damals üblich, die gleichen Vornamen. Auch der 
Name Adelheid kommt ſchon 1327 vor; ſie iſt die Gattin eines Heinrich von 
Grymoltshuſen!. 

Müncen- Nymphenburg. Dr. Bechilold. 

Zur Geſchichte der Pfarrei Offenburg. An einer Stelle, an der man es wohl 
nicht vermuten würde, im 1935 erſchienenen 5. Bande der von Rudolf Thommen be— 
arbeiteten Urkunden zur Schweizer Geſchichte aus öſterreichiſchen Archiven, S. 239, 
findet ſich ein auf die Pfarrei Offenburg bezügliches Schreiben König Maximilians 
aus den Jahren 1494 oder 1495, auf das ich auch darum hinweiſen möchte, weil die 
Fundſtelle, die Wiener Reichsregiſtratur, doch kaum einmal auf Einträge zur Ge— 
ſchichte der Ortenau hin durchgeſehen wird. Der Straßburger Domherr Heinrich Graf 
von Werdenberg hatte die durch den Tod des bisherigen (nicht genannten) Inhabers 
erledigte Pfarrei Offenburg dem Freiherrn Heinrich von Sax aus dem bekannken 
oſtſchweizeriſchen Adelsgeſchlechk') verliehen. Aus nicht bekannten Gründen erhob je— 
doch auch der Freiſinger Chorherr Peter Scharfmansperger Anſpruch auf die Pfarrei— 
Da Heinrich von Sax Familiare des Königs war, wundern wir uns nicht, daß 
Maximilian den Papſt erſuchte, den Freiſinger zur Ruhe zu verweiſen. Wie der 
Streit weikterging, wiſſen wir nicht. Sicher iſt nur, daß der Freiherr ſich wenigſtens 
tatſächlich zu behaupten vermochte, da er 1499 und noch 1518 in Urkunden des Karls- 
ruher Generallandesarchivs als Pfarrer in Offenburg bezeugt iſt. Er reſidiert faſt 
immer nach Lazarus Rupp') in Baſel, wo er in St. Peter Propſt war; deswegen 
hatte er in Offenburg als vicarius perpetuus einen Daniel Seydenträger. Der Nach- 
folger von Sar war Caſpar von Wonſt, welcher am 3. März 1531 als Pfarrer in 
Offenburg urkundlich erwähnt wird)). 

Karlsruhie. H. Baier. 

) Könnecke l, S. 97. 
) Im 6. Band des Hiſtor.-Biograph. Lexikons der Schweiz iſt dieſer Verkreler 

der Familie der Freiherren von Sax nicht aufgeführt. 
) Bericht des Kirchherrn L. Rupp über die Pfarrei zu Offenburg vom 26. Sep⸗ 

tember 1616. Herausgegeben von K. Walter, Offenburg, 1892, S. 10. 
) Weiß, Geſchichte der Dekanake und der Dekane des Landkapitels Offenburg 

(1892), S. 96. 

Die Bücherbeſprechungen mußten wegen Raummangels zurückgeſtellt werden.


